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SOLOTHURNS POLITIK
IM ZEITALTER LUDWIGS XIV.

1648-1715

Von Erich Meyer

I.. TEIL

(Der 1. Teil erschien im Jahrbuch 1955, Band 28)
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II1. KAPITEL

SOLOTHURNS POLITIK
WAHREND DER AUSSEREN BEDROHUNG
DER EIDGENOSSENSCHAFT
ZUR ZEIT DER EROBERUNGSKRIEGE
LUDWIGS XIV.

Im Jahre 1661 nahm Ludwig XIV. das Staatssteuer Frankreichs in
seine Hinde. Er trat ein Reich an, das schon damals die ibrigen Linder
Europas an Macht bei weitem iiberragte und das Erbe der beiden
grossen Staatsminner im Kardinalsmantel, Richelieu und Mazarin, dar-
stellte. Unter ihnen hatte Frankreich jene dussere Macht errungen, wie
sie im Westfilischen und im Pyrenienfrieden zum Ausdrucke kam,
zugleich aber auch jene Zusammenballung aller innern Krifte erlebt,
die eine Grundlage der aussenpolitischen Erfolge bildete, jenen
Triumph des absolutistischen Zentralismus iiber den mittelalterlichen
Feudalismus, wie er letztmals im Sieg éiber die Fronde zutage getreten
war. Der junge, vom Drange nach Macht und Ruhm besessene Konig
war gewillt, auf gleichem Wege fortzuschreiten. Der Devolutionskrieg
gegen die spanischen Niederlande, der Krieg gegen Holland und der
Pfilzische Krieg bildeten die Hauptetappen seiner Eroberungspolitik.
Er rief indessen immer mehr Gegner auf den Plan. Koalitionen schlos-
sen sich zusammen, um den Angreifer in seine Schranken zu weisen
und das gefihrdete Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Ausein-
andersetzungen nahmen kontinentales Ausmass an. In der Grossen
Allianz vereinigten sich schliesslich der Kaiser, verschiedene Reichs-
fursten, Spanien, Schweden, England, Holland und Savoyen gegen
Ludwig XIV., welcher seinerseits einzig in der Tiirkei einen fernen
Verbiindeten fand.

Dieser unerhorte Machtkampf konnte die Eidgenossenschaft nicht
unberiihrt lassen. Vertragsbande verkniipften sie mit beiden Parteien.
Zudem lag sie inmitten der gegnerischen Lager, und mehrmals wurde
die Kriegsfackel bis an ihre Grenzen getragen. So trat die Sorge um die
Erhaltung der Unabhingigkeit an vorderste Stelle. Der in den ver-
flossenen Jahren im Mittelpunkte gestandene Glaubenshader verblasste.
Die Eintracht im Innern war erforderlich, sollte der dusseten Bedro-
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hung erfolgreich begegnet werden. Die drei Jahrzehnte vom Aus-
bruche des ersten Eroberungskrieges Ludwigs XIV. bis zum Frieden
von Rijswijk standen deshalb vorwiegend im Zeichen des eidgendssi-
schen Zusammenschlusses. Die gemeinsame Wehrordnung, das Defen-
sionale, wurde revidiert und die Neutralitit in strengerem Sinne ge-
handhabt. Erst gegen das Ende des Jahrhunderts begann der konfes-
sionelle Zwist wieder seine Schatten iiber die Eidgenossenschaft zu
legen.

Im Rahmen dieser weiteren Zusammenhinge gilt es nun, die Politik
Solothurns zu erfassen. Im Mittelpunkte steht dabei notwendigerweise
die Problematik, die sich einerseits aus der engen Anlehnung an Frank-
reich, anderseits aus der Forderung einer eidgendssischen Neutralitits-
politik ergeben musste.!

1. Das Verhiiltnis zu Frankreich

a) Solothurn und das Schicksal der Freigrafschaft

Als im Jahre 1663 die Eidgenossenschaft endlich gesamthaft die
Allianz mit Frankreich erneuerte, da stand Solothurn wieder in alter
Treue im franzosischen Lager. Die Unstimmigkeiten mit dem Ambas-
sador waren seit Jahren beigelegt. Als gewisse Orte dem solothurni-
schen Stadtschreiber das Recht streitig machten, anlisslich der feier-
lichen Bundesbeschwoérung in Paris als Sekretir zu amten, konnte die
Aarestadt auf die, von Erfolg begleitete, Unterstiitzung De La Bardes
zihlen.? Es war dies eine kleine Erkenntlichkeit fiir einen ungleich
bedeutsameren Dienst, den ihm die Stadt kurz zuvor erwiesen. Ein
Anschlag gegen den franzosischen Botschafter in Rom hatte den jungen
Konig derart in Harnisch gebracht, dass er dem Papste mit Waffen-
gewalt drohte. Dieser wandte sich in seiner Not an die katholischen
Orte, um von ihnen Truppenhilfe zu erlangen. Alle gaben schliesslich
diesem Begehren ihre Zustimmung — ausgenommen Solothurn. Den
Vorstellungen des Ambassadors mass der Rat grosseres Gewicht bei
als den dringlichen Ermahnungen des Nuntius. Vergessen waren die
Gefilligkeiten, die der Papst Solothurn anlisslich der Huldigungsge-

1 Um der grosseren Klarheit willen soll zuerst Solothurns Verhiltnis zu Frankreich,
dann seine Rolle in der eidgendssischen Politik jenet Zeit behandelt wetden.

2 R.M. 1663, 475 £., 492, 682; E. A. VI 1, 600. — Uber die Pariser Gesandtschaft vgl.
den Bericht von Stadtschreiber J. G. Wagner, Parisische Rey3, Handlung, Pundtschwur
.+.s Sol. 1664.
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sandtschaft nach Rom unlingst erwiesen, vergessen auch der stolze
Titel von «defensores ecclesiasticae libertatis», den man sich vor bald
anderthalb Jahrhunderten vom Heiligen Vater im Kampfe gegen
Frankreich erworben hatte. Der Rat vertrostete den pipstlichen Ver-
treter mit der Hofflnung auf eine friedliche Beilegung des Konflikts,
die schliesslich auch eintrat.® Es war dem Nuntius nicht zu verargen,
wenn er voll Bitterkeit nach Rom schrieb, der franzdsische Botschafter
befehle den Solothurnern, was sie zu tun hitten.t

Mit der Erneuerung des Biindnisses war die Aufgabe De La Bardes
in der Schweiz beendet, und er wurde abberufen. Thn l6ste Frangois
Mouslier ab, der indessen nur den Rang eines Residenten einnahm.
Begegnete man ihm schon aus diesem Grunde mit weniger Ehrerbie-
tung, so erschwerte er sich seine Aufgabe noch durch sein briiskes,
unkluges Vorgehen. Das sollte man auch in Solothurn erfahren. Als
es wegen einiger gegen Frankreich gerichteter Reden einzelner Biirger
zu einem Zwischenfall kam, drohte er gleich mit der Wegverlegung
der Ambassade.’ Kurz darauf fiihrte er Klage gegen die Franziskaner,
unter denen sich verschiedene bohmische Monche befinden, die als
kaiserliche Untertanen Solothurn dem Konig zu entfremden suchten.
Seine Schritte beim Nuntius waren von Erfolg gekront; der Guardian
der Barfiisser musste mit einigen Mitbriidern die Stadt verlassen.®

Diese an sich geringfiigigen Vorkommnisse bezeugen zugleich, dass
sich in der Aarestadt die Opposition noch immer regte. War sie aber in
den letzten Jahren ohne Einfluss auf die Politik des Rates geblieben,
an dessen Spitze jetzt die beiden Frankreich giinstig gesinnten Schult-
heissen Johann Wilhelm von Steinbrugg und Johann Friedrich Stocker
standen, so schien sich ihr im Gefolge bedeutender Vorginge auf dem
Felde der europiischen Politik nochmals eine Gelegenheit zu bieten,

3 R.M. 1663, 140, 228 u. a.; Conc. 86, 23 {., 25 £, 79; Borromeo an Solothum, 26. II.
(Supplement, Schreiben von Frankreich, Savoyen, Italien, Bd. 71); vgl. De La Bardes
Depeschen an Lionne u. Ludwig XIV., 9., 16., 23, 1L, 2., 9., 23, II1., 20. IV, 4., 11, V,,
8. VI, (Paris: A. E. S. 39, 78, 79, 83, 93, 96, 101, 107, 134, 145, 177); Bortomeo an Kat-
dinal Chigi, 22. IL,, 1., 2., 22, III., 24. V. 1663 (Rom: A. V., Nunz. sv. 57). — Schon 1607
und 1644 hatte Solothurn pipstliche Werbungsgesuche abgelehnt (Allemann 18, 81 £.).

4 Borromeo an Chigi, 24. V. 1663: «E’ stato facile di riconoscere in tali concetti la
dettatura del sigt. Ambt. di Francia, che setve di Pedagogo e ditettore a quel Cantone.»
(Rom: A. V., Nunz. sv. 57; auch zit. von Rott 6, 699, Anm, 2).

5 Mouslier an Colbert, 17. V. (Patis: B. N., Mélanges Colbert 137bis, 598); vgl. an
Lionne, 14., 21. V. 1666 (Paris: A. E. S. 42, 62, 63).

8 Mouslier an Lionne, 30. VIL, 6., 13., 20., 27. VIIL (Paris: A. E. S. 42, 87, 88, 90.
93, 94); Baldeschi an Kardinal Chigi, 5., 12., 16. VIII. 1666 (Rom: A. V., Nunz. sv. 60).
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die Ziigel an sich zu reissen. Das Schicksal der Freigrafschaft zog seine
weiten Kreise, die auch die Stadt am Weissenstein beriithrten.

Es ist bereits dargelegt worden, wie sehr Solothurn seit jeher an der
Erhaltung dieses spanischen Nebenlandes lag, das einerseits eine Vor-
mauer gegen das michtige Frankreich, anderseits die Hauptquelle des
Salzbezugs bildete. Das erwiessich erneut,alsdie Ortedie Garantierung
der burgundischen Neutralitit zur Bedingung fiir die Erneuerung der
Allianz mit Frankreich erhoben. Solothurn gab diesem Begehren seine
volle Zustimmung. Der Konig war indessen nicht gewillt, sich eine
derartige Fessel auferlegen zu lassen, worauf die Tagsatzung schliess-
lich auf ihre Forderung verzichtete.” In der Freigrafschaft 16ste natiir-
lich diese Entwicklung der Dinge grosste Besorgnis aus. Nicht zu
Unrecht erblickte man darin ein Anzeichen franzosischer Eroberungs-
absichten. Als die Gefahr im Jahre 1667 im Zusammenhange mit
Ludwigs Ansprichen auf die spanischen Niederlande akut wurde,
schickte man einen Gesandten in die Eidgenossenschaft, um sie fiir den
Fall eines Angriffs zu tatkriftiger Hilfe zu verpflichten. Da die Tag-
satzung auf dieses Begehren einzugehen schien, trat der Vertreter
Ludwigs XIV. dazwischen und vermochte die Mehrheit der Orte von
dem bereits gegebenen Hilfsversprechen wieder abzubringen; nur bei
Zirich, Bern und Freiburg blieb ihm ein Erfolg versagt.®

In Solothurn schieden sich die Geister. Zwar liess der mehrheitlich
franzosisch gesinnte Rat auf Mousliers Wunsch den burgundischen
Gesandten, Dom Jean de Watteville, wissen, dass sein geplanter Be-
such uberfliissig sei.? Aber die Opposition holte zum Gegenschlage
aus. Als auf der Jahrrechnungs-Tagsatzung das Begehren der Frei-
grafschaft zur Sprache kam, nahmen die beiden solothurnischen Ge-
sandten, Venner Christoph Byss und Seckelmeister Peter Sury, offen-
bar entgegen ihrer Instruktion, eine wohlwollende Haltung ein. Nach
Mousliers Behauptung wiren sie durch de Watteville bestochen wor-
den. Vorzeitig verliessen sie die Tagsatzung und suchten zu Hause die
Obrigkeit in ihrem Sinne umzustimmen. Thr Vorhaben schien zu ge-
lingen, so dass sich Mouslier zu scharfen Gegenmassnahmen veranlasst

7 Instruktionen von 1662 u. 1663 (Conc. 85, 284; 84, 189, 216 {., 234); E. A. VI 1, 585¢.

8 Maag, S. 148 ff.

¥ Solothurn an de Watteville, 22. V1. 1667 (Conc. 88, 265); R.M. 1667, 295; Dorfliger,
S. 29. - Wenn de Watteville nach eigenen Aussagen spiter gleichwohl nach Solothurn
ging (Maag, S. 158, Anm. 4), so wurde er jedenfalls vom Rate nicht empfangen, da das
R.M. dariiber schweigt.
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sah. Er sprach von einer Sperrung der Pension und drohte, bei weiterer
Hartnickigkeit die Stadt sofort zu verlassen.!?

Die Hiupter der Opposition waren der erwihnte Seckelmeister Sury
und Stadtschreiber Johann Georg Wagner. Thr Handeln entsprang
allerdings mehr eigenniitzigen als patriotischen Erwigungen. Sury
scheint durch seine in franzosischen Diensten stehenden Verwandten,
welche sich iiber ihre Behandlung beklagten, aufgestachelt worden zu
sein.!* Bei Wagner mochte noch eine Verirgerung iiber die vor Jahren
erfolgte Entlassung seiner Kompanie nachwirken; ausschlaggebend
aber waren seine Beziehungen zu Fidel von Thurn, mit dem er seit
dem Bucheggberger Geschift in enger Verbindung stand.* Wie vor
Jahren, so trat auch jetzt, freilich in ganz anderem Zusammenhange,
der nachhaltige Einfluss zutage, den der Landeshofmeister des Fiirst-
abts von St.Gallen auf die solothurnische Politik ausiibte. Er war ja
der Rivale Mousliers und spiter der grosse Gegenspieler der Fran-
zosen in der Schweiz. Wenn der schlaue von Thurn in den folgenden
Jahren seine Kinder mit Mitgliedern der tonangebenden Solothurner
Geschlechter verheiratete,’® so ist die Vermutung nicht ginzlich von
der Hand zu weisen, dass er sich auf diese Art in der Stadt vermehrtes
Gewicht zu verschaffen suchte.

Dass die Opposition nun im Rate durchzudringen vermochte, hatte
seinen Grund. Wie andere Orte war auch Solothurn dariiber verirgert,
dass der Konig die bei der Bindniserneuerung eingegangene Ver-
pflichtung zur jihrlichen Bezahlung von 400 000 Kronen nicht er-
fiillte.* Dazu kamen die seit Jahren geltend gemachten eigenen For-
derungen. Nun schien die Gelegenheit giinstig, sich die Preisgabe der
Freigrafschaft mit der Bezahlung der ausstehenden Gelder abmarkten

10 Mouslier an Lionne, 5. VIII. 1667 (Correspondenz der franzosischen Gesandtschaft
in der Schweiz 1664-1671, hg. v. P. Schweizer, Quellen zur Schweizer Geschichte 4,
1880, S. 154); vgl. Dotfliger, S. 32, — Die Instruktion liess sich im St. A. Sol. nicht
auffinden.

11 Mouslier an Colbert, 8. XII. 1665 (Paris: B. N., Mél. Colb. 134, 249). — Die Entlas-
sung der Hilfte von Joh. Jos. Surys Gardekompagnie im Juni 1668 rief bei seinen Ver-
wandten neue Erbitterung hervor (Zurlauben 1, 291 fI.; Dorfliger, S. 55 £., 63).

12 Mouslier an Lionne, 17. VII. 1664 (Paris: A. E. S. 40, 140; Qu. z. Schw. Gesch. 4,
12). - Uber J. G. Wagner vgl. Schmidlin (Zeitschr. f. Schw. Kirchengesch. 6, 9 fi.).

13 1670 Maria Sibilla mit Peter Joseph Besenval, 1673 Johann Joseph mit Anna Maria
Elisabeth Sury, 1684 Kleopha mit Urs Peter Sury (Eheregister der Stadt Solothurn I, 359;
G. von Vivis, Amter- und Bestallungsbuch der Stadt und Republik Solothurn, S. 492 f,
630 f., St. A. Sol.; vgl. Archiv von Thurn: Theke 55, Fasz. 2/3 (Stiftsarchiv St. Gallen),
laut freundl. Mitteilung v. Hrn. Stiftsarchivar Dt. P. Staerkle).

14 Solothurn an Ziirich, 23. XII. 1664, 1. VIII. 1667 (Conc. 86, 260; 88, 254 ff.).
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zu lassen. Wie in den Jahren nach dem Westfilischen Frieden und, er-
neut nach dem Ersten Villmergerkriege, so suchte der Rat auch jetzt
die Macht der dussern Umstinde zu beniitzen, um den Vertreter des
Konigs unter Druck zu setzen. Wie damals musste er aber auch jetzt
am Ende klein beigeben. Vergeblich sprach man wiederholt beim
Residenten vor, um die schuldigen Zinsen zu erhalten; statt einzu-
willigen, verweigerte er gar die Bezahlung des Jahrgeldes, solange
Solothurn nicht ausdriicklich erklire, der Freigrafschaft gegen Frank-
reich keine Hilfe zu leisten.'® Durch seine Drohungen eingeschiichtert,
willfahrten die Gnidigen Herren schliesslich seinem Begehren, stellten
die verlangte Erklirung aus und bezogen die Pension.’® Damit hatte
auch Solothurn die burgundischen Interessen preisgegeben. Im da-
rauffolgenden Jahre wurde die Freigrafschaft von den Truppen
Ludwigs XIV. besetzt.

Noch einmal sollte sich allerdings den Solothurnern eine erwiinschte
Gelegenheit bieten, Frankreich wegen der ausstindigen Gelder unter
Druck zu setzen. Im Frieden von Aachen hatte Ludwig die Freigraf-
schaft zwar zuriickgegeben; doch war zu befiirchten, dass er zu einem
spiteren Zeitpunkte erneut seine Hand nach diesem Gebiet ausstrecken
wiirde. Spanien suchte solchen Absichten den Riegel zu stossen, in-
dem es nun selbst darnach trachtete, die Eidgenossen fiir einen tat-
kriftigen Schutz seines Nebenlandes zu gewinnen. Nicht verwunder-
lich, dass dabei sein Blick auch auf Solothurn fiel, den einzigen katholi-
schen Stand, der dem spanischen Biindnisse nicht angehorte.

Schon im Jahre 1664, als die Ambassade fiir kurze Zeit verwaist war,
hatte Oberst Karl Konrad von Beroldingen, ein im Dienste Spaniens
stehender Urner, der in Solothurn einflussreiche Verwandte besass,
bei einigen Ratsherren fiir einen Biindnisbeitritt Stimmung gemacht.!”
Wie gering die Erfolgsaussichten damals aber waren, geht schon dar-
aus hervor, dass der Rat eben in jenen Tagen verschiedenen spani-

15 R.M. 1667, 254 £., 275 £., 381, 385, 388, 394, 402 ff.

18 R.M. 1667, 413; Solothurn an Ludwig XIV., 29. VIL (statt 19. VIIL ?); an Colbert
und Lionne, 19. VIIL 1663 (Conc. 88, 250 ff., 257 £., 258 £.); Dorfliger, S. 34 £.

17 Baron an Lionne, 13. VI. 1664 (Paris: A. E. S. 40, 110). Vgl. Beroldingen an Gou-
verneur von Mailand, 15. XI. 1668: «. .. per essere mia Madre da Solotorno, ho in quel
Cantone molti Parenti et amici ...» (Mailand: A, St., Trattati con Svizzeri e Grigioni
[Tratt, sv.]; Kopien im B. A. Bern). — Beroldingens Mutter war Maria Esther von Roll;
sein Bruder Sebastian Ludwig hatte sich 1662 mit Maria Magdalena von Roll verheiratet.
Erstere war eine Tante, letztere eine Schwester des spiteren Oppositionsfithrers J. L. von
Roll. (Th. von Liebenau, La famiglia Beroldingen, Bellinzona 1890, S. 17 ff. und Stamm-
tafel IIT; Schmidlin, von Roll, S. 103 ff., 113).
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schen Werbern das Handwerk legte.1® Jetzt standen dagegen die Aus-
sichten giinstiger. Die Opposition machte sich die zunehmende Unzu-
friedenheit iiber das Ausbleiben der franzésischen Gelder und Mous-
liers barsches Vorgehen zunutze. Sie nahm unter Vermittlung des
Nuntius mit dem spanischen Gesandten Casati in Luzern Fihlung auf
und regte den Beitritt zum Biindnis mit Seiner Katholischen Majestit
an, bevor ein neuer Ambassador in Solothurn eintreffe. Dieser Vor-
schlag wurde mit Freuden aufgenommen, und nur die Hohe der
Pension gab noch Anlass zu Diskussionen.!® Mouslier, der von seinen
Freunden iiber diese Bestrebungen benachrichtigt worden war, nannte
Stadtschreiber Wagner und Seckelmeister Sury als treibende Krifte.
Sie hitten spanische Gratifikationen erhalten; andere begiinstigten
dieses Geschift in der Hoffnung, Offiziersstellen zu erlangen, so auch
die sonst franzosisch gesinnten Besenval. Moglich, dass dabei von
Thurn seine Hand im Spiele hatte. Schultheiss von Steinbrugg, das
Haupt der Franzosischgesinnten, bekimpfte dagegen alle derartigen
Versuche aufs schirfste. Da er aber zusehends an Einfluss verlor, schlug
Mouslier, um Solothurn einzuschiichtern, dem Hofe verschiedene
Drohmassnahmen vor, von denen allerdings der Konig nur eine
in Erwigung zog: die Wegverlegung der Ambassade nach Frei-
burg!20

Im Juli 1669 war die Sache so weit gediehen, dass Oberst Berol-
dingen in Solothurn erschien, um im Auftrage des Gouverneurs von
Mailand offiziell iiber den Abschluss eines Biindnisses zu verhandeln.
Zwar vermochte Mouslier den Rat zunichst zu bewegen, dem spani-
schen Abgesandten die Audienz zu verweigern. Schon am nichsten
Tage besannen sich die Gnidigen Herren indessen eines andern. Der
Augenblick war giinstig, um den Residenten unter Druck zu setzen;
als dieser die Bezahlung der geforderten Gelder ablehnte, wurde Berol-
dingen prompt von einer Ratsdelegation empfangen, der auch Sury
und Wagner angehorten.® In zwei Denkschriften legte er die einzelnen
Bestimmungen einer Defensivallianz auseinander und wies auf die
Bedeutung hin, die Mailand und die Freigrafschaft fiir die Eidgenossen-

18 R.M. 1664, 427 1.

19 A, Casati an Gouverneur von Mailand, 14, IX., 14, XI. 1668, 14. VI. 1669; Berol-
dingen an Gouverneur von Mailand, 15. XI. 1668; Gouvetneur von Mailand an Casati,
23. IX., 26. XI. 1668, 5., 18. VI. 1669; an Beroldingen, 26. XI. 1668 (Mailand: A. St.,
Tratt. sv.).

20 Mouslier an Lionne, 17. V. 1669 (Qu. z. Schw. Gesch, 4, 244 {.); Dorfliger, S. 54 ff.

21 R. M. 1669, 380 fI., 387 ff., 395 f1.
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schaft als Schutzmauer gegen Frankreich besdssen.?? Mouslier war in-
zwischen nicht untitig geblieben. Er erkannte, dass in Solothurn zwar
das Interesse an der ‘Erhaltung der Freigrafschaft immer noch wach
war, dass man aber fiir das ferne Mailand nicht das geringste zu tun
gewillt war. Im Grunde dachte die Mehrheit wohl gar nicht ernsthaft
an ein Blindnis mit Spanien, sondern suchte ihm einfach Geld zu ent-
locken. Diese Rechnung sollte sich als richtig erweisen. Es gelang ihm
zunichst, Stadtschreiber Wagner durch die ansehnliche Summe von
3000 Livres auf seine Seite zu ziehen; weitere Gelder folgten an ver-
schiedene Ratsherren, und als er dem Stande ausser der Pension auch
noch einen Zins auszuzahlen versprach, hatte er gewonnenes Spiel.
Der Rat liess Beroldingen und dem Gouverneur von Mailand mit-
teilen, man wolle sich die Sache nochmals iiberlegen.?® Natiirlich hiess
das nichts anderes, als dass Solothurn auf den Beitritt zum spanischen
Biindnis verzichtete. Das konnte man sich auch in Mailand nicht ver-
hehlen, wo sich zum Groll iiber die etlittene Niederlage der Arger wegen
der nutzlos verschwendeten Gratifikationen gesellte!2

Mit beiden Fiissen stand Solothurn wieder im franzdsischen Lager.
Als erstes Ort gab es kurz darauf die von Mouslier gewiinschte Ex-
klirung ab, sich mit keiner Frankreich feindlich gesinnten Macht zu
verbiinden, was sich gegen die zwischen Holland, England und Schwe-
den geschlossene Tripelallianz richtete.? Wiederholt gewihrte es dem
‘Konig in den folgenden Jahren die Werbung neuer Truppen.?¢

Am Schicksal der Freigrafschaft bekundete zwar Solothurn auch
weiterhin ein gewisses Interesse, stellte es doch noch 1673 auf der Tag-
satzung den Antrag, Frankreich und Spanien um die Gewihrleistung
der burgundischen Neutralitit zu ersuchen.?” Zu mehr als einigen
Worten der Fiirsprache war es aber nicht bereit. Das sollte sich schon

22 Memorialia vom 23. und 26. VII. 1669 (Negotiation Herrn von Beroldingen);
Dotfliger, S. 65 ff., 71 f1. .

23 R.M. 1669, 400 fI.; Solothurn an Don Pablo Spinola Dotria (Gouvetneur von Mai
land), 29. VII. 1669 (Negot. Herrn v. Beroldingen). Casati an Gouverneur von Mailand,
14., 26. VIL, 1. VIII. 1669 (Mailand: A. St., Tratt. sv.); Qu. z. Schw. Gesch. 4, 265 f,,
270; Dorfliger, S. 62 £., 69 ff., 77 ff.; Rott, Bd. 7 (1921), S. 266 {., 352 ff.

24 Vgl. «Algunas noticias de Esguizaros...» von R. Rossi, 16. VIII. 1670, S. 36:
«...y el provecho ha sido solo en ser condenado en costas de mas de mill escudos.»
(Mailand: A. St., Tratt. sv.).

25 Conc. 96, 307; R.M. 1669, 654 f.; Dorfliger, S. 80 £.; vgl. E. A. VI 1, 794 f.

28 R.M. 1671, 665 f.; 1673, 630 fI.; Conc. 90, 511; Prop. d. Amb. 7, 216; Dorfliger,
S. 891, 102 f.; Allemann 19, 8 ff.

% E.A. VI 1, 877, 885; Conc. 90, 323 f.
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im darauffolgenden Jahre erweisen, als Ludwig XIV. die Freigraf-
schaft erneut, und diesmal endgiiltig, in Besitz nahm. Zwar beteiligte
sich Solothurn an der Deputation, welche im Auftrage der Tagsatzung
in die Franche Comté reiste, um deren Neutralisierung zu erwirken;
doch wurde bezeichnenderweise Venner Peter Sury zum Gesandten
bestimmt, der sich bereits vor Jahren der franzosischen Partei ange-
schlossen hatte!?® Als man einsah, dass der Konig nicht gewillt war,
die Freigrafschaft preiszugeben, schickte man sich mit Gleichmut in
die neue Lage und erklirte, die Wiederherstellung der burgundischen
Neutralitit diirfte bei diesen Zeiten schwerlich zu erlangen sein.?®
Diese Haltung fiel Solothurn umso leichter, als der Bezug burgundi-
schen Salzes, dem die Stadt bekanntlich hohe Bedeutung zumass, auch
nach dem Falle der Freigrafschaft gesichert war. Die franz&sische
Diplomatie hatte diesem Umstande die nétige Beachtung geschenkt.
Noch im gleichen Jahre schloss Ambassador St.Romain, Mousliers
Nachfolger, mit dem Rate einen Vertrag ab, wonach das Salz von
Salins zu noch giinstigerem Preise geliefert wurde als bisher.3

Dass Solothurn diese bedeutende Vormauer schliesslich preisgab,
darf ihm nicht allzusehr angekréidet werden, wenn man bedenkt, dass
selbst Bern, dessen strategische Situation es noch weniger erlaubt hitte,
ein gleiches tat. Gleichwohl erhebt sich die Frage, warum der Rat
gegeniiber den Forderungen des koniglichen Vertreters nicht mehr
Riickgrat gezeigt, warum er sich, im Gegensatz zu fritheren Jahren,
von ihm so rasch hatte einschiichtern lassen, wo ihm doch bedeutende
Druckmittel zu Gebote standen. Die Antwort fillt nicht schwer. Solo-
thurns nachgiebige Haltung gegeniiber den franzosischen Forderungen
hing aufs engste mit dem Schanzenbau zusammen, den es zu jener Zeit
endgiiltig in Angriff nahm 3!

b) Der Schanzenban und die endgiiltige Hinwendung 3u Frankreich

Die wihrend langer Zeit zwischen Solothurn und Bern hingigen
Streitfragen hatten bekanntlich im Wyniger-Vertrage eine grundsitz-
liche Losung gefunden. Doch liess bald darauf der Zank um die Aus-

28 Dorfliger, S. 107 ff.; vgl. R.M. 1674, 202, 226 ff.; E. A, VI 1, 914 f,

2 Instruktion zur Jahrrechnung 1674 (Conc. 90, 845).

30 R.M. 1674,481 £., 485 ff., 606 ff., 615 fI.; vgl. Dofliget, S. 114 ff.; O. Griitter, S. 33 ff.

81 Diesen Zusammenhang machte H. Dorfliger zum Gegenstande ihrer Untersuchung,
wobei sie sich zur Hauptsache auf die franzosischen Gesandtschaftsberichte stiitzte und
das solothurnische Quellenmaterial nur erginzungshalber beizog. Ihre eingehenden Aus-
fihrungen gestatten es, sich hier auf die Datlegung der Grundziige zu beschrinken.
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legung der Vertragsbestimmungen den alten Argwohn wieder wach
werden. Aus diesem Gefiihl erneuter Bedrohung heraus muss gegen
Ende des Jahres 1666 der Entschluss gereift sein, den von Zeit zu Zeit
erwogenen Plan einer modernen Stadtbefestigung zu verwirklichen.®
Am 7.Mirz 1667 beschloss der Grosse Rat endgiiltig, den Schanzen-
bau in Angriff zu nehmen.® Die Leitung der Arbeiten wurde Francesco
Polatta iibertragen,® mit dem man bekanntlich schon zur Zeit des
Villmergerkrieges Fiihlung genommen hatte. Spiter — der Bau dieser
Schanzen dauerte volle sechzig Jahre — stellte Ludwig XIV. der Stadt
mehrmals franzosische Ingenieure zur Verfiigung, da sich Polattas
Pline als unzulinglich erwiesen.3 : '

Die grossten Schwierigkeiten bereitete natiirlich die Frage der Fi-
nanzierung. Wohl musste die Bevolkerung ihren Anteil daran in Form
einer direkten Steuer, des «Schanzgeldes», entrichten.?® Allein, die
gewaltigen Kosten dieses Werkes erforderten weitere Mittel. So tauchte
wieder einmal der Gedanke auf, die Kurie um einen Beitrag anzu-
gehen. Da das pipstliche Breve von 1661 iiber die Verwendung des
Einkommens lediger Pfriinden aus Mangel an Gelegenheit nicht hatte
ausgeniitzt werden konnen, bat man den Nuntius, beim Papste dessen
Erneuerung zu erwirken; das Gesuch blieb anscheinend nicht ohne
Erfolg.?” Der Rat wandte sich aber auch noch an den Heiligen Vater
selber und ersuchte ihn angesichts der eigenen Geldknappheit um
einen Beitrag an den Schanzenbau. Dabei vergass er ebensowenig, auf
ein dhnliches Geschenk seines Vorgingers an Freiburg hinzuweisen,
wie die eigene Bedringnis inmitten der feindlich gesinnten Ketzer zu
schildern.?® Rom zeigte sich diesem Begehren zunichst nichtabgeneigt,
doch scheint der Umstand, dass Solothurn noch nach einem Jahre keine
Antwort erhalten hatte, darauf hinzudeuten, dass die Sache schliesslich

32 Conc. 88, 167 £.; vgl. R.M. 1666, 841.

3 R.M. 1667, 131 ff,

3 Solothurn an Polatta, 17, XII. 1666, 27. IV, 1668 (Conc. 88, 167 £., 429); R.M. 1667,
104.

35 Dorfliger, S. 11 f.; Schlatter, S. 36 fl.

% Vgl. H. Biichi, Solothurnische Finanzzustinde im ausgehenden Ancien Régime
(Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altk. 15, 1916, S. 96 ff.).

37 Solothurn an Baldeschi, 28. IX., 7. X. 1667 (Conc. 88, 247 £., 269 £.); vgl. Conc. 87,
219. — Spiter erhoffte man nochmals eine Erneuerung dieses Breve (R.M. 1670, 275 f.,
295 £.); vgl. R.M. 1674, 735 £.; 1675, 218, 419 f.; 1689, 606 f., 609 f.

38 Solothurn an Clemens IX., 7. X. 1667: «Salodorum Civitas nostra, ..., Vicinis

undequaque haereticis citcumvallata est»; «... ab huiusmodi Religionis et Regionis
hostibus. . . » (Conc. 88, 267 f1.).
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im Sande verlief.?® In spiteren Jahren bat der Rat den Nuntius noch-
mals, sich beim Papste fiir einen Beitrag an den Schanzenbau zu ver-
wenden; ob mit mehr Erfolg, steht dahin.%

Da die Kurie keine grosse Bereitschaft zeigte, zur Finanzierung der
solothurnischen Stadtbefestigung beizutragen, sah sich der Rat umso-
mehr gendtigt, von dorther Gelder zu erbitten, wo er seit Jahrzehnten
berechtigte Anspriiche geltend machen konnte: von Frankreich. Seit
dem Beginn der Befestigungsarbeiten wandte er sich immer und immer
wieder an Mouslier, um endlich einmal die vielen riickstindigen Zinsen
des dem Konig im Jahre 1616 gewihrten Darlehens zu erhalten. Dieser
gab zwar keinen abschligigen Bescheid, beantragte aber gemiss Col-
berts merkantilistischen Richtlinien, die Schuld statt mit Geld mit
franzosischem Salze zu begleichen. Darauf wollte indessen der Rat
wieder nicht eingehen.* Solothurn bezog ja vertragsgemiss Salz aus
der Freigrafschaft, das dem franzosischen an Qualitit bei weitem vor-
zuziehen war. Deshalb wandte er sich an den K6nig selbst und bat ihn
mehrmals um Rickerstattung des Kapitals samt schuldigen Zinsen,
indem er darauf hinwies, dass eine vermehrte Sicherheit der Stadt auch
der Ambassade zugute komme und nicht zu erwihnen vergass, dass
Solothurn als einziger Kanton mit keiner andern Macht als Frankreich
verbiindet sei.s2 '

Am Hofe gedachte man indessen nicht, den solothurnischen Forde-
rungen zu entsprechen. Zwar stellte der Konig im Jahre 1674 die Aus-
zahlung von vier riickstindigen Zinsen in Aussicht. Dazu mochte ihn
die giinstige Haltung Solothurns anlisslich der Eroberung der Frei-
grafschaft veranlasst haben, dessen Gewogenheit er sich auch fiir die
kommenden Jahre des Hollindischen Krieges sichern wollte. In der
Aarestadt zeigte man sich iiber dieses Entgegenkommen hoch erfreut
und liess auf Wunsch des Ambassadors an der Befestigungsmauer das
konigliche Wappen anbringen !4 Die Freude wihrte aber kurze Zeit.

3% Solothurn an Acquaviva, 1. XII. 1668 (Conc. 88, 502 f.); vgl. Baldeschi an Kardinal
Azzolino, 20. X., 24. XI. 1667 (Rom: A. V., Nunz. sv. 61); Acquaviva an Kardinal
Rospigliosi, 8. XII. 1668 (ebenda 62). '

40 Staatsrats-Manual (St.R.M.), S.80f,, 83 4., 97f.; R.M. 1696, 789 £f.; Conc. 98,
638. — Die Nuntienberichte verzeichnen nichts dariiber (Rom: A. V., Nunz. sv. 89-91).

41 R.M. 1667, 254 f., 275 f., 381, 551 f.; 1669, 246 f., 255 f.; 1670, 438, 448 f., 643,
1671, 342 f., 462, 478, 516; Qu. z. Schw. Gesch. 4, 330, 346 f.; Dorfliger, S. 36 £., 115.

42 Solothurn an Ludwig XIV., 29, VII. (statt 19, VIIL ?) 1667, 27. VII. 1668 (Conc. 88,
250 ff., 522 f1.), 17. V. 1669 (Conc. 96, 304 f.), 10. XI. 1673 (Conc. 90, 473 ff.).

43 R.M. 1674, 481 {., 485 fI.; vgl. Dorfliger, S. 97, 101 £, 113.
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Jahre vergingen, ohne dass Frankreich an die Begleichung seiner
Schulden dachte. Der Rat unternahm neue Schritte, die indessen ausser
den gewohnten leeren Versprechungen nichts eintrugen.

Die Erbitterung wuchs. Als zu Beginn des Pfilzischen Krieges der
Konig die Bestinde der Kompanien zu erhthen suchte, bot sich den
Solothurnern wieder einmal etne Gelegenheit, um den Ambassador
unter Druck zu setzen. Man verweigette die begehrten Rekrutierungen
und verbot geheime Werbungen. Alles Zureden des Ambassadors
Tambonneau half nichts. Diesmal liess sich der Rat nicht durch leere
Versprechungen prellen, war doch die Fortfiihrung der Befestigungs-
arbeiten in Frage gestellt, falls die erhofften Gelder weiterhin ausblie-
ben. Ludwig XIV. geriet iiber die Hartnickigkeit der Solothurner in
Zorn; er drohte, alle Zahlungen einzustellen und die Ambassade nach
Freiburg zu verlegen. Allein, selbst seine treusten Anhinger, an ihrer
~ Spitze Schultheiss Besenval, beharrten auf ihren Forderungen. Tam-
bonneau wurde abberufen. Seinem Nachfolger, dem gewandten Ame-
lot, gelang schliesslich der Ausgleich. Solothurn willigte in die vom
Konig verlangte Erhohung der Kompaniebestinde ein. Dieser dagegen
verpflichtete sich, das 1616 entlehnte Kapital samt den 33 schuldigen
Zinsen binnen 17 Jahren auszubezahlen, eine Summe von zusammen
nahezu 245 000 Livres. Ludwig XIV., nach der Entfremdung der
evangelischen Orte umsomehr auf die Gunst der katholischen ange-
wiesen, war damit Solothurns Forderungen weitgehend entgegenge-
kommen. Der Zahlungsvertrag vom Sommer 1689 bedeutete einen
klaren Sieg der Aarestadt.*®

Noch waren aber nicht alle Anspriiche befriedigt. Nicht nur hatte
man verschiedene Pensionen aus den letzten Jahren zu fordern; auch
die vor Jahrzehnten an Osterreich gelichenen Summen, von denen
Frankreich bekanntlich zwei Drittel auf sein Konto tibernommen hatte,
standen immer noch aus. Da in den folgenden Jahren das Verhiltnis
zu Bern sich wieder zuzuspitzen begann und die Beschleunigung des

44 Mémoires Solothurns an den Ambassador v. 1677 u. 1683 ; Solothurn an Ludwig XIV.,
6 II.; Ludwig an Solothurn, 18, II, 1683 (Ausl, Sch.); vgl. Doérfliger, S. 151 ff., 165 f. -
Ubet eine votiibergehende Verirgerung infolge eines Zwischenfalls mit dem Komman-
danten Sifftedy von Landskron, 1676 und 1679, vgl. Dérfliger, S. 127 f., 134 f.; Rott,
Bd. 8 (1923), S. 59, 102.

5 R.M. 1688, 512 £.; 1689, 321, 378, 382, 427; St. R. M., 18 ff.; Vertrag vom 25. VL.
1689 und Mémoire (Au_sll. Sch.); vgl. Dérfliger, S. 177 ff.; Rott, Bd. 9 (1926), S. 143 {.;
Allemann 19, 58 ff. — Uber die etfolglosen Verhandlungen, die F.L.B. von Stiffis-

Mollondin in Paris 1685-1688 wegen der eidgentssischen Soldanspriiche aus den Jahren
1636/ 37 fiihrte, vgl. Rott 9, 26 f.
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Schanzenbaus geboten erschien, wandte sich der Rat an den Ambassa-
dot, um endlich auch diese Gelder erhiltlich zu machen. Frankreich
sollte nach Ablauf des Vertrages von 1689 mit den jahrlichen Zahlun-
gen fortfahren, bis die Gsterreichische Schuld getilgt wire; andernfalls
erhebe man Anspruch auf die beiden verpfindeten Vogteien Pfirt und
Altkirch. Der Konig war zunichst keineswegs gewillt, auf die neuen
Forderungen der Solothurner einzutreten, doch fanden diese in Amelot
einen guten Fursprech. Nach jahrelangen Verhandlungen kam es 1696
zu einem zweiten Zahlungsvertrage. In der gewiss berechtigten An-
nahme, dass Osterreich seinen Schuldanteil nicht mehr zu begleichen
gedachte, trat Solothurn simtliche Anspriiche, die aus den Datlehen
an Erzherzog Leopold und die vorderdsterreichischen Landstinde
hervorgingen, an Frankreich ab. Zudem verzichtete es auf die vierzehn
ausstindigen Jahrgelder und quittierte dem Konig die Schuld aus dem
Jahre 1616. Als Gegenleistung verpflichtete sich dieser auf ewige Zeit
zur Zahlung einer jihrlichen Rente von 20 000 Livres; die Riickkaufs-
summe wurde auf 400 000 Livres festgesetzt.6
Dieser Vertrag war fiir die solothurnische Politik von allergrosster
Bedeutung. Er gewihrleistete die Vollendung des Schanzenbaus. Fiir
den Dienst, den ihr der Konig damit erwies, bezahlte indessen die
Stadt einen hohen Preis. War Solothurn schon zuvor mit goldenen
Ketten an Frankreich gebunden — sie hatten doch nicht zu verhindern
vermocht, dass es sich eine gewisse Bewegungsfreiheit bewahrte, die
es den michtigen Verbiindeten mehr als einmal auf unliebsame Weise
hatte spiiren lassen. Jetzt aber lieferte es sich der franzosischen Politik
auf unabsehbare Zeit vollkommen aus. Der Ambassador, der nur mit
dieser Absicht Solothurns Forderungen beim Konig so eifrig unter-
stiitzt hatte, stellte denn auch triumphierend fest: « Le nouveau traité. . .
est un lien qui ’attachera pour toujours aux interests de la France.»*
Der immer engere Anschluss an die franzosische Politik im Zu-
sammenhange mit dem Schanzenbau musste die Stellung der Opposi-
tion aufs stirkste beeintrichtigen. Sie machte sich zwar noch immer
bemerkbar. Wiederholt hatte der Rat die Biirger ernstlich zu ermahnen,

46 R.M. 1692, 164; 1693, 92, 569 £., 710 {.; 1694, 14, 22 f., 397 f.; 1695, 125; St.R.M.,
49 fI., 98 ff.; Conc. 98, 270 fI.; Verzeichnis der 6sterr. Schulden, 7, VIII, 1694 (Deutsch-
land-Acta 14); Mémoire von 1692; Vertrag vom 30. VIIIL. 1696 (Ausl. Sch.); vgl. Dorf-
liger, S. 210 fI. — 1788 16ste Frankreich die Schuld ab (Biichi, Finanzzustinde, S. 81, 88).
Biichis Darlegungen (S. 80 f.) iiber diese Anleihen sind unklar, da er den genauen Sach-
verhalt nicht kannte. '

47 Mémoire Amelots vom Dez. 1696 (zit. von Dérfliger, S. 230).
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Schmihworte gegen den Konig und seinen Vertreter in der Stadt zu
unterlassen.?® Studenten des Jesuitenkollegiums, welche Spottlieder
auf den Allerchristlichsten Konig gesungen hatten, liess er mit Ruten
streichen.®® Es handelte sich aber dabei doch nur um vereinzelte Vor-
kommnisse, die im einen Falle persénlicher Unzufriedenheit iiber nicht
erhaltene Gelder, im andern jugendlichem Ubermut entspringen moch-
ten. Dass sich die Minner der Opposition mehr vom eigenen Interesse
als von hoheren politischen Erwigungen leiten liessen, bewies das
Verhalten Johann Georg Wagners und Peter Surys zur Geniige. Beide
hatten bekanntlich den Beitritt zum spanischen Biindnis angestrebt;
als ihnen aber Mouslier Gratifikationen und andere Gefilligkeiten in
Aussicht stellte, gingen sie prompt zur franzdsischen Partei iiber. Am-
bassador St. Romain bezeichnete sie einige Jahre darauf, als beide zur
Wiirde eines Schultheissen gelangt waren, als treue Freunde Frank-
reichs 150 Nicht viel anders diirfte es mit den Mollondin, Buch, Wallier
und andern bestellt gewesen sein, die gelegentlich als Anhinger der
antifranzosischen Opposition genannt werden.5! Nur einer bildete eine
Ausnahme: Johann Ludwig von Roll.

Als sechsjihriger Knabe hatte von Roll im Jahre 1649 eine halbe
Kompanie in der Schweizergarde zugesprochen erhalten. Damals nahm
sein Vater Ludwig, der dem Konig als Oberst eines Schweizerregi-
ments gedient hatte und wie die {ibrigen Glieder seiner Familie ein
treuer Anhinger Frankreichs war, den Abschied. Als Ludwig XIV.
1661 einen Teil des Garderegiments entliess, befand sich darunter auch
von Rolls halbe Kompanie. Eine andere Gardekompanie, die er einige
Jahre spiter erhielt, wurde gleichfalls aufgelost. Zweifellos war es
zunichst der Groll iiber diese Schidigung seiner Interessen, der ihn
dem Konig entfremdete und dessen Feinden zufithrte.® Es darf darin

48 R.M. 1669, 409 fI.; 1678, 425 {.; Conc. 91, 984.

49 R. M. 1691, 630.

50 Denkschrift St. Romains 1676 (Helvetia I, 1823, S, 84); vgl. St. Romain an Louvois,
25. VIII, 1674 (zit. von Dorfliger, S. 107, Anm. 20); an Turenne, 17. 1. 1675 (Frankteich-
Schreiben 25, Kopie).

51 Denkschrift St. Romains 1676 (Helvetia I, 84); Dorfliget, S. 120, 124 f,

52 Dorfliger, S. 232. — Von Roll nahm mit dem spanischen Gesandten Fiihlung auf;
vgl. Casati an Gouverneur von Mailand, 30. VIIL. 1669: «E cid che mi scrive il confidente
di Solodoro, ... questo ¢ uno dei principali soggetti di quel Cantone, Cavagliere di nas-
cita; suo padre fu Colonnello in Francia, et egli hebbe Compagnia nel Reggimento di
Guardia, ma puoi licentiato a persecutione del Residente Moullier . .. » (Mailand: A. St.,
Tratt. sv.). Obwohl kein Name genannt ist, geniigen Casatis Angaben, um in dem Ab-
sender J. L. von Roll zu erkennen. Uber seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu den
spanisch gesinnten Beroldingen vgl. oben Anm. 17.
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aber doch nicht der einzige oder entscheidende Beweggrund zu seiner
antifranzésischen Gesinnung erblickt werden, der er nun bis zu seinem
Tode treu blieb.®® Wire dem so gewesen, so hitten es die Ambassa-
doren gewiss nicht versdumt, ihn durch ihre bewihrten Mittel wieder
zu gewinnen, was sie in der Tat auch mehrmals versuchten.’ Ihre Be-
mithungen blieben aber ohne Erfolg; von Roll liess sich nicht beste-
chen. Seine Abneigung gegen Frankreich musste demnach tiefer wur-
zeln. Man geht kaum fehl, wenn man ihn zur Gruppe jener Minner
zahlt, die sich durch den zunehmenden Glanz des Sonnenkénigs nicht
blenden liessen, die vielmehr in dessen tiicksichtsloser Machtentfal-
tung eine wachsende Gefahr fiir die kleine Eidgenossenschaft erblick-
ten und deshalb ihre mahnende Stimme erhoben, sei es als Politiker,
“wie namentlich der Ziircher Escher und die Berner Dachselhofer, von
Muralt und Willading, sei es als bissiger Schriftsteller, wie der Toggen-
burger Johannes Grob. Unter diesem Gesichtswinkel musste auch
dem Solothurner von Roll, dessen Blick sich auf Reisen nach Italien
und Frankreich fiir grossere Zusammenhinge geofinet hatte, die fran-
kophile Politik seiner Vaterstadt als verfehlt und hochst gefihrlich er-
scheinen. Selbst der Ambassador Amelot stellte seinem Gegner das
Zeugnisaus, dass das Wohl des Vaterlandes im Mittelpunkt all seiner Er-
wigungen stehe,wasihnjeglicher Kéderung unzuginglichmache.5Von
Roll iibernahm damit das geistige Erbe eines Johann Jakob vom Staal.
Immer wieder widersetzte er sich im Rate den franzésischen Inter-
essen, sei es anlisslich von Werbungsgesuchen, Geldgeschiften oder
Wahlen.5® Er wurde dabei zum eigentlichen Gegenspieler Johann

%8 Wie das Dorfliger (S. 232) und Allemann (18, 93, Anm. 2; 19, 9, 112) tun; vgl.
Zurlauben 2, 89 f., 214 £., 379 f. Uber von Rolls Persénlichkeit vgl, Schmidlin, S. 115 f.

4 Dorfliger, S. 181 f., 195, 237.

% «Il y a icy un homme qui affecte d’estre sans attachement pout les puissances étran-
geres et de se montrer inflexible dans tout ce qu’il suppose n’estre pas du plus grand
avantage de sa patrie. C’est le Boursier de Roll, ..., mettant toujours sa conscience, son
serment et I'interest de I’estat comme des barrieres qui 'empechaient de se rendre 4 ce que
I’on souhaitte. Il se pique de ne se point laisser gaigner par des bienfaits ... » (zit. v.
Dérfliger, S. 233). Vgl. Meyer, S. 206 f. - Wenn R. Feller (Die Schweiz und das Ausland
im spanischen Erbfolgekrieg, Bern 1912, S. 54) iiber von Rolls Oppositionspolitik meint,
man habe nicht den Eindruck, «dass es so ernst gemeint war», so kann ich ihm hierin
nicht beipflichten. '

% Dorfliger, S.91, 124 f., 166 f., 241, 249 f., 258; Denkschrift St. Romains 1676
(Helvetia 1, 84); Denkschrift Stuppas 1698 (Helvetia 2, 1826, S. 413 f. und J. C. Zell-
weget, Geschichte der diplomatischen Verhiltnisse der Schweiz mit Frankreich von 1698
bis 1784, Bd. I 1, St. Gallen/Bern 1848, Beilage 2, S. 21). Vgl. J. B. vom Staal, Epheme-
rides, S. 117 (Z. B. Sol.); Urs Viktor Wagner (Chorhetr), Diarium vitae, S, 32 f. (Z. B.
Sol.: S I 105).
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Viktor Besenvals, der 1688 als Nachfolger Wagners den Schultheissen-
stuhl bestieg und eine Politik engster Anlehnung an Frankreich be-
trieb, so dass Ludwig XIV., als er von dessen Tod erfuhr, in die be-
kannten Worte ausbrach, er habe einen seiner besten Freunde verloren.5?
Nur zweimal sollte es aber dem Fiihrer der Opposition gelingen, die
Mehtheit des Rates auf seine Seite zu ziehen.

Die erste giinstige Gelegenheit bot sich von Roll, als Venedig, unter-
stiitzt vom Papste, Ende des Jahres 1687 die katholischen Orte um die
Bewilligung zur Werbung zweier Regimenter ersuchte,’ zu einer Zeit
also, da in Solothurn bekanntlich der Groll wegen der ausbleibenden
franzosischen Gelder im Steigen begriffen war. Zudem herrschte seit
- dem erneuten Ausbruch des Tiirkenkrieges auch in der Aarestadt
Kreuzzugsstimmung. Schon zur Zeit der Belagerung Wiens war der
Rat bereit gewesen, dem Kaiser Hilfstruppen zu schicken.®® Doch be-
schrinkte sich die Tagsatzung im folgenden Jahre auf die Lieferung
von tausend Zentnern Pulver; Solothurn steuerte darauf bereitwillig
seinen Anteil von 42 Zentnern bei.®® Auch wurden Jahr fiir Jahr zu
Stadt und Land das Vierzigstiindige Gebet und andere Andachten an-
geordnet.®! Die grossen Siege der christlichen Heere feierte man mit
Dankgottesdiensten in der St.Ursenkirche.®? Das venezianische Be-
gehren stiess demnach in Solothurn auf giinstige Vorbedingungen.
Die Mehrheit des Rates war sofort bereit, die Werbungen zu bewilligen,
trotz dem Widerstand der franzosischen Partei.®® Auch die ablehnende
Haltung Luzerns vermochte die Aarestadt nicht umzustimmen. Im
Februar des darauffolgenden Jahres wurde Venedig die Werbung einer
Kompanie zugestanden, welche Altrat Johann Ludwig von Roll iiber-

% Q. Schmid, Der Baron von Besenval, Ziirich 1913, S. 16. Vgl. iiber ihn Dorfliger,
bes. S. 235; Feller, Schweiz und das Ausland, S. 55 f.

8 E. A VI2 212,

50 Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 23, VII. 1683 (Conc. 93, 495).

60 R.M. 1684, 433; vgl. Conc. 93, 740; E. A. VI 2, 111 f. — Schon friiher hatte es dem
Kaiser 25 Zentner Pulver als Tiitkensteuet geliefert (R. M. 1664, 404, 408 £.).

61 R.M. 1683, 375 f.; 1685, 334, 405; 1686, 459; 1688, 238. — Der englische Theologe
und Historiker Gilbert Burnet, der 1685 durch die Schweiz reiste, schildert die ausser-
~ ordentliche Frommigkeit, die er in Solothurn antraf (Some Letters containing an Account
~ of ... Switzetland, deutsche Ausg. Leipzig 1687, §S. 117 £.).

62 R. M., 1683, 482, 495 f.; 1686, 582; 1687, 541.

83 Solothurn an Luzern, 22. XII. 1687 (Conc. 94, 1015 ff.); R.M. 1687, 652; vgl.
Dotrfliger, S. 173 ff.; Allemann 19, 54 ff. — Die Werbung wurde von Oberst Beroldingen,
der mit von Roll verschwigert war, begiinstigt, von Beroldingens Rivalen von Thum
aber bekimpft (Rott 9, 145 £.).
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nahm, im Namen seines Sohnes Urs Heinrich.# Neben dem christ-
lichen Glaubenseifer, der auch die Solothurner «zu austilgung des
Erbfeinds Christlichen Nammens, des tiirckhischen bluthundB»
anfeuerte, war es die Erbitterung gegen Frankreich, die von Roll zu
diesem Triumphe verholfen hatte. Gleich wie einige Jahrzehnte zuvor,
konnte man mit dieser Kapitulation den Konig seinen Unmut spiiren
lassen. Gegeniiber Venedig aber strich man heraus, welch besondere
Gunst man der Republik mit der bewilligten Werbung erwiesen habe,
«in Consideration, wir seith geraumer Zeit daher keiner andern auB-
lindischen Macht als der Cron Franckreich allein ... dergleichen
 Mannschafft . .. verwilliget.»%8

Der Groll wider die Franzosen erfasste weite Kreise der Biirger-
schaft. Diesem Umstande hatte es von Roll in erster Linie zu verdan-
ken, dass er im Herbst dieses Jahres einhellig zum Seckelmeister ge-
wihlt wurde.®” Als kurz darauf der Rat das bekannte, gegen Frankreich
gerichtete Werbungsverbot erliess, war die Lage so weit gedichen,
dass der Ambassador befiirchtete, Solothurn konnte unter von Rolls
Einfluss dem spanischen Biindnisse beitreten.®® Indessen fiihrte der
Zahlungsvertrag mit Frankreich im nichsten Jahre zu einem ginz-
lichen Stimmungsumschwung. Die franzosische Partei gewann auf
Jahte hinaus wieder die Oberhand.

Doch noch einmal sollte sich der Opposition eine Gelegenheit zum
Zuschlagen bieten. Nach dem Frieden von Rijswijk beschloss Lud-
wig XIV., einen Teil der Schweizertruppen zu entlassen und den Sold
derjenigen, die er weiterhin im Dienste behielt, herabzusetzen. Diese
Massnahmen riefen in der Eidgenossenschaft allgemeine Erbitterung
hervor, zumal schon seit einiger Zeit zahlreiche Beschwerden gegen
Neuerungen im franzosischen Solddienste laut wurden. Die Tagsat-
zung zeigte sich nicht gewillt, den Forderungen des Konigs zu ent-
sprechen. So musste sich dieser schliesslich zu einem Kompromisse
herbeilassen; der Sold sollte in Friedenszeiten herabgesetzt werden, im
Kriege dagegen auf der bisherigen Hohe verbleiben. Solothurn hatte

84 R.M. 1688, 110; Conc. 95, 47 f.; Solothurn an H. Squadroni (venez. Resident in
Mailand, z. Z. in Altdorf), 10, III. 1688 (Conc. 95, 73 ff.). Vgl. J. B. vom Staal, Ephe-
merides, S. 309 (Z. B. Sol.).

8 R.M. 1688, 119 £,

88 Solothurn an Venedig, 5. IV. (Conc. 95, 114 f£.); vgl. Venedig an Solothurn, 15. V,
1688 (Venedig: A. St., Sen. Corti 65, 58).

67 R.M. 1688, 460: 7. IX.

88 Doefliger, S. 187.
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von Anfang an energisch gegen die Neuerungen Stellung bezogen,
und als es schliesslich, eines der letzten Orte, zu Beginn des Jahres 1699
dem Kompromissvorschlage des Konigs zustimmte, bedurfte es dazu
des vorangehenden Beispiels von Freiburg sowie der unausgesetzten
Bemiithungen des neuen Ambassadors Puyzieux und Schultheiss Be-
senvals. %

Auf franzosischer Seite war man iiber das storrische Verhalten der
Aarestadt begreiflicherweise nicht wenig aufgebracht, hatte doch der
Konig erst vor kurzem ihren finanziellen Anspriichen weitgehend Ge-
nige getan. Die volle Schuld an dieser Haltung schob der Ambassador
Seckelmeister von Roll in die Schuhe: «C’est un monstre d’enteste-
ment contre la France.»’ Ohne die Gunst der Umstinde wiire es aller-
dings von Roll nicht gelungen, die Ziigel an sich zu reissen. Eine Meht-
zahl sah sich eben durch die Truppenentlassung und die Herabsetzung
des Soldes geschidigt; das gab den Ausschlag. Viele mochte auch die
zweideutige Haltung Frankreichs im Turkenkriege befremden. Wih-
rend Solothurner in venezianischen Diensten in grosser Zahl ihr Leben
liessen,™ wihrend man den Kaiser zum Siege iiber die Tiirken begliick-
wiinschte,” stand der Allerchristlichste Konig mit der Hohen Pforte
in bestem Einvernehmen. Das blieb auch fiir die Aarestadt kein Ge-
heimnis.”? Eine solche Politik — die hohen Gesetze der Staatsrison
stiessen im damaligen Solothurn kaum auf viel Verstindnis — musste
aber als hochst verwerflich erscheinen.

Durch die Regelung der mit Frankreich bestehenden Differenzen in
bezug auf die Soldtruppen wurde indessen der Opposition das Wasser

89 Conc. 96, 59, 76, 77, 93; 97, 831 ., 863 ., 878 £.; 99, 215 {., 217, 309 £., 335 {., 414 f1.,
450 f., 473 ff., 493 f., 555f.; R.M. 1699, 26 f., 36 f., 213 ff., 219 f., 264, 525; E. A. VI 2,
497, 742 ff., 754 ff., 772, 795 fl.; vgl. Dorfliger, S. 237 fl.; Allemann 19, 69 ff.; Rott,
Bd. 10 (1935), S. 11 ff.

70 Puyzieux an Stuppa, 7. I. 1699 (zit. v. Dorfliger, S. 249 £.); vgl. Stuppas Denkschrift
1698 (Helvetia 2, 413 f.).

1 Conc. 97, 267 £., 269 ff.; vgl. Allemann 19, 57 {.

2 Solothutn an Ziitich, 9. X. 1697 (Conc. 99, 159 £.).

3 Das Einvernehmen Ludwigs XIV. mit den Tiirken wat in der Schweiz bekannt
(vgl. [J. Grob], Treugemeinter Eydgnossischer Auff-Wecker..., 1689, S. 10 f£.). — Im
St. A. Sol. (Mixta) fand sich ein langes Gedicht, betitelt « Friedens Interesse der vornemb-
sten Potentaten Europae de anno 1698», auf das mich Ht. Staatsarchivar Dr. A, Kocher
freundlicherweise aufmerksam machte, Es enthilt iiber Frankreich folgende Strophe:

«Ihr Muselminner frisch zue feld!

Ich steh Euch bey mit volckh und gelth;
dan diBer fried, wie Thr wohl wisst,

mir ein verdeckhtes fressen ist.»
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abgegraben. Falls von Roll, wie es der Ambassador behauptete, erneut
ein Biindnis mit Spanien anstrebte,” so war jetzt dieser Plan zum
Scheitern verurteilt. Besenval und seine Partei trugen, dhnlich wie ein
Jahrzehnt zuvor, am Schlusse den Sieg davon. In den kommenden
Jahren des Spanischen Erbfolgekrieges sollte die Aarestadt ein Boll-
werk der franzésischen Politik bilden.

Abgesehen von einigen kurzen Intermezzi, da die Opposition die
Oberhand gewann, stand demnach Solothurn zur Zeit der Eroberungs-
kriege Ludwigs XIV., in erster Linie infolge des Schanzenbaus, treu
im franzosischen Lager. Diese Haltung musste natiirlich die Neutrali-
titspolitik der Stadt in jenen Jahren entscheidend beeinflussen.

2. Solothurn und die eidgendssische Neutralititspolitik
a) Der Devolutionskrieg

Als Ludwig XIV. mit dem Feldzug gegen die spanischen Nieder-
lande im Jahre 1667 die Reihe seiner Eroberungskriege erdffnete,
riickte auch die Eidgenossenschaft in den Gefahrenbereich. Um nicht
in den Strudel hineingerissen zu werden, stellte sich ihr die gebiete-
rische Forderung einer bewafineten Neutralitit, wie man sie schon zur
Zeit des Dreissigjihrigen Krieges gehandhabt hatte. In der Tat festigte
sich diese aussenpolitische Haltung der Schweiz in den folgenden Jah-
ren und verdichtete sich zur eigentlichen Maxime, als die sie im Jahre
1674 von der Tagsatzung ausdriicklich proklamiert wurde.”

Die Bedrohung der Eidgenossenschaft wurde akut, als die Armee
Condés im Februar 1668 die Freigrafschaft tiberflutete. In Solothurn
wurde die Gefahr sofort erkannt. Sobald die Kunde vom Uberfall der
Franzosen eintraf, benachrichtigte man Bern und Luzern und erachtete
gleichzeitig die sofortige Einberufung einer Tagsatzung als notwen-
dig.’® Dem Bischof von Basel sandte man auf dessen Ansuchen hin
sechs Mann und einen Ratsgesandten zu.”” In der Tat traten schon
wenige Tage darauf die eidgendssischen Abgesandten in Baden zu-
sammen und fassten den bedeutsamen Entschluss, das Defensionale
von Wil zu revidieren.”® Auf einer zweiten Tagsatzung im Mirz wurde

4 Dorfliger, S. 265.

% Vgl. P. Schweizer, Geschichte der Schweizerischen Neutralitit, Frauenfeld 1895
S. 283 fI.; E. Bonjour, Geschichte det schweizerischen Neutralitit, Basel 1946, S. 13 fI.

" Solothurn an Luzern, an Bern, 12. IL. 1668 (Conc. 88, 339 £., 400 £.); R.M. 1668, 100.

7 R.M. 1668, 102, 105.

8 E. A. VI 1, 737; vgl. soloth. Instruktion (Conc. 87, 240).
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die neue Verteidigungsordnung genehmigt, die den ersten Auszug
etwas vergrosserte und dem eidgendssischen Kriegsrat bedeutende
Kompetenzen tibertrug.? Solothurn, das schon im Jahr 16478 und
dann erneut im Jahre 1652 fiir ein eidgendssisches Schirmwerk einge-
treten war, begriisste dieses neue Defensionale. Als Grenzort besass es
das grosste Interesse an einer Vereinbarung, die bedrohten Bundes-
gliedern eidgenotssische Hilfe zusicherte. Einen bernischen Vorschlag
zu einer gemeinsamen Wehrordnung Berns, Freiburgs und Solothurns
legte es zu den Akten,® da es gegeniiber einem solchen regional be-
schrinkten Plane ein alle Orte umfassendes Projekt natiirlich bevor-
zugte. Deshalb stimmte es dem zu Baden vereinbarten Defensionale zu,
beantragte allerdings eine kleine Abidnderung: der Kriegsrat sollte ohne
Vorwissen der Orte keinen Waffenstillstand schliessen diirfen.® Dieser
Vorschlag lag ganz auf der Linie der von ihm stets verlangten Wah-
‘rung der einzelortischen Souverinitit. Schliesslich genehmigte es aber
den Entwurf der Tagsatzung ohne Vorbehalt.®

Gleichzeitig war zu Baden eine Frage angeschnitten worden, die
einen wesentlichen Bestandteil der damaligen eidgendssischen Neutra-
litatspolitik bildete: das Problem der Vormauern, d.h. der Schaffung
einer Sicherheitszone jenseits der Grenzen. Die katholischen Orte
waren gewillt, auf ein Begehren des Kaisers zur Beschiitzung der vor-
derdSsterreichischen Gebiete einzutreten. Die Evangelischen nahmen
dieses Ansinnen dagegen mit Skepsis entgegen, da sie aus einer solchen
Verpflichtung aussenpolitische Verwicklungen befiirchteten; einzig
Bern machte eine Ausnahme, da es auf diesem Umwege die lingst er-
strebte Sicherung seiner Westgrenze zu erreichen hoffte. Tatsichlich
konnte man im Mirz eine Einigung erzielen. Die Tagsatzung — die
reformierten Orte ausser Bern allerdings nur mit Vorbehalten — er-
klirte sich bereit, die angrenzenden &sterreichischen Vorlande im Not-
falle mit titlicher Hilfe zu unterstiitzen; anderseits wurde die Waadt
von den katholischen Orten in eidgendssischen Schutz und Schirm
aufgenommen, wihrend man beziiglich Genfs feststellte, die Erhaltung
dieser Stadt liege im Interesse der Eidgenossenschaft.®

® E. A. VI 1, 743, 1675 ff. Vgl. Grosjean, S. 175 ff.; Sutter, Kap. 13 (Mskr.).

80 Conc. 78, 109 f., 112 f., 122 f.; Roth, S. 218 f.

81 R. M. 1668, 193. .

82 Instruktion vom 17. ITI. 1668 (Conc. 87, 241 1.); R. M. 1668, 203 f.

83 R.M. 1668, 212.

84 E. A. VI 1, 741, 744. Vgl. A. Niethammet, Das Vormauernsystem an der eidge-
nossischen Nordgrenze, Basel 1944, S. 50 fI.; Grosjean, S. 161 ff.; Sutter, Kap. 12 (Mskr.).
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Dass der Vormauerngedanke auch in Solothurn tief verwurzelt war,
hatte sich am Beispiel der Freigrafschaft und des Bistums Basel mehr-
fach erwiesen. Dass ihm nicht weniger an der Sicherheit der Nord-
grenze gelegen sein musste, lag auf der Hand, grenzte doch solothur-
nisches Gebiet ans &sterreichische Fricktal. Tatsichlich war der Rat
schon wihrend des Dreissigjahrigen Krieges um die Neutralisierung
der vier rheinischen Waldstidte — Rheinfelden, Sickingen, Laufenburg,
Waldshut — und Konstanz’ bemiiht gewesen.® Auch an der Sicherheit
Genfs und der Waadt hatte Solothurn schon in frither Zeit sein Inter-
esse bekundet. Es brauchte ja nicht wie die iibrigen katholischen Orte
auf Savoyen Riicksicht zu nehmen, da es dem Biindnis mit dem Herzog
nicht angehorte. 1579 hatte es mit Bern und Frankreich einen ewigen
Schirmvertrag zugunsten Genfs abgeschlossen. Obwohl es sich schon
drei Jahre spiter wieder davon lossagte,®® anerkannte es diesen Ver-
trag im Friihjahr 1667 doch von neuem, als Abgesandte Ziirichs, Berns
und Genfs den Rat um Beistand fiir die durch Savoyen aufs schwerste
bedrohte Rhonestadt ersuchten. Er versprach, gegebenenfalls den
Durchzug zu bewilligen.®? Ein Protest des Nuntius blieb fruchtlos.®®
Die Beschirmung der Waadt hatte der Rat vor Jahren zwar davon
abhingig gemacht, dass man dert Zollfreiheit geniesse.®® Jetzt aber,
nach dem Falle der Freigrafschaft, dringte die Notwendigkeit, die
eidgendssischen Grenzen zu sichern, alle andern Bedenken in den Hin-
tergrund. So gab denn auch Solothurn seine Zustimmung zum bewaff-
neten Schutze der Waadt und der osterreichischen Votlande,® obwohl
es noch ein Jahr zuvor erklirt hatte, die Bestimmung des «getreuen
Aufsehens» in der Erbeinigung verpflichte nicht zu titlicher Hilfe.%
Da ihm an der Mitwirkung aller Orte gelegen war, bedauerte es die
Haltung Urtis, das sich wenig spiter von der Schutzerklirung zugunsten
der Waadt lossagte.? Einen Protest des Nuntius, der die Beschirmung
des neugliubigen Gebietes verurteilte, wies der Rat zuriick und verbot
der Geistlichkeit, ein Schreiben des Legaten in gleicher Sache auf den

85 Roth, S. 112, Anm. 8 u. S. 198 f.

86 Ochsli, S. 464 f1.

87 R.M. 1667, 154 f1., 216; vgl. E. A. VI 1, 704 1., 707 ff.

8 R, M. 1667, 402.

89 R.M. 1655, 517 f.; Conc. 81a, 212 f.

% R.M. 1668, 203 f.; Conc. 87, 241 ff.; vgl. Solothurn an Luzern, 17. XII. 1668
(Conc. 88, 510 f1.).

91 Instruktion zur Februar-Tagsatzung 1667 (Conc. 87, 173); vgl. E. A. VI 1, 681f., 702.

92 Solothurn an Bern, 25, V. 1668 (Conc. 88, 440); vgl. E. A. VI 1, 751, 756, 758.
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Kanzeln zu verlesen.” Selbst als in der Folge weitere katholische Orte
den Einfliisterungen von savoyischer und pipstlicher Seite erlagen und
die Bucheggberg-Streitigkeiten das Verhiltnis zu Bern wieder einmal
vergifteten, blieb Solothurn seinem Versprechen gegeniiber der Waadt
treu®™ — eine Festigkeit, die gewiss Anerkennung verdient.

Weniger eindeutig bekundete die Aarestadt ihren Willen zur Solida-
ritit in einer andern Frage. Bekanntlich hatten schweizerische Sold-
truppen in Verletzung der Erbeinigung am Uberfall auf die Freigraf-
schaft teilgenommen. Mit dieser sogenannten Transgression wurde
ein Problem angeschnitten, das die eidgendssische Neutralititspolitik
in den kommenden Jahren immer wieder belasten sollte. Wie die
tibrigen Orte verurteilte auch Solothurn diese bundeswidrige Verwen-
dung schweizerischer Truppen, wollte indessen die fehlbaren Offiziere,
Gardeoberst von Stiffis-Mollondin und Hauptmann Machet, selbst
bestrafen, da es sich wie schon in fritheren Jahren nichts von seiner
Gerichtshoheit vergeben wollte.?s Auf Intervention des Konigs erliess
es aber spiter Mollondin die iiber ithn verhingte Busse.?® Frankreich
durfte eben nicht zu sebr vor den Kopf gestossen werden zu einer Zeit,
da man seine Gelder dringend benétigte.

Die Einigkeit unter den Eidgenossen schien im iibrigen nie dring-
licher gewesen zu sein als jetzt, da im Zusammenhang mit Truppen-
konzentrationen im FElsass mehrmals Gertichte tiber einen bevorste-
henden franzdsischen Angriff auf die Schweiz im Umlauf waren.®
Solothurn traf verschiedene militdrische Sicherheitsmassnahmen *® und
ersuchte schliesslich Bern, es moge bei Ziirich die Einberufung einer
Tagsatzung verlangen, was denn auch geschah.?® Doch erwies sich die
Aufregung als unbegriindet. Zu gleicher Zeit hatte Ludwig XIV. auf
Druck der Tripelallianz zu Aachen Frieden geschlossen und Spanien

% Acquaviva an Solothurn, 4. VIII. (Italien-Schreiben 2); Solothurn an Acquaviva,
21. VIIL 1668 (Conc. 88, 463 £.); R.M. 1668, 705 £., 709 £.

¥ Instruktion vom 26. IV. 1669 (Conc. 96, 299); vgl. E. A. VI 1, 757, 763, 768, 779.

% Conc. 87, 241 ff., 269; 88, 512f.; E. A. VI 1, 741 f,, 745f., 766; Qu. z. Schw.
Gesch. 4, 184 f.

9 Ludwig XIV. an Solothurn, 2. VII. (Franz. Kénigsbriefe); Solothurn an Lud-
wig XIV., 27. VIL. 1668 {Conc. 88, 522 ff.); Conc. 87, 263; 88, 478 {.; vgl. Dorfliger,
S. 46 fI.: Allemann 18, 96. — Seit dem Tode seines Bruders, des Gouverneurs von Neuen-
burg (1664), nannte sich Obetst Montet « von Mollondin»,

7 Conc. 88, 418, 439; Bern-Schreiben 27, 200; Maag, S. 196 ff., 221 ff,

% Conc. 87, 256 f.; R.M. 1668, 217, 232.

9 Solothurn an Bern, 20. V. 1668 (Conc. 88, 437 £.); Bern-Schreiben 27, 197 £.; Zii-
rich-Schreiben 8, 379 f., 385 f.
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die Freigrafschaft zuriickerstattet. Mit der Beendigung des Devo-
lutionskrieges wich der dussere Druck von der Eidgenossenschaft, .
allerdings nur fiir kurze Zeit.

b ) Der Hollindische Krieg

Nachdem die dussere Gefahr beseitigt war, trat der eidgendgssische
Glaubenszwiespalt wieder stirker ins offentliche Blickfeld. Solothurn
legte zwar auch jetzt eine gewisse Zuriickhaltung an den Tag, indem
es, im Unterschiede zu den Innern Orten, sich von der Verpflichtung
zum Schirme der Waadt vorderhand nicht lossagte. Sein Verhiltnis zu
Bern erlitt aber in anderer Hinsicht eine Triibung.

Ob der Anwesenheit einiger Katholiken im Bucheggberg kam es
zwischen beiden Stidten zu neuen Auseinandersetzungen. Eine Kon-
ferenz vom September 1669 in Wynigen blieb ohne Erfolg.'®® In
einem endlosen Briefwechsel beharrte jede Partei immer wieder auf
ihrem Standpunkte, so dass zuletzt der Wyniger-Vertrag tiberhaupt
in Frage gestellt schien. Bern war auf alle Fille entschlossen, sein Reli-
gionsrecht im Bucheggberg strikte zu handhaben und erliess an die
dortigen Pridikanten verschiedene Anweisungen in dieser Sache.!* Es
mass dem Geschiifte hohe Bedeutung zu und brachte es, zusammen mit
den mit Freiburg bestehenden Streitigkeiten wegen Schwarzenburg,
im Frithjahr 1670 vor eine Konferenz der evangelischen Orte 102 Neuer-
dings lud sich die Atmosphire mit Spannung. Argwohnisch verfolgte
man in Solothurn die Massnahmen der Nachbarstadt. Als Bern im Zu-
sammenhange mit dem Defensionale einige Musterungen vornahm,
stieg am Fusse des Weissensteins die Nervositit. Auf der Stelle liess
der Rat das eigene Landvolk mustern® und besprach am 3. Mérz 1670
mit Luzern und Freiburg auf einer geheimen Konferenz in Solothurn
die gemeinsame Haltung gegeniiber Bern.'® Auf der Jahrrechnung
trug er den Streit auch vor die iibrigen katholischen Orte.19

100 Verhandlungen mit Bern. .. III, 124.

101 Verhandlungen mit Bern... III, bes. S. 161 ff. St. A. Bern: Instr. B. T., 583 ff.;
T. M. B. 23, 420 ff. Vgl. Kocher, Berns Malefiz- und Religionsrecht (Neujahrsblatt 1920,
18 f£.); ders., Chorgericht, S. 61 ff.

W2E A.VI1, 790 f. St. A. Bern: Instr. B. T., 588 ff.; vgl. R.M. 161, 324; T. M. B. 23,
393 ff., 412 1.

103 R. M. 1669, 318; 1670: Conc. 89, 167, 168 fI.; 96, 281.

4 FE A, VI1, 788f - Die E. A. geben als Datum filschlicherweise den 3. IL.; vgl.
Conc. 89, 145 ff., 150 f,, 155 £.; 96, 282. St. A. Bern: R. M. 159, 360; 161, 432; T. M. B.
23, 435 f.

05 E, A, VI 1, 798; Instruktion (Conc. 89, 215).
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Zu gleicher Zeit tauchte ein neuer Brandherd auf. Zwischen Bern
und dem Bischof von Basel brach ein Konflikt aus, da letzterer Propst
und Kapitel von Miinster, die sich seit der Reformation in Delsberg
aufhielten, in ihre frithere Residenz zuriickverlegen wollte. Bern lehnte
das kategorisch ab, da es eine Rekatholisierung des verburgrechteten
Miinstertals befiirchtete. Die evangelischen Orte ergriffen fiir Bern,
die katholischen fiit den Bischof Partei, rieten aber doch zur Missi-
gung.1%¢ Auch Solothurn machte aus seinen Sympathien kein Geheim-
nis. Stadtschreiber Wagner stand dem befreundeten Firstbischof mit
Rat und Tat zur Seite, 127 und auch offiziell teilte die Stadt seinen Stand-
punkt.1%® Trotzdem sprach Solothurn der Missigung das Wort, um
angesichts der gefihrlichen Zeiten nicht «die gesambte Eydtgno-
schafft in combustion undt Zweytrichtigkeit zesetzen».1%® Die berni-
schen Musterungen beunruhigten den Rat nicht wenig; er beantwortete
sie mit gleichem und hielt die Untertanen in Bereitschaft.1'® Auch als
der Konflikt beigelegt wurde, indem der Bischof nachgab, wich in
Solothurn die Verstimmung keineswegs, blieben doch die eigenen
Differenzen mit der Nachbarstadt. Man stellte verbliimterweise sogar
das jahrhundertealte Burgrecht zur Diskussion, indem man erklirte,
es habe in letzter Zeit recht wenig geniitzt, was die Berner merklich
pikierte 11!

Mittlerweile war aber durch den Angriff Ludwigs XIV. auf Holland
im Sommer 1672 wieder ein Krieg ausgebrochen, der den Blick der
Eidgenossen von den innern Zwistigkeiten ein wenig abzulenken ver-
mochte. Noch im Herbst dieses Jahres ergriff Solothurn beim Geriicht
itber das Nahen lothringischer Truppen Massnahmen zum Schutze der
Grenzen, konnte sie jedoch gleich wieder riickgingig machen.!? Im
folgenden Jahre aber verschirfte sich die Gefahr, da nun auch Spanien
und der Kaiser sich dem Kriege gegen Frankreich anschlossen, womit
der Kampf an die Grenzen der Eidgenossenschaft herangetragen wurde.

W8 E A, VI 1, 797f., 814 f., 816 f., 822, 825fl.; vgl. Ochsli, S. 335 f.; P. O. Bessire,
Histoire du Jura bernois et de I'ancien Evéché de Bile, Pruntrut 1935, S, 147.

107 Vgl. J. G. Wagners Korrespondenz mit dem Bischof 1670/71 (A. Bst. Basel: Akten
Minstertal B 245, Mappen 16 u. 17).

108 Conc. 89, 379; 96, 290 f., 292,

109 Tnstruktion vom 3. IV, 1671 (Conc. 89, 331 f£.); vgl. Conc. 89, 387 f.; R.M. 1671,
349 fI.

10 Conc. 89, 333 £, 336, 354 f.,, 358; R.M. 1671, 370 f. St. A. Bern: R.M. 163, 501.

111 Solothurn an Bern, 24. XI.; Bern an Solothurn, 19./29. XII. 1672 (Verhandlungen
mit Bem. .. III, 217 ff., 224 1.).

12 R.M. 1672, 545 £., 550.
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Im Sommer 1673 befiirchtete man, dass lothringische Truppen beab-
sichtigten, aus den Gebieten nordlich des Rheins iiber eidgendssischen
Boden in die Freigrafschaft durchzubrechen!® Solothurn wiinschte
sogleich eine Konferenz mit Basel und dem Fiirstbischof, welche denn
auch anfangs Juni im Schlosse Birseck stattfand. Es wurde beschlossen,
diesen Truppen den Durchzug zu verweigern, was dann von der Tag-
satzung ausdriicklich gebilligt wurde.’** Das Durchmarschverbot ent-
sprach der strengeren Interpretation der Neutralitit, wie sie sich seit
dem Dreissigjahrigen Kriege herausgebildet hatte.1s Die Tatsache, dass
Solothurn kurz zuvor die Amtsleute der untern Vogteien angewiesen
hatte, die lothringischen Truppen im Falle eines Durchzuges zu guter
Disziplin zu ermahnen, zeigt, dass es sich allein nicht imstande fiihlte,
einen Durchbruchsversuch abzuwehren, konnte aber auch daraufhin
deuten, dass sich die Ansicht von der Neutralititswidrigkeit fremder
Durchziige in der Aarestadt noch nicht unbedingt durchgesetzt hatte 1116
Erst nach dem zu Birseck gefassten Beschlusse war der Rat gewillt, sich
einem solchen Versuche zu widersetzen, wozu er die ganze Landschaft
aufmahnte und Freiburg und Luzern umallfilligen Beistand ersuchte.!1?
. Als sich dann im September eine neue Bedrohung abzeichnete, trat die
Tagsatzung zusammen und baute das Defensionale von 1668 aus,
indem sie die Frage der eidgendssischen Zusitze und das Alarmsystem
regelte.!® Solothurn hatte schon zuvor dem Bischof sechs Mann zu-
kommen lassen und stellte ihm nun noch Seckelmeister Wagner und
Gemeinmann Urs Sury als Rite zur Verfiigung.11® Auch mahnte es ein
Regimentauf und setzte auf Ende Oktober eine Generalmusterung an 120

Im Winter begann sich die Gefahr zu verschirfen. Truppenbewe-
gungen der beiden Parteien beunruhigten die Grenzorte. In besonde-

113 Solothurn an Bern, an Bischof von Basel, 5. V1. 1673 (Conc. 90, 358 f.).

14 R M. 1673, 393 f.; Conc. 90, 360 f., 362a; E. A. VI 1, 883 f.; Sutter, Kap. 13
(Mskz.). '

115 Vgl. Bonjour, Neutralitit, S. 31.

18 Solothurn an Végte zu Dorneck, Thierstein u. Gilgenberg, 9. V1. 1673 (Conc. 90,
365). — Man erinnere sich auch an die Dutchzugsbewilligung, die den bernischen Truppen
im Ersten Villmergerkriege erteilt worden war!

117 Solothurn an Basel, 11. VI.; an Freiburg und Luzern, 12. V1.; an Bischof, 14. VI.
1673 (Conc. 90, 359, 361 £., 363); vgl. Schreiben des Bischofs 14, 2124.

N8 E, A.VI1,890f., 1684 £.; Conc. 90, 417 £. Vgl. Grosjean, S. 211 ff.; Sutter, Kap. 13
(Maskr.).

118 Solothurn an Bischof, 7. IX., 6. X. 1673 (Conc. 90, 415 f., 445 f.); vgl. Schreiben
des Bischofs 14, 2119.

120 Conc. 90, 423, 448 f.
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rem Masse schien das Fiirstbistum als Glied des Reiches bedroht,
obwohl Frankreich seine Neutralitit anerkannt hatte. Zweimal traten
die katholischen Orte zusammen, um Hilfsmassnahmen zu besprechen,
wobei sich wiederum Solothurn mit besonderem Eifer hervortat.12t
Die Sorge erwies sich als begriindet. Im Januar 1674 zog Graf Starhem-
berg mit einigen hundert Mann durch baslerisches und bischofliches
Gebiet in die Freigrafschaft. Darauf fithlten sich die Franzosen nicht
mehr an ihre Neutralititserklirung gebunden und drangen ins Bistum
ein.!?? Sofort verwendete sich Solothurn beim Ambassador fiir den
Abzug der franzosischen Truppen, die sich denn auch bald wieder
zuriickzogen.'® Neuerdings mahnte der Rat das Landvolk zur Bereit-
schaft auf und sandte drei Kommandanten in die gefihrdeten trans-
jurassischen Vogteien.!?* Als dann der Bischof von den verbiindeten
Orten einen Zuzug von je hundert Mann begehrte, schickte ihm einzig
Solothurn die gewiinschte Zahl unverziiglich zu.'*® Auch wurde ihm
Seckelmeister Wagner wieder als Ratsgesandter zur Verfiigung ge-
stellt. 126

Mit den franzosischen Angriffsoperationen gegen die Freigrafschaft
und dem Gegendrucke der kaiserlichen Armee am Rhein verstirkte
sich die Bedrohung der eidgendssischen Grenzgebiete. Als Basel auf
die Gefahren aufmerksam machte und an das Defensionale erinnerte,
liess Solothurn gemiss den Abmachungen von 1673 sofort einen «ein-
fachen Zusatz», d.h. dreissig Mann, nach Dornach abmarschieren und
bat Luzern und Freiburg um getreues Aufsehen.’?” Eine Woche darauf,
als Basel einen dreifachen Zusatz begehrte, legte der Rat weitere sech-
zig Mann nach Dornach, wo er sie zur Verfligung der Rheinstadt
hielt.12¢ Er bot ferner Truppen zur Sicherung des eigenen Gebietes

RLE A, VI 1, 895f., 900; Conc. 90, 513 f., 514 f., 515, 516, 519, 541.

122 Bischof an Solothurn, 28. I. (Schreiben des Bischofs 15, 2188); Solothurn an Basel,
30. 1. 1674 (Conc. 90, 559 f.); A. Bst. Basel: B 192, Mappe 8. Vgl. Grosjean, S. 217;
Sutter, Kap. 13.(Mskr.).

123 R. M. 1674, 80, 95 f.; Conc. 90, 555 ff.

12¢ R. M. 1674, 21, 73, 84, 200 {.; Conc. 90, 547.

125 Bischof an Solothutn, 30. I. (Schreiben des Bischofs 15, 2187); Solothutn an Bischof,
31. 1. 1674 (Conc. 90, 564); vgl. Schreiben des Bischofs 15, 2156; Conc. 90, 646 f.

126 Conc. 90, 579 £.; vgl. Bischof an J. G. Wagner, 18. 1. 1674 (Abschiede 84). Ausge-
dehnte Kotrespondenz Wagners mit dem Bischof 1673/74 (A. Bst. Basel: B 192, Map-
pen 7-10). ‘

127 Basel an Solothurn, 13./23, IV. (Basel-Schreiben 9); Solothutn an Basel, an Luzern
und Freiburg, 25. IV. 1674 (Conc. 90, 638 f., 639 £.). Vgl. Grosjean, S. 216 ff. und be-
sonders Sutter, Kap. 14 (Mskr.).

128 Solothurn an Basel, 2. V. 1674 (Conc. 90, 657); Conc. 90, 655 £., 659; R.M. 1674, 313 {.
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auf und traf insbesondere Massnahmen zum Schutze des vom Fricktal
her gefihrdeten Kienberger Zipfels.?*® Den franzGsischen Befehlshaber,
General Turenne, bat er um Verschonung des solothurnischen Terri-
toriums.’ In der Frage des Durchzugs nahm Solothurn iibrigens
erneut eine unklare Haltung ein. Der Kommandant von Dorneck
wurde angewiesen, allfillig durchmarschierende Truppen mit Freund-
lichkeit abzumahnen oder doch von Raub und Pliinderung abzuhalten
zu suchen 1® Kurz darauf wurde dann aber dem Konig von Frankreich
versichert, man werde seine Feinde nicht durch solothurnisches Gebiet
passieren lassen.®? Ob man freilich im Ernstfalle imstande gewesen
wire, dieses Versprechen einzul6sen, bleibt doch recht fraglich. Mit
der endgiltigen Eroberung der Freigrafschaft entspannte sich indessen
die Lage ein wenig, so dass die aufgebotene Mannschaft wieder ent-
lassen werden konnte.

Solothurns betont frankophile Haltung fand in der Transgressionen-
frage einen deutlichen Niederschlag. Ludwig XIV. hatte beim Angriff
auf Holland auch Schweizer Truppen verwendet. Als sich in der Folge
die Niederlande und die iibrigen Alliierten iiber diese Transgressionen
beschwerten, war die Tagsatzung bereit, die Truppen zuriickzurufen;
selbst die katholischen Orte erblickten in der offensiven Verwendung
der Soldner gegen Holland eine Verletzung der Neutralitit. Einzig
Solothurn, zu dem sich gelegentlich der Abt von St.Gallen oder Frei-
burg gesellten, war nicht dieser Meinung. Dass der Konig seine Trup-
pen in den Niederlanden einsetzte, darin erblickte es nichts Ungeho-
riges.!® Die Innern Otte, in jenen Jahren durch die spanische Partei
beherrscht, brachten aber dafiir kein Verstindnis auf, sondern rigten
Solothurns eigensinnige Haltung in der Transgressionenfrage und die
erst vor kurzem bewilligte Werbung einer Kompanie in franzosische
Dienste aufs schitfste. Sie forderten, dass man gegeniiber dem Aus-
lande gemeinsam handle und drohten andernfalls mit Ausschluss von
den Tagsatzungsverhandlungen und vom Mitgenusse der Gemeinen
Herrschaften. Natiitlich geriet man in der Aarestadt ob einer solchen

129 Conc. 90, 645, 655; R. M. 1674, 302.

130 Solothurn an Turenne, 27. IV. 1674 (Conc. 90, 640 £.).

131 R, M, 1674, 293 f.

132 Solothurn an Ludwig XIV., 3. V. 1674 (Conc. 90, 659 f.).

1B3E, A, VI 1, 8771, 884 f., 900 £., 950 f.; Conc. 90, 324 {f. Vgl. Schweizer, S. 332 ff.;
Bonjour, Neutralitit, S. 40 f. — 1674 stand z. B. die Kompanie Surys in Holland (Conc. 90,
609). Bei Doesburg fiel 1672 Hptm. ]. J. Suty v. Steinbrugg, bei Seneffe 1674 Hptm.
Peter Sury, ein Sohn des Schultheissen P. Sury (vgl. Borrer, S. 62, 25).
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Sprache in nicht geringen Zorn.!* Man beharrte auf seiner Ansicht
und wollte sich nur fiigen, falls alle Gibrigen Orte einig seien, was denn
auch in den folgenden Jahren meist der Fall war.1% Als die Tagsatzung
dagegen ein Beschwerdeschreiben an den Konig richtete, vermochte
Ambassador St.Romain die Solothurner durch Entrichtung einer zu-
sitzlichen Pension davon abzuhalten 126

In allen jenen Fragen aber, wo es nicht befiirchten musste, Frank-
reich in die Quere zu kommen, bekundete Solothurn seinen Willen
zur eidgendssischen Solidaritit. So unterstiitzte es neuerdings die Be-
mithungen zur Neutralisierung der rheinischen Waldstidte, was in-
dessen am Widerstande des Kaisers scheiterte.’3” Besonders eifrig setzte
es sich sodann fiir das Defensionale ein. Als der Fiirstbischof, um
weitere Invasionen seines Landes zu vermeiden, im Friithjahr 1674 die
Aufnahme ins eidgenossische Schirmwerk anstrebte, unterstiitzte Solo-
thurn dieses Gesuch, doch wurde sein Wunsch durch dieselben Orte
vereitelt, die der Aarestadt in auswirtigen Angelegenheiten Mangel an
Gemeinsinn vorgeworfen hatten.!¥¥ Im Herbst dieses Jahres machte sich
in den Innern Orten iiberhaupt eine Auflehnung gegen das Defensio-
nale bemerkbar. Solothurn verurteilte diese Stromungen. Es unter-
stiitzte zwar die Forderung auf Verlegung der Tagungen des Kriegs-
rats von Aarau an einen katholischen Ort, wollte aber im tibrigen bei
dem buchstiblichen Inhalt des Defensionals verbleiben, «wenig noch
vill darvon stehen unnd nit weichen».13?

Wie notwendig die Einigkeit unter den Eidgenossen zu dieser Zeit
war, zeigte die neuerdings an den Grenzen auftauchende Gefahr. Auf
Wunsch des Bischofs stellte ihm Solothurn erneut Venner Wagner als
Rat zur Verfiigung.14® Zugleich mahnte es die Untertanen zur Bereit-
schaft auf und nahm an der von Basel ausgeschriebenen Tagung der
Kriegsrite zu Aarau teil.’! Bald sollten sich die Befiirchtungen des

134 Instruktion vom 24. II. 1674 (Conc. 90, 585 f£.); vgl. E. A. VI 1, 900, 943 £., 954 ff.

135 Instruktionen von 1675, 1676, 1677 (Conc. 91, 299 f., 328 f., 446 f., 665 f.); vgl.
E. A. VI 1,973, 992 f.

138 R.M. 1676, 110 {.; Solothurn an Ziirich, 14. IL. 1676 (Conc. 91, 341); vgl. E. A.
VI 1, 1001.

137 B, A. VI 1, 877 (1673); Instruktionen von 1674 und 1678 (Conc. 90, 845; 91, 861 £.).
Vgl. Niethammer, 8. 55 f.

138 R.M. 1674, 154, 214, 273; Conc. 90, 622; E. A. VI 1, 918.

139 Solothurn an F. L.B. von Stiffis-Mollondin und J. Schwaller (Kriegsrite) in
Aarau, 12, XI. 1674 (Conc. 90, 811 £.); vgl. E. A. VI 1, 942 {., 945.

140 Schreiben des Bischofs 15, 2165; Conc. 90, 815; R.M. 1674, 794,

141 R.M. 1674, 677. Vgl. Sutter, Kap. 15 (Mskt.).
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Fiirsten zu Pruntrut bestitigen, da im Januar 1675 zum zweiten Mal
franzosische Truppen ins Bistum einmarschierten. Immer wieder drang
der Rat beim Ambassador auf den Abzug dieser Truppen, allein ver-
geblich.#2 Dije Lage spitzte sich zu, als man vernahm, der Bischof sei
nach Biel iibergesiedelt — in Wirklichkeit hatte er als Zufluchtsort
Bellelay der reformierten Stadt vorgezogen — und habe seinen Unter-
tanen die Weisung erteilt, sich den Franzosen zu widersetzen. Sofort
informierte Solothurn alle eidgendssischen Orte; St. Romain bemiihte
sich vergeblich, das Schreiben zuriickzuhalten.!#® Einige Tage spiter
sandte der Rat auf des Bischofs Ansuchen hin hundert Mann nach
Delsberg.1# Gliicklicherweise entspannte sich aber die Lage, da die
Franzosen im Mirz sich wieder aus dem Bistum zuriickzogen. Noch
lingere Zeit verblieben indessen die Truppen der kathohschen Orte
im Dienste des vorsichtig gewordenen Fiirsten.4s

Als im Herbst dieses Jahres das Biindnis der katholischen Orte mit
dem Bischof von Basel zu erneuern war, beschwerte sich Solothurn
iber den vor zwanzig Jahren beschlossenen Zusatzartikel, der es ge-
meinsam mit Freiburg dazu verpflichtete, dem Fiirsten im Notfall
sofort Hilfe zu leisten. Man betrachtete diese Bestimmung angesichts
der meist zur Schau getragenen Zuriickhaltung der Innern Orte nicht
zu Unrecht als eine Belastung. Es wurde dann beschlossen, dass jedes
Ort auf Mahnung hin dem bedrohten Bischof unverziiglich zuzu-
ziechen habe 146

Auch im folgenden Jahre riefen die Kriegsereignisse die Eidgenos-
sen zur Wachsamkeit auf. Als in Solothurn die Einquartierung kaiser-
licher Truppen in den rheinischen Waldstidten bekannt wurde, traf
man fiir Kienberg sofort Schutzmassnahmen.¥? Aber erst im Herbst ver-
schirfte sich die Gefahr, als die Kaiserlichen unter Herzog Karl von
Lothringen am Oberrhein vorriickten. Dieser hegte in der Tat den
Plan, von Rheinfelden aus durch schweizerisches Gebiet vorzustossen,
um die Franzosen in der Flanke zu fassen. Basel, iiber die Entwicklung

142 R, M. 1675, 52 f., 72 f., 113 £., 136 ff.; Conc. 91, 20 £, 22 ff, Vgl. Vautrey, S. 262 fI.

143 Solothurn an XII Orte und Zugewandte, 20, IL. 1675 (Conc. 91, 59 £.); R.M. 1675,
126 ff.; vgl. Bischof an Abt v. Beinwil-Mariastein, 20. IL.; H. H. Wildermett (Stadthptm.
zu Biel) an Bischof, 11./21. II. 1675 (A. Bst. Basel: B 192/10. 810, 823).

144 Solothurn an Bischof, 25, II. 1675 (Conc. 91, 44); R.M. 1675, 143 f.; vgl. A. Bst.
Basel: B 192/10, 835, 841.

U8 Conce. 91, 86 1., 167, 168.

148 Conc. 91, 240 f 311; E. A. VI 1,981, 984 {,

147 R. M. 1676, 82f
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der Dinge 4dusserst besorgt, Verlangt;a gemiiss Defensionale eidgenossi-
sche Hilfe. Solothurn, das damit gleichzeitig den Franzosen einen
Dienst erweisen konnte, stellte ihm unverziiglich 150 Mann zur Ver-
figung, die es nach Dornachbrugg legte.’® Darauf schickte es auch
dem Bischof von Basel auf dessen Begehren hin 15 Mann zu.1#® Gleich-
zeitig traf der Rat Massnahmen zum Schutze der eigenen Grenzen. Er
mahnte die Landschaft zur Bereitschaft auf, verordnete Kommandanten
in die Vogteien jenseits des Juras sowie nach Kienberg und ersuchte
Bern, Luzern und Freiburg um allfillige Hilfe gemiss Defensionale. 15
Als dann die fremden Heere die Winterquartiere bezogen, liess die
Gefahr nach, und im November konnten die aufgebotenen Truppen
wieder entlassen werden. Mehrmals hatte sich der Rat auch in diesem
Jahre beim neuen Ambassador Gravel fiir die Verschonung des be-
nachbarten Firstbistums verwendet.!®!

Im Sommer 1677 versetzte der Vorstoss des Herzogs von Sachsen-
Eisenach im Elsass Solothurn in Sorge, so dass es in den untern Vog-
teien neuerdings Grenzschutzmassnahmen traf.152 Wie der Ambassador,
befiirchtete es eine Belagerung der Festung Landskron durch die
Kaiserlichen, was kaum ohne Verletzung solothurnischen Territoriums
moglich schien. Die eidgendssischen Orte wurden um allfillige Hilfe
ersucht, welche sich indessen in der Folge eriibrigte 1%

Die letzte ernsthafte Bedrohung der eidgendssischen Grenzen in
diesem Kriege ergab sich ein Jahr darauf, als die Armee Créquis zum
Angriff auf die Waldstidte am Rhein ansetzte. Die Tagsatzung be-
schloss im Juli, den vierten Teil des ersten Defensionalauszugs zum
Schutze der eidgendssischen Nordgrenze aufzubieten. Solothurn be-
wies nun, dass es dem Schirmwerk die Treue zu halten gewillt war,
auch wenn es damit nicht im Interesse Frankreichs handelte. Sofort
richtete es die Hochwachten ein, liess seinen Anteil, 150 Mann, nach
Dotnach und gleich darauf nach Liestal abmarschieren, von wo sie

148 Basel an Solothurn, 28. IX./8. X. (Basel-Schreiben 9); Solothurn an Basel, 9. X.
1676 (Conc. 91, 517); R.M. 1676, 576 f., 648, 668 f. Vgl. Schweizer, S. 295 fI.; Grosjean,
S. 236 f.; Sutter, Kap. 16 (Mskzr.).

148 Bischof an Solothurn, 8. X. (Schreiben des Bischofs 15, 2243); Solothurn an Bi-
schof, 11. X. 1676 (Conc. 91, 519).

150 R, M. 1676, 560, 569 ff 584 f., 669; Solothurn an Bern, Luzern und Freiburg,
9. X. 1676 (Conc. 91, 516).

-151 Conc. 91, 351 f., 428, 572; R.M. 1676, 620 £., 710 f.

152 R.M. 1677, 298 ff., 308 £., 361.

153 Solothurn an Ziirich, Bern, V Orte u. Freiburg, 5. VIII. 1677 (Conc. 91, 702);
Conc. 91, 703 £, 705. Vgl. Rott 8, 59 f.; Grosjean, S. 247; Sutter, Kap. 17 (Mskr.).
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dann nach Pratteln verlegt wurden.!® Auch verordnete es Komman-
danten nach Dornach und Kienberg.1% Die franzosische Armee zog
sich aber kurz darauf zuriick, womit auch fir die Eidgenossenschaft
die Gefahr wieder nachliess und die Defensionaltruppen heimkehren
konnten. Als spiter die Kaiserlichen ihr Winterquartier in der Nihe
der Grenze bezogen, verordnete der Rat sicherheitshalber nochmals
einen Kommandanten nach Kienberg.158 Es war die letzte Grenzschutz-
massnahme in diesem Kriege, da unmittelbar darauf der Friede zu-
stande kam.

In den Innern Orten hatte sich mittlerweile eine immer heftigere
Abneigung gegen das Defensionale bemerkbar gemacht. Die starke
finanzielle Belastung, die Beschrinkung der einzelortischen Souveri-
nitit, der Unwille iiber die angeblich schlechte Verkostigung in Basel
und personliche Motive einzelner Politiker trugen zur Hauptsache die
Schuld an dieser Entwicklung, wihrend konfessionelle Griinde nur in
zweiter Linie mitspielten. Dem Beispiele von Schwyz, das sich im
Jahre 1676 vom Defensionale losgesagt, folgten nach und nach die
ubrigen Linderorte.’®” Solothurn dagegen, das als unmittelbarer Nach-
bar der Kriegsmichte ein grosses Interesse an einer wirksamen eidge-
nossischen Grenzschutzordnung besass, hatte sich bekanntlich seit je
mit Eifer fiir das Defensionale eingesetzt und dessen Verpflichtungen
auch stets getreulich erfiillt. Deshalb bedauerte es den Abfall der
katholischen Linder aufs tiefste und erklirte ausdriicklich, dem Defen-
sionale weiterhin die Treue halten zu wollen.'3® Dagegen erklirte es
sich damit einverstanden, den ausgetretenen Orten die Siegel zuriick-
zuerstatten, weil es damit jenen Ménnern, die den Vertrag unterzeich-
net hatten und nun deswegen bedroht wurden, einen Dienst erweisen
konnte.’®® Allerdings machte sich auf der solothurnischen Landschaft
wie im benachbarten Bernbiet eine gewisse Unzufriedenheit iiber das

154 Conc. 91, 941 ff. Vgl. Rott 8, 78 fI.; Niethammer, S. 59 fl.; Grosjean, S. 247 f1.;
Sutter, Kap. 18 (u. a. auch iiber die Rolle des solothumlschcn Kriegsrats F. L. B. von
Stiffis-Mollondin im Baselbiet).

155 R. M. 1678, 313 ff., 329, 348.

156 R.M. 1678, 510.

157 Vgl. A. Mantel, Der Abfall der katholischen Linder vom eldgenosslschen Defen-
sionale (Jahrb. f. Schw. Gesch. 38, 1913, S. 139 ff.); Grosjean, S. 252 ff.; Sutter, Kap. 19
(Mskt.).

168 Tnstruktionen von 1677 und 1678 (Conc. 91, 637 £., 663, 710, 788, 947).

189 Solothurn an Ziirich, 23. XI. 1678 (Conc. 91, 1015); Instruktion zur Jahrrechnung
1680 (Conc. 92, 359). Vgl. Mantel, Abfall, S. 173 ff,
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Defensionale bemerkbar,160 offenbar weil die Bauern durch die Aufge-
bote in ihrer Landarbeit gestért wurden, vielleicht auch aus Arger
dariiber, dass sie zum Schutze der neugliubigen Rheinstadt verwendet
wurden. Der Rat liess sich indessen durch solche Ausstreuungen nicht
beirren. Wie berechtigt der Ruf nach Einigkeit war, sollte das sich
steigernde Machtstreben des franzosischen Konigs den Eidgenossen
bald genug vor Augen fiihren.

¢) Der Pfalzische Krieg

Das Vorgehen Ludwigs XIV. nach dem Frieden von Nimwegen
mahnte die Eidgenossen zu weiterer Wachsamkeit. Die erste Auf-
regung verursachte der im Jahre 1679 begonnene Bau der Festung
Hiningen vor den Toren Basels. Der Forderung der Tagsatzung, die
Arbeiten einzustellen, schloss sich auch Solothurn an.'6! Als dann im
Jahre 1687 die hart an der solothurnischen Grenze gelegene Festung
Landskron ausgebaut wurde, erhob die Aarestadt auch gegen dieses
Vorhaben Protest.1%2 Der Konig liess sich aber durch all diese Be-
schwerden nicht von seinen Plinen abbringen. Seine Machtstellung im
Elsass baute er durch die Reunionspolitik weiter aus. Natiirlich rief
diese Entwicklung bei den benachbarten eidgendssischen Orten Miss-
trauen hervor. Als die Franzosen die mit Ziirich und Bern verbiindete
Reichsstadt Strassburg besetzten, bemichtigte sich ihrer eine grosse
Unruhe. Solothurn war entschlossen, Basel im Falle einer Bedrohung
gemiss Defensionale Hilfe zu leisten.®® Auch wollte es auf der Tag-
satzung erneut versuchen, «die von dem schirmbwerckh sich abge-
schelte lob. orth» wieder dafir zu gewinnen.!64

All diesen beunruhigenden Mahnzeichen zum Trotz begann sich
nach dem Friedensschlusse in der Eidgenossenschaft erneut der kon-
fessionelle Geist der Zwietracht auszubreiten. Auch Solothurn konnte
sich ihm nicht v6llig entziehen. Besonders gegeniiber Bern griff wieder
ein stirkeres Misstrauen um sich. Als die Nachbarstadt im letzten
Kriegsjahre im Zusammenhange mit der dussern Gefahr Musterungen

160 R M. 1678, 491 f.; vgl. Grosjean, S. 207, 221, 245 £., 253.

181 Conc, 92, 159, 168 f.; E. A. VI 1, 1108 f. Vgl. Niethammer, S. 123 f.

162 R.M. 1687, 233 f., 248 f., 251 ff.; Conc. 94, 779 £, 782 f., 790 f. Vgl. Dorfliger,
S.170 ff.; Rott 9, 95 11,

163 Solothurn an Bern, 3. X. (Conc. 92, 687 £.); vgl. Bern an Solothurn, 21, IX./1. X,
22, IX. /2. X. (Betn-Schreiben 29, 251, 237); Basel an Solothurn, 22. IX./2. X. 1681
(Basel-Schreiben 9). Vgl. Sutter, Kap. 18 (Mskr.).

164 Instruktion vom 7. X. 1681 (Conc. 92, 690).
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durchgefiihrt hatte, geriet wie Luzern auch Solothurn in Besorgnis
und liess das Landvolk heimlich mustern.'® In den folgenden Jahren
kam es zu Reibereien verschiedener Art. Neben den Zollen war es
namentlich die bernische Schiffahrt, die dazu Anlass gab, da beim
Hinaufziehen der Schiffe an Seilen die Aareufer geschidigt wurden.1%¢
Konferenzen der beiden Nachbarstinde verliefen ergebnislos, und So-
lothurn brachte die Angelegenheit erneut vor die katholischen Orte,
welche bei Bern intervenierten.'$? Zu Beginn des Jahres 1684 erweckten
bernische Musterungen neue Befiirchtungen.1®® Der zu dieser Zeit er-
folgte Eintritt Solothurns ins savoyische Biindnis entsprang haupt-
sichlich dem Sicherheitsbediirfnis gegeniiber Bern.16?

Mit Basel fanden von 1680 bis 1682 mehrere Konferenzen statt, um
die seit Jahrzehnten anstehenden Grenzstreitigkeiten auf der Schaf-
matt beizulegen, was schliesslich auch gelang.!” Im Jahre 1685 wurden
dann bekanntlich auch die gegenseitigen Rechtsamen zu Oltingen und
Nunningen ausgeschieden. Diese Gespriche vollzogen sich allerdings
in einer bedeutend freundlicheren Atmosphire als die gleichzeitigen
Unterhandlungen mit Bern.

Grosseres Gewicht als solchen lokalen Streitigkeiten kam einigen
Fragen von gesamteidgendssischem Interesse zu. In Glarus waren die
beiden Konfessionsparteien erneut aneinander geraten. Die Katholiken
verlangten die Landesteilung ; die Reformierten widersprachen. Jahre-
lang beschiftigte der Streit die eidgendssischen Tagungen. Solothurn
ergriff zwar fiir seine Glaubensbriider Partei, mahnte aber zusammen
mit Luzern und Freiburg die Linderorte zur Missigung, um einen
Krieg zu vermeiden und erteilte dem im September 1683 von der Tag-
satzung getroffenen Kompromisse seine Zustimmung '™ Als die katho-
lischen Glarner diesen Landesvertrag nicht genehmigen wollten,
wurden sie von ihren Konfessionsgenossen in der iibrigen Schweiz
getadelt. Auch Solothurn war des langwierigen Geschifts iiberdriissig

165 Solothurn an Kriegsrat Luzerns, 8. VI. 1678 (Conc. 91, 929); Conc. 91, 914, 916.
Vgl. S. Griiter, S. 374 f.

186 Conc. 92, 151 ff., 157, 256, 292 £.; 93, 102, 251, 275, 285 fI.; R. M. 1680, 92, 423 f.
Vgl. Appenzeller, S. 80.

167 F, A. V11, 1116, 1123; VI 2, 9; Conc. 92, 333, 357.

168 Conc. 93, 625 ff., 653, 654 f., 662 f.

169 Vgl, dariibet unten Kap. IV, 1a. _

170 Conc. 92, 202 f., 390, 431, 460, 588 £.; 93, 145 ff., 211 £, 237 {., 262 {., 279; Basel-
Schreiben 9 und 10.

171 Conc. 92, 126, 169 f., 323, 333, 358, 414, 720 f.; 93, 1 ff., 100, 118, 140, 163 {., 311 {.,
489, 499, 542, 545 ff., 561 f.; E. A. VI 1, 1117, 1121 ff.; VI 2, 38, 72 £, 83 ff,, 91 {., 95 f1.
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und froh, als katholisch Glarus Ende 1687 den Vergleich endlich rati-
fizierte 1 Zu gleicher Zeit stellte es den Wallisern in ihren Grenz-
streitigkeiten mit Bern Venner Johann Viktor Besenval als Schieds-
richter zur Verfiigung. An dem ein Jahr darauf zustande kommenden
Vergleich hatte der Solothurner nicht unbedeutenden Anteil. 17

Die in Frankreich einsetzenden Hugenottenverfolgungen und die
Revokation des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. im Oktober
1685 riefen in den evangelischen Orten iiberall Emporung hervor.
Eine neue Welle des Glaubenshaders iiberflutete die Schweiz. Solothurn
beklagte sich iiber Verunglimpfungen der katholischen Konfession in
bernischen Zeitungen. Da in Ziirich dhnliche Erzeugnisse im Umlauf
waren, brachte Luzern die Angelegenheit vor die Tagsatzung, welche
alle derartigen Schmihungen verurteilte 174

Als die Glaubensfliichtlinge in immer grosserer Zahl aus Frankreich
in die Schweiz einstromten, trat Solothurn dafiir ein, dass sie moglichst
bald «mit Manier» wieder ausgeschaftt wiirden, um Verwicklungen
mit Frankreich zu verhindern.!” Kurz darauf fuhr ein Schiff mit etwa
135 Hugenotten die Aare hinunter. Da sie mit einem bernischen Pass
versehen waren, wurde ihre Durchfahrt nicht behindert, und als der
Ambassador kategorisch verlangte, das Schiff aufzuhalten, lehnte das
der Rat ab. Zwar sollten sich fortan durchreisende Hugenotten beim
franzosischen Botschafter auf dessen Wunsch hin einfinden; es diirfe
ihnen aber keine Gewalt angetan werden. Obwohl man Bern ersuchte,
Solothurn mit der Durchreise der Refugianten zu verschonen, wollte
man diesen auf Begehren hin doch die «gebiihrende, bewuBte, welt-
briauchige Hospitalitet» nicht versagen!78

Herzog Viktor Amadeus II. von Savoyen folgte dem Beispiel des
Konigs von Frankreich und hob im Januar 1686 das Gnadenpatent
seines Vaters zugunsten der Waldenser auf. Nun stromten auch aus
dem Piemont Tausende von Glaubensflichtlingen in die evange-

172 Conc. 93, 719f., 739 f., 771, 839f.; 94, 303 1., 925f.; E. A. VI 2, 113, 124, 129,
135, 169, 213.

173 Solothurn an Wallis, 1. VIIL 1687 (Conc. 94, 887 £.); vgl. E. A. VI 2, 231 f; Besen-
val an Biirgermeister Escher von Ziirich, 28. V., 16., 27. X. 1688 (St. B. Bern: Heinrich
Eschers eidgendss. Verhandlungen I, Miil. 314, 1, S. 371 ff,, 447 ff., 453 f1.).

174 Solothurn an Luzern, 1. II. (Conc. 94, 297); Luzern an Solothurn, 6. II. 1686
(Luzern-Schreiben 13); E. A. VI 2, 160, 162.

175 Instruktion zur November-Tagsatzung 1685 (Conc. 94 205).

178 Solothurn an Bern, 19. IV. 1686 (Conc. 94, 358 £.); Bern-Schreiben 30, 106, 110 f.;
R.M. 1686, 218, 222 f1., 225 ff., 230, 233, Vgl. Dérfliger, S. 168 £.; Rott 9, 64.
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lische Schweiz. Wie den Hugenotten gewihrte ihnen Solothurn auf
bernisches Ansuchen hin mehrmals die Durchreise.’”” Als indessen im
Spitsommer 1689 die Waldenser von der Waadt aus einen bewafineten
Einfall nach Savoyen unternahmen, stieg die Spannung zwischen den
beiden Glaubensparteien. Die katholischen Orte verlangten auf einer
Tagsatzung die sofortige Ausschaffung dieser Refugianten, was Bern
zusagte. Wie die iibrigen Orte erteilte Solothurn daraufhin die Durch-
reiseerlaubnis, froh, «dergleichen Gesindlein» bald los zu sein.!?® Als
Freiburg iiber weitere Zusammenrottungen der Refugianten in der
Waadt berichtete, erdffneten die drei katholischen Stidte einen eifrigen
Briefwechsel tiber diese Angelegenheit und ordneten im September
eine Gesandtschaft an den Berner Grossen Rat ab, um gegen die leidi-
gen Vorkommnisse zu protestieren; kurz darauf befasste sich auch
eine katholische Tagsatzung mit der Angelegenheit.'? Der Solothurner
Rat hatte schon zuvor eine Hausmusterung angeordnet.'8® Im darauf-
folgenden Frithjahr, als Bern wegen der Truppenzusammenziehungen
in Savoyen militirische Sicherheitsmassnahmen traf 18! glaubten sich
seine Nachbarn ernsthaft bedroht. Luzern und Solothurn konferierten
in St. Urban und traten neuerdings mit Freiburg in einen geheimen
Briefwechsel.1#2 Unter Beiziehung des Wallis hielten die drei Stidte
kurz darauf eine Konferenz ab, auf der sie verschiedene gemeinsame
Massnahmen wegen der vermeintlichen bernischen Bedrohung be-
sprachen und die Einfithrung einer gemeinsamen Kasse beschlossen,
was Solothurn bald darauf guthiess.!®® Die Spannung dauerte noch
geraume Zeit an. Besonders Freiburg geriet iiber. die bernischen
Musterungen in der Waadt erneut in Aufregung, wihrend man nun in
Luzern und Solothurn mehr Gelassenheit an den Tag legte.!®

177 Conc. 95, 213 ff., 239 ff., 266 ; Bern-Schreiben 30, 161, 198, 200, 202, 232; R. M. 1687,
474 1., 489 f.; 1688, 383 f.; E. A. VI 2, 221 {.

1 E A. VI 2, 296 ff.; Conc. 95, 663, 665 £., 666 f.; Bern-Schreiben 30, 266; R.M.
1689, 535 f. '

179 Conc. 95, 628, 635 f., 649; Freiburg-Schreiben 7; Luzern-Schreiben 13; E. A, VI 2,
303 4., 308.

. 180 R. M. 1689, 524 f.

181 §¢, A. Bern: R.M. 220, 308, 361; vgl. 221, 60 £., 338.

182 E A, VI 2, 324; Korrespondenz der Geheimen Rite Luzerns, Freiburgs und Solo-
thutns (Mappe Geheime Kotrespondenz).

18 E, A, VI 2, 331: 4.-7. IV.; Conc. 95, 843 f.

184 Freiburg an Solothurn, 11. V, (Freiburg-Schreiben 7); Luzetn an Solothum, 19. V.
(Luzern-Schreiben 13); Solothurn an Luzern, 17. V.; an Freiburg, 22. V. 1690 (Conc. 95,
870, 874 £.). ’
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Eine Uberbriickung der innern Gegensitze war dringend not-
wendig, hatte doch Ludwig XIV. im September 1688 den Krieg gegen
das Reich erofinet, wodurch die Eidgenossenschaft erneut in den un-
mittelbaren Gefahrenbereich riickte. Kampfhandlungen spielten sich
in nichster Nihe der Grenzen ab. Solothurn war sich der bedrohlichen
Lage bewusst und mahnte auf der Tagsatzung immer wieder zur Ein-
tracht.!® Es wollte seinen Beitrag aber auch mit der Tat leisten. Als die
Tagsatzung im November 1688 beschloss, die Orte und Zugewandten
sollten zum Schutze der rheinischen Waldstidte je fiinfzig Mann nach
Augst legen, schritt es sofort zur Ausfithrung dieses Beschlusses, wo-
bei die herrschende Verirgerung iiber Frankreich wegen der aus-
stehenden Gelder mitspielen mochte.18¢ Zugleich traf es Massnahmen
zum Schutze des bedrohten Zipfels von Kienberg und mahnte das
Landvolk zur Bereitschaft auf.!®? Im darauffolgenden Sommer, als man
zu Baden iibereinkam, dass jedes Ort seine Truppen in Augst um
hundert Mann vermehren sollte, bewilligte der Rat die Einquartierung
von 200 Mann in der Vogtei Dorneck.®8 Immer wieder versicherten
die Solothurner auf der Tagsatzung, dem Defensionale treu bleiben zu
wollen.18? 7

Mit der Bedrohung der Nordgrenze riickte die Vormauernfrage er-
neut in den Vordergrund, wobei der Blick namentlich auf das Bistum
Basel und die vorderdsterreichischen Lande gerichtet war. Auch in
Solothurn befasste man sich mit der Sicherheit dieser Gebiete, wobei
natiirlich die Hauptsorge dem benachbarten und verbiindeten Fiirst-
bistum galt. Den besten Schutz des Bischofs schien dessen Einschluss
in die eidgendssische Neutralitit zu bieten, weshalb man ein dahin-
gehendes Gesuch des Fiirsten gerne unterstiitzte.19° Der Rat verwendete
sich beim Ambassador auch fiir die Verschonung der jenseits des Rheins

185 Instruktionen von 1688, 1689, 1690 (Conc. 95, 293 ff., 528 f., 545 f., 551, 623,
838 fI., 949, 954).

188 E, A, VI 2, 236; Conc. 95, 326. Vgl. Venner U. Surys Bericht an Biirgermeister
Escher (H. C. Huber, Biirgermeister Joh. Hch. Escher von Ziirich und die eidgenés-
sische Politik im Zeitalter Ludwigs XIV., Affoltern a. A. 1936, S. 49).

187 R. M. 1688, 588 f., 600 f.

188 E, A. VI 2, 281; F. u. U. Sury an Solothurn aus Baden, 7. VII. 1689 (Schreiben von
Burgern 55, 22 f.); R.M. 1689, 411 f,

189 Tnstruktionen von 1686 (Conc. 94, 305 £.), 1688, 1689, 1690 (Conc. 95, 184, 301 ff.,
559, 622, 899 £.).

190 Solothutn an Tagsatzungsgesandte, 18. X. 1688 (Conc. 95, 301 f.); Schreiben des
Bischofs 16, 2345. )
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gelegenen Dorfer des Amtes Birseck.!®! Und als der Bischof schliesslich
im Friihjahr 1689 von jedem der verbiindeten Orte zehn Mann zu
seiner Unterstiitzung begehrte, sandte sie ihm Solothurn unverziiglich
711,192

Aber auch am Schicksal der benachbarten Osterreichischen Vor-
lande bekundete man in der Aarestadt grosses Interesse. Gleich zu
Beginn des Pfilzischen Krieges hatte der Rat beim Ambassador vor-
gesprochen, um eine Besetzung der rheinischen Waldstidte womoglich
zu verhindern, da der Eidgenossenschaft an ihrer Sicherheit viel ge-
legen sei.l®® Auf sie sowie auf Konstanz wollte man gemiss der Erb-
einigung ein treues Aufsehen halten, sie indessen nur im Zdussetsten
Notfalle mit eidgendssischen Truppen beschiitzen helfen.® Immerhin
hatte man ja bekanntlich sofort Defensionaltruppen nach Augst ge-
legt. Auch der Einschluss Rottweils in die Neutralitit wurde befiir-
wortet.19 '

Der von den Eidgenossen begehrten Neutralisierung seiner Plitze
am Rhein widersetzte sich der Kaiser, trug dagegen der Tagsatzung,
da er sich in Geldnot befand, eine Verpfindung des Fricktals an, offen-
bar auf Anraten Fidel von Thurns. Dieses Anerbieten musste in Solo-
thurn auf grosses Interesse stossen, grenzte doch das eigene Terri-
torium an das fragliche Gebiet. In der Tat war die Aarestadt schon im
Jahre 1680 mit Osterreich in Verhandlungen gestanden iiber die kaufs-
oder pfandweise Erwerbung einiger Dorfer im Fricktal sowie im
rechtsrheinischen Gebiete. Auf einer Konferenz in Rheinfelden hatte
man eine Einigung erzielt. Danach sollte Solothurn die benachbarten
fricktalischen Dérfer Wittnau und Wolflinswil zum Betrage von
20 000 Talern kiuflich erwerben, wihrend ihm zugleich einige Dotf-
schaften jenseits des Rheins gegen einen Pfandschilling von 30 000
Talern fiir sechzig Jahre iiberlassen wiirden.?¢ Das Projekt war fran-
zOsischerseits mit Wohlwollen aufgenommen worden, da man in jenen
Gebieten von Solothurn weniger zu befiirchten gehabt hitte als von
Habsburg. Osterreich dagegen hatte nachtriglich die vereinbarten

191 Conc. 95, 354 f., 355 f.; Schreiben des Bischofs 16, 2346.

182 Solothurn'an Bischof, 14. V. 1689 (Conc. 95, 519); Schreiben des Bischofs 16, 2352.

193 Solothutn an Bern, 27. XI. 1688 (Conc. 95, 336 f1.).

194 Conc. 95,293 f1., 324 £.; St. R. M., 3 ff.; E. A. VI 2, 236. Vgl. Niethammer, S. 62 ff.

195 Conc. 95, 397; vgl. E. A. VI 2, 235, 252 ff.

196 R.M. 1680, 186, 212, 214 f.; Instruktion vom 1. IV, (fiir J. V. Besenval, U, Sury,
J. L. von Roll, J. W. Wagner) (Conc. 92, 283 f1.); Conc. 92, 296; 93, 75 fI. (datiert irriger-
weise 1682); Protokolle und Rheinfelder Projekt vom 8. IV. 1680 (Deutschland-Acta 13).
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Bedingungen als unannehmbar bezeichnet, worauf der Rat die Sache
«der Zeit iiberlaBen. »®” Nun schien das kaiserliche Angebot neue
Aussichten auf eine Erwerbung des Fricktals zu erdffnen. Solothurn
war bereit, darauf einzutreten und wiinschte womoglich noch den
Einschluss Rheinfeldens. Es durfte umso eher zustimmen, als sich
Frankreich dem beabsichtigten Handel wiederum geneigt erwies.
Trotzdem scheiterte auch dieses Vorhaben, da einerseits einige evan-
gelische Orte in einer Erwerbung des Fricktals eine unerwiinschte
Verstirkung der katholischen Partei erblickten, der Kaiser anderseits
nicht auf Rheinfelden und Laufenburg verzichten wollte.198
Anfinglich schien es, als ob die Aarestadt diesmal auch in der Trans-
gressionenfrage ihren gemeineidgendssischen Sinn bekunden wiirde;
es handelte sich aber lediglich um einen Ausdruck der momentanen
Verirgerung iber Frankreich. In der Rekrutierungsordnung vom
15. Mirz 1689 wurden Transgressionen, welche der Erbeinigung zu-
widerliefen, ausdriicklich verboten.!®® Anlisslich von Werbungen fiir
den franzosischen Dienst wollte man gemeinsam mit den iibrigen
 Orten handeln, vergass dabei aber doch nicht, auf der Tagsatzung
gleichzeitig Frankreichs Interessen zu empfehlen!?®® Nach dem Ab-
schlusse des ersten Zahlungsvertrages mit dem K6nig nahm Solothurn
wieder die gewohnte, betont frankophile Haltung ein. Seine Gesandten
auf der Tagsatzung vom Mai 1690 wies es an, in bezug auf die Trans-
gressionen nur dann eine bindende Verpflichtung einzugehen, wenn
simtliche tibrigen Orte gleicher Ansicht seien.?0! Offenbar rechnete der
Rat zum voraus damit, dass diese Einigkeit nicht zustande kdme, und
in der Tat fand man in katholisch Glarus einen Gesinnungsverwandten.
Prompt weigerten sich darauf die Solothurner, einem Schreiben an den
Ko6nig zuzustimmen, wonach Frankreich die eidgentssischen Truppen
nur zur Verteidigung jener Gebiete verwenden diirfe, die es anlisslich
der Biindniserneuerung von 1663 bereits besessen hatte. Sie liessen
sich auch durch die Drohungen des kaiserlichen Gesandten Lodron,

~ 197 Osterreichische an solothurnische Delegierte, 15. VI. 1680 (Deutschland-Acta 13);
R.M. 1680, 331; vgl. Dérfliger, S. 136 f.; Rott 8, 102,

18 E. A. VI 2, 250 £, 254, 259, 261 f{.; soloth. Instruktion vom 11. III. 1689 (Conc. 95,
467 £.). Vgl. Korrespondenzen von Thums und Landsees mit dem Kaiserhof 1688/89
(Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien: Staatenabteilungen B, Schweiz I, Fasz. 60; Regesten
im B, A, Bem: Bd. I, 8. 31 f.); Rott 9, 170 ff.; Huber, S. 56; Niethammer, S. 66 f.

19 St.R.M., 20 ff. '

200 Conc. 95, 293 ff., 299 f.

201 Tnstruktion (Conc. 95, 871).
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die Erbeinigung aufzukiinden, nicht erschrecken, worauf die tibrigen
Orte an ihren Gemeinsinn appellierten.?? Solothurn beharrte aber auf
seiner Ansicht und da auch katholisch Glarus und nachtriglich Frei-
burg ihm beipflichteten, musste das Schreiben der Tagsatzung ohne
ihre Unterschrift abgehen 208

Man hatte damit eindeutig die Riicksichten auf Frankreich vor das
gesamteidgendssische Interesse gestellt. Bei der Beurteilung dieser
Haltung darf aber nicht vergessen werden, wie stark Solothurn eben
in finanzieller Hinsicht auf das Wohlwollen des Konigs angewiesen
war. Immer wieder gab es Frankreich seine besondere Anhinglichkeit
zu erkennen. So liess es sich beispielsweise der Rat nie entgehen, dem
Ambassador beim Anlass franzosischer Siege seine Gliickwiinsche zu
iibermitteln.2* Mit dem allem glaubte man indessen die Pflichten eines
neutralen Standes nicht zu verletzen, schrieb man doch zu gleicher Zeit
der benachbarten Rheinstadt, keinem Orte sei so viel an der Neutralitit
gelegen wie Basel und Solothurn, da nur sie an beide Kriegsparteien
grenzten.?® So nahm die Aarestadt auch wihrend der nichsten Jahre,
zusammen mit wenigen andern Orten, in der Transgressionenfrage
ihre altgewohnte Haltung ein und liess sich auch nicht davon abbrin-
gen, als der Kaiser gegeniiber der Eidgenossenschaft eine Getreide-
sperre verhingte sowie Zollerh6hungen vornahm und die tbrigen
Orte deswegen mit Heftigkeit auf Abhilfe des Missbrauchs drangen.20¢
- Einige Gebietsverletzungen durch herumstreifende Soldaten riefen
wohl eine momentane Verirgerung gegen Frankreich hervor, aber
nicht mehr.207

Es kann nicht verwundern, dass Solothurn an der Werbung jenes
Regiments, das die Tagsatzung dem Kaiser 1691 zum Schutze der Vor-

202 E. A. VI 2, 340 ff.; Solothurn an Tagsatzungsgesandte, an Amelot, 30. V. (Conc. 95,
876 f., 878); F. u. U. Suty an Solothutn aus Baden, 27. V.; Orte und Zugewandte an
Solothurn, 2. VI. 1690 (Abschiede 90, 28, 69).

28 E, A. VI 2, 346; Solothurn an Ziirich, an katholisch Glarus, 10. V1. (Conc. 95,
894, 895); katholisch Glarus an Solothurn, 27. V./6. VL. 1690 (Abschiede 90, 70).

204 R. M. 1690, 521, 530; 1692, 605, 620; Dérfliger, S. 205, — Uber das Entgegenkommen
gegeniiber dem Ambassador anlisslich einer unerlaubten Werbung F. J. Besenvals:
R.M. 1691, 496, 503 f., 639, 667 £.; Allemann 19, 33 ff.

205 Solothurn an Basel, 22, VII. 1690 (Conc. 95, 924 £.).

206 R.M. 1691, 273 £.; Instruktionen 1691-1694 (Conc. 97, 99 £., 492, 599, 788; 98,
152); Conc. 99, 152 f.; E. A. V1 2,394 ff., 408, 442 fI., 453 f., 466, 469, 472 {., 478 fI., 521;
Dérfliger, S. 205 ff. — Uber die Verwendung der Regimenter Surbeck und Greder in den
spanischen Niedetlanden vgl. Schweizer, S. 344, 347, 349.

207 R. M. 1693, 660, 702, 767, 775.
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lande bewilligte, keinen Anteil nahm.2*® Was die Frage des Durchzuges
anbelangte, so konnte man noch immer seltsame Auflassungen ver-
nehmen. So erklirte im Jahre 1692 Schultheiss Besenval, der allerdings
Frankreich besonders treu ergeben war, Solothurn kénne einem fran-
zosischen Heere den Durchmarsch vom Elsass nach dem Fricktal ge-
statten, es brauche kein anderes Gebiet beriihrt zu werden.2? Das ent-
sprach freilich nicht ganz den Tatsachen, da ein solcher Durchzug
ohne Verletzung beschoflichen Territoriums nicht moglich gewesen
wire, zeigt aber die gefahrlichen Anschauungen fithrender Solothurner
Politiker in dieser fiir die Neutralitit hochst bedeutsamen Frage.
Unterdessen war das Vormauernproblem erneut in den Mittelpunkt
der eidgendssischen Neutralititspolitik getreten, Mit der zunehmenden
Bedrohung Savoyens durch Frankreich wuchs die Sorge um die eid-
genossische Westgrenze. Damit verlor aber auch der alte savoyisch-
bernische Gegensatz an Gewicht. So war es denn mdoglich, dass Solo-
thurn, das noch wenige Jahre zuvor aus Riicksicht auf den savoyischen
Bundesgenossen sich von der fritheren Schutzverpflichtung zugunsten
der Waadt losgesagt hatte, bereits im Sommer 1690 zusammen mit
Freiburg sich bei den iibrigen katholischen Orten fiir die Beschirmung
dieses bernischen Gebietes verwendete, damit sich die evangelischen,
gemiss der Vereinbarung von 1668, umso eher zur Bewachung der
Rheingrenze bereit finden!210 Als kurz darauf franzdsische Truppen in
Savoyen einmarschierten, verstirkte sich die Unruhe der westlichen
Orte. Ende Dezember erschien eine bernische Gesandtschaft in Solo-
thurn und ersuchte den Rat, ein Begehren an Luzern um Beschirmung
des Waadtlandes zu unterstiitzen. Die Gnidigen Herren willigten ein 2!
Im Januar des folgenden Jahres reisten Gesandte Berns, Freiburgs und
Solothurns nach Luzern, das dem Gesuche zustimmte. Die Linderorte
aber gingen dank den Bemithungen des savoyischen Gesandten und

208 Vgl. Schweizer, S. 352 ff.

200 Dorfliger, S. 207. — Wenn es aber im Interesse Frankreichs lag, bezeichnete auch er
einen Durchzug als neutralititswidrig! Vgl. J. V. Besenval an Biirgermeister Escher,
28. V. 1688 (St. B. Bern: Miil. 314, 1, 371 f1.); an Schultheiss von Graffenried in Bern,
15. VIIIL. 1700: «... Es scheinth In gleichem, das Es auch unsere politiq nit Erlaube,
frombder Fiirsten trouppen paass zue geben...» (St. B. Bern: Collectio diplomatica;
Mss. Hist. Helv, III. 8, 367 ff.; vgl. R. Huch, Die Neutralitit der Eidgenossenschaft, be-
sonders der Orte Ziirich und Bern, wihrend des spanischen Erbfolgekrieges, Ziirich
1892, S, 56).

210 Conc. 95, 899 f,, 937 fI.; E. A, VI 2, 352 f. — Uber Solothurns Biindnis mit Savoyen
.vgl. unten Kap. IV, 1a.

21 R, M. 1690, 863 ff,, 869 fI., 874 f.; Conc. 95, 1085 ff.
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des Nuntius nicht darauf ein.?'? In Solothurn hatte man den Widerstand
des papstlichen Vertreters vorausgesehen und deshalb die Gesandten zu
derausdriicklichen Erklirung ermichtigt, es gehe in bezug auf die Waadt
nicht um die Religion, sondern um die Sicherheit des Vaterlandes!3

Die katholischen Stidte bentitzten im Gbrigen die Gelegenheit, Betn
zur Beilegung der mit Freiburg und Solothurn immer noch hingigen
Streitfragen zu ermahnen und es gleichzeitig zur Beschiitzung des
Bischofs von Basel zu veranlassen.?¢ Das Bistum war nidmlich inzwi-
schen in neue Bedringnis geraten. Der Kaiser hatte sich geweigert,
dessen Neutralitit anzuerkennen. Als dann die Franzosen im Septem-
ber 1690 die vier jenseits des Rheins gelegenen bischoflichen Dotfer
pliinderten, verwendeten sich die katholischen Orte bei den krieg-
fithrenden Michten erneut fiir die Neutralitit ihres Bundesgenossen
und sandten ihm je fiinfzig Mann zu. Traditionsgemiss stand Solothurn
besonders eifrig fiir ihn ein.?® Hatte der Fiirst schon zuvor die Aare-
stadt ersucht, sich fiir seinen Einschluss ins Defensionale zu verwen-
den,¢ so wiinschte er nun, im Jahre 1691, geradezu die Aufnahme in
die Eidgenossenschaft, allerdings unter Vorbehalt seiner Reichszuge-
horigkeit. Johann Konrad von Roggenbach erncuerte damit den vier
Jahrzehnte frither erwogenen Plan seines Vorgingers. Ziirich, Bern
und Basel zeigten sich seinem Vorhaben nicht abgeneigt, wiinschten
aber gleichzeitig die Waadt, Genf, Neuenburg und das Wallis in den
gesamteidgendssischen Schutz aufzunehmen. Die Innern Orte dagegen
lehnten das Begehren des Bischofs rundwegs ab, da sie ihn nicht als
Bundesgenossen in einem allfilligen Glaubenskriege verlieren wollten.
Auch musste der Reichsvorbehalt Bedenken erwecken. Einzig Solo-
thurn sprach, seiner bisherigen Haltung getreu, einer Inkorporierung
des Bistums mit Eifer das Wort.2” Bezeichnenderweise war es in erster
Linie die Oppositionspartei mit Seckelmeister von Roll an der Spitze,
die — dhnlich wie einige Jahrzehnte frither vom Staal — den Plan gef6r-

212 R M. 1691, 35, 47 ff. Die E. A. enthalten keinen Abschied dieser Konferenz; vgl.
E. A. VI 2, 376 fI. Menatti an Kardinal Ottoboni, 11. 1. 1691 (Rom: A. V., Nunz. sv. 85).

213 Instruktion vom 5. 1. 1691 (Conc. 97, 1 ff.).

24 R M. 1691, 47 1.

215 R, M. 1690, 598 £., 680; Conc. 95, 975 f., 999 f; Schreiben des Bischofs 16, 2358,
2359, 2368; A. Bst. Basel: B 192, Mappe 15; E. A. VI 2, 364. Vgl. Niethammer, S. 73 f.

216 Bischof an Solothurn, 16. II. 1689 (Schreiben des Bischofs 16, 2353).

217 Solothurnische Instruktionen 1691 (Conc. 97, 5f., 13 f., 78, 182); A. Bst. Basel:
B 192/15, 332, 335, 370, 372 u. a.; E. A. VI 2, 370 ff., 381, 399, 401 f., 429. Vgl. Ochsli,
S. 345 f.; Rott 9, 348 fI.; Niethammer, S. 74 ff.
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dert hatte, um auf diese Weise das Fiirstbistum dem Zugriffe Frank-
reichs zu entziehen 28

Trotz dem neuerlichen Misserfolg wurde dieses Geschift noch nicht
endgiiltig zu den Akten gelegt. Im Februar 1692 berief Bern Freiburg
und Solothurn zu einer Konferenz nach Aarberg, angeblich wegen der
Erhohung der Kornpreise und des Andrangs fremder Bettler; in Wirk-
lichkeit stand aber als Haupttraktandum die Sicherung der eidgendssi-
schen Westgrenze zur Diskussion. Man schlug vor, die drei Stidte
sollten, womdglich unter Beiziehung von Luzern, mit Genf und dem
Bistum Basel ein Biindnis eingehen nach dem Muster des ewigen Bun-
des zwischen Ziirich, Bern und Genf von 1584. Auch der Zustand
Neuenburgs wurde besprochen. Solothurn hatte zwar eben noch wegen
einer Beschirmung Genfs Bedenken gezeigt, angeblich aus konfessio-
nellen Griinden, wohl ebensosehr aber aus politischen Ubetlegun-
gen.?® Auch belasteten immer noch die verschiedenen ungeldsten
Streitfragen das Verhiltnis zu Bern, was es auf Rat des Ambassadors
dem Nachbarn deutlich zu erkennen gab. Trotzdem ging es auf dessen
Vorschlige ein, weil es schien, dass die gewiinschte Inkorporierung
des Bistums nur mit einem Entgegenkommen in bezug auf Genf zu
erkaufen sei.?20 Auftragsgemiss reiste in der Folge von Roll ins Bistum,
wo er gegeniiber dem erwogenen Plane eine «sehr gute disposition»
vorfand.?”* Nun suchte Solothurn auch Luzern fiir das Projekt zu ge-
winnen. Es kam im April zu einer Zusammenkunft der beiden Schult-
heissen Besenval und Diirler, doch zeigte sich, dass Luzern dem ganzen

218 J.L. von Roll an W. J. Rinck von Baldenstein (Koadjutor des Bischofs), 18. 1.
1691: «... Ob Aber der sach dardurch Ein geniiegen beschicht undt die gefahr, fahls
das Gliikh der waffen Ein fortheilhafften Friden der kron von Frankteich gebte, ver-
schwinden wurde, ist Leyder Ein beyspihl von Strasburg undt Liitzenbutrg abzunehmen
undt zu befahren», und 9. II.; F. L. B. von Stiffis-Mollondin an Bischof, 6. I.; an Rinck,
20.1.; Urs Sury an Rinck, 20. I., 10. IL. ; vgl. Haas an ?, 20. I. 1691 (A. Bst, Basel: B 192/ 15,
339, 350, 333, 341, 342, 353, 340). ‘

219 R.M. 1690, 874 f.; Conc. 97, 1 ff. - Das Biindnis mit Savoyen stand einer Ver-
pflichtnng gegeniiber Genf entgegen.

20 FE, A, VI 2, 432 {.; Instruktion vom 7. II. (Conc. 97, 382 ff.); geheime Instruktion
vom 7, II, 1692 (Conc. 96, 173); R.M. 1692, 155. Vgl. Rott 9, 386 ff. — Uber die aus-
gedehnten Verhandlungen zur Inkorporierung Genfs und die geheimen Intrigen Amelots
dagegen vgl. L. Joos. Die politische Stellung Genfs zu Frankreich und zu Bern und
Ziitich in den Jahren 1690-1697, Teufen 1906, S. 65 fi; M, Cramer, Genéve et les Suisses,
1691-1792, Genf 1914, S. 18 ff, 55 fi.

%21 Geheimer Rat Solothurns an Geheimen Rat Berns, 23. IIL. (Conc. 96, 174); vgl.
Memorial einer Konferenz J. L. von Rolls mit alt Seckelmeister J. R. Sinner zu Frau-
brunnen, 15./25. TII. 1692 (A. Bst. Basel: B 119/1).
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Vorhaben nicht giinstig gesinnt war. Da nun auch Freiburg Bedenken
geltend machte, verlief eine zweite Konferenz der drei Stidte zu Aar-
berg ergebnislos.??? In Solothurn erklirte darauf der Grosse Rat, man
sei mit dem geplanten Schutzbiindnis mit Genf, dem Bistum und
Neuenburg einverstanden, wolle aber zuvor die mit Bern bestehenden
Differenzen geregelt wissen.??® Das Schicksal des Projektes war nun
endgiiltig besiegelt. Vier Jahre spiter erwogen Ziirich und Bern an-
lasslich der vermeintlichen Bedrohung Genfs nochmals den Gedanken,
die drei katholischen Stidte fiir den Schutz det Rhonestadt zu gewinnen;
es blieb indessen bei der Anregung.?* Fiir den Bischof verwendete sich
Solothurn gegen Ende des Krieges beim Ambassador noch einige Male,
damit seine Einkiinfte aus dem Elsass von Abgaben befreit wiirden.225

Solothurns Verhiltnis zu Bern wurde zusehends frostiger. Die
Schuld daran trugen verschiedene Ereignisse. Zunichst kam es zu
einer heftigen Auseinandersetzung wegen der Solddienste. Bern hatte
ein Verbot fremder Werbungen erlassen, das sich gegen Frankreich
richtete. Als nun einige seiner Untertanen auf solothurnischem Ge-
biete angeworben wurden, erblickte es darin eine grobliche Verletzung
seiner Satzungen. Im Dezember 1692 erschien eine Ratsgesandtschaft
in der Ambassadorenstadt und forderte Abhilfe; widrigenfalls miisste
die Einschrinkung des freien Handels und Wandels in Aussicht ge-
nommen werden.??¢ Die Drohungen der Berner erregten nicht geringe
Bestiirzung. Man beauftragte eine Kommission mit der Priifung dieser
Frage und beschloss zudem, von verschiedenen Seiten Rat einzuholen.
Der Unterstiitzung des Ambassadors war man natiirlich gewiss.?” Der
Rat wandte sich aber auch an den fiir seine gemissigte Einstellung be-
kannten Zircher Biirgermeister Johann Heinrich Escher, der gerade
in der Stadt weilte, wo er sich im Verein mit Schultheiss Besenval und
Venner Sury bei Amelot fiir die Festung Hohentwiel verwendete.
Escher genoss in Solothurn hohes Ansehen und galt als ein «kluger,
uffrichtiger, fiir das wohlsein allgemein Vatterlands Sorgfiltiger. . .
Mann». Er stellte seine Vermittlerdienste bereitwillig zur Verfii-

22 A, VI2 434, 435f.; R.M. 1692, 321 £.; Instruktion v.25,TV. 1692 (Conc. 97, 4324L.).

223 R, M. 1692, 373.

224 E, A, VI 2, 609, 627; Joos, S. 87; Cramer, S. 93 ff; Rott 9, 602,

226 1694 und 1696: Conc. 98, 106 f., 115 ff., 534 f., 535 f., 603, 655 f.; Schreiben des
Bischofs 16, 2375, 2377, 2380, 2390, 2392, 2394; E. A. VI 2, 624.

228 R.M. 1692, 922 f., 928 ff. St. A. Bern: R. M. 232, 207, 261, 274, 337 £.; 234, 150,
365 £., 407; T. M. B. 31, 532 f. Vgl. Allemann 19, 36 fI.

227 Vgl Dérfliger, S. 209 ff.
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gung.?® Nachdem auch Luzern und Freiburg ihre Unterstiitzung zuge-
sichert hatten ?*® antwortete man Bern, eine Einwilligung auf das ge-
stellte Begehren kime einer Verletzung der eigenen Souverinitit gleich
und sei deshalb unmdglich. Trotzdem beharrten die Berner auf ihrer
Forderung.®® In der Folge wandte sich Solothurn auf den Tagungen zu
Bremgarten wieder an Luzern und Freiburg. Wihrend Schultheiss
Diirler einige Zuriickhaltung zeigte, versprach die Saanestadt ihren
Beistand; sie hatte sich in der Herrschaft Schwarzenburg dhnlicher
bernischer Forderungen zu erwehren. Auch Escher sicherte erneut
seine guten Dienste zu.?! In Solothurn hatte man inzwischen geriicht-
weise vernommen, dass in der Nachbarschaft der vierte Teil der Mann-
schaft aufgeboten worden sei; sogleich traf man Gegenmassnahmen.23
Das beleuchtet die fiebrig erregte Atmosphire. Der Handel selbst blieb
unentschieden und verschwand aus den Akten.

Mancherlei Reibereien anderer Art sorgten indessen dafiir, dass sich
das gegenseitige Verhiltnis auch in der Folge nicht allzu freund-
schaftlich gestaltete. Auf den Schafmatthandel und das Neuenburger
Erbfolgegeschift wird noch niher einzutreten sein.?® Aber auch ge-
ringfiigigere Fragen, wie Grenzstreitigkeiten, Zolle, die Aareschiffahrt,
der Krebsfang im Inkwilersee und die Auseinandersetzungen im Buch-
eggberg schufen immer wieder eine gereizte Stimmung.2*

Da in den letzten Kriegsjahren an den Grenzen keine unmittelbare
Gefahr mehr drohte, begannen iiberhaupt die Gegensitze in der Eid-
genossenschaft wieder schirfere Umrisse anzunehmen. Zunichst kam
es im Thurgau zu einem Streit zwischen den beiden Konfessions-
parteien wegen der von den Pridikanten zu fordernden Abzugsge-
biihr. Der Handel konnte schliesslich im August 1693 dank der Ver-
mittlung der unbeteiligten Orte, darunter auch Solothurns, beigelegt

228 §¢, R. M., 31 f1.: 19. 1. 1693. — Auf einer Konferenz mit alt Seckelmeister Sinner zu
Langenthal brachte Escher die Sache vor (St. A. Bern: R.M. 233, 165 £.). Huber (S. 97 f.)
erwihnt lediglich Eschers Bemiithungen um den Hohentwiel. ,

229 Solothurn an Luzern und Freiburg, 19. I. 1693 (Conc. 97, 653 ff.); Bern-Schreiben
30, 462 f1.

230 Solothurn an Bern, 21, II. (Conc. 96, 169 £.); Bern an Solothurn, 22, I1./4. II1. 1693
(Betn-Schreiben 30, 456 ff.). '

231 R, M. 1693, 216 f., 227, 303 f.; Conc. 97, 704 f., 721 &., 748 £., 790 {. ; Bern-Schreiben
30, 466; E. A. VI 2, 481.

232 R.M. 1693, 251 f. St. A. Bern: R.M. 234, 341.
233 Vgl. unten Kap. IV, 1b und c.
234 Conc. 96, 110, 167, 184 ff., 187; 97, 521, 602 f., 832; 98, 28 ff,, 39 f., 135 fI., 158,

160, 176, 204, 314 £., 321 f, 463 f., 577 L., 585 f., 605 f.; R.M. 1693, 459, 622, 631 f.;
1694, 38, 161, 400, 426, 443 ff., 457 £., 521 {., 586, 620 f., 652; 1695, 233 ff.; St. R. M., 10211,
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werden.® Die Aarestadt hatte ihre Sympathie fiir den katholischen
Standpunkt keineswegs verhehlt, angesichts der gefahrvollen Zeit aber
zur Missigung gemahnt. Dieselbe Haltung nahm sie ein, als es wegen
eines Schiffraubs auf dem Bodensee zu Auseinandersetzungen kam.?¢Im
Jahre 1695, nachdem der Sarganser Landvogt zu Wartau den katholi-
schen Gottesdienst eingefiihrt hatte, gegen welche Neuerung sich
Ziirich auflehnte, sprach man neuerdings von Krieg. Wie andere Stinde
ermahnte auch Solothurn die V Orte angesichts der gefihrlichen Zeit
zum Nachgeben. In der Tat konnte durch den Verzicht auf die Messe
der Wartauer Handel beigelegt werden.?®” Die gleiche Stellungnahme
bezog es im sogenannten «Kreuzkrieg». Als im Jahre 1697 wegen
einer Prozession zu St. Gallen zwischen der Stadt und dem Abt ein
bedrohlicher Konflikt ausbrach, unterstiitzte der Rat die Sache des
Abtes, hoffte indessen auf die Beilegung des Streites, welche Erwartung
sich nach einiger Zeit auch erfiillte.?%

Bevor der Pfilzische Krieg im Frieden von Rijswijk seinen Ab-
schluss fand, bekundete Solothurn noch einmal in besonderer Weise
sein Interesse an der nordlichen Vormauer, indem es im Jahre 1695
neuerdings in Verhandlungen iiber die Erwerbung des Fricktals trat.
Von privater Seite war zuerst am Kaiserhofe sondiert worden. Als
Mittelsmann diente ausser einem Jesuitenpater der in Wien weilende
Dr. Johann Conrad Hollinder, ein Bruder des Schaffhauser Biirger-
meisters. Von ihm erfuhr man, dass der Kaiser bereit sei, den Eid-
genossen das Fricktal und die Grafschaft Nellenburg fir 300 000 Gul-
den abzutreten. Um der Sache sicher zu sein, wandte man sich durch
einen Brief des Malteserkomturs Johannes von Roll direkt an den
Fiirsten von Schwarzenberg. Im Falle einer Zusage wollte man den
Sohn des Gemeinmanns Buch an den Hof abordnen.?® Die Antwort

WE A VI 2, 4801, 484 £, 488 f., 492; Conc. 97, 524 fI., 529, 531 f., 561, 600, 804,
829 ff.; R.M. 1693, 304.

236 Instruktion 1694 (Conc. 98, 151).

237 Instruktionen vom August 1695 (Conc. 98, 383 f., 387 f1.); E. A. VI 2, 534f,,
538 f., 551, 557 ff., 562 fI., 568 f. Vgl. S. Griiter, S. 377 f.

238 R.M. 1697, 505 f.; Conc. 99, 81 £., 87 {., 193, 209, 336. -

239 N, N, (Urs Buch?) an (T. odet ]. C.) Hollindet, 23. II. ; Instruktion fiir Joh. Viktor
Buch nach Wien, 23. II. 1695 (Privatarchiv von Roll: Akten Fricktal, Papiere Nr. 598). —
Uber die etwas dubiose Rolle J. C. Hollinders in Wien vgl. C. Stokar, Der Biirgermeister
von Schaffhausen, Tobias Hollinder von Berau (Beitrige zur vaterlind. Gesch.
Schaffhausen, 3. Heft 1874, S. 82 ff.). — Bei Schwarzenberg handelte es sich wohl um
Fiirst Ferdinand Wilhelm Euseb v. Schw., 1652-1703 (vgl. C. von Wurzbach, Blograph
Lexikon des Kaiserthums Osterreich, Bd. 33 1877, S. 19 £.).



80 Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichte

schien glinstig zu lauten; denn am 17. Mai erofinete Schultheiss Franz
Sury dem Rate, er habe aus sicherer Quelle erfahren, dass-der Kaiser
eine Anleihe bis zum Betrage von 200 000 Talern zum Zinsfusse von
finf Prozent aufzunehmen wiinsche und dafiir die vier Waldstidte,
Fricktal und Rheintal (Nellenburg) auf sechzig Jahre verpfinden wolle.
Da man darin ein «heylsames Werckh zu nutzen Einer lobl. Eydtgnof3
schaft» sah und zugleich dieses Gebiet endgiiltig zu erwerben hoffte,
weihte man Luzern in das Geschift ein und fragte an, ob es bereit wire,
einen Teil der erforderlichen Summe aufzubringen.?® Es kam zu einer
Konferenz in Rohtbach und wenig spiter erschien Johann Martin
Schwytzer von Luzern in der Aarestadt, um mit einer Delegation des
Rates die Angelegenheit zu besprechen.?! In Luzern hegte man aller-
dings Zweifel tiber den erfolgreichen Ausgang des ganzen Handels, da -
man sich angesichts der vor einigen Jahren gemachten Erfahrungen
nicht zu Unrecht fragte, ob der Kaiser ernsthaft gewillt sei, die beiden
gut befestigten linksrheinischen Stidte Laufenburg und Rheinfelden
abzutreten. Trotzdem war man bereit, zusammen mit Solothurn die
Angelegenheit weiter zu verfolgen, umsomehr als der durch Schult-
heiss Diirler informierte Internuntius dazu ermunterte und den Luzer-
nern vor Augen hielt, welche Nachteile den Katholiken aus einer Er-
werbung des Fricktals durch Bern und Basel erwachsen miissten, In
Solothurn wie in Luzern wiinschte man nun, die genauen Absichten
des Hofes zu erfahren. Zu diesem Zwecke sollte Gemeinmann Urs Buch
nach Wien reisen.?? Uber den weitern Verlauf schweigen sich die Akten
aus. Dass das Vorhaben schliesslich scheiterte, diitfte in erster Linie
darin begriindet liegen, dass der Kaiser die Waldstidte nicht aus den
Hinden geben wollte. Dazu kam, dass auch Ambassador Amelot, dem
die Sache schliesslich zugetragen wurde, das Projekt bekimpfte. 23
Trotzdem begrub man in Solothurn den seit einiger Zeit erwogenen
Plan keineswegs. Als man im Jahre 1702 vernahm, dass der Kaiser mit
Bern iiber die Abtretung des Fricktals und der Waldstiddte in Verhand-
lungen stand, nahm man sofort mit seinem Gesandten Trautmanns-
dotf und mit Wien direkt Fiithlung auf, wobei man besonders auf die

240 R M. 1695, 358 f.

241 Conc. 98, 338f.; St.R.M., 86 f.; vgl. Schwytzer an J. W. Wagncr 17. V1. 1695;
Plan der fraglichen Geblctc (Deutschl_and—Acta 13).

242 T uzern an Solothurn, 15., 22. VI. (Deutschland-Acta 13); Solothurn an Luzern,
20., 25. VI. (Conc. 98, 351 f., 354 {.); Calzolari an Kardinal Spada, 10., 16. VI., 14, VIL
1695 (Rom: A. V., Nunz. sv. 89).

23 Rott 9, 614 f,
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konfessionelle Seite der ganzen Angelegenheit hinwies. Um die er-
forderliche Summe aufzubringen, wandte man sich an den Ambassador
um Riickkauf der 1696 zugestandenen Rente. Zudem wurde neuer-
dings die Meinung Luzerns abgetastet.?# Aber auch diesmal verlief die
Sache im Sande. Einen weiteren, ebenso erfolglosen Anlauf unternahm
man um die Jahrhundertmitte.? Erst das folgende Jahrhundert sollte
der Schweiz die langerstrebte Angliederung des Fricktals bringen.

244 Dorfliger, S. 268 £.; Rott 10, 321 ff.; Instruktion vom 18, V. 1703 (Conc. 101,
B 101£). Vgl. Greuth an Trautmannsdorf, 11., 23. IV, 1703 (Wien: H. H. St. A,,
Schweiz I, 73; B. A. Bern: Regesten I, 115 {.),

245 Deutschland-Acta 13.



IV. KAPITEL

SOLOTHURN
UND DIE ZUNEHMENDE KONFESSIONELLE
SPANNUNG IN DER EIDGENOSSENSCHAFT
ZUR ZEIT DES SPANISCHEN ERBFOLGEKRIEGES

Der Friede von Rijswijk brachte Europa die Erholung nicht, deren
es nach der langen Reihe entbehrungsreicher Kriegsjahre so dringend
bedurft hitte. Im Osten tobte der Kampf gegen die Tiirken weiter. Als
ihm kurz darauf im Frieden vom Karlowitz ein Ende gesetzt wurde,
zogen im Westen schon wieder gewitterschwere Wolken herauf. Be-
reits war das diplomatische Ringen um die Verteilung des Besitzes
Karls II., des letzten, kinderlosen spanischen Habsburgers, im Gange.
Die Bourbonen gingen schliesslich als Sieger daraus hervor, indem
ein Enkel Ludwigs XIV. zum testamentarischen Erben bestimmt
wurde. Da sich aber das im Kampfe gegen den &stlichen Erbfeind zur
Grossmacht erstarkte Osterreich dem Buchstaben nicht fiigen wollte,
mussten die Waffen entscheiden. Mit dem Spanischen Erbfolgekrieg
und dem gleichzeitig ausbrechenden Nordischen Krieg wurden weite
Strecken Europas wieder auf Jahre hinaus in ein Schlachtfeld ver-
wandelt.

Natiirlich geriet damit auch die Eidgenossenschaft erneut in Be-
drohung. Ja, diese war noch grosser als wihrend der vorhergehenden
Kriege, da durch den Beitritt Savoyens zur Allianz und durch die
Kimpfe um das Herzogtum Mailand die Siiddgrenze vermehrtin den Ge-
fahrenbereich riickte. Es wire demnach zu erwarten gewesen, dass man
in der Schweiz erneut alle innern Misshelligkeiten beiseite geschoben
hitte, um vereint der gemeinsamen Bedrohung begegnen zu konnen.
Allein, dem war nicht so — im Gegenteil. Die europiische Michte-
konstellation verschirfte den innern Gegensatz. Seit der Aufhebung
des Edikts von Nantes verkorperte Ludwig XIV. fiir die Reformierten
den kimpferischen, gegenreformatorischen Katholizismus. Unter der
Fithrung Berns, das den Ubergang der Freigrafschaft in franzosische
Hinde immer bedriickender empfand, wandten sich ihre Sympathien
in vollem Masse der Allianz zu, dies umsomehr, als ihr die beiden
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glaubensverwandten Seemichte angehorten. Auf der andern Seite
stand die Front der Katholischen geschlossener denn je. Der alte
spanisch-franzosische Gegensatz, der in diesen Orten immer wieder zu
etbitterten Parteikimpfen gefithrt, war mit dem Ubergange Spaniens
an einen Bourbonen hinfillig geworden. Nahezu ungeschmilert wand-
ten sich ihre Neigungen Frankreich zu; nur der kaiserlich gesinnte Abt
von St.Gallen bildete eine bleibende Ausnahme. Wie sehr sich konfes-
sionelle und aussenpolitische Interessen deckten, konnte kaum drasti-
scher als im Neuenburger Handel zutage treten. So war es schliesslich
moglich, dass die Eidgenossen zu einer Zeit, da an ihren Grenzen der
Krieg tobte, die Waffen zum Bruderkampfe gegeneinander erhoben.
Mit dem Zweiten Villmergerkriege fand dann das Zeitalter des Kon-
fessionalismus in der Schweiz seinen spiten Abschluss.

Es wird nun zu zeigen sein, welche Haltung Solothurn diesen Ge-
schehnissen gegentiber einnahm, wobei natiirlich dem Verhiltnis zu
Bern wiederum besondere Bedeutung zukommen wird.

1. Zuspitzung des Verhiltnisses zu Bern
a) Solothurns Biindnis mit Savoyen

Die Verschirfung des konfessionellen Gegensatzes in der Eidgenos-
senschaft musste auch die solothurnisch-bernischen Beziehungen ver-
mehrt belasten. Solothurn hatte bereits in fritheren Jahren Vorkehren
zu seiner Sicherheit getroffen, zu einer Zeit, als zum Nachbarn noch
ein leidlich gutes Verhiltnis bestand und nicht befirchtet werden
musste, dass er mit gereizten Gegenaktionen antworten wiirde, die un-
absehbare Folgen zeitigen konnten. Die eine dieser Sicherheitsmass-
nahmen bildete der Schanzenbau, die andere der Beitritt zum savoyi-
schen Biindnis.

Bereits im Jahre 1502 hatte Solothurn mit Herzog Philibert von
Savoyen einen ewigen Bund abgeschlossen, der in der Folge bestitigt
worden war. Spiter erkaltete aber die Freundschaft. Als sich 1577 die
katholischen Orte mit dem Herzog verbiindeten, blieb die Aarestadt
nicht nur fern, sondern schloss zwei Jahre darauf mit Bern und Frank-
reich einen Vertrag zum Schutze Genfs, das von Savoyen bedroht war.!

1 Mémoire touchant le projet de I’Alliance de Soleure 1680 (Turin: Archivio di Stato
[A. St.], Negoziazioni con Svizzeri, mazzo 6, no. 30; Kopie im B. A. Bern); vgl. B. Amiet,
Solothurnische Geschichte, Bd. 1, Sol. 1952, S. 392 {. — Die Angabe im H. B. L. S. 6, 96,
dass Solothurn dem Biindnis mit Savoyen 1586 beigetreten sei, muss ein Irrtum sein.
Noch im Jahre 1640 sprach es sich gegen einen Beitritt aus (Roth, S. 167 £.).
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Jetzt, ein Jahrhundert spiter, erinnerte man sich der fritheren Freund-
schaftsbande. Wollte man sich gegeniiber der bedrohlichen Macht der
Nachbarstadt eine weitere Riickendeckung verschaffen, so konnte das
auf keine giinstigere Art geschehen als durch ein Biindnis mit Savoyen,
das den Verlust der Waadt noch nicht verwunden hatte und den Bet-
nern spinnefeind war. Von seiten Frankreichs wiirde, anders als bei
den fritheren spanisch-burgundischen Biindnisbestrebungen, kaum
nennenswerter Widerstand zu erwarten sein, da zwischen dem Konig
und dem ihm verschwigerten Herzog zu dieser Zeit ein ausgezeichnetes
Einvernehmen bestand. So nahm man, unter Vermittlung des Bischofs
von Lausanne, im Sommer 1680 mit dem savoyischen Gesandten Grésy
in Luzern insgeheim Fithlung auf, und es zeigte sich, dass dieser dem
Vorhaben nicht abgeneigt war.? Der Turiner Hof legte dagegen mehr
Zuriickhaltung an den Tag; man hatte namentlich die Verpflichtungen
Solothurns gegeniiber der Waadt und Genf im Auge und erwartete
auch, dass Frankreich Schwierigkeiten bereiten wiirde.?

Auf der Jahrrechnung zu Baden begehrte Johann Viktor Besenval,
damals Venner, mit Grésy eine geheime Unterredung gemiss dem Auf-
trage, den er und Schultheiss Wagner vom Rate erhalten hatten.* Er
erofinete ihm Solothurns Absicht, dem Biindnisse der katholischen
Orte mit Savoyen beizutreten. Die Bedenken des Hofes suchte er zu
zerstreuen. Der vor hundert Jahren zum Schutze Genfs geschlossene
Vertrag sei nie zur Anwendung gekommen; Solothurn wiirde im
Ernstfalle der Rhonestadt keinen Zuzug leisten, da sie seinen Truppen
die freie Ausiibung der Religion untersagt habe. Auch zur Beschir-
mung der Waadt fiihle man sich nicht mehr verpflichtet; der Vertrag
vom Mirz 1668 sei hinfillig, weil der Kaiser die zweite Bestimmung
jener Ubereinkunft, den Schutz der Ssterreichischen Vorlande durch
die Eidgenossen, nicht genehmigt habe. Eine schriftliche Erklirung
iber diesen Verzicht auf die Beschiitzung Genfs und der Waadt wiinsche
man indessen nicht zu geben, hoffe aber umsomehr auf einen Vertrags-
abschluss, als von Frankreich kein Wlderstand zu befiirchten sei.’

2 Grésy an Bischof von Lausanne, 19. VI. (Supplement Schreiben 71); Grésy an
Herzogin, 6., 13., 20. VI. 1680 (Turin: A. St., Lettere Ministri, Svizzera (Lett. Min. Sv.)
Mz. 22, fasc. 1). Vgl. Rott 8, 185 ff. — Schon 1678 hatte sich Grésy mit diesem Gedanken
getragen (Rott 8, 102).

8 G. Luchese an Marquis de St. Thomas, 27. VI.; Gtésy an Herzogm 3. VIL 1680
(Turin: A. St., Lett. Min, Sv. 13, 1; 22, 1).

4 Instruktlon Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 12, VII. 1680 (Conc. 92, 360f., 372).

8 Grésy an Herzogin, 24. VII. 1680 (Tutin: A. St., Lett. Min. Sv. 22, 1).
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Wihrend Grésy dem Hofe in Turin unentwegt empfahl, dem Gesuche
der Aarestadt zuzustimmen, war man dort die Bedenken nicht losge-
worden. Man glaubte, es sei den Solothurnern in erster Linie um die
Pension zu tun, was an dem fiir knauserig bekannten Hofe keinerlei
Begeisterung hervorrief. Auch betrachtete man jene Truppenzahl, die
die katholischen Orte im Bedarfsfalle zu stellen hatten, als geniigend,
und schliesslich zeigte man sich tiber die Erklirung Solothurns betreffs
der Waadt und Genfs noch nicht vollauf befriedigt.® Zur Abklirung
der fraglichen Punkte fanden sich Grésy und Besenval im September
zu Werthenstein ein, wo ihr Zusammentreffen wegen des starken Zu-
stroms der Wallfahrer kein Aufsehen erregte. Der Solothurner wieder-
holte im grossen ganzen die bereits zu Baden gemachten Ausfithrungen,
und das Vorhaben schien einen giinstigen Ausgang nehmen zu wollen.?
Da wurden unerwarteterweise im letzten Augenblicke von franzosi-
scher Seite Bedenken laut. Ambassador Gravel, der durch Besenval
und Seckelmeister Urs Sury in den Plan eingeweiht worden war, riet
Ludwig XIV. zur Vorsicht. Mehr als dem Konig selbst lieb war, schil-
derte er den Solothurnern die allfilligen bosen Folgen ihres Vorha-
~ bens. Die Stadt, bisher nur mit Frankreich verbiindet, kénnte durch
einen solchen Schritt dazu vetleitet werden, sich spiter auch andern
Allianzen anzuschliessen, was natiirlich auf Spanien gemiinzt war.
Diese Andeutungen verfehlten ihre Wirkung nicht. Um den Konig
nicht zu verirgern, liess man vorderhand von dem Plane ab.3

Als aber im Jahre 1684 die katholischen Orte das Biindnis mit dem
Herzog erneuerten, wurde in Solothurn neuerdings der Wunsch wach,
sich der Allianz anzuschliessen. Auch auf savoyischer Seite begriisste
man nun einen Beitritt der Aarestadt.? Offenbar hatte man in Turin die

8 Mémoire ... 1680 (Turin: A. St., Negoz. Sv. 6, 30); Herzogin an Grésy, 31. VIIL;
Grésy an Herzogin, 1., 22, VIII.,, 12, IX. 1680 (Lett. Min. Sv. 22, 1).

7 Besenval an Gtésy, 14. IX.; Grésy an Herzogin, 19., 26. IX., 3. X. 1680 (Tutin:
A, St., Lett, Min, Sv, 22, 1).

8 Dérfliger, S. 138 . Grésy an Herzogin, 17. X., 7. XL, 5., 26. XII.; Hetzogin an
Grésy, 30. XI. 1680 (Tutin: A. St., Lett. Min. Sv. 22, 1). — Da die Vethandlungen im
Geheimen Rate gefiihrt wurden, ist im R. M., nichts dariiber verzeichnet.

® Vgl. L. Tillier an St, Thomas, 20. VII, 1684: «. .. il seroit A souhaiter, et meme 2
rechercher soubs main d’y faire entrer le Canton de Soleurte, puisqu’il est incontestable
que c’est le seul d’entre touts, ol il y a de plus braves et de plus honnestes gens, et qui
peut plus facilement contribuer au dessein qui obligea nos Souverains & établir I’alliance,
parce que les forces de ce Canton et de celluy de Frybourg sont dans le cceur de 'etat de
Berne. ..» (Turin: A. St., Lett. Min. Sv. 23, 2). — Uber die eigentlichen Verhandlungen
zwischen dem Solothurner Geheimen Rat und Turin besitzt das B. A. Bern keine Ab-
schriften. :
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frither gedusserten Bedenken fallen gelassen. In Solothurn wollte man
indessen vorsichtshalber noch die Meinung Frankreichs erfahren. Der
Ambassador — es war nun Tambonneau — erhob zwar auch diesmal
Einwendungen, doch gab ihm Besenval beruhigende Zusicherungen.
Als der Konig erklirte, er wolle dem Biindnis nichts in den Weg legen,1
war die Angelegenheit endlich spruchreif und konnte auch dem Klei-
nen und Grossen Rate zur Kenntnis gebracht werden. Diese beschlos-
sen Ende Mirz 1685, der Allianz mit Savoyen zu denselben Bedin-
gungen beizutreten, wie sie die V Orte und Freiburg 1651 eingegangen
waren.! Im Herbst reisten Venner Besenval und Stadtschreiber Joseph
Wilhelm Wagner nach Turin, wo sie das Biindnis im Namen Solothurns
feietlich beschworen.'? Auch Appenzell Innerrhoden, katholisch Gla-
rus und der Abt von St. Gallen schlossen sich um diese Zeit der savoyi-
schen Allianz an.

Uber die Griinde, die die Aarestadt zu dem Biindnisbeitritt bewogen
hatten, konnten keine Zweifel bestehen. Das Unbehagen, das die Ubet-
macht Berns verursachte, liess Solothurn nach weiteren Bundesgenos-
sen Ausschau halten. Savoyen musste dabei als der gegebene Partner
erscheinen, konnte man doch von diesem Erzfeind der Berner im Falle
eines Konflikts tatkriftige Unterstiitzung erwarten — im Unterschiede
zu Frankreich, das mit allen Orten im Biindnis stand. Besenval hatte
das Grésy anlisslich der Zusammenkunft in Werthenstein deutlich zu
erkennen gegeben.’® Dass die Spitze gegen Bern gerichtet war, konnte
man dort natiitlich nicht iibersehen; den Unwillen dariiber bekamen
die Solothurner auf der Tagsatzung zu spiren.* Anderseits mochte
allerdings gerade die Furcht vor bernischen Vergeltungsmassnahmen
eine Minderheit im Grossen Rate dazu bewogen haben, gegen das
Biindnis zu stimmen.!5

10 Dorfliger, S. 160 f1.; Rott 9, 8 ff.

11 R.M. 1685, 194 £., 210 f1.

12 Instruktion vom 13. VIII.; Vertrag vom 16. X. 1685 u. a. (Schreiben von Savoyen
1684-1725). Vgl. Korrespondenz des Agenten Decoux in Luzern mit dem Hofe 1685
(Turin: A. St., Lett. Min. Sv. 23, 4).

13 Grésy an Herzogin, 26, IX. 1680: «... que s’ils entroient en rupture avec Berne, ce
seroit la seule [puissance, i. e. la Savoie] 4 les secourir de toutes ses forces, parceque la
France ne le peut, estant alliée a tout le Corps Helvetique.» (Turin: A. St., Lett. Min, Sv.
22, 1). — Ahnlich dusserte sich Besenval gegeniiber Tambonneau im Febr. 1685 (Dérfliger,
S. 161 11.). ,

1 Decoux an St. Thomas, 20. IX. 1685 (Turin: A. St., Lett. Min. Sv. 23, 4).

15 Dorfliger, S. 164.
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Demgegeniiber konnte der finanzielle Vorteil erst in zweiter Linie
ins Gewicht fallen. Im Vergleich zum franzosischen Jahrgelde nahm
sich das savoyische bescheiden aus; es betrug 200 Taler, wozu 40 Gold-
gulden als Schiilerpension kamen. Die Klagen, die die katholischen
Orte zu eben dieser Zeit wegen ausgebliebener Gelder an die Adresse
des Herzogs richteten'$, ercfineten auch nicht besonders verlockende
Aussichten. Nur zu bald sollte Solothurn dhnliche Erfahrungen ma-
chen. Zuerst lief zwar die Pension anstandslos ein; seit 1690 aber blieb
sie aus. Erst im Jahre 1703, als Viktor Amadeus II. von Frankreich
abfiel und um die Gunst der Fidgenossen warb, gelangte auch Solo-
thurn wieder in den Genuss dreier Jahrgelder.l” Truppen lieferte die
Aarestadt dem Herzoge nicht. Lediglich fiir seine Leibgarde stellte sie
zehn Mann. Doch selbst hier lief es nicht ohne Beschwerden ab; mehr-
mals hatten sich die neu ins Biindnis eingetretenen Orte iiber die Zu-
ricksetzung ihrer Leute zu beklagen.1®

Dass das Biindnis mit Savoyen in keiner Weise gegen Frankreich ge-
richtet war, erhellt schon daraus, dass seine beiden eifrigsten Befiir-
worter, Besenval und Schultheiss Wagner, an der Spitze der franzosi-
schen Parteistanden. Ersterer, dessen Familie aus dem Aostatal stammte
und der sich seiner savoyischen Herkunft gerne erinnerte, hatte sich
besonders gut als Unterhindler geeignet; anldsslich der Bundesbe-
- schworung zu Turin ernannte ihn der Herzog zum Ritter des St. Mau-
ritius- und Lazarusordens.!® Fir Besenval und Solothurn tiberhaupt
ergaben sich damals keine Gewissenskonflikte, da zwischen Frankreich
und Savoyen das beste Einvernehmen herrschte. Als dieses spiter in
die Briiche ging, konnte indessen kein Zweifel dariiber bestehen, auf
wessen Seite man sich schlagen wiirde. Als Savoyen im Friihjahr 1690
eine Verengerung des Biindnisses wiinschte, lehnte Solothurn gleich
den tbrigen katholischen Orten ab.2® Und als im Herbst franzdsische

18 E. A. V12,1006 {., 125, 130, 135, 142, 155.

17 Quittungen von 1687, 1689, 1703 (Savoyen-Akten 1560-1773); R.M. 1703, 523 f.;
Stadtschreiber J. J. Glutz an Fleckenstein, an Decoux, 13. X. 1703 (Conc. 101, B 212 £,
221 f£.). — Die Pension wurde offenbar an die Ratsherren verteilt, wihrend die Staatskasse
leer ausging; die J. R. verzeichnen jedenfalls keinen Eingang; vgl. R.M. 1704, 26. — Vgl.
Feller, Schweiz und das Ausland, S. 146 £.; E. Bonjour, Die Schweiz und Savoyen im
spanischen Erbfolgekrieg, Bern 1927, S. 9, 24.

18 Allemann 19, 115 ff.; R.M. 1697, 159 {.; Conc. 99, 31 {., 65, 86; Savoyen-Akten
1560-1773; E. A. VI 2, 663, 670.

1% Vgl. G.von Vivis im 20. Bulletin der Socié¢té académique ... d’Aoste, 1913,
S. 211 £, 215,

20 Instruktionen vom April 1690 (Conc. 95, 823, 838 f.); E. A. VI 2, 319 f,
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Truppen ins Herzogtum einmarschierten, erklirte man sich zu «repu-
tirlichen Recommendationen» zugunsten des angegriffenen Bundes-
genossen bereit; das war alles.2 Bezeichnenderweise fiihlte sich Solo-
thurn zu gleicher Zeit auch durch nichts mehr gehindert, die Waadt
wieder in eidgendssischen Schirm aufzunehmen!?

Die Haltung des Herzogs im Spanischen Erbfolgekriege kostete ihn
den letzten Rest der Sympathien, die er in der Aarestadt noch besass.
Zwar wollte auch Solothurn mithelfen, um Frankreich zur Anerken-
nung der von Savoyen begehrten Neutralitit zu veranlassen, da dies
im eidgenotssischen Interesse lag. Bekanntlich scheiterte das Neutrali-
sierungsprojekt dann am franzosischen Widerstande.?® Mehr war da-
.gegen von'den Solothurnern nicht zu erwarten ; auch ein Besenval hatte
jetzt taube Ohren.* Mellarede, des Herzogs Gesandter in der Schweiz,
erkannte die Aussichtslosigkeit weiterer Forderungen; zusammen mit
einigen andern katholischen Orten hielt sich Solothurn von den savoyi-
schen Truppenwerbungen fern.? Der Ubertritt Viktor Amadeus’ II. zu
den Alliierten hatte ihm die Aarestadt entfremdet. Als er sich gar noch
mit Bern auf freundschaftlichen Fuss stellte, verlor fiir sie das savoyische
Biindnis schlechthin seinen Sinn, auch wenn es formell noch in Kraft
blieb. Es war das Ende einer knapp zwanzigjahrigen Periode der Freund-
schaft.

b) Innere und dussere Gefabren um die Jabrbandertwende

Im gleichen Jahre, da Solothurn dem savoyischen Biindnisse bei-
getreten war, setzte mit der Revokation des Edikts von Nantes und
dem nachfolgenden Zustrom der Glaubensfliichtlinge in der Schweiz
eine neue Periode konfessioneller Erregung ein. Es ist bereits dargelegt
worden, wie auch das bernisch-solothurnische Verhiltnis davon et-
griffen wurde. Am Fusse des Weissensteins traf man unter dem Ein-
druckederlauernden Gefahr weitere Sicherheitsmassregeln. Jetzt tauchte
der Plan auf, das an der bernischen Grenze gelegene Chorherrenstift
Schoénenwerd nach Olten zu verlegen, ein Projekt, das man jahrelang

21 Instruktion zur Novembet-Tagsatzung 1690 (Conc. 95, 1046 £.).

2 Vgl. oben Kap. III, 2c. ’

23 Instruktionen von 1703 und 1704 (Conc. 101, B 261 f.; 102, 70, 82 {., 100 £, 119 f.,
155 £); R.M. 1703, 637 £.; vel. E. A. VI 2, 1102 ., 1109 ff,, 1130 ., 1135 ff., 1150 .,
1161 ., 1165 ff. Vgl. Huch, S. 161 f.

24 Vgl. savoyisches Memotial von 1703 (zit. v. Dorfliger, S. 273 £.).

25 Mellarede an Viktor Amadeus II., 12. XII. 1703: «... ce seroit jetter ’argeant que
de leur faite des gratifications». (Turin: A. St., Lett. Min. Sv. 34). Vgl. Bonjour, Schweiz
und Savoyen, S. 13 f. '



Meyer, Solothurns Politik im Zeitalter Ludwigs XIV. 89

mit den kirchlichen Instanzen erorterte, allerdings ohne Erfolg.2s Der
Schanzenbau zu Solothurn wurde beschleunigt. Um seine Finanzierung
sicherzustellen, wandte man sich bekanntlich erneut an Paris und Rom.
Sogar Vaubans Kenntnisse wurden in Anspruch genommen; er arbei-
tete einen Befestigungsplan aus.?” Dann ging man an die Errichtung
einer Stadtgarnison.?®

Diese Massnahmen standen teilweise im Zusammenhange mit der
fieberhaften Titigkeit, die die katholischen Otrte in jenen Jahren im
Hinblick auf einen allfilligen Glaubenskrieg entfalteten. Den Anstoss
dazu hatte der Wartauer Handel gegeben. Im Dezember 1695 war auf
einer katholischen Tagsatzung in geheimen Verhandlungen erstmals
das gemeinsame Vorgehen im Kriegsfalle besprochen worden. In den
folgenden Jahren wurden diese Pline auf weitern Konferenzen niher
erOrtert, wobei Luzern, Freiburg und Solothurn &fters unter sich tag-
ten. Es wurde namentlich {iber die Vereinheitlichung der Waffen, die
Befestigung mehrerer Stidte, die Anlegung von Kornmagazinen und
die Heranziehung der Geistlichkeit zu Geld- oder Naturalleistungen
beraten. Solothurn wurde dabei als dringlichste Aufgabe die Befesti-
gung des Stidtchens Olten zugedacht, dem fiir die Verbindung mit
Luzern und die gleichzeitige Abtrennung des untern vom obern Aargau
hohe strategische Bedeutung zukam. Man gedachte, eine Garnison von
1100-1500 Mann nach Olten zu legen, zu denen sich im Notfalle der
Zuzug des Bischofs von Basel, weitere 1200-1500 Mann, gesellen sollte.
Im weitern wurde angeregt, das Schldsschen Wartburg bei Olten in
bessern Stand zu stellen und nétigenfalls den Untern Hauenstein zur
Sicherung gegen das Baselbiet zu besetzen. Obwohl Solothurn mehr-
mals seinen Willen bezeugte, die Befestigung Oltens an die Hand zu
nehmen, kam dieser Plan, wohl in erster Linie aus finanziellen Griin-
den, nicht zur Ausfithrung.?® Das Hauptaugenmerk galt eben der Fer-
tigstellung des Solothurner Schanzenbaus. Was den gewiinschten Bei-

26 Solothurn an F. von Thurn, 26. IX. 1692 (Conc. 97, 551 ff.). — Schon 1683 war eine
Verlegung nach Solothurn erwogen worden (Conc. 93, 494). Vgl. L. R. Schmidlin, Das
vereitelte Projekt, das Chorherrenstift Schénenwerd nach Olten zu transferieren (Ztschr.
f. Schw. Kirchengesch., 9. Jhg., 1915, S. 204 ff., 250 ff.).

27 Solothurn an Vauban, 29. X. 1700 (Conc 99, 869), R.M. 1700, 806, 901; 17006,
503 f.; Dorfliger, S. 12 ff.; Schlatter, S. 43 fI.

28 R.M. 1701, 455, 463, 468 f., 481 ff.; 1703, 182, 271 £,; 1704, 19. Vgl. U. V. Wagner,
Diatium vitae 1697, S. 88 fI. (Z. B. Sol.),

2 Instruktionen von 1695, 1696, 1698 (Conc. 98, 437 ff., 547 ff., 550 fI.; 99, 313 £., 341);
St.R.M., 94 ff.; E. A. VI 2, 588, 592 fI., 599, 612 ff., 634 f., 680 fI., 687, 721, 732 {., 803,
855 f., 869.
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trag der Kloster und Stifte betraf, so herrschte in Solothurn keine ge-
neigtere Stimmung als an andern Orten. Das St. Ursenstift erteilte dem
Nuntius abschlidgigen Bescheid.3°

In den eidgendssischen Angelegenheiten der nichsten Jahre nahm
Solothurn zwar weiterhin seine traditionelle Mittlerstellung ein, ver-
trat aber im Grunde doch immer den Standpunkt seiner Glaubens-
briider. So unterstitzte es die Walliser in ihren neuerlichen Grenz-
streitigkeiten mit Bern.3! Als einige Jahre darauf in Zug zwischen Stadt
und Aussengemeinden ein Konflikt ausbrach, mahnte es zur Versoh-
nung, damit die Einigkeit unter den katholischen Orten erhalten
bleibe.®* Zu gleicher Zeit winschten die III Biinde, mit simtlichen
Orten in einen Bund zu treten. In Solothurn entschied wiederum der
konfessionelle Gesichtspunkt; man legte Zuriickhaltung an den Tag,
da man darin keinen Vorteil fir die katholische Religion erblickte.3
Als die Biindner ihr Begehren einige Jahre darauf erneuerten, erteilte
man aus dem gleichen Grunde eine klare Absage.® Im Thurgau brach
1703 wieder einmal ein Konflikt aus, als der Landvogt den Reformier-
ten die Abhaltung eines doppelten Gottesdienstes zu Neukirch verbot
und verschiedenen Aussengemeinden untersagte, die dortige Kirche
zu besuchen. Da Ziirich gegen diese Erlasse Einspruch erhob, die
V Otte aber das Vorgehen des Landvogtes deckten, drohte das Feuer
aus diesem lokalen Brandherd erneut auf die gesamte Eidgenossen-
schaft diberzugreifen. Diese Gefahr, in der Zeit des grossen europii-
schen Krieges doppelt bedrohlich, veranlasste Solothurn, im Verein
mit Betn ernsthaft eine giitliche Einigung anzustreben. Allein, bei
beiden Parteien auf Misstrauen stossend, erlahmte schliesslich seine
Bereitschaft zur Vermittlung. Die Zuspitzung der Lage im Toggenburg
dringte dann den langwierigen Neukircher Streit in den Hintergrund.3

30 1J. V. Wagner, Diarium vitae 1697, S. 81 ff., 87 (Z. B. Sol.).

31 Tnstruktionen von 1697 und 1698 (Conc. 99, 165 {., 193, 295),

32 Instruktionen von 1701 und 1702 (Conc. 101, 146 £, 162, 297 1., A 28, 71 {.); Conc.
101, 275f.; R.M. 1701, 583 f.; E. A. VI 2, 921 {,, 933 {,, 972 f.

83 Instruktion vom 10. V1. 1701 (Conc. 101, 147 £.); E. A. VI 2, 898 £., 906 {., 910, 918f.

3 Instruktion vom 1. VII. 1707 (Cone. 103, 98); vgl. Cone. 103, 79 f. A 62; Luzern-
Schreiben 15; E. A. VI 2, 1381. Vgl. Ochsli, S. 430 ff.

3 Conc. 102, 120 1., 153 f., 186 1., 189 f., 190 1., 194 f., 198 ff., 200 ff., 202 f., 211 f,
215. A 151, 107 £f., 140, B 122; Bern-Schreiben 33, 225 {., 233, 243, 268 {., 337; E. A.
VI 2, 1148 1., 1153 /., 1179, 1185 £, 1187 ., 1217, 1227, 1236 ff., 1247. Vgl. Knittel,
S. 354 fI.; J. Marbacher, Schultheiss Karl Anton am Rhyn von Luzern und seine Zeit
(1660-1714), Freiburger (Ue.) Diss., Luzern 1953, S. 118 fl. — Letzteres Werk kam dem
Verfasser erst nach Abschluss dieser Arbeit zu Gesicht.
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In zwei andern Streitfragen, die um die Jahrhundertwende zur Dis-
kussion standen, durfte dagegen Solothurn fur reformierte Orte Partei
ergreifen, ohne deswegen mit seinem katholischen Gewissen in Kon-
flikt zu geraten. Im einen Falle handelte es sich um die Auseinander-
setzungen zwischen Schaffhausen und Osterreich iiber den Reiath,
im andern um einen #hnlichen Streit zwischen Ziirich und Osterreich
in bezug auf Ramsen.?” Diesmal stellten auch die katholischen Stidte
das gesamteidgendssische vor das konfessionelle Interesse; sie erkann-
ten die Gefahr, die den Osterreichischen Pfandlosungsbegehren inne-
wohnte, da sie sich mit der Zeit auch auf andere Gebiete der Eid-
genossenschaft ausdehnen konnten. Der Vertreter des Kaisers sah des-
halb die Sache zu einfach, wenn er nach Wien berichtete, Solothurn
und Luzern handelten wider ihr Gewissen und suchten «pur und
allein Franckreich zu helffen. »8

Im iibrigen war Trautmannsdorf sein Groll auf Solothurn nicht zu
verargen. Deutlich genug hatte er in letzter Zeit erkennen miissen, wie
sehr die Ambassadorenstadt gewillt war, den Wiinschen seiner Feinde
zu entsprechen. Wihrend der vollen Dauer des Spanischen Erbfolge-
krieges stand sie ohne Wanken im Lager der Franzosischgesinnten.

Als Frankreich, England und Holland den zweiten Vertrag iiber die
Teilung der spanischen Monarchie schlossen und von der Eidgenossen-
schaft seine Garantierung winschten, da herrschte angesichts der ab-
lehnenden Haltung des Kaisers allgemein die Auffassung, eine solche
Zusage berge zu sehr die Gefahr dusserer Verwicklungen in sich, als
dass sie erteilt werden konnte. Nur Solothurn, dem der Ambassador
anfingliche Bedenken auszureden vermochte, war bereit, darauf ein-
zutreten. Es erklirte auf der Tagsatzung, die verlangte Garantie ent-
spreche dem Ewigen Frieden und dem franzésischen Biindnisse. Die
ibrigen Orte aber lehnten ab.?® Bald wurde indessen der Teilungsver-
trag gegenstandslos, da Karl II. kurz vor seinem Tode einen Enkel
Ludwigs XIV. zum Erbnachfolger bestimmte. Damit entstand eine
ginzlich neue Lage. Die beiden Seemichte waren keineswegs gewillt,

38 Conc. 96, 22; E. A. VI 2, 705 f. u. a.

37 Conc. 99, 774, 786 f.; R.M. 1700, 395 f.; E. A. VI 2, 846 f., 852, 861 f1.

38 Trautmannsdorf an Leopold 1., 11. III. 1702 (Wien: H. H. St. A., Schweiz I, 132;
Kopie im B. A. Bern).

3% R,M. 1700, 552, 591 f,, 608 f., 613; J. V. Besenval an Schultheiss von Graffenried,
15. VIIL. 1700 (St. B. Betn: Mss. Hist. Helv. IIL. 8, 367 f1.); E. A. VI 2, 875f., 879 1.,
883. Vgl. Huch, S. 53 fI.; Schweizer, S. 384 f.; Dorfliger, S. 262 f.; Rott 10, 190.
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eine solche Machterweiterung Frankreichs anzuerkennen, noch weni-
ger natiirlich der Kaiser. Somit war ein neuer Krieg zur Gewissheit
geworden. Als deshalb Ludwig XIV. der Eidgenossenschaft die Er-
hebung Philipps auf den spanischen Thron mitteilte, zGgerte man mit
der Antwort, um nicht den Kaiser vor den Kopf zu stossen. Wiederum
machte Solothurn eine Ausnahme. Als erstes Ort gratulierte es dem
Konig und erlangte dafiir dessen besondere Anerkennung.4® Um sich
aber gegen aussen nichts zu -vergeben, willigte es spiter auch in ein
dhnliches Gliickwunschschreiben an Erzherzog Katl, den 6sterreichi-
schen Gegenpritendenten, ein.4!

Bei jeder Gelegenheit bevorzugte die Aarestadt Frankreich. Als der
Konig von Polen, August I1., bei den Eidgenossen ein Regiment anzu-
werben gedachte, winkte man vorsichtig ab.4? Nicht besser erging es
dem Kaiser. Ihm gegeniiber berief man sich auf die Erbeinigung, die
lediglich zu «treuem Aufsehen » verpflichte, und erntete dafiir den Dank
- des Ambassadors.43 Alsaber Ludwig XIV.um ein weiteres Regiment an-
hielt, gewihrte ihm Solothurn ohne Zégern die Werbung einer Kom-
panie, obwohl es sich eben erst iiber die Neuerungen im franzosischen
Dienste beschwert hatte. Kaum war der Krieg ausgebrochen, be-
klagte sich Trautmannsdorf auch schon iiber Transgressionen solo-
thurnischer Truppen. Der Rat bezog sich jedoch auf seine Stellung-
nahme wihrend des Pfilzischen Krieges, worauf der Gesandte der
Tagsatzung mit Aufkiindung der Erbeinigung drohte.*s Solothurn
liess sich nun immerhin herbei, seinen Truppen allfillige Transgres-
sionen gegen das Reich ausdriicklich zu untersagen.*® Mehrmals be-
willigte der Rat den Durchzug franzosischer Offiziersbagage und

40 R. M. 1701, 220; Instruktion vom 21. III.; Solothurn an Trautmannsdotf, an Ziirich,
11. X. 1701 (Conc. 101, 63 ff., 250, 251 f.). Vgl. Huch, S.58 ff.; Dorfliger, S. 264;
Rott 10, 231.

4 Instruktion vom 7. XII. 1703 (Conc. 101, B 264).

42 Solothurn an Ziirich, 22, XI. 1701 (Conc. 101, 269 £.). 7

43 Solothurn an Ziirich, 23. III. 1702 (Conc. 101, A 67 £.); vgl. Conc. 101, A 45{,;
R. M. 1702, 155, 215 £, 295; St. R. M., 190 .

11 R, M. 1702, 802 ff., 809 fI., 815 £.; 1703, 12. 17.; St. R. M., 200 f., 210 f.; vgl. Conc.
101, A74; E. A, VI 2, 995,

o Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 19. VII. 1702 (Conc 101, A 157 4.); E. A. VI 2,
1015 ff. Vgl. Schweizer, S. 390, Anm. 1.

48 Solothurn an die Obersten Ludw. Greder und Joh. Jak. Surbeck, 24. X, 1702; an
Balth. Greder und Surbeck, 11, V, 1703 (Conc. 101, A 267 £, B 90). — Trotzdem wurde
das Regiment Surbeck spiter in den Kampfen bei Landau und Oudenaarde eingesetzt
(Schwexzer S. 402 £.).
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erhandelter Pferde. Da die Zahl der Begleitpersonen in die Hunderte
ging, erthob Trautmannsdorf scharfen Protest gegen diese angebliche
Neutralititsverletzung, konnte aber selbst auf der Tagsatzung kein
Verbot erwirken.?”

Solange Schultheiss Besenval die Ziigel fest in Hinden hielt, brauchte
dem Ko6nig um die Haltung Solothurns nicht bange zu sein. Zum Dank
fir seine Zuverldssigkeit und Treue wurde er vom Ambassador mit
Gnadengeschenken iiberhduft; seine S6hne gelangten in der Vater-
stadt wie in Frankreich zu h6chsten Ehren. Nun blieb aber anderseits
die Opposition unter von Rolls Fithrung keineswegs untitig. Als im
Februar 1701 Urs Sury von Biissy als Nachfolger des verstorbenen
Franz von Sury zum Schultheissen erwihlt wurde, riickte von Roll als
Venner nach. Um die Wahl des Seckelmeisters entbrannte ein tumul-
tudser Kampf zwischen den beiden Parteien, in den sich der Ambassa-
dor teils drohend, teils geldspendend einmischte. Schliesslich unterlag
der Kandidat der Opposition, Stadtmajor Johann Byss, knapp seinem
Rivalen, Stadtschreiber Joseph Wilhelm Wagner. Auch der neuge-
wihlte Stadtschreiber, Johann Jakob Joseph Glutz, gehorte der
Besenval-Partei an.#® Trotz dieser Niederlage gab sich von Roll in-
dessen nicht endgiiltig geschlagen. Hatte er schon die vom Ambassador
begehrte Garantieerklirung des zweiten Teilungsvertrages heftig be-
kimpft,*® so versuchte er auch in der Folge, die Absichten der fran-
zOsischen Partei zu durchkreuzen. Er unterstiitzte, nach den Aussagen
Puyzieux’, sowohl die von General Reding betriebenen savoyischen
als auch die kaiserlichen Werbungen und suchte gleichzeitig die fran-
zosischen zu hintertreiben. Es gelang ihm, den verwandten Schult-
beissen Urs Sury auf seine Seite zu ziehen, der schon seit einiger Zeit
mit den Besenval verfeindet war und fiir seinen Sohn eine Kompanie

7 Trautmannsdorf an Solothurn, 26, IV, 1702 (Schreiben der Gesandten von Baden,
1700-1712, Bd. 97); R. M. 1702, 166 £., 178, 286; 1703, 92, 293; Conc. 101, B 107 £,, 109 £.;
E. A. VI 2, 1025, 1067. Vgl. Schweizer, S. 400 f.

48 R. M. 1701, 148 fI.; Dorfliger, S. 259 £.; vgl. Meyer, S. 261 f. — Die Glutz waten seit
jeher franz6sisch gesinnt. Dazu mochte sie auch ihr Besitz im Elsass veranlassen, wo sich
Benedikt 1651 das Lehen Traubach (vgl. oben Kap. I, 1b), Urs 1680 Schloss und Herr-
schaft Blotzheim erwotben hatte (J. Schmidlin, Geschichte des Sundgaus vom Standort
einer Landgemeinde aus... Blotzheim, St. Ludwig 1906, S. 446, 461 ff.); vgl. K. Glutz
von Blotzheim, Zur Genealogie der Familien Glutz, Sol. 1951. — Alinlich stand es bei den
Besenval, die in der Nihe von Miilhausen die Herrschaften Biss und Brunnstatt besassen,
die Martin B. 1646, tesp. 1654 erworben hatte (Schmid, S. 12 f.).

9 Dérfliger, S. 262 f.
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in kaiserlichen Diensten zu erlangen hoflte.’® Moglicherweise hatte
auch der mit Sury verschwigerte Fidel von Thurn die Hand im Spiele.
Allein, die Oppositionspartei sah alle ihre Pline scheitern. Die Schuld
daran trugen wie schon in fritheren Jahren weniger ihre Gegner als die
Macht der dussern Umstidnde. Solothurn war wirtschaftlich in weit-
gehendem Masse nach Frankreich ausgerichtet, dessen Solddienst fiir
manchen die einzige Erwerbsmoglichkeit bedeutete, dessen jihrliche
Rente, welche anstandslos ausbezahlt wurde, fiir die Staatskasse in der
Zeit des Schanzenbaus einen unentbehrlichen Posten darstellte. Durfte
man da ernstlich daran denken, dies alles aufs Spiel zu setzen, wo doch
auf der andern Seite die meist eingetrocknete Finanzquelle des Kaisers
nichts weniger als verlockende Aussichten bot? Diese Erwigungen
mochten denn auch, neben weniger uneigenniitzigen Motiven, Schult-
heiss Besenval und seine Anhidnger zu ihrer betont frankophilen Politik
veranlassen. |

Als nach dem Kriegsausbruche die Eidgenossenschaft in die Ge-
fahrenzone geriet, riickte die Sorge um die Sicherheit der Grenzen fiir
kurze Zeit in den Vordergrund. Zunichst stand die Vormauernfrage
zur Diskussion. Solothurn, dem bekanntlich die Sicherheit des be-
nachbarten Bistums Basel besonders am Herzen lag, begriisste es, als
der Fiirst zu Pruntrut, Zhnlich wie schon im Pfilzischen Kriege, die
Neutralisierung seiner Gebiete anstrebte. Es unterstiitzte sein Begehren
bei den beiden Kriegsparteien aufs nachdriicklichste.’* Gliickte dieses
Vorhaben, so war man von einer grossen Sorge befreit, hatte man doch
anlisslich der letzten Biindniserneuerung im Jahre 1695 erneut iiber
die belastenden Hilfsverpflichtungen seinen Unmut geidussert, wobei
allerdings auch einige kurz zuvor stattgefundene Reibereien mit dem
Bischof mitspielen mochten. % Zwar blieb in der Folge die beidseitige
Garantierung der Neutralitit aus, doch wurde sie faktisch, abgesehen
vom Durchzuge Mercys, wihrend der ganzen Dauer des Krieges ge-

50 Dorfliger, S. 265 ff., 271. Uber U. Sury von Biissy vgl. Stuppas Denkschrift 1698
(Helvetia 2, 413 £.}; Borret, S. 43 f. — Es soll an dieser Stelle nicht unetwihnt bleiben, dass
die beiden, nebst einigen Verwandten, vom Kaiser in den Reichsfreiherrenstand erhoben
wurden, Sury 1695, von Roll 1698. Dieselbe Ehre wurde freilich im Jahre 1695 auch
Besenval zuteil,

51 Solothurn an Luzern, 16. V. 1701, 20. IX. 1702 (Conc. 101, 118, A 221 £.); Conc. 101,
A 203; Schreiben des Bischofs 18, 2575; E. A. VI 2, 910, 919, 1000. Vgl. Niethammer,
S.92 1.

52 Conc. 98, 347, 381 ff., 390, 411 4.; E. A. VI 2, 555, 580; vgl. R. M. 1694, 482 f.;
Conc. 98, 153 f.
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wahrt. Als im Zusammenhange mit einer Revision des Defensionals
der Gedanke auftauchte, neben Neuenburg, Genf, der Waadt, Wallis
und Biinden auch das Bistum darin aufzunehmen, fand diese Anregung
in Solothurn warme Unterstiitzung, blieb aber unausgefiihrt.

Auch mit der gewiinschten Neutralisierung vorderSsterreichischer
Gebiete, namentlich der Waldstidte, sowie des siidlichen Teils der
Markgrafschaft Baden-Durlach war die Aarestadt einverstanden. In-
dessen scheiterte dieses Projekt letzten Endes am Widerstande des
Kaisers.® In denselben Zusammenhang gehorten auch Solothurns
Bestrebungen zur Erwerbung des Fricktals sowie zugunsten der sa-
voyischen Neutralitit, worauf bereits hingewiesen worden ist. Als im
Herbst 1702 die franzdsischen und bayrischen Truppen gegen die
osterreichischen Vorlande vorstiessen, erklirte sich Solothurn neben
einigen andern Orten zur Verteidigung der Waldstidte, des Fricktals
und Konstanz’ bereit, so wie es zu Beginn des Pfilzischen Krieges ver-
einbart worden wat.5 Die Gefahr schien fiir kurze Zeit nachzulassen,
erreichte aber bereits im folgenden Friihjahr einen neuen Hohepunkt,
als sich die franzosische und die bayrische Armee vereinigten. Als der
Kaiser von der Tagsatzung tausend Mann zur Beschirmung der rechts-
rtheinischen Stddte verlangte, war Solothurn lediglich bereit, zum
Schutze von Konstanz einen Beitrag zu leisten; mehr kénne es ange-
sichts der eigenen Gefihrdung nicht tun. Schliesslich kam man zu
Baden iiberein, Truppen auf Kosten des Kaisers in die linksrheinischen
- Waldstidte zu legen.56

Solothurn stand zu dieser Zeit tatsichlich in steter Alarmbereitschaft.
Im Herbst 1702 geriet Basel angesichts der Truppenkonzentrationen
am Rhein in grosse Sorge, die fremden Armeen kénnten den Durch-
marsch durch seine Landschaft nehmen. In Solothurn erkannte man die
Gefahr und traf verschiedene Vorsichtsmassnahmen. Den Bernern er-
teilte man mehrmals das Durchzugsrecht fiir Truppen und Munition.5?

33 Instruktionen von 1701 und 1702 (Conc. 101, A 200 f., 225 ff.,, B 47f.); vgl. E. A
VI 2, 1026 £., 2288 fI.

5 Conc. 101, 63 ff,, 125f., A 134; R. M. 1701, 511; E. A. VI 2, 908, 931. Vgl. Niet-
hammer, S. 77 ff., 96 ff.

% Conc. 101, A 262 f., 272 fi.,, B 48; Bern-Schreiben 33, 96; E. A. VI 2, 1038 f. Vgl.
Niethammer, S. 82 fI.

5 Instruktion vom 18, u. 30. V. 1703 (Conc, 101, B 97 f1.); E. A. VI 2, 1063, 1071 {.,
1077 1.

57 Solothurn an Bern, 22, IX., 15, X. 1702 (Conc. 101, A 222 f,, 258 £.); Bern-Schreiben
33, 91, 104, 105.
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Gleichzeitig wurden eine Kompanie aufgemahnt und Vorkehren
zum Schutze von Dorneck und Kienberg getroffen.®® Stadt und Land
mahnte man zu strengerer Innehaltung der Sonn- und Feiertage
und ordnete eine Andacht an, um das drohende Unheil vom Vater-
lande abzuwenden.’® Die Besorgnis war nicht unbegriindet. Auf der
Tagsatzung langte Bericht ein, dass am 1. Oktober durch Ssterreichi-
sche Schifle baslerisches Gebiet verletzt wurde. Man beschloss, gemiss
Defensionale 600 Mann eidgendssischer Truppen nach Basel und 400
Mann an die Pisse bei Augst und an der Birs zu legen ; weitere tausend
Mann sollten bereit gehalten werden. Solothurn schickte seine Kon-
tingente unverziiglich ab, 45 Mann nach Basel und 30 Mann nach
Liestal.® Auch wurde der Rheinstadt zur Verpflegung des eidgends-
sischen Zuzugs Getreide abgegeben obwohl man selbst knapp damit
bestellt war.6!

Kurz darauf berichtete Basel iiber eine neue Grenzverletzung, dies-
mal von seiten der Franzosen. Marschall Villars beriihrte am 13. Okto-
ber einen kleinen Zipfel baslerischen Gebietes, bevor er bei Huningen
den Rhein iiberschritt. Solothurn liess die Basler wissen, dass es den
dreifachen Auszug aufgeboten habe und zu allfilliger Hilfe bereit sei;
zugleich erhob es beim Ambassador Beschwerde.® Als aber Ziirich
kurz darauf die Vertreter der Orte neuerdings nach Baden berief, wurde
man in der Aarestadt unwillig und beklagte sich iiber die grossen
Kosten, die die allzu hiufigen Tagsatzungen verursachten.®® Als die
Armeen ihre Winterquartiere bezogen, konnten Mitte November die
Defensionaltruppen nach Hause zuriickkehren. Die tibrige Mannschaft
hatte Solothurn schon vorher entlassen.®

Die an sich recht geringfiigige Verletzung baslerischen Gebietes
durch Villars wurde von den Kaiserlichen aufgebauscht und versetzte

38 R.M. 1702, 661, 676, 693; Conc. 101, A 250 ff., 255 f,

8 R.M. 1702, 679 ff., 692.

80 J. V. Besenval u. J.L. von Roll an Solothurn aus Baden, 2. X. (Schreiben von
Burgern 55, 53 f.), 3. X. (Schreiben der Gesandten 97); Solothurn an Tagsatzungsge-
sandte, 3., 4. X.; an Basel, 4. X. 1702 (Conc. 101, A 242, 245, 247 £.); Conc. 101, A 242f,
246 f.; R.M. 1702, 674 f1.; E. A. VI 2, 1026 f. Vgl. Schweizer, S. 390 ff.

61 Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 9. X. 1702 (Conc. 101, A 250 ff.); E. A. VI 2,
1026 £.

82 Solothurn an Basel, 14. X. 1702 (Conc. 101, A 256 £.); R.M. 1702, 701 f.; E. A. V12,
1032 ff. Vgl. Schweizer, S. 392 fI.

83 Solothurn an Luzern, 21. X, 1702; Instruktion vom 18. V 1703 (Conc. 101, A 263 £.,
B 99 £.); R.M. 1702, 719 £, 731.

84 R.M. 1702, 712, 745, 768,
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viele Gemiiter in heftige Wallung. Auch in der Ambassadorenstadt
sprachen sich bése Worte herum, und die Opposition suchte die Ge-
legenheit zu beniitzen, um Besenval zu stiirzen.® Mit der Zeit legte
sich indessen die Erregung wieder. Auch die solothurnischen Grenz-
gebiete wurden zwar zuweilen in Mitleidenschaft gezogen. Die der
Festung Landskron benachbarten Dérfer litten mehrmals unter Uber-
fallen der dortigen franzosischen Besatzung, und vom Fricktal her
wurde durch die Kaiserlichen das Gebiet der Schafmatt beunruhigt.®?
Es handelte sich jedoch dabei durchwegs um Zwischenfille geringen
Ausmasses.

Unterdessen war es zwischen Solothurn und seinen beiden anders-
gliubigen Nachbarn zu neuen Zerwiirfnissen gekommen. Die Refor-
mierten hatten der Ambassadorenstadt ihre Ergebenheit gegeniiber
Ludwig XIV., dem Verfolger der Hugenotten, schon seit langem iibel-
genommen und ihre Neutralitit in Zweifel gezogen. Als Solothurn zur
Zeit des Pfilzischen Krieges in Schafthausen einige Geschiitze giessen
~ liess, wurde dort ausgestreut, diese seien in Wirklichkeit fiir Frankreich
bestimmt.® Und in Basel lief das sp&ttische Wort um, die Solothurner
wollten aus der Eidgenossenschaft austreten, da sie ja einen andern
Schutzherrn angenommen hitten.®® In Bern wurden gewiss keine
freundlicheren Tone angeschlagen, und es war bezeichnend, dass,
offenbar noch in der Erregung iber Villars’ Grenzverletzung, der
Durchzug solothurnischer Stldner nach Frankreich durch bernische
Landvogte behindert wurde, was ihre Obrigkeit allerdings miss-
billigte.” In der Folge sorgten verschiedene Vorfille fiir eine Ver-
tiefung des Misstrauens.

Zu den Baslern hatte bis jetzt zumeist ein freundnachbarliches Ver-
hiltnis bestanden. Die verschiedenen Grenz- und Rechtsstreitigkeiten
waren seit Jahren beigelegt. Bei jeder von aussen herannahenden Ge-
fahr hatten die Solothurner der Rheinstadt gemiss dem Defensionale

6 R.M. 1702, 723; Dorfliger, S. 270 f.

6 R.M. 1701, 797, 853; 1703, 382f., 441 f., 451; 1704, 333 ff.; 1706, 613 f., 630 £.,
764, 773 1.; Conc. 101, B 137 ., 139 4., 145 4., 150 ff., 160 {., 171 ff.; 102, 157.

87 R.M. 1693, 655 £., 675, 784; 1694, 2; Conc. 101, B 109 {, (1703); E. A. VI 2, 1067,
1245,

%8 Instruktion vom 3. IV. 1693 (Conc. 97, 724).

8 Instruktion vom 3. VII. 1698 (Conc. 99, 338 £.).

70 Solothurn an Bern, 29, XII. 1702 (Conc. 101, A 304 ff.); Bern an Solothur, 2., 1.
1703 (Bern-Schreiben 33, 123); R.M. 1702, 852 f. — Vgl. Solothutn an Amelot, 28. II.
1695 (Conc. 98, 270 fL.).



L

98 Jahtbuch fiir Solothutnische Geschichte

unverziiglich Hilfe zugeschickt und waren der dortigen Obrigkeit
auch wihrend der 1691er Wirren vermittelnd beigestanden.™ Da erhob
sich mit dem Schafmatthandel pl6tzlich ein Streitfall, der die gegen-
seitigen Beziehungen auf Jahre hinaus verdiisterte. Durch die Gereizt-
heit, welche damals zwischen den beiden Glaubenslagern in der Eid-
genossenschaft herrschte, erhielt er noch vermehrtes Gewicht.

Der Beginn dieses Zwists reichte ins vergangene Jahrhundert zu-
riick. Die Strasse, welche von Basel tiber die Schafmatt nach Aarau
fihrte, befand sich in schlechtem Zustande. So beschloss die Rhein-
stadt im Herbst 1688, einige Verbesserungen vorzunehmen; auch
Solothurn war bereit, fir das auf seinem Boden gelegene Stiick einen
Beitrag daran zu leisten.” Da sich die vorgenommenen Arbeiten wegen
des zunehmenden Verkehrs aber als ungeniigend erwiesen, schritt
Basel zwei Jahre spiter zu einem umfassenderen Ausbau.™ Als man in
Solothurn davon erfuhr, glaubte man, die Basler wollten damit die
Strasse iiber den Untern Hauenstein und den dortigen Zoll umgehen;
deshalb erhob man Beschwerde.” Basel widerlegte aber die Befiirch-
tungen seiner Nachbarn. Um den listigen Plackereien mit den Gster-
reichischen Zollbeamten im Fricktal zu entgehen — es war die Zeit des
Pfilzischen Krieges —, habe man beschlossen, fiir die Waren aus Zuz-
zach, Schaffhausen usw. die Schafmattstrasse zu beniitzen und wolle
dort auch den erforderlichen Zoll entrichten. Der elsissische Wein und
die Kaufmannsgiiter wiirden dagegen weiterhin iiber den Hauenstein -
gefithrt.” Die Solothurner liessen sich aber durch diese Argumente
nicht beschwichtigen. Sie wollten jede Einbusse der Zélle zu Olten
und Trimbach vermeiden, da sie durch die in Etlinsbach erhobenen
Gebiihren nichtaufgewogen wurden. Die eingefiihrte Neuerung wurde
zudem als Rechtsverletzung betrachtet, da im Unterschiede zum Hauen-
stein iiber die Schafmatt keine Landstrasse oder «via regia» fiihre,

T R.M. 1691, 668f.; Conc. 97, 58f., 81f.,, 83, 251f.; E.A. VI 2, 384 ff., 398f{.
415 1.

2 R.M. 1688, 480. St. A. Basel: Strassen iiber die Schafmatt ..., Akten, fol. 28, 30,
35, 139 (Handel u. Gewerbe, S 29); R. Pr. 59, 183 v., 201. — Hinweise auf den Schafmatt-
handel geben: Schwab, S. 37; R. Frey, Das Fuhrwesen in Basel von 1682 bis 1848, Basel
1932, S. 12 ff., 25 fI.; P. Suter, Heimatkundliches von det Schafmatt (Baselbieter Heimat-
blitter 9. Jhg., 1944, Nr. 1); U. Wiesli, Der Schafmatthandel um 1700 (Jurablatter
15. Jhg., 1953, S. 80 ff.).

78 St. A. Basel: R. Pr. 61, 35.

" Solothurn an Basel, 13. XII. 1690 (Conc. 95, 1093 f.),

" Basel an Solothurn, 6./16. XII. 1690 (St. A. Sol.: Schafmattisches Geschiift...).
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sondern nur ein Fussweg.”® Wie wenig man zum Nachgeben gewillt
war, bewies man mit der Anweisung an den Amtmann zu Gosgen, die
Schafmattstrasse fiir Wagen unbentitzbar zu machen; der Einwand des
Vogtes, die Baselbieter seien seit je auf diesem Wege zum Aarauer
Markte gefahren, verschlug nichts.”

Begreiflicherweise erregte dieses harte Vorgehen auf der Gegenseite
nicht geringen Unwillen. Basel verlangte mehrmals eine Konferenz,
was aber Solothurn als tiberfliissig abschlug.”® Als sich schliesslich
auch Bern fiir die Sache interessierte, da Aarau durch das Ausbleiben
der Baselbieter auf seinen Mirkten am Briickenzoll geschidigt wurde,
brachte Basel im Mirz 1693 die ganze Angelegenheit an einer Tagung
der evangelischen Orte vor.” Auf ihren Rat hin holte es das Gutachten
einiger Juristen ein, nachdem es schon zuvor bei alten Leuten Kund-
schaften aufgenommen hatte.8° Da Solothurn erneut eine Konferenz mit
den Baslern ablehnte 8 gelangten diese zum zweiten Mal an die evan-
gelischen Otrte. Sie wiesen auf Grund ihrer Ermittlungen nach, dass
die Schafmattstrasse seit je fiir den Giitertransport beniitzt worden sei.
Es wurde beschlossen, bei weiterer Hartnickigkeit der Gegenseite
einen Weg ausfindig zu machen, durch den das solothurnische Gebiet
und sein Zoll ginzlich umgangen wiirde.®2 Obwohl man in Solothurn
wusste, dass im Gebiete der Schafmatt kein solcher Weg zu finden war,
gab man nun — wenigstens teilweise — nach. Der Rat beschloss, die
Strasse, welche bei Rohr erst vor kurzem neuerdings mit Baum-
stimmen und grossen Steinen versperrt worden war,® wieder zu
offnen. Allerdings sollte sie nur dem Lokal-, nicht aber dem Fernver-
kehr dienen. Den Untertanen wurde deshalb verboten, Verbesserungen
vorzunehmen und fremden Fuhrleuten Mietpferde abzugeben.® Dieses

6 Solothurn an Basel, 3. I. 1691; Instruktionen vom 3. IIL, 11. VII. 1691 (Conc. 97;
10 ff,, 79, 199 £.); vgl. Berichte des Schultheissen und des Zollners zu Olten (Schafm.-
Gesch.); R.M. 1690, 847, 862.

7 R.M. 1691, 3 f.,, 12 f.; Korrespondenz mit Vogt zu Gosgen (Schafm,-Gesch.).

8 Conc. 97, 456, 496, 535 f.; Schafm.-Gesch. St. A, Basel: Schafmattstr,, 47, 51, 52 f.,
54, 67, 79, 103.

Y E. A. VI 2, 467; R.M. 1693, 217. St. A. Basel: Schafmattst+., 100, 119, 121.

80 St, A. Basel: Schafmattstr., 74, 81, 83 ff., 107 4., 112, 116 ff., 149; R. Pt. 63, 453 v.

81 Basel an Solothurn, 8./18. III. (Schafm.-Gesch.); Solothurn an Basel, 27. III. 1693
(Conc. 97, 706 £.).

82F, A. VI 2, 471; R.M. 1693, 287; Conc. 97, 734 f. St. A. Bern: R. M. 234 204 £.

83 R.M. 1693, 284, 287, 304; Schafm.-Gesch.

8 R.M. 1693, 117, 143, 207; Go6sgen-Schreiben 17, 52, 58.

85 Solothurn an Basel, 5. V. 1693 (Conc. 97, 744 £.); R.M. 1693, 332 f. Vgl. R. M. 1695,
662; 1696, 466. St. A. Basel: Schafmattstr., 91 £., 105.
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Entgegenkommen bezeugte man einerseits offenbar wegen der gefihr-
lichen Zeit, anderseits unter dem Drucke Berns. Der Streit blieb nun
eine Weile ruhen, war indessen nicht endgiiltig erledigt.

Auf der Jahrrechnung des Jahres 1700 dusserten die Basler gegeniiber
den Solothurnern erneut den Wunsch, zur Umgehung der 6sterreichi-
schen Zolle im Fricktal die Schafmattstrasse fiir den Warentransport zu
beniitzen. Es zeigte sich nun, dass man sich in der Aarestadt nicht nur um
denOltner und Trimbacher Zoll Sorgen machte. Unter einem Riickgang
des Verkehrs iiber den Untern Hauenstein hatten auch Gewerbe und
Handwetk in Olten zu leiden. Solothurn musste es aber vermeiden, das
Untertanenstidtchen unnotig gegen sichaufzubringen. Wie weit die Olt-
ner in ihrer Unzufriedenheit gehen konnten, hatte man wihrend des Bau-
ernkrieges zur Geniige erfahren. Daneben erhoben sich Bedenken strate-
gischer Art, wurde doch mit einem Ausbau der Schafmattstrasse den Bas-
lern im Falle eines Glaubenskrieges die Verbindung mit Bern und Ziirich
erleichtert. Deshalb bliecb man der Rheinstadt die Antwort schuldig.88

Zwei Jahre darauf brach der Zwist von neuem aus. Als man in Solo-
thurn vernahm, dass die Schafmattstrasse wieder fiir den Giiterverkehr
beniitzt werden sollte, liess man sie zum zweiten Male versperren.®?
Eine Beschwerde Basels wurde mit denselben Griinden wie friither ab-
gewiesen.®® Die Rheinstadt, welche sich gleichzeitig bei Ziirich und
Bern uiber die erneute Versperrung beklagt hatte, fand bei letzterem
lebhafte Unterstiitzung.8? Allein, Solothurn hielt an dem getroffenen
Entscheide fest.?® In Bern tauchte nun neuerdings der Gedanke auf,
eine andere Strasse anzulegen, wozu sich Basel nicht abgeneigt zeigte.®
Da weitere Mahnungen an die Gegenseite erfolglos blieben,*? wurde

86 R.M. 1700, 544, 546 £.; Schultheiss zu Olten an Solothurn, 27. VII. 1700 (Schafm.-
Gesch.). St. A. Basel: Instruktion vom 19./29. V1. 1700 (Eidgenossenschaft J 2).

8 R.M. 1702, 441, 571 {.; Schultheiss zu Olten an Solothurn, 18. VI. 1702 (Schafm.-
Gesch.). St. A. Basel: Schafmattstr,, 125, — Uber die Unsicherheit des Verkehrs im Frick-
tal vgl. E. A. VI 2, 1055, 1079, 1081 f,

88 Basel an Solothurn, 19. VIIL. (St. A. Basel: Miss. A 160); Solothurn an Basel,
23, VIIL. 1702 (Conc. 101, A 185 £.).

8 E. A. VI 2, 1031; R.M. 1702, 641. St. A. Basel: Basel an Bern, 19, VIIIL,, 13. IX. 1702
(Miss. A 160); R. Pr. 74, 251 v.

90 R M. 1702, 654 fI.; Gutachten e'ner Kommission vom 18. IX. 1702 (Schafm.-
Gesch., Beilage),

91 St. A. Basel: Bern an Basel, 13. I. (Schafmattstr., 189); Basel an Bern, 20. 1. 1703
(Miss. A 161). St. A. Bern: Instr. B. Y, 436 f., 488 f.

92 Bern und Basel an Solothurn, 3. II1.; Bern an Solothurn, 2. IV, (Schafm.-Gesch.);
Solothurn an Bern, 16. IV.; an Basel, 23. VIII. 1703 (Conc. 101, B 68 ff., 168 f1.); vgl.
R.M. 1703, 205, 279, 308, 436.
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tatsichlich ein neuer Weg tiber die Schafmatt erstellt. Indessen konnte
Solothurns Gebiet nicht ginzlich umgangen werden; so liess denn der
Rat kurzerhand auch diesen Weg — bei Kienberg — versperren.®

Auf Wunsch Berns ordneten nun die beiden Stidte eine Gesandt-
schaft nach Solothurn ab, die sich beim Rate beschwerte. Sie begriin-
deten ihren Standpunkt kurz darauf auch schriftlich in einem von
Basler Juristen ausgearbeiteten Memoriale.** Der Behauptung Solo-
thurns, der Weg iiber die Schafmatt sei keine Landstrasse, sondern nur
ein Fussweg, hielten sie die miindliche und schriftliche Ubetlieferung
entgegen, die das Gegenteil bezeugten; auch seien tiefe Radspuren
sichtbar. Die Sperrung sei deshalb bundeswidrig. Sie behindere den
freien Handel, da die Strasse iiber den Hauenstein nach Aarau einen
betrichtlichen Umweg darstelle. Auch werde die gegenseitige Hilfe-
leistung in Kriegszeiten erschwert.%

In Solothurn gab man sich jedoch nicht geschlagen. Auf der nichsten
Tagsatzung erteilte man den Berner und Basler Gesandten die Antwort.
Man berief sich auf noch iltere Dokumente, namentlich aus dem
15. Jahrhundert, aus denen hervorging, dass nur iiber den Untern
Hauenstein eine Reichsstrasse fithrte, an der auch der Zoll erhoben
wurde. Dass die Schafmatt in neuerer Zeit befahren wurde, konnte
man zwar nicht bestreiten, bezeichnete es aber als rechtswidrig.% Auf
das Begehren, diese Antwort schriftlich niederzulegen, ging man nicht
ein, da man keine weitere Diskussion iiber die rechtliche Seite wiinschte,
anerbot sich dagegen, die umstrittene Strasse zu denselben Bedingun-
gen zu Offnen wie im Jahre 1693.%7 Damit gaben sich aber die beiden

9 R.M. 1703, 455 f., 465; Vogt zu Gosgen an Solothurn, 24. VIII. 1703 (Schafm.-
Gesch.). St. A. Basel: Schafmattstr., 172, 205 (Plan!); Basel an Bern, 1. IX, 1703 (Miss.
A 161), , '

84 R.M. 1703, 493 ff.; Memorial Berns und Basels vom 8. X. 1703 (Schafm.-Gesch.
und St. A. Basel: Schafmattstr., 177 ff.). Vgl. St. A. Basel: Basel an Bern, 12., 29. IX.
1703 (Miss. A 161); R. Pr. 75, 212, 227, 231 ff.; Schafmattstr., 1 ff., 127 fI.

95 ‘Tatsdchlich hatte beim letzten Defensionalzuzug nach Basel die Schafmattstrasse fur
die Ziircher, Schaffhauser und Berner erst noch geriumt werden missen (R.M. 1702,
686, 709). — Schon zur Zeit des Hollindischen Krieges waren die Defensionaltruppen
einzelner Otrte iiber die Schafmatt gezogen (vgl. Sutter, Kap. 14, 16, 18, Mskr.). Vgl
auch den Zug der Basler nach Aarau im Bauernkriege.

9 Antwort der soloth. Tagsatzungsgesandten vom Dez. 1703; ausfiihrliches Gegen-
memorial (wohl 1705), (Schafm.-Gesch.); vgl. Conc. 101, B 273; R. M. 1703, 689. St. A.
Basel: Schafmattstr,, 193, 208,

97 Solothurn an Bern, 31. ITI. 1704 (Schafm.-Gesch.), offenbar erst am 11. IV. abge-
sandt (R.M. 1704, 253).
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Nachbarn nicht zufrieden; sie verlangten die bedingungslose Offnung
und drohten, widrigenfalls das eidgendssische Schiedsverfahren anzu-
rufen.?® Solothurn beharrte auf seinem Standpunkte, nachdem ein
Augenschein vorgenommen worden war, beschloss indessen, mit der
Antwort zuzuwarten, um nicht die in der Eidgenossenschaft bereits
bestehende Spannung noch zu steigern. Zugleich wurde die Hauen-
steinstrasse verbessert.®® Darauf verlangten Bern und Basel auf der
Jahtrechnung des Jahres 1705 den Entscheid durch das eidgendssische
Recht. Solothurn aber erklirte sich damit nicht einverstanden, da dies
seine Souverinitit tangieren musste; natlirlich wurde es darin von den
iibrigen katholischen Orten unterstiitzt.100

Da die beiden Stidte einsahen, dass sie so nicht weiterkamen, hielten
sie nach einem Ausweg Umschau. Schon zwei Jahre zuvor waren
Basler Juristen in einem Gutachten zum Schlusse gekommen, man
besitze keine Rechtsgrundlage, um Solothurn zur Offnung des Schaf-
mattweges zu zwingen; deshalb hatten sie vorgeschlagen, den benach-
barten Zipfel des Fricktals zu erwerben und so das solothurnische Ge-
biet zu umgehen.’®* Die alte Fricktalfrage tauchte damit unter einem
neuen Aspekte wieder auf! Bern und Basel nahmen jetzt diesen Ge-
danken auf und traten mit det vorderdsterreichischen Regierung in Ver-
handlungen, die zwar nicht zum Erwerb fricktalischen Gebietes, wohl
aber zum Bau der Strasse tiber das Benkerjoch fithrten.1®2 Damit war die
Schafmattumgangen. Nur noch hie und da beniitzten Fuhrleute den um-
strittenen Weg, was Solothurn jeweils eiligst mit der Erneuerung des
Durchfahrverbotesbeantwortete.1®So wurde es mit der Zeit still um die-
sen Jurapass. Solothurn hatte dank seiner Hartnickigkeit seinen Stand-
punkt durchgesetzt, erlitt allerdings durch die Konkurrenz der Benker-
jochstrasse eine Einbusse an seinen Zollen. Baseldagegen war der eigent-
liche Verlierer, bedeutete doch die neue Strasse gegeniiber der Schaf-

% Bern und Basel an Solothurn, 18. XII. 1704 (Schafm.-Gesch.). Vgl. St. A. Basel:
Bern an Basel, 22. VIII. 1704 (Schafmattstr., Beilage). St. A. Bern: Instr. B. Y 617 £.

9 R.M. 1704, 846; 1705, 218, 230, 252 ff., 260, 318.

100 E. A, VI 2, 1237 £., 1245, 1250, 1289 £.; R.M. 1705,371 £., 426 £., 439, 537; Conc.
102, A 113 £, 148 ff., B 62 fI. St. A. Basel: Schafmattstr., 123, 197, 199, 201, 220 ff., 230,
232, 234; Miss. A 162 u. 163. St. A. Bern: Instr. B, Z, 13 f,

101 §¢, A, Basel: R. Pr. 75, 82 f.,

102 R, M. 1705, 801. St. A. Basel: «Osterreich-Schriften wegen einer neuen Landstras
durch Weitnau im Fricktal» (Handel u. Gewerbe S 29); R. Pr. 77, 217, 286 v., 306 v.,
377. St. A. Bern: T. M. B. 38, 256 ff., 751 fI.; Instr. B. Z, 145,

108 R. M. 1705, 631, 660 £., 756; 1707, 486; 1710, 1346 f.; 1714, 402, 419, 861; Conc.
102, A 219 f.; Schafm. Gesch.
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matt einen betrichtlichen Umweg und fiihrte zudem wieder durch
das Fricktal, das man urspriinglich ja gerade hatte umgehen wollen!

Unterdessen hatten sich auch mit Bern neue Reibereien ergeben.
Neben den andauernden Klagen iiber die Schidigungen durch die
Aareschiffahrt kam es neuerdings zu Auseinandersetzungen iiber die An-
wesenheit eines Katholiken im Bucheggberg und zu verschiedenen klei-
neren Grenz-und Rechtsamestreitigkeitenim Gebiete zwischen Aarburg
und Olten. All dies summierte sich und schuf eine Atmosphire des Miss-
trauens, so dass die Solothurner schliesslich mit ihren Klagen erneut vor
die katholischen Orte traten, welche sie ihres Beistands versicherten 1%

Im Jahtre 1706 versetzte der Konflikt zwischen Bern und dem Bischof
. von Basel auch Solothurn in Aufregung. Der neue Fiirst zu Pruntrut
hatte von den Miinstertalern die Aufgabe des bernischen Burgrechts
verlangt und ihren Bannerherrn, der das verweigerte, abgesetzt. Bern
beantwortete dieses selbstherrliche Vorgehen mit umfangreichen
Riistungen und einer demonstrativen Erneuerung des Burgrechts mit
dem Miinstertal. Ein Krieg schien bevorzustehen. Solothurn, das von
Bern tiber die Angelegenheit unterrichtet wurde, mahnte gleich den
ibrigen katholischen Orten die Nachbarstadt zum Frieden.'% Zugleich
traf der Rat Vorsichtsmassregeln, da die bernischen Truppenkonzen-
trationen an der Grenze und die Verstirkung der Aarburger Garnison
Besorgnis erweckten. Es wurde eine Hausmusterung angeordnet und
spiter eine Besatzung von 300 Mann nach Solothurn gelegt.'0¢ Mit -
Luzern und Freiburg trat man in Verbindung, um gemeinsame Mass-
nahmen fiir den Notfall zu besprechen.’®” Durch den Vergleich des
Bischofs mit Bern, das seinen Standpunkt siegreich behauptete, konnte
aber der drohende Waffengang vermieden werden.

Indessen hinterliessen die Befiirchtungen, die die massiven berni-
schen Riistungen erweckt hatten, ihre Spuren. Im Mai wurden auf

104 Conc, 99, 320 £., 402 f., 409 £., 419, 902 f.; 101, 67 f., 166 {., B 267 £.; 102, A 8 ff.
16 £f., 49 f., 113 ff., 151 f1., 165 ff.; Bern-Schreiben 33, 286, 304; 34, 21 fI.; Verhandlungen
mit Bern... IV, 17 ff.; R.M. 1698, 427 f., 489 {., 658 ff., 678, 734 f.; 1700, 893 f.; 1704,
565 f.; 1705, 149 ff.; E. A. VI 2, 1237 f., 1290 {.

105'Solothurn an Bern, (1.,) 10. III. 1706 (Conc. 102, B 69 £.); vgl. Bern-Schreiben 34,
2f, 8£, 11 ff.; Luzern-Schreiben 15; E. A, VI 2, 1289, 1298 ff,, 1303 f., 1307. Vgl
Ochsh S 337; Bessue S. 147 1.

106 R.M. 1706, 209 £., 269 271 £, 286 f.; Conc. 102, B 80 t. St A.Bem: R.M, 22,
250 ., 320.

107 Frc1burg an Solothurn, 10. HI. (Freiburg-Schreiben 10); Solothum an Geheimen
Rat Luzerns, an Freiburg, 15. III. ; an Venner von Roll in Luzern, 30 TI1. 1706 (Conc. 102,
B71f,72f, 814).
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einer Tagung der katholischen Orte gemeinsame Massnahmen fir den
Fall eines Krieges beraten. Im Anschlusse daran trat Solothurn mit
Luzern und Freiburg zu einer geheimen Konferenz zusammen, wobei
es erneut die Befestigung Oltens in Aussicht stellte; die Besatzung
sollte sich aus 500 Mann eigener und 1500 Mann bischéflicher Mann-
schaft zusammensetzen. Gesamthaft konnte Solothurn 6000 wehrhafte
Minner und 1600 junge ledige Leute stellen, betonte aber, dass es diese
Truppen grosstenteils zur Verteidigung des eigenen Gebietes ben6ti-
ge18 Auf einer weiteren geheimen Konferenz der drei Stidte im Juli
wurden die Massnahmen zum Schutze Oltens an Ort und Stelle be-
raten.!®® In Solothurn beschloss man auf Antrag des Kriegsrats, die
Schanzen gemiss Vaubans Plan mit halbmondférmigen dussern Werken
zu verstirken.!® So befand man sich in einem Zustande hchster Wach-
samkeit, als die Vorginge zu Neuenburg und im Toggenburg die Eid-
genossenschaft in einen Taumel konfessioneller Leidenschaft hinein-
rissen.

¢) Solothurns Haltung in der Neuenburger Erbfolgefrage.

Als im Jahre 1707 die Frage der Erbfolge in Neuenburg akut wurde,
traf sie die daran Interessierten keineswegs unvorbereitet. Lingst hatte
sie ihre Schatten vorausgeworfen. Zu einer ersten entscheidenden Aus-
einandersetzung war es bereits im Jahre 1694 gekommen, als sich beim
Tode des damaligen Firsten, des Abbé d’Orléans, zwei Anwirter
meldeten: seine Schwester, die Herzogin Marie von Nemours, und der
Prinz von Conti, Francois Louis von Bourbon, der sich auf ein Testa-
ment des Verstorbenen aus dem Jahre 1668 berief. 1!

Solothurn nahm am Geschicke Neuenburgs lebhaften Anteil. Schon
im 14. Jahrhundert hatte es mit den dortigen Grafen ein Burgrecht

108 Tnstruktion vom 11. u. 12. V. 1706 (Conc. 102, B 116 ff.); E. A. VI 2, 1309 f.,
1315 f. — Die Vertreter des Auslandes waren gut iiber Solothurns wehrfihige Mannschaft
unterrichtet. Ambassador Puyzieux schitzte sie auf 7000 Mann (Mémoirte sur la Suisse
vormn 16. III. 1708, zit. bei J. de Boislisle, Les Suisses et le Marquis de Puyzieux, Paris
1906, S. 26), der venezianische Resident V. Bianchi auf 6000 Mann (A. Dannebuchi, Re-
lazione del Paese de’ Svizzeri, Venedig 1708, S. 241).

109 Tnstruktion vom 1. VIL 1706 (Conc. 102, B 169 f1.); E. A. VI 2, 1332 ., vgl. 1353.

110 R. M. 1706, 408, 503 f.

11 Vo], zur ganzen Frage: Zellweger 1 1, 177 ff.; P. Jacottet, Le procés de 1707
(Musée neuchatelois 18, 1881, S. 125 ff., 149 f., 192 ff.); Ochsli, S. 221 f., 437 f.; Huch,
S. 212 f.; Boislisle, S. LXXXIV ff., 103 fI., 152 ff.; Rott 9, 540 fI.; 10, 55 ff.; H. R. von
Fischer, Die Politik des Schultheissen Johann Friedrich Willading (1641-1718). Bern
1927, S. 22 ff., 73 ff. — Uber die Zwischenfille nach dem Tode der Herzogin von Longue-
ville 1679 vgl. Rott 8, 160 .
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geschlossen, das im Verlaufe der Zeit mehrmals erneuert worden war,
letztmals im Jahre 1693, gemeinsam mit den iibrigen Burgrechts-
stidten Bern, Luzern und Freiburg.'?* Je mehr nun die Erbfolgefrage
einerseits mit den europiischen Auseinandersetzungen, anderseits mit
den innereidgendssischen, konfessionellen Zwistigkeiten verquickt
wurde, umso stirker vermochte sie das Augenmerk Solothurns auf
sich zu ziehen. So hatte man bekanntlich im Jahre 1692 zusammen mit
Bern und Freiburg den Zustand Neuenburgs mit Hinsicht auf die
europiische Lage einer ernsthaften Prifung unterzogen;!'® ein Jahr
darauf, anlisslich der Burgrechtserneuerung, erkundigte man sich iiber
die Haltung, die das Fiirstentum im Falle eines Krieges mit Bern ein-
nehmen wiirde!4 Einige solothurnische Familien, so die von Roll,
Wallier und von Stifhs, fithlten sich mit Neuenburg wegen ihres
dortigen Giiterbesitzes besonders eng verbunden; letztere stellten
zudem seit langer Zeit neben den d’Affry von Freiburg den Gouver-
neur. '

Als sich nun im Jahre 1694 die Herzogin von Nemours und Conti
um die Erbnachfolge bewarben, da galt Solothurns Interesse weniger
ihnen als der Rolle, die Bern dabei spielte. Beide Anwirter waren ja
Untertanen des K6nigs von Frankreich; so wollte man keinen bevor-
zugen.'’® Freilich wire es Solothurn auch gar nicht méglich gewesen,
direkt in den Gang der Dinge einzugreifen, da die Zustindigkeit bei
den neuenburgischen Stinden lag; dagegen konnten die Burgrechts-
stidte ihren Einfluss durch «Ratschlige» geltend machen. Und dazu
war namentlich Bern ebenso gewillt wie befihigt. Dort erblickte man
nimlich im Prinzen von Conti einen hochst gefihrlichen Bewerber,
der dem Konig, mit dem er blutsverwandt war, Neuenburg zufithren
konnte, an dessen Erhaltung den Bernern nach dem Falle der Freigraf-
schaft noch mehr gelegen sein musste als zuvor. Um das zu verhindern,
unterstiitzte man die Herzogin von Nemours, suchte aber zugleich die
«Inalienabilitit» des Fiirstentums zu erwirken, d. h. die testamentari-
sche Nachfolge iiberhaupt auszuschliessen, um auch gegen die geplante
Verfigung der Herzogin zugunsten eines franzodsischen Edelmannes
gewappnet zu sein. Dies den Neuenburgern mit Vorsicht aber Nach-

12 St.R.M., 37 ff. - Das Burgrecht schloss als erster Graf Raoul, dann sein Sohn
Ludwig (1343, 1369). (Amiet, Territorialpolitik, Jahtb. ... 1, 149 £.).

113 Vgl. oben Kap. III, 2 c.

14 R M. 1693, 705, 712 £.

13 R, M. 1694, 144 £., 149.
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druck beizubringen, wurde der gewandte Johann Friedrich Willading
beauftragt.’é In Solothurn entfachte Berns eigenmichtiges Handeln
die nie erloschene Glut des Argwohns zu neuem Feuer. Um die Schritte
des Nachbarn besser tiberwachen zu konnen, beantragte man zuerst
ein gemeinsames Vorgehen aller vier Burgrechtsstidte und gedachte
dann, als Bern bei seinem Vorhaben blieb, zusammen mit Luzern und
Freiburg eine Gesandtschaft nach Neuenburg zu schicken. Allein,
Luzern fand das iberfliissig, womit auch dieser Vorschlag dahinfiel.11?
So verliefen die Dinge ganz nach dem Wunsche Berns. Am 18. Mirz
riefen die neuenburgischen Stinde die Herzogin von Nemours zur
Fiirstin aus und deklarierten zugleich die Inalienabilitit.

Bei der Investitur hatten sich indessen Ereignisse abgespielt, die bei
den Katholischen erneute Erbitterung hervorriefen. Um besser zum
Ziele zu gelangen, hatte Willading insgeheim beantragt, die contistisch
gesinnten freiburgischen und solothurnischen Adeligen als «fremde
Richter» von den Stinden auszuschliessen. Sein Vorhaben gelang. Der
Freiburger Diesbach de Grandcourt sowie die Solothurner Seckel-
meister J. L. von Roll und die Jungrite Johann Friedrich von Roll
und Franz Josef Wallier verliessen den Saal, wihrend Jungrat Baltha-
sar Wallier nicht abtreten musste, da er fiirstlicher Beamter und im
Neuenburgischen haushiblich war.!'® Darauf hielten Freiburg und
Solothurn am 6. April zu Kerzers eine Konferenz ab; Luzern fehlte,
da es an der Angelegenheit nicht unmittelbar interessiert war. Man
vermutete hinter der ganzen Affire die Absicht Berns, mit Hilfe der
Unveridusserlichkeitserklirung Neuenburg spiter einem protestanti-
schen Fiirsten zuzuspielen — nicht zu Unrecht, wie sich zeigen sollte.
In Freiburg herrschte eine solche Erbitterung, dass man von einer Auf-
kiindung des neuenburgischen Burgrechts sprach.'® In der Aarestadt
legte sich dagegen die erste Entriistung, nachdem die neugewihlte
Firstin einen Solothurner, Altrat Franz Jakob von Stiffis-Montet, an
Stelle d’Affrys zum Gouverneur ernannt hatte!120 Man riet den Frei-

L8 E A. VI 2 512f.; Fischer, S. 22 ff.

117 Solothurn an Luzern und Freiburg, 25. I1., 3. ITI. 1694 (Conc. 96, 135, 137); R. M.
1694, 169 £., 172; E. A. VI 2, 509.

118 7. L. von Roll u. J. V. Schwaller an Solothurn aus Neuenburg. 18. III. (Neuenburg-
Schreiben 4); J. L. von Rolls Relation vom 22, IT1, 1694 (St. R. M., 52 f.). Vgl. Fischet,
S.32f. - J. L. von Roll hatte Conti 1683 in Paris kennen gelernt (L. R. Schmidlin, von
Roll, S. 120 £.).

W E, A, VI 2, 510; St. R. M., 59, 61 f.; vgl. Conc. 96, 149; Freiburg-Schreiben 7.

120 Conc, 96, 148.



Meyer, Solothurns Politik im Zeitalter Ludwigs XIV. 107

burgern zur Versohnlichkeit und regte zugleich an, Marie von Orléans
um das Versprechen anzugehen, dass in Zukunft die alten Rechte der
adeligen Lehenstriger gewahrt wiirden. Die Fiirstin erklirte sich denn
auch zu einer derartigen Zusage bereit, worauf ihr Luzern und Solo-
thurn die offiziellen Gliickwiinsche iberbrachten. Freiburg aber er-
blickte darin keine geniigende Satisfaktion und lehnte ab.'®* Ein Jahr
darauf bemiihten sich Luzern und Solothurn erneut, die Freiburger
zum Einlenken zu bewegen, diesmal mit Erfolg.1?? Im Herbst stellte die
Fiirstin die gewiinschte Erklirung aus, dass Biirger der vier Stidte
nicht als « Fremde» betrachtet wiirden und bei einer kiinftigen Investi-
tur teilnahmeberechtigt seien'® — ein leeres Versprechen, da sich die
Stinde, wie sich noch erweisen sollte, nicht daran gebunden fihlten.

Einige Jahre darauf kam es zu neuen Auseinandersetzungen. Als
zwischen der Fiirstin und der Stadt Neuenburg ein Streit ausbrach,
sandte Bern Schultheiss Sinner und Willading dorthin, um zu vermit-
teln. Gemiss Burgrecht stand ihm in solchen Fillen das Amt eines
Schiedsrichters zu.1?* Katholischerseits hegte man sofort den Verdacht,
es versuche im Grunde wohl eher, die Erbnachfolge in seinem Sinne
vorzubereiten. 1?5 Besonders in Solothurn besorgte man, dass Bern auf
diese Art «die Sichel in eine frémbde Ernd setzet» und durch sein
eigenmichtiges Vorgehen darnach trachte, in Neuenburg «den Meister
zu spihlen».126 Auf seinen Wunsch traten die drei katholischen Stidte
in St. Urban zu einer Konferenz zusammen, wo sie der Besorgnis tiber
die geheimen Absichten ihres Nachbarn deutlichen Ausdruck ver-
lichen.12? Solothurn warf dem Gouverneur zu Neuenburg vor, iiber
die bernische Gesandtschaft nicht die volle Wahrheit berichtet zu
haben, was dieser allerdings bestritt.128

121 Solothurn an Freiburg, 16., 21. IV., 5. V. (conc. 96, 150, 151; 98, 107 ff.); Freiburg
an Solothurn, 14., 30. IV. 1694 (Freiburg-Schreiben 7); St. R. M., 66 ff.; E. A. VI 2, 512,

122 Conc. 98, 334 ., 338 £., 343 ff.; St.R.M., 87 f.; E. A. VI 2, 544; Rott 10, 60.

123 Revers vom 8. X. 1695 (Kopie in Neuenburg-Schreiben 4).

1L2¢F A. VI 2 702

125 Freiburg an Solothurn, 31. I. (Fteiburg-Schreiben 7); Solothurn an Freiburg,
12, IL.; an Freiburg und an Luzern, 17. II. 1698 (Conc. 99, 235 £., 236 f., 238).

126 Jnstruktion vom 28. II. 1698 (Conc. 99, 249 ff.). — Ahnlich hatte es schon drei Jahre
zuvor getont (R.M. 1695, 352; Conc. 98, 353 {.).

127 E, A. VI 2, 700 ff.; Luzern, Freibutg und Solothurn an Betn und an Neuenburg,
12. III. 1698 (Kopien in Luzern-Schreiben 14); vgl. R.M. 1698, 230, 236 f.; Conc. 99,
262 £, 269 fI.

128 Solothurn an Montet, 3. IL., 14, III. (Conc. 99, 234, 261); Montet an Solothurn,
... IL, 17. III. 1698 (Neuenburg-Schteiben 4).
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Tatsichlich wurde die Frage der Erbfolge zu dieser Zeit neu auf-
geworfen, da der Prinz von Conti den Prozess, den er beim Pariser
Parlament gegen seine Rivalin angestrengt hatte, gewann. Um seine
Anspriiche auf Neuenburg besser verfechten zu konnen, reiste er in
eigener Person dorthin; die Herzogin von Nemours war gezwungen,
ein gleiches zu tun. Um allfillige Unruhen womoglich zu verhindern,
ersuchte der Staatsrat die verburgrechteten Stidte im Januar 1699, Ver-
treter abzuordnen. Seinem Wunsche wurde entsprochen. Solothurn
sandte Seckelmeister von Roll und Altrat Franz Joseph Besenval,
einen Neffen des Schultheissen, nach Neuenburg, um dort zu ver-
mitteln, und ersuchte gleichzeitig Luzern um Mitwirkung, damit Bern
nicht wieder allein agitieren kénne'?. Das Misstrauen gegeniiber dem
eigenwilligen Nachbarn war keineswegs gewichen. Es wurde noch ver-
tieft, als man vernahm, dass die Berner der Stadt Neuenburg 200 Mann
Truppen zukommen liessen.13

Gleichzeitig traten auf Ersuchen der Herzogin von Nemours die
vier Burgrechtsstidte in Biel zu einer Konferenz zusammen. Bern und
Luzern waren bereit, der Firstin die begehrte Unterstiitzung zu ge-
wihren; Freiburg, tiber die Vorginge anlisslich der Investitur noch
immer verirgert, verhielt sich neutral. Die solothurnischen Gesandten,
Schultheiss Besenval und Venner Urs Sury, bezeichneten den damaligen
Akt ebenfalls als formwidrig, brachten aber in der Folge einen Ver-
mittlungsvorschlag ein. Die Herzogin von Nemours sollte als Fiirstin
anerkannt werden. Um indessen auch Conti entgegenzukommen, be-
antragten sie, dass nach dem Tode Maries von Orléans das Tribunal
die Rechtstitel der verschiedenen Anwirter neu iiberpriifen sollte. Im
Falle einer weiblichen Erbfolge wire dann Neuenburg durch die vier
verburgrechteten Stinde kduflich zu erwerben, um zu verhindern, dass
es einem michtigen Souverin zufiele. Dieser Vorschlag war es zweifel-
los wert, niher gepriift zu werden, besonders im Hinblick auf den letz-
ten Punkt. Bern aber hegte andere Pline und lehnte ab, indem es
Inkompetenz vorschiitzte! So ging schliesslich die Tagung, ohne

120 Neuenburg an Solothurn, 9./19. I. (Neuenburg-Schreiben 4) ; Solothurn an Luzemn,
an Neuenburg, 21. I. (Conc. 96, 1 £, 3); Instruktion vom 21. I, 1699 (Conc. 99, 484 f.)
E.A.VI2 773 1.

130 Von Roll und Besenval an Solothurn aus Neuenburg, 25., 31. I. (Neuenburg-
Schreiben 4); Solothurn an Gesandte zu Neuenburg, 26. I. 1699 (Conc. 96, 6); Betn-
Schreiben 31, 354. Vgl. Fischer, S. 39 fL.
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dass ein greifbares Ergebnis erzielt worden wire, Mitte Februar zu
Ende.’® :

Nun nahmen die Dinge eine neue Wendung. Unter franzdsischem
Drucke musste Bern seine Truppen aus Neuenburg zuriickziehen 132
Conti suchte seine Anspriiche auf dem Wege iiber die vier Burgrechts-
stidte durchzusetzen und verlangte deshalb die Fortsetzung der Bieler
Konferenz.13 In Solothurn, wo man nicht iibersehen konnte, dass der
Ambassador die Sache Contis unterstiitzte,’ nahm man dieses Begeh-
ren glinstig auf, umsomehr, als auch Freiburg zustimmte. Man forderte
Bern und Luzern zur Fortfithrung der Verhandlungen auf und warnte
letzteres vor den bernischen Intrigen; allein, beide Stidte lehnten ab,
da nur die neuenburgischen Stinde in dieser Sache kompetent seien.?
Gerade das aber bestritt Conti, weil seine Anspriiche vor dieser Instanz
keine Gnade gefunden hatten. Er forderte jetzt f6rmlich die Einsetzung
eines unparteiischen Gerichts. Solothurn unterstiitzte auch dieses Be-
gehren, einerseits aus Riicksicht auf Frankreich, anderseits aus Abnei-
gung gegen Bern. Nicht mehr als eine Geste der Hoflichkeit war es da-
gegen, wenn der Rat seine Gesandten in Neuenburg gleichzeitig an-
wies, die Anspriiche Uris, das ihn durch eine Gesandtschaft darum
ersucht hatte, «so gut moglich» zu unterstiitzen!1%¢ Ermahnungen von
seiten des neuenburgischen Staatsrates, der Herzogin von Nemours
und Berns, die Bestrebungen Contis nicht zu unterstiitzen, wurden gar
nicht oder nur ausweichend beantwortet. '3

Da angesichts der Gegensitzlichkeit der beiden Standpunkte die
Lage sich immer bedrohlicher gestaltete, schrieb Luzern eine neue

BLE, A VI 2, 768 ff.; R. M. 1699, 128 fI.; Instruktion vom 23. und 26. 1. (Conc. 96,
4 und Conc. 99, 495 11.); Besenval und Sury an Solothurn aus Biel, 29. 1., 7., 12, 1I
(Neuenburg-Schreiben 4); Solothurn an Gesandte zu Biel; 2., 7., 9., 14., 20. II. 1699
(Conec. 96, 10, 15, 21, 26 £., 36).

132 Bern-Schreiben 31, 331 £., 333; von Roll und Besenval an Solothurn aus Neuenburg,
12, 16. II. 1699 (Neuenburg-Schreiben 4); Conc. 96, 31.

133 Conti an Solothurn, 17. II. 1699 (Neuenburg-Schreiben 4).

134 Vgl. R.M. 1699, 67 f., 228 f., 356 f.

135 Solothurn an Luzern, Bern Freiburg, 22. II. (Conc. 96, 37, 41, 43); Freiburg an
Solothutn, 20. II. (Freiburg-Schreiben 7); Bern an Solothutn, 13./23. II. (Betn-Schreiben
31, 341 f.); Luzern an Solothurn, 25. I1. 1699 (Luzem-Schreiben 14).

136 Solothurn an Conti, 25. II.; an Gesandte zu Neuenburg, 25. I1., 2. II1. 1699 (Conc.
96, 44, 46, 50); R.M. 1699, 215. — Uri hatte 1529 der Restitution Neuenburgs an Johanna
von Hochberg nicht zugestimmt.

137 Neuenburg an Solothurn, 20. II./2. III. (Neuenbutg-Schreiben 4); Bern an Solo-
thurn, 18./28. IV. (Bern-Schreiben 31, 327); Solothurn an Gesandte zu Neuenburg,
4., 9. 111.; an Bern, 2. V. 1699 (Conc. 96, 51, 56, 75); R.M. 1699, 377 fI.
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Konferenz der vier Burgrechtsstidte aus. Als indessen die Gesandten
im Mai zu Langenthal zusammentraten, war die Lage bereits geklirt.
Ludwig XIV. hatte inzwischen den Rechtsspruch der neuenburgischen
Stinde anerkannt und Conti, die Herzogin von Nemours und die
Ubrigen Pritendenten zuriickberufen. Er tat das in erster Linie mit
Riicksicht auf England, das seinen Anspruch angemeldet und das er in
Hinsicht auf die bevorstehende spanische Erbfolge nicht vor den Kopf
stossen wollte. Auch in Solothurn atmete man erleichtert auf.13® Die
wihrend langer Zeit so gefihrliche Angelegenheit hatte nun doch noch
einen gliicklichen Ausgang genommen. Man war deshalb gar nicht
erbaut, als Conti in der Folge abermals einen Prozess anstrengte, der
nur neue Verwicklungen herbeizufihren drohte. Sein Schritt wurde
missbilligt und beim K6nig selbst zugunsten der Herzogin Fiirsprache
eingelegt; dieser gab denn auch beruhigende Zusicherungen ab.13?
Indessen war auch den Solothurnern klar, dass die entscheidende
Auseinandersetzung um den Besitz Neuenburgs erst noch bevorstand.
Der Tod der Herzogin von Nemours, mit der das Haus Longueville
erlosch, musste den Anstoss dazu geben. In der Aarestadt fragte man
sich, wer ihr nachfolgen sollte. Wiirde es ein Freund oder ein Gegner
Frankreichs, ein Katholik oder ein Neugliubiger sein? Der grosse
Eifer, den Bern in dieser Angelegenheit an den Tag gelegt hatte, rief
berechtigtes Misstrauen hervor. So war bekanntlich schon bei den Vor-
gingen des Jahres 1694 die Vermutung aufgetaucht, es wolle das Fiit-
stentum einem Protestanten in die Hinde spielen. Nach den eben ver-
gangenen Ereignissen beklagte sich Bern, es werde verdichtigt, zu-
gunsten des Konigs von England gewirkt zu haben, wovon man allet-
dings in Solothurn nichts wissen wollte.4® Im Januar 1703 stellte der
in Solothurn weilende alt Seckelmeister Bernhard von Muralt energisch
in Abrede, dass Bern im Verein mit den beiden Seemichten angeblich
darnach trachte, den Kurfiirsten von Brandenburg in Neuenburg ein-
zusetzen!'! Zwei Jahre darauf erhielt man vom Ambassador neuer-

B8 E, A. VI 2, 790 £.; Instruktion vom 8. V. (Conc. 99, 553 f.); Neuenburg an Solo-
thurn, 27. IV./7. V.; Contl an Solothurn, 10. V. (Neuenburg-Schreiben 4) Solothurn an
Neuenburg, 11. V. 1699 (Conc. 96, 82).

139 Neuenburg an Solothurn, 26. III. 1701, 15. 1. 1704; Herzogin von Nemours an
Solothurn, 26, VIII, 1702 (Neuenburg-Schreiben 5); Ludwig XTIV. an Solothurn, 25. IX.
1702 (Franz. Konigsbriefe); Bern-Schreiben 33, 134; Conc. 101, 58f., A 193 f., 203,
206 ff., 210 f,, 306 f., 307 f1.; 102, 8 f,, 27 ff.; R.M, 1702, 840 ff.

140 Bern an Solothurn, 12./22, VI. (Bern-Schreiben 31, 366); Solothurn an Bern,
25, VI. 1699 (Conc. 99, 572).

11 R M. 1703, 12 f.
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dings die Kunde, die Berner wollten das Fiirstentum einem Refor-
mierten zuspielen; Luzern und Freiburg wurden im vertrauten dariiber
unterrichtet.!42

Diese Geriichte waren in der Tat nicht aus der Luft gegriffen. Beim
Frieden von Rijswijk machte Wilhelm von Oranien, Frankreichs er-
bittertster Gegner, der sich auf alte Lehenstite]l des Hauses Chalon-
Orange stiitzte, seine Rechte auf Neuenburg geltend. Es war dies ein
Werk des neuenburgischen Kanzlers de Montmollin, der so seine
Heimat dem franzosischen Zugriff zu entziehen suchte. Der Konig
von England hatte allerdings diesen Rechtsanspruch bereits im Jahre
1694 seinem Neffen, Kurfiirst Friedrich von Brandenburg, im gehei-
men abgetreten, was dieser indessen erst am 13. Februar 1703 dem
Staatsrat von Neuenburg mitteilte. Auch einzelne Berner Politiker
wussten um diese Dinge. Nichts konnte ihnen in der Tat wiinschens-
werter erscheinen als ein First, der zugleich Protestant und Gegner
Frankreichs war. Preussische Agenten bereiteten so in Neuenburg und
Bern den Boden fiir die Erbfolge vor.®

Da verschied im Juni 1707 in Paris die Herzogin von Nemours. Der
letzte Akt des Schauspiels um die Nachfolge zu Neuenburg begann. Es
meldeten sich fiinfzehn Anwirter, jeder mit einem andern Rechtstitel
gewappnet. Zwei unter ihnen galten als die Hauptfavoriten; ihre Uber-
legenheit griindete nicht auf iberzeugenderen Rechtsanspriichen, son-
dern auf der politischen Macht. Der eine war Prinz Conti, der Blutsver-
wandte Ludwigs X1V., der andere der Ko6nig von Preussen, Friedrich I.

Solothurns Standort war von vorneherein festgelegt. Die gleichen
Griinde, die Bern zur Unterstiitzung Friedrichs, des Protestanten und
Gegners Frankreichs, bewogen, sprachen in der Ambassadorenstadt
gegen ihn. Schlaglichtartig erhellte dies gleich zu Beginn, als ver-
schiedene Pritendenten ihre Anspriiche auch Solothurn bekanntgaben.
Thnen allen liess man sogleich eine hofliche, unverbindliche Antwort
zukommen'# — ausgenommen den Koénig von Preussen. Erst als man
sich vergewissert hatte, dass auch Luzern sein Schreiben beantwortete,
tat man ein gleiches!145

142 Instruktion vom 3. und 4. VII. 1705 (Conc. 102, A 147 £.).

13 Vgl, Zellweger I 1, 179 f., 189; Jacottet, S. 156 ff.; Fischer, S. 35 ff., 73 ff.

144 Cone. 100, 27, 28, 29, 30, 32, 36; Neuenburg-Schreiben 5.

145 Friedrich 1. an Solothurn, 24, VI. (Deutschland-Schreiben 7); Metternich an Solo-
thurn, 21, VIL. (Neuenburg-Schreiben 5); P. J. Besenval an Stadtschreiber Hartmann von
Luzern, 12, VIII. (Conc. 103, 124); Hartmann an Besenval, 14. VIII. (Neuenburg-
Schreiben 5); Solothurn an Friedrich 1., 16. VIII. 1707 (Conc. 100, 34).

I
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Inzwischen wurde ihm in Neuenburg der Boden mehr und mehr ge-
ebnet. Zu seinen Gunsten musste sich auch der Beschluss auswirken,
bei der kiinftigen Investitur wie im Jahre 1694 keine Fremden zu
dulden. So wurden, trotz dem Proteste Solothurns, der Statthalter des
Gouverneurs, Jungrat Urs Peter von Stiffis-Montet, sowie ein wei-
teres Mitglied dieser Familie ausgeschlossen.#® In der Aarestadt
herrschte Entriistung. Neuerdings waten Solothurner als « Fremde»
aus den Stinden ausgestossen worden unter Missachtung der ausdriick-
lichen Zusicherungen, die die Herzogin von Nemours den verburg-
rechteten Stidten im Jahre 1695 gegeben hatte! Diesen Affront wollte
man nicht ohne weiteres hinnehmen. Deshalb lud man im Namen der
drei katholischen Stidte Bern zu einer gemeinsamen Besprechung des
Geschehenen ein; doch lehnte dieses ab, da in der ganzen Angelegen-
heit nur die neuenburgischen Stinde kompetent seien.’#” Nun begehrte
Solothurn eine Konferenz der katholischen Burgrechtsstidte.!48 Sie
fand anfangs September zu St. Urban statt. Man betrachtete den Aus-
schluss der adeligen Lehenstriger als ein Werk Berns zugunsten des
preussischen Anwirters und zugleich zum Nachteile des katholischen
Interesses. Auf Antrag Solothurns — es war vertreten durch zwei gute
Kenner der Verhiltnisse: J. L. von Roll, seit kurzem Schultheiss,4?
und alt Gouverneur F. J. von Stiffis-Montet — wurde beschlossen, bei
den Drei Stinden Beschwerde zu erheben.'5 Mit diesem Auftrage be-
traute man in der Person Johann Viktor Schwallers einen Solothurner.
Der Protest der drei Burgrechtsstidte wurde jedoch von den Stinden
abgelehnt; der Gouverneur Franz Heinrich von Stiffis-Mollondin
hatte vergeblich versucht, diesen Entscheid zu hintertreiben.!s!

Die preussischen Aussichten vergrosserten sich in Neuenburg von
Tag zu Tag. Der Prinz von Conti erfuhr, dass sein Ko6nig nicht mehr
gesonnen war, ihn gegeniiber den tbrigen franzosischen Anwirtern

148 Solothurn an Neuenburg, 21. VIIL. (Conc. 103, 113 ff.); Neuenburg an Solothurn
25. VII. 1707 (Neuenburg-Schreiben 5); Conc. 103, 112 f.; R.M. 1707, 587 £.

147 Solothurn an Bern, 23. VIII, (Conc. 103, 130 f.); Betn an Solothurn, 25. VIIL
(Bern-Schreiben 34, 97 f.); vgl. Solothurn an Luzern und an Freiburg, 12. VIIL; an
Freiburg, 20, VIIL (Conc. 103, 125 £, 126 {., 128 f1.); Freiburg an Solothurn, 17., 22, VIII.
1707 (Freiburg-Schreiben 10).

148 Solothurn an Luzern und Freiburg, 27. VIIIL. 1707 (Conc. 103, 132 ff.).

149 R.M. 1707, 494: 24, V1.

0 E. A. VI 2, 1397 fI.; Instruktion vom 2. IX. 1707 (Conc. 103, 144 f1.).

151 Instruktion fiir Schwaller vom 7. IX. (Conc. 103, 151 f.); Protest vom 6. IX.;
Sentenz der Stinde vom 14, IX. (Neuenburg-Acta 1700—1800, Fol. 169, 170) ; Mollondin
an Solothurn, 14. IX. 1707 (Neuenburg-Schreiben 5); Conc. 103, 155 ., 158 f., 160.
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zu bevorzugen. Dariiber, sowie iiber die Intrigen seiner Rivalen auf-
gebracht, kehrte er nach Frankreich zuriick, nachdem er noch seine
Rechte vorbehalten hatte.l®® Die meisten seiner Anhinger schlugen
sich zur preussischen Partei. Ebenfalls verliessen verschiedene andere
Pritendenten Neuenburg, nachdem sie auch Solothurn noch ersucht
hatten, den Brandenburger nicht als legitimen Souverin Neuenburgs
anzuerkennen.'®® Ludwig XIV. griff sogar selbst ein und beorderte
seinen Ambassador nach Neuenburg, um die Einsetzung Friedrichs
zu verhindern '3 Solothurn schloss sich diesen Bemiithungen an, indem
es beantragte, die Investitur zu verschieben.®® Doch war der Lauf der
Dinge nicht mehr zu 4dndern. Am 3. November wurde der Konig von
Preussen durch die Stinde als Fiirst von Neuenburg eingesetzt.

Dieses Ergebnis rief in der Aarestadt Niedergeschlagenheit und
Unmut hervor. Es musste das Ende der bisherigen Beziechungen zu
Neuenburg bedeuten. Der neue Fiirst wiirde darauf verzichten, seinen
Gouverneur einer katholischen Familie zu entnehmen; Mollondin
hatte denn auch bereits einige Tage vor der Investitur demissioniert.156
Der Rat beschloss, das Schreiben des neuenburgischen Staatsrates,
worin die Einsetzung Friedrichs offiziell mitgeteilt wurde, nicht zu
beantworten.15?

Umso eher war man natiirlich bereit, dem neuen Herrn Hindernisse
in den Weg zu legen. Dazu sollte sich bald eine Gelegenheit bieten. In
dem katholischen Landeron hatte sich gegen die Einsetzung eines
protestantischen Firsten Widerstand geltend gemacht, was die Solo-
thurner veranlasste, das Stiddtchen, mit dem sie seit 1449 verburg-
rechtet waren, ihres Beistands zu versichern.158 Als sich dann Landeron
und Cressier der Investitur tatsichlich widersetzten, da war es nicht

182 Conti an Solothutn, 7. IX, 1707 (Neuenburg-Schreiben 5).

183 Villeroy und Matignon an Solothurn, 1. X.; Montmorency-Luxembourg an Solo-
thurn, 3. X.; Neuenburg an Solothurn, 6. X, 1707 (Neuenburg-Schreiben 5).

184 T udwig XIV. an Burgtechtsstidte, 5. X. (Neuenburg-Acta, 172); Puyzieux an
Solothurn, 14., 18. X. 1707 (Neuenburg-Schreiben 5). Vgl. Dérfliger, S. 276.

155 Solothurn an Neuenburg, 11, X, (Neuenburg-Acta, 174); an Freiburg, 12. X.; an
Luzern, 23. X. 1707 (Conc. 103, 170 ., 172 ).

158 Puyzieux an Torcy, 31. X. 1707 (Boislisle, S. 182); Jacottet, S. 202.

157 Neuenburg an Solothurn, 5. XI. 1707 (Neuenburg-Schreiben 5); R.M. 1707, 854.

158 L.anderon an Solothutn, 9., 30. X.; J. L. von Roll an Solothutn aus Landeron,
9. X.; Solothurn an Landeron, 12. X. (Neuenburg-Schreiben 5), 1. XI. 1707 (Conc. 103,
184 £.). Vgl. J. Jeanjaquet, Le refus d’hommage du Landeron 4 la Maison de Prusse en
1707 (Musée neuchatelois 37, 1900, S. 29 ff.). — Uber Solothurns Burgrecht mit Landeron
vgl. Amiet, Territorialpolitik (Jahrbuch... 1, 150); Ders., Solothurnische Gesch. I, 392,

8



114 ~ Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichte

das vom Ambassador dazu angehaltene Freiburg,!®® sondern wiederum
Solothurn, das sie in ihrem Widerstande bestirkte. Nachdem das
Stidtchen den Rat durch eine Gesandtschaft iiber den Stand der Dinge
unterrichtet ‘o)ey machte dieser Luzern und Freiburg Mitteilung
davon.1® Zugleich wurden Stadtschreiber Peter Joseph Besenval und
alt Vogt J. V. Schwaller nach Landeron abgeordnet. Da das Stidtchen
im Lehen Chalon nicht inbegriffen sei, solle mit der Huldigung an den
Konig von Preussen eingehalten und ein unparteiischer Richter ange-
rufen werden. Ausdriicklich erwidhnte der Rat das Burgrecht und
spielte zudem auf das Vorzugsrecht an, das Johanna von Hochberg
den Solothurnern 1516 auf Landeron und Thielle eingerdumt hatte,
falls. die Grafschaft in fremde Hinde iibergehe. Wiirde die Gegenpartei
aber auf der Huldigung beharren, so sollten die Gesandten unter gleich-
zeitigem Protest nachgeben, «umb kein Ohnruhw im Liebwerthen
Vatterland zu erweckhen».16! Aus dieser Instruktion geht hervor, dass
Solothurn wohl mit dem Gedanken an eine allfillige Erwerbung Lan-
derons spielte, keineswegs aber an Gewaltanwendung dachte, wie der
Vertreter Preussens, Graf von Metternich, und andere behaupteten.162
Das ganze Zwischenspiel war von kurzer Dauer. Auf Befehl Metter-
nichs wurde das widerspenstige Stidtchen am 24. November von
neuenburgischer Miliz besetzt; tags darauf erfolgte die Huldigung.
Den Protest der solothurnischen Gesandten wies Metternich als «in-
utile et frivole» zuriick.!®® Landeron liess es sich trotzdem nicht
nehmen, der Aarestadt fiir ihre Unterstiitzung nachtriglich zu dan-
ken.164

Noch war aber die ganze Angelegenheit nicht erledigt. Ludwig XIV.
gedachte sich fiir die Einsetzung seines Feindes an den Neuenburgern
zu richen, zog Truppen an ihren Grenzen zusammen und sperrte den
Handel. Bern ersuchte ithn um Aufhebung dieser Massnahme, legte zu
Beginn des folgenden Jahres iiber 4000 Mann nach Neuenburg und

159 Vgl. Musée neuchitelois 8, 1871, S. 174 ff.

160 Neuenburg-Acta, 181 f.; R. M. 1707, 843; Conc. 103, 185 ff,

161 Tnstruktion vom 6, XI. (Conc. 103, 188 fI.); vgl. Neuenburg-Acta, 201 f.; Besenval
und Schwaller an Solothurn aus Landeron, 9., 10., 14. XI. 1707 (Neuenburg-Schreiben 5).

162 Pfarrer J. F. Osterwald in Neuenburg glaubte, Solothurn halte 500 Mann fiir
Landeron bereit (Jeanjaquet, S. 35 f.).

163 Neuenburg-Acta, 193 ff., 199 £.; vgl. Besenval und Schwaller an Solothurn, 24. XI.
(Neuenburg-Schreiben 5); Solothurn an Luzern und Freiburg, 27. XI. 1707 (Conc. 103,
205 f1.).

164 R, M. 1707, 945; Conc. 103, 208; Jeanjaquet, S. 38.
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konferierte mit den tibrigen evangelischen Orten.'$s In Solothutn war
man auf die Nachbarstadt nicht gut zu sprechen, da man iiberzeugt
war, dass sie trotz den stetigen Beteuerungen ihrer Neutralitit dem
Konig von Preussen «under der hand nicht geringen Vorschub ge-
than.»% Angesichts der bedrohlichen Entwicklung stand man mit
Luzern und Freiburg in enger miindlicher und schriftlicher Fiihlung-
nahme.'®?” Den Bernern wurde zwar das nachgesuchte Durchmarsch-
recht bewilligt und spiter bundesgemisse Hilfe zugesagt, gleichzeitig
aber ihr draufgingerisches Handeln vorgeworfen.1%® Es herrschte eine
fiebrige Stimmung am Fusse des Weissensteins. Mehr noch als die
dussere Gefahr fiirchtete man einen allfilligen Biirgerkrieg, da sich im
Zusammenhang mit den Toggenburgerwirren die Glut bis zur Siede-
hitze steigerte. Der Rat liess die dussern Stadttore durch Truppen be-
wachen, ordnete eine Hausmusterung an und mahnte das Landvolk
zu stiindlicher Bereitschaft auf.169

Die #dussere Bedrohung wich indessen, als Ludwig XIV., der sich zu
dieser Zeit in keinen Seitenkampf einlassen konnte, seine Truppen
zuriickzog. Er durfte das umso eher tun, als von Neuenburg aus keine
Feindseligkeiten zu befiirchten waren, nachdem Friedrich I. in das
Projekt der Tagsatzung zur Neutralisierung seines Flrstentums ein-
gewilligt. Der preussische Besitzstand in Neuenburg wurde im kom-
menden Friedensschlusse von Frankreich ausdriicklich anerkannt.
‘Solothutn aber verhielt sich weiterhin dem neuen Herrn gegeniiber
abweisend. Erst im Jahre 1756 erneuerte es, als einzige katholische
Stadt, das Burgrecht mit Neuenburg.17

2. Neutralitit im Zweiten Villmergerkrieg

a) Solothurns Stellungnabme im Toggenburger Konflikt

Die Erledigung des Neuenburger Geschifts fiihrte keineswegs eine
Entspannung der innern Lage herbei. Einmal bedeutete sein Ausgang
fiir die Katholischen eine schmerzliche Enttiuschung; zum andern

165 St, A, Bern: R. M., 30, 382 ff., 449 f.,, 454 f.; E. A. VI 2, 1405 ff., 1420, Vgl. Fischer,
S.90 ff.

188 Instruktion vom 19. XI. 1707 (Conc. 103, 202 f.).

167 B, A, VI 2, 1403; R.M. 1707, 1001; 1708, 55; Conc. 103, 215, 216, 217 f., A 6 £.,
21 ff.; Freiburg-Schreiben 10,

188 Solothurn an Bern, 2., 12. I.; vgl. Instruktion vom 13. I. 1708 (Conc. 103, A 2 f.,
11 f,, 16 f.); Betn-Schreiben 34, 71 f., 74 £., 174, 175.

169 R M. 1707, 971 ff.; 1708, 22 {., 36 f., 55, 68, 79 fl.

120 Ochsli. S. 443,
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rissen die Geschehnisse im Toggenburg die bestehende Kluft von Tag
zu Tag mehr auf. Im Jahre 1696 hatte Schwyz an den Abt von St. Gallen
das Ersuchen gestellt, eine Strasse iiber den Hummelwald anlegen zu
lassen. Die Innern Orte bezweckten damit eine Erleichterung der
Durchfuhr Osterreichischen Salzes; in erster Linie aber erstrebten sie
die direkte Verbindung mit dem Abte fiir den Fall eines eidgentssischen
Glaubenskrieges. Der Furst erklirte sich nach einigem Zdgern damit
einverstanden. Die Gemeinde Wattwil, die er mit der Durchfithrung
betraute, erhob aber Einsprache und berief sich, als der Abt darauf
bestand, auf die alten Freiheiten des Toggenburgs. Damit nahm die
Auseinandersetzung prinzipiellen Charakter an. Der Landesfiirst
pochte auf seine Souverinititsrechte und bestrafte die eigenwilligen
Untertanen. Diese aber hielten ihm ihre iiberlieferten Privilegien ent-
gegen und suchten bei Schwyz und Glarus, mit denen sie in einem
Landrechte standen, Schutz.  Die beiden Orte unterstiitzten die Be-
schwerden der Toggenburger, Schwyz allerdings erst, nachdem eine
dem Abte feindlich gesinnte Partei die Oberhand gewonnen hatte. Die
Stellungnahme der Schwyzer verhinderte, dass der Konflikt schon
jetzt einen konfessionellen Anstrich bekam. Der Fiirstabt glaubte,
nicht geniigend auf die Hilfe der glaubensverwandten Orte zihlen
zu koénnen und schloss am 28. Juli 1702 einen Schirmvertrag mit
dem Kaiser, worin sie sich gegenseitigen Beistands versicherten.
Dieses Abkommen erregte in der ganzen Eidgenossenschaft grosses
Aufsehen, besonders bei den Frankreich zuneigenden katholischen
Orten. Erstmals kam der Handel auch vor der Tagsatzung zur Spra-
che ¥

Jetzt erst wurde Solothurns Augenmerk auf das Toggenburger
Geschift gelenkt. Der erste Eindruck war offenbar ein zwiespiltiger.
Dass man in der Ambassadorenstadt an der engen Verbindung des
Abtes mit dem Kaiser keinen Gefallen fand, war selbstverstindlich.
Man sah den Schirmtraktat als «hochst bedinckhlich» und der Eid-
genossenschaft gefahrlich an'™ und verlangte dessen Aufhebung.l?®
Gleichzeitig aber erinnerte man sich wohl der Dienste, die der dbtische
Minister von Thurn der Aarestadt mehrfach erwiesen. Zudem waren
ihm die Besenval besonders verbunden, hatte doch Peter Besenval,
ein Bruder des Schultheissen, es gewiss seinem Schwiegervater Fidel

171 Vgl. Hissig, S. 38 ff.
172 Instruktion vom 7. XII. 1703 (Conc. 101, B 263).
173 Instruktion vom 14. V. 1704 (Conc. 102, 101 ff.).
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von Thurn zu verdanken, dass er Landvogt im Toggenburg wurde.1?
Johann Viktor Besenval und Venner von Roll standen denn auch, als
einzige ausser den Berner Gesandten, auf der Jahrrechnung des Jahres
1702 fiir den Abt ein.'? Spiter vermochte der Schultheiss durch einen
fleissigen Briefwechsel auch seinen Luzerner Kollegen Diirler fir die
st.-gallische Sache zu gewinnen.!”® Die Tatsache, dass sich dieser er-
gebene Anhinger Frankreichs bei den Katholischen so eifrig fiir den
Abt einsetzte, ldsst anderseits vermuten, dass er ihn auf diese Weise
dem Kaiser abspenstig zu machen suchte.

Solothurn erklirte mehrmals seine Bereitschaft, zu vermitteln.l’? Es
neigte indessen immer mehr auf die Seite des Abtes. Im Februar 1704
erschienen zwei st.-gallische Gesandte in der Aarestadt und berichteten,
dass Ziirich das eidgendssische Recht vorgeschlagen habe; der Abt
sei damit einverstanden, begehre aber alle Orte zu Schiedsrichtern,
nicht nur Zirich und Luzern. Der Rat unterstiitzte diese Ansicht, so-
fern sie nicht im Widerspruche zum Schirmbrief stehe.1”® Auch tadelte
er mehrmals das aufrithrerische Gebaren der Toggenburger.17®

Die Auseinandersetzungen nahmen nun immer deutlicher einen
konfessionellen. Charakter an. Im selben Masse, wie das Vertrauen der
Toggenburger zu Schwyz und Glarus erkaltete, steigerte sich ihr An-
lehnungsbediitfnis an das starke Ziirich, was natiirlich der Limmat-
stadt ausserordentlich gelegen kam. In Solothurn erkannte man diese
gefihrliche Entwicklung und beschwor die katholischen Orte, zur
alten Eintracht zuriickzukehren.!8® Schwyz und Glarus sollten sich mit
dem Abte einigen, da sonst Ziirich und Bern «unnder dem praetext
der religion wo nicht zu vollkomner ruptur Ausbrechen, dannoch zue
hochstem Schimpf unnd Nachtheyl der I:obl. Cathol. Orthen Sich via
facti diseres Geschifts Anmassen dorften. »'8!

174 Von 1693 bis zu seinem Tode im Jahre 1704. Vgl. iiber ihn: Hissig, S. 21 f.; von
Vivis, Besenval (Bulletin 20, 215). Zwei Briefe P. Besenvals an seinen Bruder Johann
Viktor vom 9. und 14. XII. 1703 im Privatarchiv von Roll (Korrespondenz Besenval,
Papiere 443).

175 Hissig, S.102, Anm. 1. Vgl. Besenval und von Roll an Solothurn aus Baden,
12. VII. 1702 (Schreiben der Gesandten 97).

176 Hissig, S. 147, Anm. 3.

177 Conc. 101, B 217 £, 224 £.; 102, 32, 72 £., 101 ff.,, 154 £,

178 R.M. 1704, 119 £.; vgl. Hissig, S. 151 f.

179 Instruktionen von 1705 u. 1706 (Conc. 102, A 13 f., 141, B 258 f.).

180 Tnstruktionen von 1706 (Conc. 102, B 60 ., 123, 167 f.,, 258f.). Vgl. Hassig,
S. 197 .

181 Solothurn an Luzern, 14, 11, 1707 (Conc. 103, 38 £.).
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Diese Befiirchtungen erwiesen sich als sehr begriindet. In denselben
Tagen beschlossen die beiden Stidte, sich des Toggenburgs ernstlich
anzunehmen; stand die Talschaft auf Seite der Reformierten, so war
der Abt in einem allfilligen Glaubenskriege isoliert, was fiir die Innern
Orte eine betrichtliche Schwichung bedeuten musste. Deshalb fot-
derten Ziirich und Bern anfangs Mirz 1707 den Abt durch eine Ge-
sandtschaft auf, die Rechte der Toggenburger zu achten, ansonst sie
diesen ihre Hilfe angedeihen liessen. Kurz darauf gab sich das Toggen-
burg auf einer Landsgemeinde gemiss den Vorschligen der beiden
Stidte eigene Behorden und usurpierte so die Rechte eines selbstindi-
gen Staatswesens.!® Daraufhin berief Luzern eine katholische Kon-
ferenz ein. Solothurn hitte zwar vorgezogen, das Ergebnis der
st.-gallischen Beratungen abzuwarten, nahm aber dann doch teil, als
auch Freiburg die Tagung als notwendig betrachtete.18 Es riet Schwyz,
sich mit dem Firstabte zu verstindigen, um eine Einmischung der
Ziircher und Berner zu hintertreiben. Mit Freiburg besprach es das
gemeinsame Verhalten im Falle eines Krieges, da beide Orte «von den
ubrigen gintzlich abgeschnitten» seien!% Zusammen mit den iibrigen
katholischen Orten drang Solothurn auch auf den folgenden Tagungen
in Schwyz, sich endlich zum Wohle der gemeinsamen Sache mit dem
Abte zu vers6hnen, vorderhand allerdings ohne Erfolg.18

Die GeschehnisseumNeuenburg verschirften die Spannung zwischen
den beiden Konfessionslagern. Hatte in Solothurn schon die wider-
rechtliche Einmischung Zirichs und Berns in das Toggenburger Ge-
schift hochsten Unwillen erregt, so rief das Verhalten der Nachbar-
stadt im neuenburgischen Erbfolgestreit neuen Argwohn hervor.
Bekanntlich traf der Rat zu Beginn des Jahres 1708 verschiedene
militdrische Vorsichtsmassnahmen. Als er kurz darauf von den bedroh-
lichen Riistungen der Ziircher und Schwyzer Kunde erhielt, liess er
die gesamte ledige Mannschaft auf Pikett stellen, beriet, wie allenfalls
- tausend Mann in der Stadt unterzubringen wiren, sandte einen Kom-
mandanten nach Olten ab und liess die Hochwacht auf der Wartburg
einrichten, um so mit den Luzernern Fithlung nehmen zu kénnen.

182 A, Mantel, Uber die Veranlassung des Zwoélfer- oder zweiten Villmergerkrieges,
Die Toggenburger Witren in den Jahren 1706 bis 1712, Ziirich 1909, S. 34 f1.

183 | uzern an Solothurn, 7. III. (Luzern-Schreiben 15); Solothurn an Freiburg, 9. III.
Conc. 103, 55 fI.); Freiburg an Solothurn, 12. II1. 1707 (Freiburg-Schreiben 10).

184 Instruktion vom 14. III. 1707 (Conc. 103, 58 ff.); vgl. E. A. VI 2, 1368 ff.

185 Conc. 103, 75 1., 80 f., 96 ff., 138 f., 199 ff.; St. Gallen-Schreiben 1; E. A. VI 2,
1376 ., 1385 L.
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Zur Abwendung der Gefahr wurde ein Stundgebet angeordnet.18¢ Die
Spannung liess dann nach, aber nur fiir kurze Zeit. Schon im April
waren die Dinge wieder so weit gedichen, dass die V Orte Solothurn
fir den Kriegsfall um tatkriftigen Beistand ersuchten. Im Hinblick
auf die gefihrliche Lage der Stadt erteilte man zwar wohlweislich
keine eindeutige Zusage, traf aber sogleich Massnahmen zum Schutze
des eigenen Gebietes!187

Inzwischen verstindigte sich Schwyz mit dem Abte. Die anti-sankt-
gallische Partei hatte ihren Einfluss beim Volke eingebiisst; ihr
Fithrer Stadler wurde als Verriter verurteilt und enthauptet. Damit
war die Front der katholischen Orte wieder geschlossen, gleichzeitig
aber auch die Gefahr eines Krieges erneut in bedrohliche Nihe ge-
riickt. Im Herbst traten die katholischen Orte zweimal in Luzern zu-
sammen, um die Lage zu besprechen. Anlisslich besonderer Beratungen
zwischen den drei Stidten und dem Wallis erklirten die Solothurner,
die seit langem erorterte Befestigung Oltens sei wegen dessen Lage
nicht auszufithren; dagegen wolle man bei der Briicke ein Vorwerk
errichten sowie auf die Wartburg und Trimbach ein besonders wach-
sames Auge haben. An den Schanzen Solothurns werde zur Zeit mit
200 Mann gearbeitet. Den Bischof ersuchte man neuerdings um einen
Zuzug von 1500 Mann.'®® Am Fusse des Weissensteins wusste man
zwar — Schultheiss Besenval stand mit seinem Berner Kollegen
Emanuel von Graffenried im Briefwechsel!8? -, dass Bern die Kriegs-
lust der Zircher dimpfte.1?® Trotzdem verfolgte man jede Bewegung
der Nachbarn mit Argusaugen. So hatten die bernischen Grenzschutz-
massnahmen im Aargau, die wegen eines zu besorgenden Durchbruchs
der Kaiserlichen bei Augst getroffen worden waren, sofort Anlass zu

188 Oberst Carl Anton am Rhyn von Luzern an Schultheiss Besenval, ... I. 1708
(Luzemn-Schreiben 15); R.M. 1708, 79 ff., 95. Vgl. Mantel, Toggenburger Wirren,
S. 87 f.

187 Luzern an Solothurn, 20. IV.; V Orte an Solothurn, 27. IV, (Luzern-Schreiben 15);
Solothurn an Luzern, 21, IV.; an V Orte, 2. V.; vgl. Instruktion vom 17. V, 1708 (Conc.
103, A 78f., 86, 94 f.); R.M. 1708, 406.

188 E, A. VI 2, 1481, 1493 fI.; Instruktionen vom 20. IX., 19. XI. 1708 (Conc. 103,
A 143 1., 181 f.); vgl. Conc 103, A 169 ff.; R.M. 1708, 878 f 884.

169 Mantel Toggenburger Wirren, S.118, Anm. 20; vgl Huch, S.55f.; Feller
Schweiz und das Ausland, S. 39, Anm. 1. — Aus dieser Korrespondenz drei Schre1ben
Besenvals an Graffenried vom 15, VIIL., 27. XI. 1700, 9. 1. 1709 (St. B. Bern: Mss. Hist.
Helv, I11. 8, 367 ., 377 f., 493 f.).

180 Solothurn an Luzern, an Freiburg, 22. X. 1708 (Conc. 103, A 155 ff., 157). Vgl
Mantel, Toggenburger Wirten, S. 114 ff.; Fischer, S. 117 ff.
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den verschiedensten Geriichten geboten.!® Als dann im Herbst die
Spannung wuchs, wurden die Untertanen erneut zu stiindlicher Be-
reitschaft aufgemahnt, Dorfwachen errichtet und die Garnison in der
Stadt verstarkt.192

Im darauffolgenden Friihjahr gestaltete sich die Lage derart kritisch,
dass jeden Augenblick der Krieg auszubrechen drohte. Schon seit
einiger Zeit herrschte zwischen Ziirich und Bremgarten ein Streit, da
man sich im Kelleramt die Landesherrlichkeit bestritt, ersteres auf
Grund der hohen, letzteres, mit Unterstitzung der V Orte, auf Grund
der niederen Gerichtsbarkeit. Solothurn begiinstigte, wenn auch mit
einiger Zuriickhaltung, den Standpunkt der Katholischen, der ja
seiner eigenen Stellungnahme in der Bucheggberg-Frage entsprach.!%
Ein weiterer Konflikt erhob sich, als der thurgauische Landvogt die
links des Rheins wohnhaften Ausburger Steins zu Musterungen auf-
bot, wogegen sich die Stadt mit Ziirichs Unterstiitzung auflehnte, da
ihr das Niedergericht iiber sie zustand.!®* Zu all dem verschirfte sich
nun auch noch die Lage im Toggenburg. Als im April 1709 zur Be-
griissung des neuen Ambassadors Du Luc in Solothurn eine Tag-
satzung zusammentrat, auf der auch das Steiner Geschift zur Sprache
kam, ersuchten die Solothurner die {ibrigen Orte, alle hingigen Strei-
tigkeiten auf der nichsten Tagung giitlich oder rechtlich zu schlichten.
Da traf die Nachricht ein, dass reformierte Toggenburger die Katho-
liken in Henau tberfallen und das Kloster Neu-St. Johann von der
Umwelt abgeriegelt hitten. Diese Kunde verursachte bei den katholi-
schen Orten nicht geringe Erbitterung, und der Krieg schien un-
mittelbar vor der Tiire zu stehen.!%

Auch in Solothurn herrschte Aufregung. Man beklagte sich bei
Bern, dass Schiffe mit Soldtruppen und Munition ohne Pass die Aare
hinuntergefahren seien.!* Zu Stadt und Land wurden neuerdings An-

191 Solothurn an Luzern, an Basel, 28. VIIL (Conc. 103, A 138 £, 140); J. V. Besenval
an Puyzieux, 26. VIII. 1708 (zit. v. Dorfliger, S. 289 £.). St. A. Bern: R.M. 33, 441 {,;
34, 92,102, 108; T. M. B. 40, 372 1.

192 R, M. 1708, 790, 905 f.; 1709, 99.

193 Conc. 103,75 1., 96 f., 199 ., A 13 f., 94 ff., 109 ff.; E. A. V12 1387 f., 1402 £.

184 Vol, Mantel, Toggcnburgcr \Wn:ren S 158 f

185 F, A. VI 2, 1499 ff.; Mantel, Toggenburger Wirren, S. 133 ff. Vgl. Solothutn an
Wallis, 15. IV.; an Freiburg, 20. IV. (Conc, 103, B 50 ff., 56 fI.); Luzern an Solothurn,
18. IV.; Wallis an Luzem, 18. V. (Luzem-Schreiben 15); Basel an Solothum, 17, IV. 1709
(Basel-Schreiben 12).

196 Solothurn an Bern, 24, IV, 1709 (Conc. 103, B 63 1.); R.M. 1709, 348.
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dachten abgehalten, um die drohende Gefahr zu bannen.2®” Im Auf-
trage aller katholischen Orte ersuchte man Zirich um die Einberufung
einer allgemeinen Tagsatzung.1?® Diese kam denn auch zustande und
tagte vom Mai bis zum Juni. Solothurn unterstiitzte den katholischen
Standpunkt sowohl im Steiner wie im Toggenburger Geschift, lehnte
dagegen eine Einmischung des Kaisers zugunsten des Abtes ab.1®® Die
in Aussicht genommenen eidgendssischen Verhandlungen zur Schlich-
tung des Toggenburgerstreits kamen allerdings erst im Anschluss an
die Jahrrechnung in Gang. Auf Wunsch des Abtes stellte ihm neben
Luzern und Uri auch Solothurn zwei «Sitzen» zur Verfiigung in der
Person von Schultheiss J. V. Besenval und Seckelmeister F. J. Besen-
val. Die Mediation verlief indessen erfolglos.20°

Mitten in diese Verhandlungen hinein platzte die Kunde, dass am
20. August einige tausend Mann kaiserlicher Truppen unter dem Be-
fehl General Mercys von Rheinfelden her durch baslerisches und
bischofliches Gebiet auf franzosischen Boden gelangt seien. Diese
schwere Grenzverletzung rief in der Eidgenossenschaft Bestiirzung
hervor, namentlich bei den Katholischen, da die Franzosen, allerdings
zu Unrecht, vorgaben, der Durchmarsch sei im Einvernehmen mit
Basel und Bern erfolgt.20! Solothurn traf sofort die n6tigen Sicherheits-
massnahmen, hielt das Landvolk jenseits des Jura in Bereitschaft und
richtete die Hochwachten ein.22 Dem Firstbischof stellte es F. J. von
Stiffis-Montet als Ratgeber zur Verfiigung.2%

Mercy war mittlerweile von den Franzosen geschlagen worden; ein
Teil seiner Truppen floh auf demselben Wege, den sie einige Tage zu-
vor eingeschlagen, wieder auf deutsches Gebiet. Diese neuerliche
Grenzverletzung bewog Basel zur Anforderung eines eidgendssischen
Zuzugs. Solothurn zeigte sich wie in fritheren Jahren bereit, die Ver-

197 R.M. 1709, 365 £., 387, 587 f.

198 Solothurn an Ziirich, 26. IV. 1709 (Conc. 103, B 67 ff.).

19 Instruktion vom 18. V.; Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 7. VI. 1709 (Conc. 103,
B 924, 113£); E. A. VI 2, 1511 f. _

200 Abt von St. Gallen an Solothurn, 30. VI. (St. Gallen-Schreiben 1). Instruktion vom
6. VII. 1709 (Conc. 103, B 129 ff.); R.M. 1709, 539, 581; E. A. VI 2, 1527 ff, Vgl. Mantel,
Toggenburger Wirren, S. 145 ff.

201 Basel an Solothurn, 20., 26. VIIL, (Basel-Schreiben 12); Solothurn an Tagsatzungs-
gesandte, 21., 24, VIII. (Conc. 103, B 164 ff., 167 £.); Du Luc an J. V. Besenval in Baden,
23, VIII. 1709 (zit. v. Zellweger, Beilage 18); E. A. V12,1532 fI. Vgl. Schweizer, S. 405 fI.;
Bonjour, Neutralitit, S. 32 f.

202 R, M. 1709, 654 fI., 669 f.

208 R, M. 1709, 685; Schreiben des Bischofs 18, 2596, 2598.
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‘pflichtungen des Defensionals zu erfiillen. Das eigene Interesse, das es
als Grenzort daran besass, iiberwog den Argwohn gegen die anders-
gliubige, des Einvernehmens mit den Kaiserlichen verdichtigte Rhein-
stadt. Das solothurnische Kontingent von dreissig Mann wurde nach
Dornachbrugg gelegt und am 11. September, auf wiederholte Anfor-
derung hin, nach Basel abgeschickt; weitere dreissig Mann stellte man
zur Bewahrung der Grenzen und Pisse zur Verfiigung.?® Als die
fremden Armeen ihre Winterquartiere bezogen, war die Gefahr ge-
bannt, so dass Solothurn im November die Defensionaltruppen zu-
riickberufen und die Hochwachten aufheben konnte.205

Im Frithjahr schienen indessen die Grenzen erneut in Bedrohung zu
geraten. Augst und die Hiilftenschanze wurden mit einer eidgendssi-
schen Schutzwache belegt. Solothurn teilte die Bedenken der iibrigen
katholischen Orte, unter einem reformierten Kommandanten zu dienen,
nicht und liess im April sein Kontingent von drei Mann abmarschie-
ren.?%® Im August begingen die Kaiserlichen eine neue, wenn auch
geringfiigigere Grenzverletzung bei Kleinbasel; Solothurn mahnte
sofort die Untertanen zur Bereitschaft.20” Bin Jahr darauf schien am
Oberrhein neue Gefahr im Anzug zu sein, so dass der Rat, dem Bei-
spiele Berns und Basels folgend, die Hochwachten einrichtete. Allein,
die Befiirchtungen waren unbegriindet, da keine Partei ernsthaft an
einen Angriff dachte. So wurden die Wachten wieder aufgehoben.20®
Schliesslich berief der Rat zu Beginn des Jahres 1712 auch sein Kon-
tingent der in Augst befindlichen Schutzwache zuriick.2®

Inzwischen hatte man in der Aarestadt den Verlauf der Dinge im
Toggenburg nicht aus den Augen gelassen. Nach dem Scheitern des

204 Basel an Solothurn, 28., 31. VIIIL, (Basel-Schreiben 12); J. V. und F. J. Besenval
an Solothurn aus Baden, 28. VIIL., 2. IX, (Schreiben det Gesandten 97); Solothurn an
Basel, 31. VIII., 4., 11., 13. IX.; an Tagsatzungsgesandte, 30. VIII., 2. IX. 1709 (Conc.
103, B 174, 185f., 188 f., 189 f., 171 {,, 182 ff.); R.M. 1709, 687 £., 694 f., 700 ff., 711 f.,
723 ff.

205 R, M. 1709, 844 f,, 950 f., 969 ., 1013; vgl. Conc. 103, B 213 f.,, 214f,, 272f,
296, 304 f,

208 Solothurn an evangelische Otrte und Zugewandte, 8. II.; an Luzern, 21., 30. IIL.,
7. IV.; an Basel, 7. IV, 4. X.; an Ziirich 2. X. {Conc. 103, C 28f., 54 £,, 57 f., 65, 66,
160 £., 159 £.); Luzern an Solothurn, 27. III. 1710 (Luzern-Schreiben 15); R.M. 1710,
449, 459, 506. Vgl. Schweizer, S. 475 f. ' '

207 Basel an Solothurn, 13. VIII. (Basel-Schreiben 12); Solothurn an Basel, 14. VIIL.
1710 (Conc. 103, C 141 £.); R. M. 1710, 952 £. Vgl. Schweizer, S. 476 .

208 Basel an Solothutn, 29. VIII. (Basel-Schreiben 12); Bern an Solothurn, 1. IX, 1711
(Bern-Schreiben 34, 327); R.M. 1711, 884 £., 1100. Vgl. Schweizer, S. 479 {.

209 Solothurn an Basel, 20. 1. 1712 (Conc. 104, A 8 £.); R.M. 1712, 65 f.
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eidgendssischen Vermittlungsversuchs erschien die Lage auswegloser
denn je. Im November 1709 betonten die drei katholischen Stidte und
das Wallis auf einer Konferenz zu St.Urban erneut, wie notwendig
ein gemeinsames Handeln gegeniiber der bernischen Ubermacht sei. Es
wurde unter anderem beschlossen, dass im Kriegsfalle Luzern und Frei-
burg je einen Kriegsrat nach Solothurn entsenden sollten, um die gegen-
seitigen Massnahmen zu koordinieren.2In denselben Tagenbesprachen
Bern und Solothurn das Steiner Geschift; zu Beginn des folgenden Jah-
res einigten sich die beiden Schultheissen Willading und Besenval in
Fraubrunnen auf einen Vermittlungsvorschlag, den sie den beiden Pat-
teien iibermittelten. Du Luc hatte diese Gespriche gefordert.2! Aber
erstim Vierten Landfriedensollte es zur endgiiltigen Regelung kommen.

Eine giitliche Beilegung aller obwaltenden Streitigkeiten erwies sich
mehr und mehr als unméglich. Durch die gewaltsame Besetzung der
Schlosser Iberg, Schwarzenbach und Litisburg im Mai 1710 gossen
die Toggenburger neues Ol ins Feuer. In Solothurn hoffte man zwar
nach wievor auf die Erhaltung des Friedens. Eine vom Abte gewtinschte
Gesandtschaft ins Toggenburg fand man nicht fir notig,*?riet dagegen
auf der Tagsatzung immer wieder zur giitlichen Beilegung des lang-
wierigen Geschiifts,?!3

Indessen konnte man auch am Fusse des Weissensteins die wach-
sende Gefahr nicht verkennen, umsoweniger, als man selbst in steter
Sorge um die geheimen Absichten des michtigen Nachbarn lebte. So
liess der Rat, als er kurz nach der jingsten Gewalttat der Toggen-
burger von bernischen Musterungen vernahm, sogleich die Dorf-
wachen wieder einrichten.?* Verschiedene Reibereien sorgten fiir einen
dauernden Zustand der Gereiztheit. Im Bucheggberg liessen sich ein-
zelne Pridikanten in ihrem Glaubenseifer mehrmals zu beleidigenden
Ausserungen gegen den alten Glauben hinreissen.?s Die Streitigkeiten
wegen der Aareschiffahrt dauerten an, obwohl im September 1710

20 Instruktibnen vom 20. X., 16, XI, 1709 (Conc. 103, B 220 f., 284 f.); E. A. VI 2,
1568 f. Vgl. Zellweger I 2 (1849), 142 ff.

211 Solothurn an Bern, an Luzern, 8. XI. 1709 (Conc. 103, B 273 {., 274 ff.); R.M. 1709,
974 £.; 1710, 60 £.; E. A. VI 2, 1574, 1578; Zellweger 1 2, 515, 521,

212 Abt von St., Gallen an Solothurn, 23. VI. (St. Gallen-Schreiben 1); Solothurn an
Abt, 3. VIL 1710 (Conc. 103, C 111 £).

213 Conc. 103, C 88 ff., 114 f.; 104, 97, 106 f., 118; E. A. VI 2, 1622 ff. Vgl. Mantel,
Toggenburger Wirren, S. 177 f.

24 R M. 1710, 699 £., 709 £. St. A. Bern: R.M. 42, 176, 273 f.; T. M. B. 41, 481.

25 R.M. 1709, 425 £., 464 f.; 1711, 575; vgl. Verhandlungen mit Bern ... IV, 103.
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zwischen den beiden Stidten ein Vergleich zustande gekommen war. 28
Die Auseinandersetzungen Berns mit dem Fiirstbischof ber die An-
wesenheit einiger Katholiken im obern Miinstertal im Frithjahr 1711
riefen in Solothurn neue Unruhe hervor; es wurde eine Andacht ange-
ordnet.?? Wihrend dieser Streit in Giite beigelegt werden konnte,
dringten die Ereignisse im Toggenburg zu einer gewaltsamen Losung.

b) Solothurns Neutralitit und 1 ermittlung wibrend des Krieges

Im Frithjahr 1712 nahmen die Toggenburger Wirren von Tag zu
Tag ernstere Ausmasse an. Um dem zunehmenden Einflusse des Abtes
auf die katholischen Gemeinden zu wehren, wandte sich der Landrat
neuerdings hilfesuchend an Zirich und Bern. Den beiden Stidten kam
das sehr gelegen, da die zu Utrecht erdffneten Friedensverhandlungen
ohnehin zur Eile gemahnten. Um eine giinstige Regelung des Toggen-
burger Handels zu gewihrleisten, musste er noch vor dem allgemeinen
Friedensschlusse erledigt werden; andernfalls war zu beflirchten, dass
Frankreich und der Kaiser nach dem Kriege den Katholischen ihre

-vereinte Hilfe zukommen liessen. So ermichtigten sie denn die Toggen-
burger zur Besetzung der beiden Kloster Neu-St. Johann und Mag-
denau, um dadurch den Abt zum Nachgeben zu veranlassen; zu ihrer
Unterstiitzung legte Ziirich 4000 Mann nach Elgg. Am 13. April wurde
die Aktion durchgefithrt. Die Waldstitte, emport tiber diese Gewalt-
massnahme, griffen schliesslich fiir den Fiirstabt zu den Waffen. Der
seit Jahren drohende Bruderkrieg kam damit zum Ausbruche.*8

In Solothurn, wo die Einmischung Ziirichs und Berns in die Toggen-
burger Angelegenheit bekanntlich schon lange mit héchstem Miss-
trauen aufgenommen worden war, fand diese Handlung einhellige
Ablehnung. Die Griinde, die die beiden Stidte schriftlich und Bern
zudem durch eine Gesandtschaft zur Entschuldigung ihres gewalt-
titigen Vorgehens geltend machten, wurden nicht anerkannt. Man sah

216 Conc. 103, B 128, 131 ., C 117 f,, 187 £f.; 104, 24 f., 34 f., 54 f., 57 fI.; Bern-Schrei-
ben 34, 278, 344, 360 ff.; R.M. 1709, 567; 1710, 260, 320 f., 837 ff,, 977 ff., 990, 993 f.,
1035 f., 1061 ff., 1235 4., 1289 ft.; 1711, 287 ff., 414, 671 4.; E. A. VI 2, 1603. Vgl
Appenzellet, S. 81 ff.

217 R. M. 1711, 367 ff., 566; vgl. Conc. 104, 49 ff,, 51 ff., 78, 97; Schreiben des Bischofs
18, 2607, 2614 ; Luzern-Schreiben 15. Vgl. Ochsli, S. 337 f.; Bessire, S. 149 f.

218 Vgl Mantel, Toggenburger Wirren, S. 220 ff.; J. G. Guggenbiihl, Ziirichs Anteil
am Zweiten Villmergerkrieg 1712, Ziirich 1912; W. Liithi, Die Haltung des Auslandes
im zweiten Vilmerger Krieg 1712, Basel 1938; Fischer, S. 165 f.; S. Griiter, S. 421 ff.;
Marbacher, S. 206 ff.
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voraus, dass die Titlichkeiten «einen sambtlichen ruin» herbeifithren
wiirden und ersuchte deshalb um deren Einstellung; die Streitigkeiten
sollten altem Brauche gemiss giitlich oder rechtlich beigelegt werden.?1®

War man aber am Fusse des Weissensteins bereit, falls die beiden
Stidte diesem Ansuchen keine Folge leisteten, ebenfalls zu den Waffen
zu greifen ? An Aufforderungen dazu fehlte es nicht. Zu verschiedenen
Malen ersuchten Luzern und Schwyz die Aarestadt im Falle der Not.
um bundesgemiisse Hilfe, die auch tatsichlich zugesagt wurde.?* Hiess
das aber, dass man allen Ernstes an eine bewaflnete Unterstiitzung der
Glaubensbriider, gemiss dem.Goldenen Bunde, dachte? Zu diesem
Zeitpunkte kaum. Man konnte sich iiber die Gefahtren eines solchen
Schrittes keineswegs im unklaren sein, sah sich doch Solothurn einer
mehrfachen bernischen Ubermacht gegeniiber. Deutlich spricht dieses
Dilemma aus einem Schreiben an Luzern, worin zwar die angesuchte
Hilfe zugesagt wurde, doch mit der vielsagenden Einschrinkung:
«nach gantzer unser Mogligkheit, und wie es von der Situation unser
Landtschafft von uns kan begehrt werden!»®! Die exponierte Lage
zwang Solothurn, vorerst neutral zu bleiben und, wie schon im letzten
Glaubenskriege, mit allen Mitteln darnach zu trachten, den Frieden
in der Eidgenossenschaft zu erhalten oder doch baldméoglichst wie-
derherzustellen. In dieser Haltung wurde es durch Basel und Frei-
burg bestirkt.?2 Auch Glarus, Schaffhausen und Appenzell blieben
neutral.

Gleichzeitig galt es aber, gegeniiber Bern auf der Hut zu sein. Nach
Bekanntwerden der Ereignisse im Toggenburg ordnete der Kriegsrat
sofort eine Generalmusterung an, mahnte das Landvolk zu stiindlicher
Bereitschaft und liess die Wachtfeuer einrichten.??® Mit einer Andacht
wurde um Erhaltung der katholischen Religion gebetet.2# Auch er-
suchte man den Bischof von Basel um Hilfe im Falle der Not; er

219 Ziirich und Bern an Solothurn, 12, IV, (Ziirich-Schreiben 15, 925 £.); Solothurn an
Ziirich und Bern, 15. IV. 1712 (Conc. 104, A 75); R.M. 1712, 420, 424 ff. St. A. Bern:
Instr. B. Z., 786 ff.

220 T uzern an Solothurn, 14., 15., 17., 18. IV. (Luzern-Schreiben 17); Schwyz an
Solothurn, 17., 24. IV. (Schwyz-Schreiben 3); Solothurn an Luzern, 16., 19., 21. IV.;
an Schwyz, 21. IV. 1712 (Conc. 104, A 75 f.,, 84 £, 89 ff., 85 f1.); vgl. E. A. V12, 1648 ff.

221 Solothurn an Luzern, 19. IV, 1712 (Conc. 104, A 84 £.).

222 Basel an Solothurn, 17., 21. IV. (Basel-Schteiben 12); Freiburg an Solothutn,
18. 1V. (Freiburg-Schreiben 10); Solothurn an Freiburg, 16. IV.; an Basel, 18., 22, IV.
1712 (Comc. 104, A 791, 83 f.,, 93 £.).

223 Conc. 104, A 75 ff.

21 R, M. 1712, 445 1.
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willigte sofort ein und stellte seinen Zuzug in Bereitschaft.??s Als dann
Luzern zur Besetzung der Grenzen riet, wurden 200 Mann als Garnison
nach Solothurn und je weitere fiinfzig Mann nach Olten und in die
Klus gelegt; die dortigen Kommandanten hatten mit ihren luzernischen
Kollegen zu Reiden und Wikon Verbindung aufzunehmen.22¢ Der
Argwohn gegen die Berner verstirkte sich von Tag zu Tag. Es wurden
Spione entsandt, um die Stirke der bernischen Truppen in der Nachbar-
schaft auszukundschaften; Dragonerpatrouillen kontrollierten nachts
die Grenzen; die exponierten Détfer sowie die Briicken iiber Emme und
Aare wurden bewacht.??” In Solothurn verdoppelte man die Garnison;
fiir den Fall einer Belagerung sollten gar 3000 Mann in die Stadt ge-
legt werden.?*® Auch Olten, dem wegen der Verbindung zu Luzern
grosse strategische Bedeutung zukam, sollte nétigenfalls durch weitere
Truppen verstirkt werden; zudem wurden Verschanzungen und Barri--
kaden aufgeworfen.22®
In dieser gereizten Stimmung, die lingst auch das Landvolk er-

griffen hatte, ereignete sich ein Zwischenfall, der die bereits bestehende
-Spannung erheblich verschirfte. Als drei bernische Flosse die Emme
hinunterfuhren, forderte sie die Schildwache auf der Briicke zu Deren-
dingen auf, anzulegen, damit die mitgefiihrten Fisser kontrolliert
werden konnten. Da die Berner dem Befehl keine Folge leisteten,
feuerten die Solothurner einige Schiisse ab; einer der Flosser wurde
getroffen und starb wenige Tage darauf. Als die Kunde von diesem
Vorfall in Solothurn eintraf, herrschte einige Bestiirzung. Das Schreck-
gespenst des Kluser Handels tauchte wieder tiber der Stadt auf.
Sofort entschuldigte sich der Rat bei Bern und versicherte, keinen
Befehl zum Gebrauche der Schusswaffe erteilt zu haben.®? In Bern
aber zeigte man sich emport, verlangte gebiihrende Genugtuung und
beklagte sich gleichzeitig dariiber, dass die bernische Ordinari-Post
von solothurnischen Untertanen aufgehalten worden sei®! Durch

225 Solothurn an Bischof, 18. IV. (Conc. 104, A 82); Bischof an Solothutn, 20., 27, IV,
1712 (Schreiben des Bischofs 18, 2617, 2618).

226 R.M. 1712, 455 ff., 466; Conc. 104, A 89 ff., 96 ff.

227 R.M. 1712, 468, 478 {., 481 f.

328 R.M. 1712, 498 f1.

229 R.M. 1712, 466 f., 489, 493, 546 f£., 556 ff., 1083 f

230 Solothurn an Bern 27.1V. 1712 (Conc 104 A 111 £); R.M. 1712, 514 ff., 519.

31 Bern an Solothurn, 28. IV, 1712 (Bern-Schreiben 34, 418 fI.). — Seit 1691 waren die
Fischer von Bern im pachtweisen Besitze des solothurnischen Postregals (A. Ochsenbein,
Die Entwicklung des Postwesens der Republik Solothurn 1442-1849, Sol. 1925, S. 56 f1.).
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dieses heftige Schreiben fiihlten sich nun ihrerseits die Solothurner
beleidigt. Den Schildwachen wurde jetzt ausdriicklich befohlen, nach
dreimaligem vergeblichem Anrufe auf die Flosse zu schiessen.??
Nachdem man verschiedene eidliche Kundschaften aufgenommen
hatte, schob man die Schuld an den Zwischenfillen der Gegenseite zu,
versprach aber gleichzeitig, fiirderhin gute Nachbarschaft zu halten.
Demgegeniiber beharrte Bern, das ebenfalls Kundschaften aufge-
nommen, auf seiner Satisfaktionsforderung und bezeichnete Solothurns
Vorgehen als Beeintrichtigung des freien Handels.?® Als Repressalie
liess es seinerseits solothurnische Schiffe in Aarwangen anhalten,
um sie zu kontrollieren.?%

Die Atmosphire wurde zusehends gereizter. Da und dort ereigneten
sich kleinere Zwischenfille, und bose Worte waren im Umlauf.23 Um
die Spannung nicht noch zu verschirfen, ermahnte Solothurn die
Geistlichkeit zur Missigung.?*¢ Anderseits verordnete der Rat aber
zwei Kommandanten in den Bucheggberg und verwies schliesslich
alle Reformierten des Landes, da Bern eine gleiche Massnahme gegen-
tiber den Katholiken getroffen habe.? Man befiirchtete das schlimmste
und schaute sich deshalb auch nach fremder Hilfe um. Der in franzo-
sischen Diensten stehende Generalleutnant Lorenz Greder wurde zu-
riickberufen, um im Falle einer Belagerung der Stadt deren Verteidi-
gung zu iibernehmen, doch sagte er gesundheitshalber ab.2# Gleich-
zeitig fragte man den Ambassador an, ob nicht von Frankreich ein
Zuzug zu erwarten wire. Du Luc unterstitzte dieses Gesuch. Der
Konig wollte aber keine Truppen schicken, um sich gegeniiber keiner
Partei etwas zu vergeben; dagegen war er bereit, notigenfalls einen
Ingenieur zur Verfiigung zu stellen.2s

Da von Frankreich keine Hilfe zu erwarten war, erwies sich das
Zusammengehen mit den katholischen Orten als um so notwendiger.
Mehrmals hatte der Rat gemiss den geheimen Abschieden eine Kon-

22 R.M. 1712, 526 £.

283 Solothurn an Bern, 2., 4. V. (Conc. 104, A 136 ff., 143 f1.); Bern an Solothurn,
3., 6. V. 1712 (Bern-Schreiben 34, 413 fI., 409 £.). St. A. Bern: R.M. 51, 360 f£.

234 R, M. 1712, 554 f.

28 R.M. 1712, 527 £. St. A. Bern: R.M. 51, 368, 387 f.; T. M. B. 42, 423.

26 R, M. 1712, 542,

287 Conc, 104, A 142 f,; R.M, 1712, 552, 562 f. — Schon in den nichsten Jahren gab es
aber in Solothurn wieder reformierte Domizilianten (Meyer, S. 166, 168).

238 Solothurn an L. Greder, 27. IV. (Conc. 104, A 115 £.); Greder an Solothurn aus
Paris, 7. V. 1712 (Frankreich-Schreiben 26).

239 R.M. 1712, 511 £., 519; Dorfliger, S. 291 f.; Liithi, S. 100.
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ferenz von Kriegsriten Luzerns, Freiburgs, Solothurns und des Wallis
gefordert.® Anfangs Mai traten diese endlich in der Aarestadt zusam-
men, um gemeinsame Massnahmen zu besprechen. Solothurn gab dabei
deutlich zu verstehen, dass es seine gesamte Mannschaft zur Sicherung
der Hauptstadt, Oltens und der Klus benétige, um die Verbindung mit
dem Fiirstbistum und dem FElsass aufrechtzuerhalten. Ein Zuzug an
die Glaubensbriider kam demnach nicht in Frage. Dagegen wurde die
allfillige Marschroute der bischoflichen Hilfstruppen — es waren
1500 Mann — besprochen; der Fiirstbischof, der ebenfalls einen Ver-
treter an diese Konferenz geschickt hatte, befand sich allerdings in
einer schwierigen Lage, da Bern ihn anzugreifen drohte, falls er seinen
Verbiindeten zuzbdge. !

Trotz all diesen Vorbereitungen auf einen allfilligen Waflengang
liess man in der Aarestadt die baslerischen Vermittlungsbemiithungen
nicht aus dem Auge. Da man deren Erfolg zuerst abwarten wollte,
hatte man den freiburgischen Antrag auf Abschickung einer Gesandt-
schaft einiger unbeteiligter Orte an Bern abgelehnt.?? Als dann die
Rheinstadt auf den 2.Mai eine Tagsatzung ausschrieb, erklirte sich
Solothurn bereit, daran teilzunehmen.?® Es ordnete Venner Johann
Friedrich von Roll und Seckelmeister Johann Jakob Joseph Glutz
nach Baden ab und gab ihnen den Auftrag, an der Wiederherstellung
der Ruhe im Vaterlande mitzuwirken. Die ausgezogenen Truppen
sollten zuriickgerufen oder zum mindesten ein Waffenstillstand erreicht
werden; der Toggenburger Handel sei durch ein Schiedsverfahren zu
schlichten.? Die solothurnischen Gesandten bemiihten sich denn auch,
im Verein mit dem Ambassador, eifrig um die Vermittlung. Allein, die
Verhandlungen scheiterten an der Weigerung Ziirichs und Berns, nach
Baden zu kommen, solange sich dort katholische Truppen aufhielten. 5

240 Conc. 104, A 87 ff,, 89ff., 944, 100 £, 101 £f, 102, 105f., 107 ff,, 109 £, 114 f,,
125 f.; Luzern-Schreiben 17; Freiburg-Schreiben 10.

ME A, VI 2, 1665 f.; Abschied vom 6. V. (E. A.: 4. V.), (Mappe Geheime Korres-
pondenz); vgl. E. A. VI 2, 2493 £, ; Solothutn an Bischof, 30. IV., 9., 14, V. (Conc. 104,
A 123 4., 146 f., 151 f1.); Bischof an Solothurn, 10., 11.; 13, V. 1712 (Schreiben des .
Bischofs 18, 2620, 2619, 2627).

242 Freiburg an Solothurn, 21, IV. (Freiburg-Schreiben 10); Solothurn an Freiburg,
23.1V. 1712 (Conc. 104, A 100 £.).

243 Basel an Solothurn, 24., 27., 28. IV. (Basel-Schreiben 12); Solothurn an Basel,
25., 29.1V. 1712 (Conc. 104, A 104 f., 120).

24 Instruktion vom 30. IV. 1712 (Conc. 104, A 121 f1.).

266 E, A. VI 2, 1659 f.; von Roll und Glutz an Solothurn aus Baden, 2., 6., 9., 15. V.
1712 (Schreiben . .. betr. Krieg 1712, Bd. 67). Vgl. Guggenbiihl, S. 57 ff.; Liithi, S. 504.
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Nun versteifte sich auch die Haltung der Linderorte. Wiederholt
mahnten sie Freiburg und Solothurn an die Verpflichtung des Golde-
nen Bundes. Diese versprachen, im Kriegsfalle gemiss Biinden und
geheimen Abschieden Hilfe zu leisten; vorderhand aber wollten sie
weiterhin an einer friedlichen Beilegung des Konflikts mitwirken.26
In diesem Sinne instruierte Solothurn denn auch seine Gesandten fiir
die nach Olten und Aarburg verlegten Vermittlungsverhandlungen.?

Da fihrte die Entwicklung der Dinge auch in Solothurn einen
Stimmungsumschwung herbei. Bern hatte sich unter dem Dringen
Schultheiss Willadings endgiiltig zum Kriege entschlossen. Seine
und Ziirichs Truppen errangen gegen Ende Mai Erfolge, die die Stel-
lung der Katholischen entscheidend schwichten. Wihrend sie in der
Ostschweiz Wil, Stift St. Gallen und Rheintal eroberten, fielen im Aatr-
gau die Stidte Mellingen, Bremgarten und Baden in ihre Hinde. Die
zunehmende Gefahr, die sich aus dieser Entwicklung fiir die katholi-
sche Eidgenossenschaft ergab, rief in der Aarestadt tiefe Besorgnis
hervor. Ja, man fihlte sich durch die Massnahmen der beiden refor-
mierten Nachbarorte selbst von Tag zu Tag mehr bedroht.

Das Verhiltnis zu Bern hatte sich weiterhin verschlechtert. Als
dieses seinen im Aargau stehenden Truppen einige mit Heu beladene
Schiffe zuschicken wollte und um die Durchfuhrerlaubnis nachsuchte,
lehnte das Solothurn hoflich aber bestimmt ab, da es mit seiner Neutra-
litdt unvereinbar wire.4® Es liess sich auch durch die bernischen Dro-
hungen, dieWasserfuhr auf Aare und Emme zu sperren,nicht von seinem
Beschlusse abbringen.#® Damit bekannte es sich zu einer bedeutend
strengeren Auffassung der innerschweizerischen Neutralitit als zu Be-
- ginn des Ersten Villmergerkrieges, als es bekanntlich bernischen Trup-
pen den Durchmarsch bewilligt hatte. In Bern aber machte man die
Drohung wahr und ordnete am 21. Mai die Handelssperre gegen Solo-
thurn fiir den Warenverkehr auf Aare und Emme an 2% Da man zudem
erfuhr, dass das Zuzugsbegehren der katholischen Orte an die ennet-
birgischen Vogteien auch im Namen Freiburgs und Solothurns aus-

M E A.VI2, 1667 f., 1669 ff.; R. M. 1712, 600, 621 .

247 Instruktion vom 23. V. 1712 (Conc. 104, A 170 £.).

248 Bern an Solothurn, 14. V. (Bern-Schreiben 34, 407); Solothurn an Bern, 16. V. 1712
(Conc. 104, A 157 f1.). — Die Schiffe sollten, so war es wenigstens die ursptiingliche Ab-
sicht, zugleich auch Truppen beférdern! (St. A, Bern: R. M. 51, 433).

249 Bern an Solothurn, 18. V.; Recepisse vom 22. V. (Bern-Schreiben 34, 403 f., 401);
Solothurn an Bern, 21. V, 1712 (Conc. 104, A 167 £.).

250 St, A. Bern: R.M. 52, 15, 23, 25 f., 66, 125,
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gefertigt worden war, fragte man diese iiber den wahren Sachverhalt
an; die beiden Stidte kamen indessen liberein, gar nicht darauf zu ant-
worten.?! All diese Vorkommnisse vertieften Berns Argwohn gegen
die Nachbarstadt. Zusammen mit Zirich ersuchte es Basel, 2000 Mann
zum Zuzuge bereit zu halten und auf die Nachbarn ein wachsames
Auge zu haben, da zu befiirchten sei, dass «der bekante Cathol.
Religions-Eyfler auch bey Lobl. Standt Solothurn praeponderiren
werde. . . ».252 Gleichzeitig legte es stirkere Truppenkdrper unter dem
Kommando des Ratsherrn Frisching an die solothurnischen Grenzen.253
Mehrmals wurden Delegationen der Bucheggberger vom Kriegsrat
empfangen; offenbar wies man sie an, im Falle eines Krieges gemiiss
dem Wyniger-Vertrage neutral zu bleiben.?

Die Befiirchtungen, die diese Massnahmen am Fusse des Weissen-
steins auslosten, wurden verstirkt durch Geriichte iiber einen angeb-
lichen Kriegseintritt Basels. Obwohl man den Schafmatthandel noch
nicht vergessen, obwohl die beiden Stidte gleich nach dem Ausbruche
der Kampfhandlungen gegenseitige Sicherheitsvorkehren getroffen
hatten, war das baslerisch-solothurnische Verhiltnis doch ein leidlich
gutes gewesen.?® Beide Orte verband das Bemihen um die Wiedes-
herstellung des Friedens im gemeinsamen Vaterlande. In diesem Bestre-
ben hatte die Rheinstadt vor einem Monat eine allgemeine Tagsatzung
einberufen; in diesem Bestreben gab sie jetzt auch den beiden refor-
mierten Stidten auf ihr Hilfsgesuch eine ausweichende Antwort und
inderte ihre Haltung nicht, als Bern das Begehren um Bereitstellung
von 2000 Mann wiederholte und die Solothurner neuerdings feind-
licher Absichten bezichtigte.25¢ Wie schon im Ersten Villmergerkriege
war sie vom ehrlichen Willen beseelt, eine Verstindigung herbeizu-

251 Bern an Freiburg und Solothurn, 19. V. (St. A. Bern: T. M. B. 42, 523); Solothurn
an Freiburg, 2. VI, (Conc. 104, A 195 f.); Freiburg an Solothurn, 6. VI. 1712 (Freiburg-
schreiben 10}, Vgl. St. A, Bern: Instr. B. AA 4, 12f,; T. M. B. 42, 624 {f. — Solothutn
hatte dem Aufgebote gat nicht zugestimmt, wollte aher die V Otrte nicht blosstellen.

252 Ziirich und Bern an Basel, 23. V. 1712 (St. A. Bern: T. M. B. 42, 527 f.; St. A.
Basel: Akten 2. Villmerger Krieg, Politisches X 3, 2; E, A. VI 2, 2510).

252 St, A. Bern: R. M. 52, 43 £, 65.

254 §t. A. Bern: R. M. 51, 425; 52, 123, 130; Geheimes Manual Ib, 257.

255 St. A. Basel: Polit. X 3, 2; Miss. A 170; Dreizehnerrats-Pr. C 1, 2, 77 f. — Uber die
Stimmung auf der Landschaft vgl. Vogt zu Waldenburg an Basel, 23. IV. 1712: «In dem
ubrigen aber seyen die underbeambteten und gescheidtesten der Sollothutnischen Undet-
thanen in Thren Discursen gantz modest und reeden von del3 Stands zu Basel bev disen
Conjuncturen fithrender Conduite sehr rhumblich.» (Polit. X 3, 2).

256 Bern an Basel, 28. V., 2. VI. (St. A. Basel: Polit. X 3, 2); Basel an Ziirich und
Bern, 25. V.; an Bern, 30. V., 8, VI. 1712 (St. A. Basel: Miss. A 170).
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fithren, um die sich namentlich Biirgermeister Hans Balthasar Burck-
hardt verdient machte, der an den Vermittlungsverhandlungen ent-
scheidenden Anteil hatte.?8” In Solothurn aber, wo man von den
bernischen Hilfsbegehren Wind bekommen hatte, hegte man ernstliche
Zweifel an der Friedensliebe Basels. Aus Olten verlautete, dass in den
nichsten Tagen 2000 Basler Bern iiber die Schafmatt zuziehen wiirden;
im Baselbiet habe man Sturm geldutet und auf der Schafmatt wiirden
Schanzen errichtet.?5¢ Die solothurnischen Gesandten, welche an den
Vermittlungsverhandlungen zu Olten teilnahmen, befragten ihre Bas-
ler Kollegen dariiber, die diese Geriichte aber widerlegten.?® Auf der
Schafmatt war zwar ein Graben ausgehoben worden, doch diente er
lediglich zur Verbesserung der Geissfluh-Hochwacht.26¢

In diesen Tagen machte in Solothurn der Wille zur Vermittlung
immer mehr dem Gedanken an eine bewaflnete Unterstiitzung der
Glaubensbriider Platz. Die Kriegserfolge der Ziircher und Berner sowie
die bedrohlichen Vorginge in der eigenen Nachbarschaft riefen allge-
meine Bestlirzung hervor. Man erkannte, dass es den Reformierten
nicht mehr in erster Linie um die Regelung der Toggenburger Angele-
genheit, sondern um eine Neuordnung in der Eidgenossenschaft {iber-
haupt ging. Sie erstrebten die verhasste Paritit, wenn nicht gar die
Unterdriickung der katholischen Religion. Dieses Schreckgespenst
aber machte die Solothurner erschauern. Eher wollten sie zu den Waf-
fen greifen, als den Glauben der Viter schmihlich verraten. Es schien,
daB «die Lob.Cath. Eydtgnoschafft durch einen Mannlichen widerstandt
sich zuretten wirdt suchen miiessen».28t Weitere Vermittlungsversuche
glaubte man angesichts der weitgehenden Forderungen Ziirichs und
Berns nicht mehr verantworten zu dirfen. Deshalb erklirte man den
Vertretern der katholischen Orte in Olten, man wolle die geheimen
Abschiede und den Goldenen Bund «ufrichtig, steiff undt fest» halten,

257 Vgl. J. R. Burckhardt, Biirgevmeister Hans Balthasar Burckhardt von Basel.. .,
einer der Vermittler des Aarauer Friedens von 1712 (Arch. f. Schw. Gesch. 6, 1849,
S. 65 f1.). Eine im Gange befindliche Basler Dissertation befasst sich eingehender mit
Burckhardts Rolle von 1712,

258 Glutz an Solothurn aus Olten, 28. V. (Schreiben 67), 30. V. 1712 (Schreiben der
Gesandten 97); R.M. 1712, 656 ff.

29 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Olten, 31. V. (Schreiben 67); H. B. und
Ch. Burckhardt an Basel aus Aarburg, 2. VL. (St. A. Basel: Polit. X 3, 2); Basel an Ge-
sandte in Aarburg, 4. VI. 1712 (St. A. Basel: Miss. A 170).

260 Basel an Vogt zu Farnsburg, 24. V. 1712 (St. A. Basel: Miss. A 170).

261 Solothurn an Bischof von Basel, 30. V. 1712 (Conc. 104, A 178 ff.).
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um die katholische Eidgenossenschaft vor ihrem Verderben zu be-
wahren.?62 Die Freiburger dringte man, dem von den Kriegsriten
in Solothurn verabredeten gemeinsamen Operationsplan zuzustim-
men, 26

Zweifellos waren diese Beschliisse durch die Haltung des Ambassa-
dors bestirkt worden. Du Luc, der in diesen Tagen an den Oltnet
Verhandlungen teilnahm, versicherte die katholischen Orte fiir den
Notfall eigenmichtig der Unterstiitzung Frankreichs.26¢ Solothurns
Wiinsche nahm er mit besonderem Wohlwollen entgegen; er versprach,
die Ausfuhr solothurnischer Frucht aus dem Elsass zu erwirken, die
man dringend bendtigte, unterstiitzte auch das Gesuch um Beurlau-
bung des Brigadiers Urs Altermatt und empfahl dem Rate, einen fran-
zosischen Ingenieur zur Beratung Uber die Verteidigung der Stadt
beizuziehen. 2% Wihrend die Heimberufung Altermatts nicht mehr
Erfolg hatte als die an Greder ergangene Aufforderung,?® wurde der
Wunsch auf Entsendung eines Ingenieurs erfiillt. Die Pline, die dieser,
mit Namen de Morainville, zur Verteidigung Solothurns vorlegte,
konnten indessen wegen ihrer Kostspieligkeit nicht verwirklicht wer-
den.?$? Du Luc erklirte sich auch bereit, die angeforderten Kanoniere
und Mineure zuzusenden, doch blieb es wohl beim Versprechen.268
Ludwig XIV. war nach wie vor nicht gewillt, die eine Partei durch
Lieferung von Soldaten zu begiinstigen, und so gab sich der Rat einer
Tauschung hin, als er angesichts der zunehmenden Bedrohung erneut
den Beistand des Konigs erhoffte.28? Selbst Du Luc, der bis anhin die
Katholischen zum Kampfe ermutigt, riet ihnen jetzt zur Verstindigung,

282 Instruktion vom 30, V. 1712 (Conc. 104, A 174 f£); E. A. VI 2, 1674 £,

263 Solothurn an Gesandte zu Olten, 1, VI.; an Freiburg, 2. VI, 1712 (Conc. 104,
A 1924, 1951.).

264 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Olten, 24. V. 1712 I (Schreiben 67). Vgl
Liithi, S. 64 1.

265 Instruktion vom 23. V. (Conc. 104, A 170 £)); von Roll und Glutz an Solothurn
aus Olten, 24. V. 1712 II (Schreiben 67).

268 Solothurn an Altermatt, 20. V. (Conc. 104, A 165 £.); Altermatt an Solothurn aus
Flandern, 4. VI. 1712 (Schreiben von Burgern 55, 133 fL.).

267 Solothurn an Du Luc in Olten, 29. V. (Conc. 104, A 172 ff.); von Roll und Glutz an
Solothurn aus Olten, 3./4., 6. V1.; von Roll an Solothurn aus Aarau, 10. VI. 1712 (Schrei-
ben 67); R.M. 1712, 932, 1059 f.; Dorfliger, S. 14 f., 294; Schlatter, S. 48 f.; Liithi,
S. 100, -

268 Von Roll und Glutz an Solothum aus Olten, 3./4. V1. 1712 (Schreiben 67); R.M.
1712, 613 f.; Dorfliger, S. 291,

269 Solothurn an Gesandte zu Olten, 3. VI, 1712 (Conc. 104, A 202 f.); vgl. Dérfliger,
S.294 £
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da er ihre Unterlegenheit nicht mehr verkennen konnte. Er wurde
deswegen sogar in Solothurn von einzelnen geschmiht.2?

Wollte man indessen zu einer gemeinsamen Aktion mit den {ibrigen
katholischen Orten ausholen, so galt es sich zu beeilen. Die bernischen
Truppen an der Grenze vermehrten sich tagtiglich; sie wurden anfangs
Juni auf etwa 2000 Mann geschitzt. In allen diesseits des Jura gelege-
nen Vogteien bot der Rat den zehnten Mann auf, um die Hauptstadt
zu beschiitzen.?” Neue Besorgnis erweckte das Gerticht, Bern beab-
sichtige, von Freiburg und Solothurn die Aufkiindung des Goldenen
Bundes zu verlangen.2” Auch gegeniiber Basel, dessen Friedensbe-
teuerungen man nur halben Glauben schenkte, traf man Sicherheits-
massnahmen; es wurden ein Kommandant und eine Wache von zwan-
zig Mann nach Dornach gelegt.?” Den Bischof von Basel bestiirmte
man, seinen Zuzug in stiindlicher Bereitschaft zu halten, was er also-
bald zusagte.?” In der Gefahr erblickte man den Drohfinger Gottes, der
den Menschen wegen ihrer Siindhaftigkeit und ihres Hochmuts ziirnte ;
deshalb sollte sich kiinftig jedermann iippiger Kleiderprachtenthalten.2?

Zusehends wich die Kriegsfreudigkeit niichterneren Uberlegungen.
Eingeklemmt zwischen den beiden evangelischen Nachbarn, konnte
Solothurn allein nichts unternehmen. Mit einer tatkriftigen Unter-
stiitzung durch die katholischen Orte war aber je linger je weniger zu
rechnen. Freiburg zeigte sich zuriickhaltend, da es im Falle einer
Niederlage den Verlust der mit Bern geteilten Kondominien befiirchten
musste.2’¢ Die Innerschweiz litt an Mangel und Uneinigkeit; in Luzern
herrschte Kriegsmiidigkeit, und auch die Walliser waren nach Hause
zuriickgekehrt.?”? So durfte man nicht mehr daran denken, noch zu den

270 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Aarau, 8. VI. (Schreiben 67); Du Luc an
Solothurn aus Aarau, 25. VI. (Frankreich-Schreiben 26); Solothurn an Gesandte zu
Aarau, 10. VI.; an Du Luc, 1. VII. 1712 (Conc. 104, A, 214 ff., 238 f1.); Liithi, S. 107, 215.

21 R.M. 1712, 679 ff. — Du Luc sprach sogar von 3000 Bernern (Dorfliger, S. 294).

272 Von Roll und Glutz an Solothurn, 3./4. VI. (Schreiben 67); Solothurn an Gesandte
zu Olten, 5. VI. 1712 (Conc. 104, A 204 f.).

278 R.M. 1712, 663, 671 fI., 686 f., 704 £.; Conc. 104, A 201 f.

27 Solothurn an Bischof, 30. V., 1., 3. VI. (Conc. 104, A 178 ff., 191 f., 199 ff.); Bischof
an Solothurn, 1. VI. 1712 (Schreiben des Bischofs 18, 2625).

275 R, M. 1712, 682 f., 809 f. — Ahnlich tonte es in Bern (St. A. Bern: R.M. 51, 447).

218 Von Roll und Glutz an Solothutn aus Olten, 2. VI. (Schreiben 67); Freiburg an
Solothurn, 6. VI. 1712 (Freiburg-Schreiben 10). Vgl. G. Castella, Histoite du Canton de
Fribourg, Freiburg 1922, S, 385 f.

277 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Aarau, 17. VI. 1712: «... ist also wolh
vonéthen, das Friburg und Solothurn, weilen von dannen keine hilff mehr zue erwarthen,
wolh behuetsam sich verhalten.» (Schreiben 67).
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Waffen zu greifen. Ein anfeuerndes Schreiben des Nuntius beantwor-
tete man deshalb mit unverbindlichen Worten; dass dem kriegslustigen
Herrn diese Zuriickhaltung nicht ins Konzept passte, war selbstver-
stindlich.2?® ‘

In erster Linie galt es jetzt, jeden ernsthaften Konflikt mit den Nach-
barn zu vermeiden. So war man bereit, aus dem Elsass herzugelaufene
und mit Schanzarbeiten beschiftigte Luzerner Bauern auszuweisen,
weil sie durchreisende Berner belistigt hatten.?”® In Olten wurde zu
gleicher Zeit eine Fuhr mit bernischen Zelten als Konterbande ange-
halten — wohl eine Vergeltungsmassnahme fiir die Handelssperre auf
dem Wasser. Als Bern aber die Freigabe der Zelte verlangte und auch
der Ambassador auf Befragen hin erklirte, er betrachte sie nicht als
Konterbande, liess sie Solothurn tatsichlich passieren.?s® Als Gegen-
leistung gab Bern den in Nidau blockierten Wein des Handelshauses
- La Chapelle frei und hob, nachdem Solothurn seinerseits den freien
Handel zugesichert hatte, am 27. Juni die Handelssperre nach mehr als
einmonatiger Dauer wieder auf.?8® Auch gegeniiber Basel liess die
Spannung etwas nach. Die Absperrung einiger Nebenwege begriindete -
der Rat mit der Notwendigkeit, fremdes Strolchengesindel abzuhalten
und Umgehungen des Zolls zu verhindern.?® Anderseits wurden die
Verschanzungen und Wachen auf der Schafmatt dem Wunsche Solo-
thurns entsprechend verringert.28

Inzwischen schienen die Vermittlungsverhandlungen, dienach Aarau
verlegt worden waren, zum Ziele zu fithren. Auf den Druck des fran-
zOsischen Ambassadors hin machten sich die katholischen Orte mit

278 Solothurn an Caraccioli, 17. VI. 1712 (Conc. 104, A 227 £.); R.M. 1712, 752, 760.
Caraccioli an Kardinal Paolucci, 18. VI. 1712: «. .. i due [Cantoni] di Friburgo e Soletta
apertamente si sono dichiarati, con disonore del Carattere di Cattolici, indifferenti.»
(Rom: A. V., Nunz. sv. 107). — Uber die Kriegshetze des Nuntius vgl. Liithi, S. 119 .

27 Solothurn an Gesandte zu Aarau, 10. VI. 1712 (Conc. 104, A 214 4.); R. M. 1712,
615 £., 654 f.

280 Bern an Solothurn, 9. VI. (Bern-Schreiben 34, 398); Solothurn an Bern, 10.,
14, VI.; an Gesandte zu Aarau, 10. VI. (Conc. 104, A 208 £., 217 ff., 211.ff.); von Roll
und Glutz an Solothurn, 11., 15. VI. 1712 (Schreiben 67); R. M. 1712, 704 f.

281 Bern an Solothurn, 15., 21., 27. VI. (Bern-Schreiben 34, 393 f., 397, 392); Solothurn
an Bern, 20., 25. VL. 1712 (Conc. 104, A 230 f., 234 {.); Conc. 104, A 235f,, 238; R.M.
1712, 766 ff., 782, 789 £., 795 f., 823 £., St. A. Bern: R. M. 52, 154, 221, 262, 425,

282 Von Roll und Glutz an Solothurn, 11. VI. (Schreiben 67); Solothutn an Gesandte
zu Aarau, 14. VI. 1712 (Conc. 104, A 222), St. A. Basel: Polit. X 3, 2,

283 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Aarau, 15. VI. (Schreiben 67). Basel an Vogt
zu Farnsburg, 11., 25. VI. (St. A. Basel: Miss. A 170); Vogt zu Farnsburg an Basel,
5. VIL. 1712 (St. A Basel: Polit. X 3, 2).
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dem Gedanken vertraut, Ziirich und Bern einige Gebiete in den Ge-
meinen Herrschaften zu tiberlassen. Schliesslich traten die beiden Par-
teien in direkte Verhandlungen. Nach der Uberwindung neuer Hinder-
nisse kam endlich ein Friedensvertrag zustande, der auf katholischer
Seite vorerst von Luzern und Uri, die lingst kampfesmiide waren, am
18. Juli unterzeichnet wurde.28

Von Roll und Glutz hatten den Gedanken erwogen, eventuell Solo-
thurns Anteil am thurgauischen Malefizrecht gegen die bernische Hoch-
gerichtsbarkeit im Bucheggberg abzutauschen; der Rat schien indessen
— wohl aus Prestigegriinden — auf ihren Vorschlag nicht einzutreten.28
Abgesehen von diesem Antrage, dem lediglich lokale Bedeutung zu-
kam, taten sich die beiden Solothurner in Aarau nicht durch eigene
Initiative hervor, sondern beschrinkten sich wohl darauf, Du Luc zu
sekundieren. Gewiss fiel es ihnen recht schwer, ihre Glaubensbriider
zum Entgegenkommen gegeniiber Ziirich und Bernzu bewegen, deren
Forderungen sie, ebensosehr wie ihre Obrigkeit, als ungeheuerlich
empfanden.?8® Angesichts der trostlosen Lage der Katholischen blieb
aber nichts anderes iibrig, als einen moglichst baldigen Frieden herbei-
zufithren. Daran musste den Solothurnern umsomehr gelegen sein, als
die aufgebotenen Truppen die Staatskasse erheblich belasteten. Sobald
der Rat von dem zu Aarau bevorstehenden Friedensschlusse vernahm,
entliess er denn auch einen grossen Teil der Mannschaft.?8?

Allein, diese Massnahme sollte sich als verfriitht erweisen. Die iibri-
gen Innern Orte wiesen den vereinbarten Frieden zuriick, und die vom
Nuntius und der Geistlichkeit aufgewiegelten Bauern von Luzern und
Uri zwangen auch ihre Obrigkeiten, wieder zu den Waffen zu greifen.
Bei Sins gelang es darauf den Katholischen, bernische Truppen in die
Flucht zu schlagen.

Der neue Kriegsausbruch liess auch die Herzen der Solothurner
noch einmal hoher schlagen. Der begrenzte Sieg der Glaubensbriider bei
Sins wurde berschitzt. Hatte man eben noch die Widerspenstigkeit
der Linderorte gegen den bevorstehenden Friedensschluss verurteilt,288

A E, A, VI 2, 1677 ff. Vgl. Guggenbiihl, S. 142 ff.; Liithi, S. 92 ff,

285 Von Roll und Glutz an Solothurn, 5. VII. (Schreiben 67); vgl. Solothurn an Ge-
sandte zu Aarau, 12. VIL. 1712 (Conc. 104, A 253).

28 Von Roll und Glutz an Solothum, 30. VI, (Schreiben 67); Solothurn an Gesandte
zu Aarau, 30. VI. 1712 (Conc. 104, A 236 f.).

287 R.M. 1712, 862 f., 883, 912 f.

288 Von Roll und Glutz an Solothum, 18. VIL (Schreiben 67); Solothurn an Gesandte
zu Aarau, 20. VII, 1712 (Cone, 104 ,A 258 £).
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so flehte man jetzt zu Gott, er moge die Katholischen zum Siege
fithren.28® Zugleich fasste man Beratungen mit Freiburg ins Auge, um
das gemeinsame Vorgehen der beiden Stidte im Falle eines Krieges
festzulegen.?®® Vielleicht entsprang diese neu hervortretende Kampf-
bereitschaft auch der Befiirchtung, durch eine weitere Friedenspolitik
das eigene Landvolk zur Empo6rung zu reizen.?!

Nur zu bald zerschlugen sich Solothurns hochgemute Erwartungen.
Am 25. Juli wurden die Katholischen von den Betnern bei Villmergen
in blutiger Schlacht entscheidend besiegt. Nun mussten auch am Fusse
des Weissensteins die letzten Zweifel iiber den Ausgang des Krieges
schwinden. Zudem geriet man selbst wieder in bedrohliche Gefahr.
Bern zweifelte an der Friedensliebe der Nachbarstadt und behauptete,
solothurnische Untertanen hitten an der Villmerger Schlacht teilge-
nommen. In Aarau begehrte es ausdriicklich zu wissen, ob Freiburg
und Solothurn neutral bleiben wollten.?9? Mehrmals ersuchte es die
Basler um Hilfe und mahnte sie, wegen der verdichtigen Haltung der
Nachbarn 2000 bis 3000 Mann zum Zuzuge bereit zu halten. Die
Rheinstadt gab zwar erneut ihrem Friedenswillen Ausdruck, versprach
aber doch, 800 Mann bereitzustellen.2®® In Solothurn verbreitete sich
alsobald das Geriicht, dass 600 Basler iber die Schafmatt nach Aarau
ziehen wiirden.?® Angesichts dieser Gefahr wurden zwei Regimenter
aufgeboten; davon sollten drei Kompanien einen allfilligen Zuzug der
Basler iiber die Schafmatt verhindern; mit tausend Mann wollte man
Solothurn, Olten und die Klus gegen die Berner sichern.?% Gleich-
" zeitig ersuchte man Brigadier Altermatt erneut, vom Konig einen vor-
iibergehenden Urlaub zu erwirken, um die Verteidigung Solothurns
zu ibernehmen — mit dem gleichen Erfolge wie das letzte Mal.298

289 Solothurn an Bischof von Basel, 22. VII. 1712 (Conc. 104, A 262 £.).
290 Solothurn an Freiburg, 21., 23. VII. (Conc, 104, A 260 ff., 264 f.); vgl. R. M, 1712,
918 ff., 929.

21 So glaubte wenigstens Du Luc (Zellweger I 2, 326).

292 Glutz an Solothurn aus Aarau, 26., 27., 28. VII. 1712 (Schreiben 67); R. M. 1712, 956.

293 Ziirich und Bern an Basel, 21. VIL; Bern an Basel, 23., 26, VII. (St. A. Basel:
Polit. X 3, 2; E. A. VI 2, 2584); Basel an Ziirich und Bern, 24. VII.; an Bern, 26., 28, VIL.
1712 (St. A. Basel: Miss. A 170); vgl. Dreizehnerrats-Pt. C 1, 2, 87,

294 Glutz an Solothurn aus Aarau, 25., 26., 28. VII. (Schreiben 67); Solothurn an Glutz,
28., 29, VII. (Conc. 104, A 280 ff., 285 f.); H. B. Burckhardt an Basel, 27. VII. (St. A.
Basel: Polit. X 3, 2); Basel an Gesandte zu Aarau, 29. VIIL. 1712 (St. A. Basel: Miss. A 170).

295 R. M. 1712, 935 ff,, 950, 955 £., 967.

298 Solothurn an Glutz in Aarau, 23, VIIL,; an Altermatt, 29, VIL,, 7. IX, (Conc. 104,
A 265, 283 {., 339 f.); Altermatt an Solothurn, 18, VIII. 1712 (Schreiben von Butrgern 55,
129 ).
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Auch wurden jetzt die beiden Ratsherren J. W. Sury von Steinbrugg
und J. V. Schwaller nach Freiburg abgesandt, um ein gemeinsames
Vorgehen mit der Saanestadt und dem Wallis zu besprechen.2®7

Unterdessen erwarteten die Berner von Solothurn eine eindeutige
Erklirung iiber seine Haltung. Die Antwort dringte, da die evan-
gelischen unbeteiligten Orte in Aarau sich ausdriicklich zur Neutralitit
bekannten, falls die Gegenseite ein gleiches tite.*® Zudem ersuchte
Basel, das iiber die solothurnischen Truppenbewegungen gegen die
Schafmatt in Sorge geraten war, die Aarestadt durch eine Gesandt-
schaft, sich auch weiterhin vom Kriege fernzuhalten.??® Da eine Ab-
kehr von der bisherigen Politik des «Stillesitzens» bei der gegen-
wirtigen Lage den Sprung ins sichere Verderben bedeutet hitte, blieb
Solothurn nichts anderes iibrig, als der Forderung der Reformierten
zu entsprechen und sich ausdriicklich als neutral zu erkliren.3%® An
diesem Beschlusse konnte auch das eben eintreflende Schreiben des
Papstes, worin er die unbeteiligten katholischen Orte aufforderte, zu
den Waffen zu greifen, nichts mehr dndern. Man beantwortete es mit
einigen nichtssagenden Worten.3 Dagegen wurden die Massnahmen,
die anlisslich der solothurnisch-freiburgischen Besprechungen in der
Saanestadt fiir den Fall eines Krieges mit Betn beschlossen worden
waren — auch das Wallis hatte man einbezogen —, vom Rate gutge-
heissen.302

In Aarau hatten auch nach dem neuerlichen Kriegsausbruche die
neutralen Orte im Verein mit dem Ambassador ihre Bemithungen um
eine Verstindigung fortgesetzt, natiirlich unter weit schlechteren Be-

297 Instruktion vom 27. VIIL.; Solothurn an Gesandte zu Freiburg, 28., 31. VII. 1712
(Conc. 104, A 272 ff., 276 ff., 288 ff.); R. M. 1712, 942 f,

208 Glutz an Solothurn aus Aarau, 29. VII. 1712 (Schreiben 67); vgl. H. B. Burckhardts
. Tagebuch der Tagsatzungsverhandlungen, 26. VII. 1712 (St. A. Basel: Eidgenossenschaft
K 11, Bd. 8, Nr. 10).

299 R.M. 1712, 963 ff. St. A. Basel: Basler Instruktion vom 28. VII. 1712 (Polit. X
3, 1); Dreizehnerrats-Pr. C 1, 2, 88 f.; Grossrats-Pr. 4, 166.

300 Solothurn an Basel, 30. VII.; Instruktion vom 3. VIII. 1712 nach Aarau (Conc. 104,
A 287 £., 298).

301 Clemens XI. an Freiburg, Solothurn, Appenzell I.-Rh., 15. VII. (Supplement-
Schreiben 71); Solothurn an Caraccioli, 3. VIII. 1712; (Conc. 104, A 299); vgl. Liithi,
S. 150 f. — Liithis Angabe (8. 193), dass Freiburg und Solothurn dieses Breve nicht
erhalten hitten, stimmt also nicht.

302 Solothurn an Freiburg, 4., 16. VIIL. ; an Wallis, 16. VIIL. (Conc. 104, A 300 f., 311 £,
309 £.); Freiburg an Solothum, 9. VIII. 1712 (Freiburg-Schreiben 10); R.M, 1712
988 ., 1026 fI.; E. A. VI 2, 1703 f. Vgl. St. A. Bem: R.M. 52, 436 {., 441; T. M. B, 43,
241 f, : -
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dingungen als zuvor. Besonders die erbitterten Berner, die Luzern und
Uri des Wortbruchs beschuldigten, weigerten sich lingere Zeit, ein-
zulenken. Dass sie es schliesslich doch taten, bezahlten die V Orte mit
einer Verschirfung der fritheren Friedensbestimmungen. Am 9. bzw.
11. August kam endlich der Friede zustande. Ziirich und Bern er-
hielten die Grafschaft Baden, das untere Freiamt und Rapperswil,
unter Vorbehalt der Rechte Glarus’; Bern wurde zudem in die Mit-
regierung des Thurgaus, des Rheintals, Sargans’ und des obern Frei-
amtes aufgenommen. Der evangelische Glauben wurde in den Ge-
meinen Herrschaften dem katholischen vollig gleichgestellt. Dagegen
verzichteten die Sieger auf eine Kriegsentschidigung. Dieser «Vierte
Landfriede» brach die seit beinahe zwei Jahrhunderten bestehende
Vorherrschaft der katholischen Orte in der Eidgenossenschaft. Die
lange erstrebte « Paritidt» war hergestellt.303

Schweren Herzens hatten die Katholischen die harten Bedingungen
auf sich genommen. Auch in Solothurn herrschte tiefe Betriibnis.
Hatten nach der Beendigung des Ersten Villmergerkrieges die Kirchen-
glocken das Volk zu Dankgottesdiensten zusammengerafen, so lag
jetzt Grabesstille iiber Stadt und Land. Man konnte sich die Niederlage
der Glaubensbriider nicht anders erkliren, als dass Gott damit eine
Strafe iiber sie verhingt hatte, der es sich zu unterziehen galt.3%

In finanzieller Hinsicht brachte der Frieden allerdings auch den Solo-
thurnern eine Entlastung. Waren sie auch nicht unmittelbar vom
Kriege heimgesucht worden, so hatten doch die verschiedenen Trup-
penaufgebote, die zahlreichen Gesandtschaften, der Ankauf von Ge-
treide usw. grosse Summen verschlungen3® Man zogerte deshalb
nicht lange mit der Entlassung der Truppen.?%® Auch war es kein Zu-
fall, dass man sich gerade jetzt an die alten Schulden der beiden Stidte
Rottweil und Rheinfelden3'? erinnerte. Schon im Jahre 1681 hatte man

33E, A, VI 2, 2330 ff.

304 Von Roll und Glutz an Solothurn aus Aarau, 10. VIIL: «In Gottes nammen, es
ware Eine Straff von Oben herab; geduldt, Gott gebe, das disete beziichtigung zue all-
seithigem heyl dienne, undt uns mit ferneren Straffruethen der Allerhdchste Gnidig ver-
schonnen wolle» (Schreiben 67); Solothurn an Gesandte zu Aarau, 11. VIIL.: «Nun
weillen dises ein geschechene sach, so mus Mann es halt Gott befehlen.» (Conc. 104, A
307 f.). Solothurns Ratifikation vom 29. X. 1712 (R.M. 1712, 1262 {.; Conc. 104, A 353;
E. A. VI 2, 2339).

805 Uberschlag (J. R.) 1712. — Dank der franzésischen Rente schloss die Staatsrechnung
trotzdem noch mit einem kleinen Einnahmeniiberschuss ab.

308 R.M. 1712, 1037 f.

307 Datrlehen an Rheinfelden vom Jahre 1641: ca. 2845 Pfd. (J. R. 1641).
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Rottweil zur Zurickzahlung der 1649 gewihrten Anleihe aufge-

-fordert, allerdings vergeblich.20® Jetzt beschloss der Rat, neuerdings
von beiden Stidten die Bezahlung der Kapitalien samt schuldigen
Zinsen zu verlangen. Es kam zu jahrelangen Verhandlungen, die
schliesslich doch nichts eintrugen.30?

Nach dem Friedensschlusse galt es noch verschiedene Dinge zu
regeln. Dem Fiirstbischof dankte man fiir den bereitgestellten Zu-
zug.%® Um die Beziehungen zu den reformierten Nachbarstinden wie-
der zu normalisieren, ermahnte man das Landvolk und die Geistlich-
keit, sich jeglicher Schmih- und Spottworte zu enthalten, nachdem
auch Bern gleiche Weisungen zugesagt hatte.3!

Noch harrte auch das Toggenburger Geschift seiner Erledigung.
Obwohl es den eigentlichen Anlass zum Kriegsausbruche geliefert
hatte, war es beim Friedensschlusse Ubergangen worden. Um sich
selbst zu retten, hatten die katholischen Orte die Sache des Abtes preis-
gegeben. Auch Solothurn war wihrend des Krieges so sehr mit der
eigenen Sicherheit beschiftigt, dass es sich nicht mehr um die Toggen-
burger Angelegenheit bekiimmern konnte und ein Gesuch des Fiirst-
abts um Wahrung seiner Interessen unbeantwortet liess.®? Da nach
dem Aarauer Frieden keine Aussicht mehr fur eine vorteilhafte Rege-
lung dieses Geschifts bestand, einigte es sich mit Freiburg, an den in
Baden stattfindenden Vermittlungsverhandlungen zwischen Ziirich,
Bern und dem Abte gar nicht teilzunehmen.®® Auch von den Aus-
einandersetzungen der beiden Stidte mit dem Bischof von Konstanz
liber dessen Rechte im Thurgau hielt es sich fern 3¢ Es beschrinkte sich
darauf, Ziirich, in Beantwortung seines Dankschreibens fiir die solo-
thurnische Vermittlung wihrend des Krieges, einen gerechten Frieden

308 Solothurn an Rottweil, 4. VI. 1681 (Conc. 92, 587). - Vgl. oben Kap. I, 1a.

309 J.R. 1712; R.M. 1712, 1533; 1715, 922; 1718, 149, 346, 372, 425; Biichi, Finanz-
zustinde S. 86.

810 Solothurn an Bischof, 11. VIII. 1712 (Conc. 104, A 306); Schreiben des Bischofs
18, 2632.

311 Conc. 104, A 307 ff.; R.M. 1712, 1032 f., 1072 {.

312 Abt von St. Gallen an Solothurn, 6. V. 1712 (St. Gallen-Schreiben 1); R.M.
1712, 586.

313 Uninteressierte evangelische Orte an Solothurn aus Baden, 12. IX. (Schreiben 67);
Freiburg an Solothurn, 19. IX. (Freiburg-Schreiben 10); Solothurn an Freiburg, 15. IX.;
an uninteressierte Orte zu Baden, 21. IX. 1712 (Conc. 104, A 341 £, 342 £.); R. M. 1712,
1133 £,; E. A. VII 1, 9 ff. — Schon anlisslich des Vorfriedens vom 18. VII, hatten Freiburg
und Solothurn in dieser Sache Vorbehalte angebracht.

34 Conc. 104, A 377f1., 386 f., B 53 ff., 178 f.; Freiburg-Schreiben 10.
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mit dem Abte ans Herz zu legen.3s Erst im Jahre 1718 kam indessen
dieser Friede zustande, der auch im Toggenburg die Paritit herstellte.

Solothurn war wie im Ersten so auch im Zweiten Villmergerkriege
neutral geblieben. Eine Beteiligung am Kampfe, die es wihrend kurzer
Zeit ernsthaft erwogen hatte, verbot ihm letztlich wiederum seine
exponierte Lage. Auch diesmal hatte es sich, neben den andern unbe-
teiligten Orten, um die Wiederherstellung des Friedens bemiiht.
Anders als im letzten Glaubenskriege war ihm aber jetzt die Ver-
mittlerrolle ausserordentlich schwer gefallen, da ihm im Grunde ge-
nommen nichts anderes iibrig blieb, als die Katholischen dazu zu
bewegen, das Diktat des Siegers anzunehmen. Begreiflich, dass es sich
nur mit grosstem Widerstreben dazu bereit fand. Anderseits sucht man
aber auch vergeblich nach Politikern, die wie ein vom Staal das ganze
Gewicht ihrer Persénlichkeit in die Waagschale geworfen hitten, um
den Krieg zu vermeiden oder doch baldmdoglichst den Frieden herbei-
zufithren. Von einer dhnlichen Haltung Schultheiss ]. L. von Rolls,
der doch in bezug auf Frankreich die Politik vom Staals fortsetzte, ist
nichts bekannt.¢ Noch eher mochte sein Kollege Besenval einer Ver-
stindigung das Wort gesprochen haben; er war ja mehrfach in eid-
genossischen Angelegenheiten als Vermittler titig gewesen, so in den
Streitigkeiten zwischen Bern und dem Wallis, im Toggenburger
Handel und im Steiner Geschift. Allerdings stand er bereits in hohem
Alter und erlitt im selben Jahre einen Schlaganfall, der ihm die weitere
Besorgung der Staatsgeschifte unmdglich machte.!? Es darf auch an-
genommen werden, dass der Ambassador auf die franzdsisch gesinnten
Solothurner seinen missigenden Einfluss geltend machte, besonders
auf die beiden Gesandten Venner J. F. von Roll und Seckelmeister
Glutz, von denen sich namentlich letzterer im Rahmen des Moglichen
um eine Verstindigung bemiiht hatte.®® Gesamthaft gesehen, muss
freilich gesagt werden, dass auch eine Personlichkeit von iiberragen-

315 Ziirich an Solothurn, 21, XII. (Ziirich-Schreiben 15, 821); Solothurn an Ziirich,
23. XII. 1712 (Conc. 104, A 384 £.). '

318 Mit Schultheiss Willading von Bern stand er, obwohl er mit ihm die Abneigung
gegen Frankreich teilte, wegen des Neuenburger Handels auf schlechtem Fusse (vgl.
Fischer, S. 32 f., 101).

317 Dorfliger, S. 297.

318 Er riet wiederholt zum Frieden und verurteilte die Unnachgiebigkeit der Lindet-
orte. Vgl. z. B. Glutz an Solothurn aus Aarau, 3. VIIL. 1712: «... Da sitzen nun unsere
helden, welchen niemandt michtig genug gewesen undt die durch ihre hallstarrigkeiht
das gantze Vattetlandt in diseren Jammer gebracht.» (Schreiben 67).
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derem Formate kaum viel an der Lage zu 4dndern vermocht hitte.
Ziirich und Bern zeigten zu deutlich, dass sie nicht gewillt waren, sich
das Recht des Siegers schmilern zu lassen.

¢) Die Biindnisernewerung der katholischen Orte mit Frankreich

Noch bevor in der Schweiz der letzte Glaubenskrieg zum Austrage
kam, waren in Utrecht Verhandlungen zur Beendigung des Spanischen
Erbfolgekrieges eroffnet worden. Da die reformierten Orte in der
Person St-Saphorins einen eigenen Vertreter an diese Besprechungen
delegiert hatten, nahmen auch die katholischen die Abordnung eines
Gesandten in Aussicht, um nicht von der Gegenpartei iibervorteilt zu
werden. In Solothurn stimmte man diesem Vorschlage zu und war
sogar bereit, zusammen mit Luzetn und Freiburg die Kosten zu tra-
gen.®® Es schien, dass der Aarestadt die Ehre zufallen sollte, in der
Person Stadtschreiber Besenvals, des Sohnes des Schultheissen, den
Gesandten zu stellen. Ein Jahr darauf wurde der Plan neuerdings
erwogen,® doch verlief er schliesslich im Sande. Wenig spiter kam
der Friede zustande.

Noch ging indessen der Kampf zwischen Frankreich und dem
Reiche weiter. Im Sommer 1713 geriet die eidgenossische Nordgrenze
ein letztes Mal in Gefahr, als ein Durchbruch der Kaiserlichen zu
befiirchten schien. Solothurn richtete auf Ersuchen der besonders
bedrohten Rheinstadt sofort die Hochwachten ein, stellte den ersten
Defensionalauszug bereit und beschickte die Wache in Augst mit drei
Mann.?? Als dann auf der Tagsatzung beschlossen wurde, die Zahl
der dort befindlichen Truppen zu vergréssern, fand das der Rat zwar |
nicht unbedingt notwendig, stimmte aber dennoch zu und liess sein
Kontingent nach Basel abgehen. Solothurns Zuzug belief sich damit
gesamthaft auf dreissig Mann.®® Erst anfangs Dezember, als die
Armeen ihre Winterquartiere bezogen, konnte man die Mannschaft

319 Instruktion vom 2. II1. 1712 (Conc. 104, A 41 ff.); vgl. E. A. VI 2, 1639.

320 Zellweger 1.2, 197 £,

321 R.M. 1713, 383 f.

822 Basel an Solothurn, 26., 30, VI, (Basel-Schreiben 12); Solothurn an Basel, 28. VI.,
3. VII. 1713 (Conc. 104, B 142 £, 169 f.); R.M. 1713, 742; vgl. Bern-Schreiben 35, 54;
Conc. 104, B 171f., 281.

32E,A. VII 1, 32f.; J. F. von Roll und Glutz an Solothurn aus Baden, 16. VII.
(Schreiben von Burgern 55, 143 f.); Solothurn an Tagsatzungsgesandte, 19. VIL; an
Basel, 29. VII. 1713 (Conc. 104, B 194 ff., 199 £); R. M. 1713, 817 ff. — Die Angabe
Schweizers (S. 487 fI.), wonach sich nur die reformierten Orte an diesem Defensional-
zuzuge beteiligt hitten, ist demgemiiss zu korrigieren.



142 Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichte

aus Augst heimberufen und die Hochwachten wieder aufheben.?
Auch diesmal war die Aarestadt den Verpflichtungen des Defensionals
getreulich nachgekommen. Sie hatte die andern katholischen Orte
ebenfalls dazu ermahnt, um nicht den reformierten allein den Grenz-
schutz iiberlassen zu miissen,® allerdings vergeblich. In Solothurn
aber bewahrte das Interesse an einer wirksamen Grenzschutzordnung
gegeniiber konfessionellen Riicksichten den Vorrang. Im iibrigen
hatte man damit Frankreich erneut einen Dienst erweisen kénnen, dem
natiirlich am meisten an der Verhinderung cines feindlichen Durch-
bruchs lag. Als sich dann im folgenden Jahre das Reich dem Utrechter
Frieden anschloss, kehrte auch an der Nordgrenze wieder Ruhe ein.

Im Innern der Eidgenossenschaft war dagegen die Flamme des
Glaubenshasses noch nicht erloschen; im Gegenteil, die Katholischen
schmerzte die erlittene Niederlage je linger je mehr, und sie sannen
dariiber nach, wie die demiitigenden Bestimmungen des Aarauer
Friedens zunichte zu machen wiren. Auch am Fusse des Weissensteins
betrachtete man die verstirkte Machtstellung der Reformierten mit
Besorgnis. Man hatte das bedrohliche Gebaren Berns wihrend des
vergangenen Krieges nicht vergessen. Noch immer waren verschie-
dene Streitfragen hingig. Zu den alten Zoll- und Schiffahrtsstreitig-
keiten®6 gesellten sich Solothurns Klagen tiber die neu errichtete
Strasse im Suhrtal, durch die der Stadt Zolleinbussen erwuchsen.3??
Dagegen konnten die Grenzen der Vogteien Bucheggberg und Krieg-
stetten bereinigt werden.®2® Ja, gelegentlich kam es sogar zu Ausse-
rungen freundnachbarlicher Verbundenheit.?*

Auch in Solothurn galt indessen das Hauptinteresse der Frage, wie
die katholischen Orte die im Kriege verlorenen Gebiete wieder er-
langen konnten. Auch hier wollte man sich mit der neu geschaffenen
Ordnung nicht abfinden, obwohl man selbst nicht unmittelbar davon

324 Splothurn an Basel, 4. XII. 1713 (Conc. 104, B 317); R.M. 1713, 1279; vgl. Conc.
104, B 251 f., 264 f., 317 £.

325 Instruktion vom 7./8. VIL. 1713 (Conc. 104, B 177 £.).

32 Conc. 104, 138f.,, B 121 f.; 105, 97f., A 48 ff., 314 ff.; Bern-Schreiben 35, 64,
291 ff.; R.M. 1711, 572 ff.; 1713, 591, 618 f.; 1714, 471, 997; 1715, 6, 20 ff., 285 ff., 333.

327 Conc. 104, 99 ff., 103 ., 104 f., B 297 f.; 105, 48; R. M. 1711, 827 ff.; 1713, 1218;
1714, 532.

328 Marchbrief Bucheggberg 1713; Marchbrief Kriegstetten 1714 (Urkunden).

829 Vgl. die zweimalige Brandsteuer Solothurns an Burgdorf (R. M. 1706, 531, 654;
1715, 884 1., 896; Conc. 105, A 311 fI.; Bern-Schreiben 35, 296 fI.) sowie diejenige Berns
zugunsten von Gosgen (St. A. Bern: R. M. 42, 46: 1710). Der Vogt zu Aarwangen
schenkte Solothum zwei Hirsche (R. M. 1713, 966).
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betroffen wurde. Auf der Juli-Tagsatzung des Jahres 1713 forderte
Solothurn, dem sich Freiburg und katholisch Glarus anschlossen, die
Riickgabe der den V Orten entrissenen Gebiete als Voraussetzung fiir
die Wiederherstellung des alten Vertrauens unter den E1dgenossen.33°
Auch legte Solothurn den Katholischen wiederholt ans Herz, gemein-
sam zu handeln, um den Anspriichen der Neugliubigen kraftvoll ent-
gegentreten zu konnen.® In der Tat wurden auf einer Konferenz zu
Luzern im Dezember der Goldene Bund und das Biindnis mit dem
Wallis bestitigt. Gleichzeitig beschloss man, die Allianz mit Frank-
reich zu erneuern. Sie war zwar noch gar nicht abgelaufen, doch hatte
der Ambassador den Katholischen die Hilfe des Konigs zur Wieder-
gewinnung der verlorenen Gebiete in Aussicht gestellt, und dieses
verlockende Angebot wollte man nicht verpassen.®?

In der Residenz des Ambassadors, wo in allen Kirchen fiir den er-
folgreichen Verlauf dieser Konferenz gebetet worden war,3® begriisste
die grosse Mehrheit die vorgeschlagene Allianzerneuerung. Am
1. Mirz des folgenden Jahres stimmte ihr der Grosse Rat zu.® Sie
wurde als das einzige Mittel betrachtet, um «die Lobl. Cathol. Orth
gegen Allen Antrohwenden Gewalthatten zue beschiitzen ».3%

Noch gab es indessen Meinungsverschiedenheiten tber einige
Punkte des Du Lucschen Entwurfs. Und diese Gelegenheit beniitzte
nun die antifranzosische Partei, um das ganze Vertragswerk zum
Scheitern zu bringen. Schultheiss J. L. von Roll hatte seine Obstruk-
tionspolitik auch in den letztvergangenen Jahren fortgesetzt. Die viel
Staub aufwirbelnde Gefangennahme eines in kaiserlichen Diensten
stehenden Offiziers, Jean Renaud von Travers, durch den Ambassador
in Solothurn war von der Opposition weidlich ausgebeutet worden 336
Ein Jahr darauf wurde im Rate die Verteilung der franzosischen
Pension 4 volonté beanstandet, weil sie durch einen Privaten, Stadt-

330 H. B. Burckhardts Tagebuch von der Jahrrechnung 1713, 19. VII. (St. A. Basel:
Eidgenossenschaft K 11/8, 86); vgl. E. A. VII 1, 28 ff., 1327 {.

331 Instruktionen vom 7./8. VIL., 7. XII. 1713, 26./27. VI. 1714 (Conc. 104, B 173 {1,
322 f1.; 105, 128 ff.).

332 E A. VIL 1, 48 f.; J. F. von Roll und Glutz an Solothurn aus Luzern, 14. XII.
1713 (Schreiben von Burgem 55,155 ff.).

383 R.M. 1713, 1296.

34 R .M. 1714, 281 £., 318.

335 Solothurn an Luzern, 19. XII. 1714 (Conc. 105, 307 £.).

336 R.M. 1710, 668 fI., 685 ff., 723 ff., 781 ff.; 1714, 1302 f.; Glutz an Solothurn aus
Baden, 27. VIIL. 1710 (Schreiben der Gesandten 97); E. A. VI 2, 1587 ff., 1593, 1620 f.;
Dérfliger, S. 279 ff. — Uber einen andern Zwischenfall: R.M. 1710, 623 fI., 647.
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schreiber Besenval, erfolge.®” Vermochte die Opposition diesmal
durchzudringen, indem diese Art der Verteilung, wenigstens formell,
- untersagt wurde, so war von Roll kurze Zeit spiter weniger Gliick
beschieden, als er die zugunsten Hollands betriebenen Werbungen des
Freiburgers Diesbach unterstiitzte.38

Jetzt, als die Erneuerung der Allianz zur Diskussion stand, holte die
Opposition mit von Roll an der Spitze noch einmal zu einem grossen
Schlage aus. Thre Aussichten standen nicht schlecht, war doch im
Dezember 1713 der uiberragende Fithrer der Franzosischgesinnten,
Schultheiss Besenval, vom Tode ereilt worden, nachdem er wihrend
eines Vierteljahrhunderts das Amt eines Schultheissen bekleidet.%®
Zwar stimmten die Solothurner dem Allianzprojekte auf der katholi-
schen Tagsatzung vom Februar 1715 zu, nachdem im Rate lingere
Diskussionen um einzelne Punkte entbrannt waren.° Doch gab sich
die Opposition noch nicht geschlagen. Der 29. Artikel iiber den Durch-
zug von Truppen diente ihr als Hebel, um den Vertrag doch noch zu
Fall zu bringen, indem sie diese Bestimmung als neutralititswidrig
bezeichnete. Im Grossen Rate kam es zu hartnickigen Auseinander-
setzungen. ]. L. von Roll wurde von den Sury, von Stiffis und Byss
unterstiitzt; ihnen standen die Franzosenfreunde gegeniiber, an ihrer
Spitze Schultheiss J. Fr. von Roll, Venner Glutz und Seckelmeister
Hieronymus Sury. Letztere trugen schliesslich mit Du Lucs Unter-
stiitzung den Sieg davon; am 2. April wurde der umstrittene Artikel
und einen Monat spiter das ganze Vertragsprojekt vom Grossen Rate
mehrheitlich gutgeheissen.®! Das Fiir und Wider der Parteien hatte
in der Stadt eine gereizte Stimmung geschaffen; es war zu Beschimp-
fungen gegen den Fihrer der Opposition, aber auch gegen den Am-
bassador gekommen, so dass dieser wieder einmal zu der altbekannten
Drohung gegriffen hatte, Solothurn zu verlassen.®? Nun aber konnte

337 R.M. 1711, 562 f., 567 f., 599 f.; Allemann 18, 40 f.; Meyer, S. 191, Anm. 2.

338 Dorfliger, S. 285.

339 R.M. 1713, 1339.

30 R M. 1715, 188, 216 ff., 227 f., 292; Instruktion vom 14. IL.; Solothurn an Ge-
sandte zu Luzern, 23. II. (Conc. 105, A 51 £, 53 ff.); Glutz und H. Sury an Solothurn,
18., 20. II. 1715 (Luzern-Schreiben 18); E. A. VII 1, 74 f.

841 R. M. 1715, 406 £., 410 ff., 426 ff., 509, 520 fI.; Dorfliger, S. 302 ff. — Uber die beiden
Parteien vgl. auch Du Lucs Mémoire sur la Suisse vom Okt. 1715 (hg. v. A. Geigy u.
Th. von Liebenau, Arch. d. Hist. Ver. d. Kt. Bern 12, 1889, S. 412 f1.).

32 R, M, 1715, 294 f., 298 ff., 305 ff., 380 f., 416 f., 497 £.; Dorfliger, S. 303. — Als sich
der Rat von Du Luc kutz darauf verabschiedete, nahm Schultheiss J. L. von Roll « Ohn-
piaBlichkeith halber» nicht teil! (R.M. 1715, 651). :
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Du Luc sich eines vollen Sieges freuen. Auch die Aarestadt war end-
giltig fiir die Allianz gewonnen. Am 9. Mai erneuerte er in Solothurn
mit den katholischen Orten und dem Wallis das franzGsische Biindnis.#
Kurz darauf verliess er die Stadt, um seinen neuen Posten in Wien an-
zutreten.

Dieses Biindnis zeitigte weittragende Folgen. Im Innern vertiefte es
fiir geraume Zeit den konfessionellen Zwiespalt. Zwar sah der Vertrag
ausdriicklich einen spitern Beitritt der evangelischen Orte vor, doch
konnte ein solcher erst in Frage kommen, nachdem Ziirich und Bern
die im Vierten Landfrieden erworbenen Gebiete den V Orten zuriick-
erstattet haben wiirden. Diese Bedingung war schriftlich niedergelegt
in jenem geheimen Beibriefe, den Du Luc den katholischen Orten zu-
gestanden hatte und der auch eine bewaflnete Intervention Frankreichs
zur Wiederherstellung des fritheren Zustandes vorsah.*** Natiirlich
bestirkte diese Hilfszusage die Katholischen in ihrem Willen, die ver-
lorenen Gebiete zuriickzuerlangen. Sie konnten ja nicht wissen, dass
der rinkekundige Ambassador diesen Revers ohne Vorwissen seines
Konigs ausgestellt hatte und dass ihm deshalb keine Rechtskraft zu-
kam. Die aussenpolitische Folge dieses Biindnisses war, dass es die
Reformierten der franzosischen Krone auf Jahrzehnte hinaus ent-
fremdete. Erst im Jahre 1777 kam nochmals eine Allianz mit allen
Orten zustande.

Obwohl die Bestimmungen dieses sogenannten «Tricklibundes»
streng geheimgehalten werden sollten,®? hatten die Evangelischen
bald Wind davon bekommen. In Bern verbreiteten sich Geriichte iiber
Vereinbarungen der Katholischen mit Frankreich und dem Kaiser,
wonach letzterer den Thurgau und die Grafschaft Kyburg erhalten
sollte, die Wiederherstellung der alten Bistiimer Lausanne, Genf und
Basel geplant sei usw. Man traf Massnahmen, um einem Ubetfalle
begegnen zu konnen.®® In Solothurn erhielt man Kunde von diesen
Ausstreuungen und den bernischen Sicherheitsvorkehren. Sofort traf

M3E A, VII1, 78 ff,, 1361 fI.; soloth. Ratifikation vom 25, V. 1715 (R.M. 1715, 600;
Conc. 105, A 142 f1.).

84 F A, VII 1, 1379 f.; vgl. geheimes Protokoll der Verhandlungen in Solothurn
(Frankreich-Acta 32); R.M. 1715, 430 £.

345 Vgl. Du Lucs Mahnung an die Solothurner bei seinem Abschied (R. M. 1715, 648 £.).

36 St. A. Bern: R. M, 66, 237 f., 253 f.; T. M. B. 46, 214 f. Vgl. St. A. Basel: Eidg.
K 11/8, 136 f. Avvisi di Lugano, 27. V.; Caraccioli an Kardinal Paolucci, 29. XI. 1715
(Rom: A. V., Nunz. sv. 110; Beilagen). Zellweger I 2, 586 f., 600 f. Beilagen 59, 61;
E.A. VII1,97f
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der Rat Anordnungen zum Schutze der Stadt und befragte Luzern und
Freiburg um ihre Meinung. Die beiden Orte hatten ebenfalls Kenntnis
von den umlaufenden Geriichten, rieten indessen zur Zuriickhaltung.
Die Saanestadt gab im besondern noch dem Wunsche Ausdruck, dass
die eidgendssische Eintracht wieder hergestellt werden mége.®? Nun
beruhigte man sich auch in Solothurn und erklirte sich ebenfalls bereit,
dazu beizutragen, «was der alte ruhestandt In unserem Vatterlandt
widerumb uffrecht stellen kan».38

In der Tat war das Feuer des Glaubenshasses eingedimmt, und nur
noch vereinzelt flackerte es in der Folge wieder auf. Zwischen Solo-
thurn und Bern kam es auch spiter noch zu Auseinandersetzungen.
Doch verloren sie zusehends an Schirfe. Der neue Geist begann um
die Jahrhundertmitte auch in der Aarestadt Fuss zu fassen.® Was
dagegen blieb, das war die alte Hinneigung zu Frankreich. Die Oppo-
sition hatte im Ringen um die Erneuerung der Allianz nochmals eine
entscheidende Niederlage etlitten. Drei Jahre spiter wurde ihr Fihrer,
Schultheiss J. L. von Roll, vom Tode abberufen. Solothurn sollte auch
fiirderhin einen Hauptstiitzpunkt der franzdsischen Front in der Eid-
genossenschaft bilden.350

347 R M. 1715, 1174 f., 1185 {.; Solothurn an Luzern und Freiburg, 13. XII. (Conc.
105, A 362 f1.); Luzetn an Solothurn, 18, XII. (Luzern-Schreiben 18); Freiburg an Solo-
thurn, 18. XII. 1715 (Freiburg-Schreiben 10).

348 Solothurn an Freiburg, 23. XII. 1715 (Conc. 105, A 365 £.).

349 Eine gesamthafte Darstellung der Aufklirung in Solothurn fehlt bis jetzt, Verschie-
dene Beitriige dazu liefern: L. Glutz-Hartmann, Die Stadtbibliothek. Ein Stiick solothur-
nischer Culturgeschichte des 18. Jahrhunderts, Solothurn 1879; J. Mosch, Die Solo-
thurnische Volksschule vor 1830, Bd. 3 und 4, Solothutn 1914 und 1918; Meyer, S. 2001.;
H. Biichi, Vorgeschichte der helvetischen Revolution. II. Der Kanton Solothurn in den
Jahten 1789-1798, Solothurn 1927, S. 3 ff.; L. Altermatt, Die Okonomische Gesellschaft
in Solothurn 1761-1798 (Jahrb. f. Sol. Gesch. 8, 1935, S. 83 ff.); vgl. K. Schwarber,
Nationalbewusstsein und Nationalstaatsgedanken der Schweiz von 1700 bis 1789, 1919
(Schreibmaschinenschrift).

350 Daran vermochten auch der Zusammenbruch des Bankhauses La Chapelle (1718),
die Verluste im Zusammenhang mit der Lawschen Finanzkrise (1720) und die erfolgreiche
Auflehnung des Grossen Rates gegen die Besenval-Partei (1723) nichts zu dndern. (Vgl.
dazu J. 1. Amiet, Gertrud Sury. Ein Frauenleben, Solothurn 1859, S. 19 ff.; Biichi,
Finanzzustinde, S. 82 ff.; Dorfliger, S. 314 f.; Meyer, S. 126 ff., 268 ff., 304 ff.).



SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Ein Riickblick auf die solothurnische Politik im Zeitalter Lud-
wigs XIV. lisst erkennen, dass sie vollig im Schatten jener zwei grossen
Fragen stand, die das damalige eidgendssische Geschehen schicksals-
haft bestimmten: des Glaubenszwiespalts im Innern und der dusseren
Bedrohung durch Frankreichs Machtentfaltung. Die Epoche lisst sich
in drei Abschnitte gliedern: auf eine erste Periode innereidgendssischer
Konflikte folgte eine zweite, die vorwiegend im Zeichen der dussern
Gefahr stand; sie wurde abgeldst von einer dritten, in der neuerdings
die innern Spannungen das Feld beherrschten.

Jene beiden Zeitriume, in denen der Glaubenshader alles andere
tiberschattete — ungefihr die zwei ersten und die zwei letzten Dezen-
nien dieser Epoche —, standen fiir Solothurn im Zeichen des Dilemmas
zwischen konfessioneller Solidaritit und dem Gebote der Selbsterhal-
tung, zwischen Glaubenseifer und Staatsrdson, im dussersten Falle
zwischen Krieg und Neutralitit. Zweimal sah sich der Rat vor diese
letzte Entscheidung gestellt: in den beiden Villmergerkriegen. Einer-
seits verlangte der Goldene Bund die Waffenhilfe fiir die bedrohten
Glaubensbriider — anderseits liess die isolierte Lage inmitten der Neu-
gliubigen einen Kriegseintritt als dusserst gewagt erscheinen. Beide
Male entschied sich Solothurn fiir die Neutralitit und bemiihte sich
um die Wiederherstellung des Friedens. Bei allen Streitigkeiten zwi-
schen den feindlichen Briidern stellte es sich immer wieder in den Dienst
der Vermittlung. Seine gefihrdete Lage gebot ihm diese Haltung, in
der es durch den Ambassador, durch das dhnlich gelegene Freiburg
sowie durch die iibrigen unbeteiligten Orte bestirkt wurde. Die Auf-
gabe war ebenso dornenvoll wie undankbar, da man sich meist von
beiden Seiten Verdichtigungen, ja sogar Verunglimpfungen gefallen
lassen musste. Nie durfte es aber Solothurn wagen, gegen das iiber-
michtige Bern zu den Waffen zu greifen. Das erwies sich auch zu
andern Zeiten: im Kluser Handel hatte es um des Friedens willen eine
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tiefe Demiitigung erduldet; im Zweiten Kappelerkriege waren solo-
thurnische Truppen gar Schulter an Schulter mit den verburgrechteten
Bernern gegen ihre eigenen Glaubensbriider ins Feld gezogen; das-
selbe sollte sich im Sonderbundskriege wiederholen, wo allerdings die
Fronten nicht mehr in erster Linie nach konfessionellen, sondern nach
politisch-ideellen Erwigungen gezogen wurden. Gerade im Zeitalter
Ludwigs XIV. nahmen indessen die Auseinandersetzungen mit Bern
derart scharfe Formen an, dass sie mehr als einmal in einen Waffengang
tiberzugehen drohten, nicht nur wihrend der beiden Glaubenskriege.
Als Zundstoff wirkte zunichst namentlich die Bucheggberg-Frage.
Aber auch deren Regelung im Wyniger-Vertrage vermochte Solo-
thurns Argwohn vor der gefihrlichen Macht des Nachbarn nicht ein-
zuschlifern; der Schanzenbau und das Biindnis mit Savoyen waren
deutliche Fingerzeige dafiir. Weitaus freundschaftlichere Beziehungen
bestanden zu Basel. Von der friedlichen Handelsstadt am Rhein hatte
man nicht viel zu befirchten. Einzig wihrend der Villmergerkriege
und im Schafmatthandel kam es zu ernsthafteren Storungen dieses
Verhiltnisses, doch waren sie voriibergehender Natur. Auch Basel
trieb ja eine traditionelle Vermittlungspolitik, zu der es sein Bundes-
brief ausdriicklich verpflichtete, und gerade wihrend der beiden Vill-
mergerkriege war es dank seinen Birgermeistern Wettstein und Burck-
hardt dazu berufen, unter den neutralen Orten, die sich um die Wieder-
herstellung des Friedens bemiihten, die fithrende Rolle zu tberneh-
men. Auch Solothurns Bemithungen standen in seinem Schatten.

Als die Eroberungskriege Ludwigs das Augenmerk der Eidgenossen
auf die Sicherung der Grenzen lenkten, da verlor auch in Solothurn
der Glaubenseifer an Gewicht, und die Sorge um den Schutz des ge-
meinsamen Vaterlandes trat in den Vordergrund. Die aussenpolitische
Haltung der Eidgenossenschaft trieb den Rat indessen in einen neuen
Gewissenskonflikt hinein. Dass auch Solothurn die Neutralitit als
Maxime der eidgendssischen Aussenpolitik anerkannte, dariiber konnte
kein Zweifel bestehen, hatte es doch selbst das grosste Interesse daran,
da sein eigenes Gebiet unmittelbar an die beiden gegnerischen Michte
grenzte. Ebenso gewiss stand aber fest, dass die Ambassadorenstadt
stets darnach trachtete, den Forderungen Frankreichs zu willfahren.
Es war klar, dass sich beides nicht immer auf einen gemeinsamen Nen-
ner bringen liess. Am vorbehaltlosesten erfillte Solothurn je und je die
Verpflichtungen des Defensionals. Jedem Zuzugsbegehren leistete es
ausnahmslos Folge; den Abfall der Linder bedauerte es. Als Grenzort
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lag ihm sehr an einer wirksamen eidgendssischen Verteidigungsord-
nung. Dagegen legte es in der Frage des Durchmarschrechtes ein auf-
fallendes Schwanken an den Tag; spiter als in andern Orten vermochte
sich in der Aarestadt die Auffassung voll durchzusetzen, dass die Be-
willigung von Durchziigen mit der Neutralitit unvereinbar sei. In der
Vormauernfrage legte Solothurn ein anerkennenswertes Zeugnis ge-
meineidgendssischer Gesinnung ab. Den Protesten des Nuntius zum
Trotz unterstiitzte es die Bestrebungen zur Sicherung Genfs, der
Waadt, Neuenburgs, der Freigrafschaft, der vorderosterreichischen
Gebiete und ganz besonders des benachbarten Fiirstbistums Basel;
mehrmals trachtete es nach der Erwerbung des Fricktals zu eigenen
Handen. Allerdings vermochte die Riicksichtnahme auf Frankreich
auch diesen Bemiihungen einen Riegel zu schieben — die Preisgabe der
Freigrafschaft und Savoyens zeigte das mit der wiinschbaren Deutlich-
keit. In der Transgressionenfrage gestattete es das eigene Interesse den
Solothurnern vollends nicht mehr, die Politik der iibrigen Orte zu
unterstiitzen.

So zeigt sich denn in eindriicklicher Weise, wie die eingangs dieser
Untersuchung hervorgehobenen besondern Voraussetzungen solo-
thurnischer Politik auch im Zeitalter Ludwigs XIV. sich entscheidend
auswirkten und in ihrer wechselseitigen Verflechtung das Handeln der
Regierung bestimmten. Von den erwihnten Komponenten ~ dem Ge-
gensatze zu Bern, der Isoliertheit von den katholischen Orten, der
Ergebenheit gegeniiber Frankreich — erwies sich naturgemiss einzig
letztere als mehr oder weniger verinderlich. In der Tat kam es mehr-
mals zu Triibungen der solothurnisch-franzésischen Freundschaft. Stets
lag der Grund dazu in der mangelhaften Erfillung der finanziellen
Verpflichtungen durch die Franzosen. Dann erinnerten sich auch die
Solothurner des in jener Zeit geprigten Wortes: « Point d’argent, point
de Suisses!» Man gab dem Ko6nig seinen Unwillen auf mancherlei Art
zu erkennen; gar bald aber liech man dessen Wiinschen wieder williges
Gehor. Gewiss, den allermeisten geniigten die Gnadengeschenke des
Ambassadors als Grund fiir ihre nach Frankreich ausgerichtete Politik.
Minner vom Formate eines Johann Wilhelm von Steinbrugg oder
eines Johann Viktor Besenval mochten dagegen die tiefere Notwen-
digkeit dieser Haltung erkennen. Zu sehr hing man wirtschaftlich von
Frankreich ab, als dass man sich eine dauernde Abkehr hitte leisten
konnen; von Habsburg war kein gentigender Ersatz fiir den Verlust
zu erwarten. An dieser Macht der dussern Umstinde mussten die Be-
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strebungen eines Johann Jakob vom Staal und eines Johann Ludwig
von Roll zerschellen, die die Anlehnung an die Franzosen als servile
Unterwiirfigkeit, ja als eigentliche Bedrohung der Unabhingigkeit
empfanden und sie deshalb ohne Unterlass bekdmpften.

Mit dem Zweiten Villmergerkriege gelangte auch in der Schweiz
das Zeitalter des Konfessionalismus zum Abschlusse. Der Vierte Land-
friede stellte die Paritit her und passte damit die Rechtslage den tat-
sdchlichen politischen Verhiltnissen an. Ein alter Streitpunkt war erle-
digt. Gleichzeitig schufen zwar Ziirich und Bern durch die Annektie-
rung einiger Gebiete in den Gemeinen Herrschaften neuen Ziindstoff,
und wihrend Jahrzehnten sollte die Restitutionsfrage die Gemiiter
beschiftigen. Doch fanden sich die Katholiken schliesslich damit ab.
Allmiahlich begannen auch da und dort die Gedanken des aufgeklirten
Zeitalters Fuss zu fassen. Im Lichte der alles erhellenden Vernunft ver-
blasste der alte Glaubenshader mehr und mehr. Der Blick wurde vom
Trennenden abgezogen und auf das Gemeinsame gelenkt; man begann
im Andersgliubigen statt den Gegner den eidgendssischen Bruder zu
erkennen.

Es war gewiss kein blosser Zufall, dass dieser neue Geist schliesslich
auch am Fusse des Weissensteins seinen Einzug hielt. Hier fand er ja
einen giinstigen Boden vor. Nicht dass sich in den Kopfen der Solo-
thurner Patrizier bereits ein Umbruch vollzogen hitte. Noch am Ende
des Zeitalters Ludwigs XIV. hielten sie iiberzeugt am Erbe der Gegen-
reformation fest. Doch vermochten die gebieterischen Forderungen der
Realpolitik ihren Glaubenseifer zu dimpfen. Die dussere Lage hatte
der Aarestadt in allen konfessionellen Zwistigkeiten eine vermittelnde
Haltung aufgezwungen. Immer wieder war sie fiir Eintracht und Frie-
den in der Eidgenossenschaft eingetreten, die man in Solothurn als
gemeinsames «Vaterland» empfand und bezeichnete. Kein Zweifel,
dass.diese lange politische Tradition dem patriotischen Gedankengute
der Aufklirer den Weg ebnete. Sie macht es aber auch verstindlich,
dass bereits ein vom Staal, ein Franz Haffner sich von Ideen leiten
liessen, die sie zu wiirdigen Vorgingern jener Minner stempelten, die
erst ein volles Jahrhundert spiter im Kreise der Helvetischen Gesell-
schaft eine innere Erneuerung und Erweckung der alternden dreizehn-
ortigen Eidgenossenschaft ertriumten.
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59-61,63,64,67,69,73-78,85A, 86, 89,
103-109, 111, 114, 115, 118, 123, 125,
128, 129, 132-134, 136, 137 u. A,
139 u. A, 141, 143, 146, 147

Freigrafschaft Burgund 28, 29, 47, 59, 62,
72, 86, 87, 38-43, 45, 53, 55-57, 59-61,
82, 105, 149

Fricktal 24, 36A, 55, 61, 71, 72, 74, 79-81,
95,97, 98, 100 u. A, 102, 103, 149

Frisching, Gabriel 730

Gebweiler (Elsass) 26

Geissfluh (Schafmatt) 737

Genf, Stadt 75, 54, 55, 75-77, 83-85, 95,
149

—, Bistum 745

Gibelin, Urs 51

Glarus 38, 70, 97, 67, 68, 72, 73, 86, 116,
117, 125, 138, 143

Glutz, Familie 93.4

-, Benedikt 35, 59, 92.4

Glutz von Blotzheim, Urs 93.4

Glutz-Ruchti, Johann Jakob 43

—, Joh. Jakob Joseph 93,728, 135, 140, 144

Gaosgen 99, 1424

Gotthard, Werner 37A

Graffenried, Emanuel von 779

Graubiinden, III Biinde 90, 95

Gravel, Robert de, seigneur de Marly
(s. auch unter Ambassador) 64, 85

Greder, Regiment (Wolfgang und Johann
Ludwig) 73.A4

—, Lorenz 127, 132

Grésy, Benoit Cize, marquis de §4-86

Grimm, Uts 60, 68, 83 u. A, 85-87

Grob, Johannes 49

Guébriant, Renée du Bec, maréchale de 44

Gugger, Urs 48

Haffner, Franz 23, 30A, 43, 57, 64A, 77,
78, 80-82, 88 u. A, 90, 91, 750
Hall (Titol) 25
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Hauenstein, Unteter 89, 98, 100-102

Henau 720

Hermiswil 102, 103

Herzogenbuchsee 37, 52

Hohentwiel, Festung 77, 78.4

Holland (Veteinigte Niederlande) 35, 42,
58,61 u A, 91, 144

Hollandet, Dr. Johann Conrad 79 #. A

-, Tobias 79

Hiilftenschanze 7122

Hummelwald 7716

Hiningen 66, 96

Huttwil 50

Iberg, Schloss 723

Imhof, Franz 91, 93

Inkwilersee 78

Innere Orte, V Orte, Waldstitte 38, 39,
44, 45,72, 74, 75, 77, 80, 81, 89, 91, 92,
96-98, 671-63, 65, 67, 74, 75, 79, 86, 90,
116, 118—120, 124, 129, 130A, 133, 135,
138, 1404, 143, 145, 148

Italien 30, 49

Kappeler, Peter 97

Karlowitz (Ungarn) §2

Kelleramt 7120

Kerzers 706

Kienberg 24, 61, 63-65, 70, 96, 101

Klus bei Balsthal 36 u. A, 41, 73, 126, 128,
136, 147

Konstanz, Stadt 97, 55, 71, 95

—, Bischof von 739

Kriegstetten, Ort 37, 56

-, Vogtei 18, 102, 742

Kyburg, Grafschaft 94, 745

Landau, Reichsstadt (Elsass) 92.4

Landeron 39, 773, 114

Landskron, Festung 61, 46.4, 64, 66, 97

Langenthal 784, 110

Laufenburg 55, 72, 80

Lausanne, Bischof von 35, 84, 745

Law, John 746.A

Liestal 64, 96

. Lippetswil 97

Lodron, Nikolaus, Graf von 72

Lothringen 43, 44, 46, 58, 59,

-, Karl, Herzog von 63

Luc, Frangois- Charles de Vintimille, comte
Du (s. auch unter Ambassador) 720,
123,127,132,133.A4,135,136.A, 143145

Lustdorf 38

Liitisburg, Schloss 723

Liitzel, Kloster 26

Luxemburg 76.4

Luzern 23-25, 39, 43, 45, 48-52, 55, 58,
61, 63, 64, 68, 71, 72, 75, 76, 79, 89, 90,
92, 97, 98, 41, 50, 53, 57, 59, 60, 64,
67-69, 74, 76, 78, 80, 81, 84, 89, 91,
103-109, 111, 114, 115, 117-119, 121,
123, 125, 126, 128, 133-135, 138, 141,
143, 146

Machet, Johann 56

Magdenau, Kloster 724

Mailand, Herzogtum 75, 41, 42, 82

Mazarin, Jules, duc de Nevers 35

Melano 75

Mellarede, Pierre 88

Mellingen 52, 53, 129

Memmingen, Reichsstadt 26 -

Mercy, Claudius Elotimund, Gtaf von 94,
121

Messen 37

Metternich, Ernst, Graf von 7714

Meyer, Simon Petermann 69, 78, 81, 93

Mollondin s. von Stiffis

Montet s. von Stiffis

Montmollin, Geotrges de 777

Morainville, de 732

Mousliet, Frangois 3743, 45, 48 u. . A

Miilhausen (Elsass) 36A, 73, 93.4

Miinster (Westfalen) 27

Miinstertal (Fiirstbistum Basel) 18, 58, 103,
124 :

Muralt, Johann Bernhard von 49, 1710

Murifeld 52

Nellenburg, Grafschaft
reich) 79, 80

Nemours, Marie d’Orléans, duchesse de
104-112

Neuenburg, Fiirstentum 39, 48, 54, 62, 68,
72, 83, 56.4, 75-78, 95, 104-115, 118,
140A4, 149

—, Johanna von Hochberg, Grifin von
109A4, 114

—, Raoul und Ludwig, Grafen von 7054

Neukirch 90

Neu-8t. Johann, Kloster 720, 124

Nidau 93, 102, 734

Niederlande, spanische 35, 38, 53, 73A

Nimwegen (Holland) 66

Nunningen 40, 100, 104, 67

Nuntius, pipstlicher, in Luzetn 35, 45, 63,
76, 81,91, 103, 36, 37,41, 44, 45, 55, 75,
80, 90, 134 u. A, 135, 149

(Vorder-Oster-

Oberbuchsiten 49

Obergerlafingen 102

Olten 37, 49-51, 70, 79, 80, 99A, 88, 89,
98, 100, 103, 104, 118, 119, 126, 128, 129,
131,132, 134, 136
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Oltingen 40, 41A, 104, 67

Orléans-Longueville, Haus 104 #. A, 110

—, Louis-Charles d’ 104

—, Marie d’ s. Nemouts

Osterreich 19, 24, 25, 28, 31 u. A, 40, 84,
99A, 46, 47, 54, 55, 70, 71, 82, 84, 91,
95, 96, 98, 100, 102, 116, 149

—, Leopold, Erzherzog von 25, 27, 47

-, Karl, Erzherzog von 92

Osterwald, Jean-Frédéric 71744

QOudenaarde (span. Niederlande) 92.4

Papst 76, 81, 36, 37, 44, 45, 50, 56, 137

Paris 26, 28, 30, 32, 33, 75, 83, 85, 36, 46.4,
89, 108

Payerne 95

Pfirt, Vogtei im Elsass 25, 34, 84, 47

Piemont 68

Polatta, Francesco 75, 44

Polen, August II., Konig von 92

Pratteln 65

Preussen, Friedrich 1., (Kurfiirst von
Brandenburg), Konig von 770-775

Pruntrut 42, 44, 60, 68, 63, 94, 103

Puyzieux, Roger Brulart de Sillery, mar-
quis de (s. auch unter Ambassador) 52,
93, 1044

Ramsen 91

Rapperswil 738

Rechsteiner, Johannes 78

Reding, Johann Franz 93

Reiath 97

Reich, Romisch-Deutsches 21-24, 47, 35,
60, 70, 75, 92, 141, 142

—, Kaiser 22-24, 31,59, 35, 50 u. A, 52, 54,

58, 60, 62-65, 71-73, 75, 79, 80, &4,
91-97,116, 117,119,121, 122, 124, 141,
143, 145

Reiden 126

Renaud, Jean 143

Rheinau, Kloster 69, 80

Rheinfelden 42, 55, 63, 71, 72, 80, 121, 138

Rheintal 729, 138

Richelieu, Armand- Jean du Plessis, duc de
35

Rijswijk (Holland) 36, 571, 79, 82, 111

Roggenbach, Johann Konrad von 75

Roht (Solothun) 99

Rohrbach 80

Roll, von Familie 31, 48, 105

-, Johannes von 79

—, Johann Friedrich von 706, 128, 135, 140
144

Roll, von Emmenholz, Johann Ludwig von
40.A, 48-53, 75, 76, 93, 94.A, 106 u. A,
108,112,117,140,143,144 u. A, 146,150

Roll, Ludwig von 29, 48

—, Maria Esther von 40.4

-, Maria Magdalena von 40.4

-, Urs Heinrich von 57

Rom 76, 36, 37, 44, §9

Rottweil, Reichsstadt 25, 26, 71, 138, 139

Sachsen-Eisenach, Johann Geotg, Herzog
von 64

Sickingen 55

Safenwil 102

Saint-Romain, Melchior de Harod, baron
de (s. auch unter Ambassador) 43, 48,
62, 63

Saint-Saphorin, Frangois-Louis de Pesmes
de 741

Salins (Freigrafschaft) 28, 86, 43

St. Gallen, Stadt 79

—, Fiirstabt von 99-101, 39, 61, 79, §3, 86,
116119, 121, 123, 124, 129, 139, 140

St. Morand (Elsass) 35

St. Utban 39, 69, 107, 112, 123

Sargans, Vogtei 79, 138

Savoyen 19, 35, 55, 56, 67-69, 74, 76 A,
82-88, 93, 95, 148, 149

—, Philibert II., Herzog von §3

—, Viktor Amadeus II., Herzog von 68, 84,
85, 87, 88 :

Schaffhausen 22, 67, 70, 100, 971, 97, 98,
1014, 125

Schafmatt 41, 49, 73, 67, 78, 97-103, 130,
131, 134, 136, 137, 148

Schénau, Johann Franz von 61

Schonenwerd 53, 99A, 88, 89.4

Schiitz, Dt. Johann Andreas 99

Schwaller, P. Dr. Benedikt 35

-, Johann 35

—, Johann Viktor 1712, 114, 137

Schwarzenbach, Schloss 7123

Schwarzenberg, Ferdinand Wilhelm Eu-
seb, Fiirst von 79

Schwarzenburg, Vogtei 57, 78

Schweden 25, 43, 35, 42

Schwytzer, Johann Martin §0

Schwyz 65, 67, 69, 71, 73, 80, 89-92, 65,
116-119, 125

Seeberg 37

Seneffe (span. Niederlande) 67.4

Senn, Elisabeth 94

Siffredy de Motrnas, Chatles de 46.4

Sinner, Johann Rudolf von 76.4, 784, 107

Sins 735

Solothurn regelmissig

Spanien 19, 28, 31, 32, 47, 86, 97, 35, 4042,
48, 51, 53, 56, 58, 82-85, 91, 92, 110

—, Karl I1., K6nig von 82, 97

—, Philipp V., Konig von 92
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Staal, Johann Baptist vom 30A

-, Johann Jakob vom 23, 26, 29-36,
41-45, 48, 51, 59 u. A, 60, 62, 66, 75,
77 u. A, 78A, 82, 83, 85 u. A, 87 u. A,
88,90 u, A, 49, 75, 140, 150

Stadler, Jost Anton 779

Stiffis, von Familie 705, 112, 144

Stiffis von Mollondin, Franz Heintich von
112,113

—, Franz Ludwig Blasius von 46.4, 48,654

-, Jakob von 77A, 83, 56.4

Stiffis von Montet, Franz Jakob von 706,
112, 121

—, Laurenz von 75, 83, 85, 56 ». A

- —, Urs Peter von 7172

Starhemberg, Ernst Ridiger, Graf von 60

Stein am Rhein 720, 121, 123, 140

Steinbrugg, Johann Wilhelm von 62, 64A,
67, 69, 77, 79, 84, 90, 91, 37, 41, 149

Stocker, Johann Friedrich 67, 69, 77, 37

Strassburg 66, 76.4

Subingen 52, 102

Suhrtal 742

Sumiswald 50

Sundgau 24, 27

Surbeck, Regiment (Johann Jakob) 73.A4,
924

Sury, Familie 84, 39 ». A, 61.A4, 144

—, Franz von 80, 93

—, Heinrich 29 u. A

—, Hieronymus von 744

—, Johann Ulrich 29A, 35, 45, 86, 87

—, Peter 38, 39, 41, 43, 48, 61 A4

—, Urs 86A

Sury von Biissy, Elisabeth 39.4

-, Urs 86A, 59, 77, 85, 93, 94 u. A, 108

—, Urs Peter 394

Sury von Steinbrugg, Johann Joseph 86A,
39A, 614 ‘

—, Johann Joseph Wilhelm 737

Tambonneau, Michel-Antoine (s. auch un-
ter Ambassador) 46, 86 #. A

Therwil 104

Thielle 774

Thierstein, Herrschaft 104

Thurgau 38, 81, 97, 99, 100, 78, 90, 120,
135, 138, 139, 145

Thurn von Valsassina, Fidel von 99 u A,
100 u. A, 39, 41, 50A, 71, 94, 116, 117

—, Johann Joseph 394

-, Kleopha 394

—, Maria Sibilla 79.4

Toggenburg 90, 104, 115-118, 120-125,
128, 131, 139, 140

Ttraubach (Elsass) 35, 93.4

Trautmannsdorf, Franz Ehrenreich, Graf
von 80, 91-93

Travers 743

Trimbach 98, 7100, 119

Turenne, Henri de Latour d’Auvergne, vi-
comte de 67

Turin 84-87

Tiirkei 34, 35, 50, 52 u. A, 82

Untetwalden 89

‘Uri 45A, 89-91, 93, 55, 109 u. A, 121, 135,

138
Uerkheim 102
Utrecht 124, 141, 142
Uttwil 38

Vauban, Sébastien le Prestre de 89, 104
Venedig, Republik 34, 82, 88, 50-52
Vigier, Philipp 85 '

Villars, Louis-Hector, duc de 96, 97
Villmergen 71, 96, 136

Vogteien, ennetbirgische 729

Waadt 65, 54-57, 69, 74, 75, §4, 85, 88, 95,
149

Wagner, Johann Georg 27A, 36.A4, 39, 41,
42, 48, 50, 58-60, 62, 84, 87

—, Joseph Wilhelm &6, 97

—, Mauritz 27 u. A, 33

Waldshut 55

Waldstidee, theinische 55, 62-64, 70, 71,
80, 95

Wallier, Familie 705

—, Balthasar 75, 85, 106

-, Franz Joseph 106

—, Heinrich 48

—, Hieronymus 69

—, Johann Viktor 60, 83 u. A, 86, 87

Wallis 79, 95 u. A, 68, 69, 75, 90, 95, {19,
123,128, 133, 137, 140, 143, 145

Wartau 79, 89

Wartburg, Schloss bei Olten 89, 7118, 119

Waser, Johann Heinrich 63-65, 93, 96

Watteville, Dom Jean de 38 #. A

Wattwil 776

Werdmiiller, Johann Georg 53A

—, Johann Konrad 52, 53A

-, Johann Rudolf 53 u. A, 55

Werthenstein 79, 83, 86

Wettstein, Johann Rudolf 22, 23, 40, 59,
62, 69, 74, 77-82, 93, 101, 148

Wien 50, 79 u. A, 80, 91, 145

Wigoltingen 97

Wikon 126

Wil (St.Gallen) 53, 129

Willading, Johann Friedrich 49, 106, 107,
123, 129, 1404

Wittnau 77

Wolflinswil 77

Wynigen 64, 98, 101-104, 57
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Zeltner, Adam 55

Zofingen 53, 55, 57-59

Zug 89, 90

Ziirich 29, 30, 38, 53-58, 63, 65-67, 69 bis
71, 75, 80, 90, 96, 97, 100, 101A, 38, 55,
56, 66, 68, 75-77, 79, 90, 91, 96, 100,

Zirich 1014, 117, 118-121, 124, 128-131,
135,138, 139, 141, 145, 150

Zurzach 98

Zwyer von Evibach, Sebastian Petegrin
45, 46, 55, 56, 59, 62, 78 u. A, 87-92, 95



	Solothurns Politik im Zeitalter Ludwigs XIV : 1648-1715. II. Teil
	...
	...
	Solothurns Politik während der äusseren Bedrohung der Eidgenossenschaft zur Zeit der Eroberungskriege Ludwigs XIV
	Solothurn und die zunehmende konfessionelle Spannung in der Eidgenossenschaft zur Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges
	Schlussbetrachtungen
	Orts- und Personenregister


